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Nidwaldcn erinnert, daß die Spedition der Käse möchte rccvmmcndirt werden. Uris Gesandte übernehmen

das zu hinterbringen und darüber die angemessenen Befehle zu erthcile». 8 3.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhcitcn:
Bellenz, Vollen; und Rivicra.

Art. 241.

Ni'chnungsconferellz der die Vogteien Schwarzeuburg, Orbe mit Tscherliz, Graudsou und

Murten regierende« Staude.

Mnrten, 12. bis 22. September 4735.

ITtaatSarcliiv Bcrn.I

Gesandte:"Bern, Samuel Morlot, Seckclmcistcr welscher Lande und dcö täglichen Raths; Michael Freu-

^»rcich, Venn« und des täglichen Raths. Freiburg. Hans NiclauS Grisct von Forcl, Scckclmcistcr, Ge-

"ttalconnnissariuS und dcö inncrn Raths; Tobias von Gottrau, Scckel.ncistcr und des innern Raths; Balt¬

hasar Müller, Stadtschrcibcr und deS geheimen RathS; Franz Peter Vondcrwcid, GeneralcommissariuS und

h geheimen Raths.

t». Betreff dcö streitigen Fcucrstattzinscs in des Jona? Viqucrat Hause zu Combrcmoul macht sich

^ciburg anheischig, beförderlichst die Verification vornehmen zu lassen. 8 -11. I». Bern dringt nochmals aus

Abschaffung des von Seite Freiburgs im März 1731 erlassenen Holzvcrbots, durch welches daö Amt W.fltS-

b»rg so gart bedrückt werde Die Gesandtschaft Freiburgs stellt die Behandlung dieser Sache m ihrem großen

^'hc „ach Martini in Aussicht und referiert. 8 12. «. Freiburg beschwer, sich nochmals über den Zoll, der

b°N dem savovischen durch Vivis durchgeführten Salze gefordert werde. Der Gesandt,chast die,es Standes

»«den alödann Bernö Gegenvorstellunge.. schriftlich zugestellt. § 13. .1. Freiburg stellt den Antrag, eö mochten

^ F-iertagen, welche im Abschiede von 1727 den bernerischen UntertlMen von Maracon .n dem ÜMN zu¬

hörenden District MaS-de-Sevaz zu respectieren auferlegt worden, noch Ostern, -ffmgsten, Ali,fahrt, Aller-

öligen und Weihnacht beigefügt werden. Die berncrische Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt den Antrag

^ ^vkvreuckum. 8 11-
Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclcgcicheeten:

Schloarzenburq. Orbe mit Tscherliz, Grandson nnd Mnrten überhaupt.
' ° Art. 39 bis 45.

S chwarzenburg.
Art. 107 und 103.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 349 bis 357.

Grandsoie.
Art. 781 bis 785.

Mnrten.
Art. 9K5 bis 377.

67»
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401.

Konferenz der commercierendenevangelischenStädte.
Aarau, und 14. September 1735.

sStaatsarchiv Zürich«!

Gesandte: Zürich. Johann Conrad Escher, Alt-Seckclmcister. Bern. Isaak Steiger, Schult^-

Basel. Johann Balthasar Burckhardt, Dreierhcrr. Schaffhanscn. Niclaus Wüscher, Statthalter. ^

Gallen. Christoph Hochrütincr, 1. 1'. I)., Bürgermeister.

Diese Conftrcnz wird zusammenbcrufen, um in Folge des Abschieds der letzten gemcincidgcnössischcn T'dd

satzung dem immer mehr einreißenden Unwesen in Sachen des Münzwesens, der Kippcrci nnd Wippcrci

steuern und namentlich über eine gleiche Wcrthung der Gcldwrtcn zu Rathe zu gehen. Eidgenössische ^

grüßung. 8 l. I». Lucern, welches cbensalls zu dieser Conscrcnz eingeladen worden war, entschuldigt

Nichterscheinen. 8 2. Nach Anleitung des von der Commission der Tagsatzung im Juli eingegebenen ^

achtens wird berathcn: 1) Die Münzadmodiation. Da dieselbe schon seit 1556 mißbilligt und,

seitdem dagegen gefehlt wurde, die sehlbaren Orte davon „srcnnd-crnstlick abgemahnt worden" waren,

jetzt für höchst nöthig erachtet, aus dem Verbot der Münzadmodiation an Particularen entschieden zu bestehen. ^

Aufrechterhaltung dieses Verbots wird am dienlichsten erachtet, alle von solch admodicrten Stempeln herkommen^

Münzen, seien sie ihres Gehalts halber bewährt oder nicht, überall zu verrufen, die Admodiatorcn a»S

l. Ständen und de» gemeinen Herrschaften zu proseribieren, aus Betreten gefänglich einzuziehen, zum Ersatz ^

zugefügten Schadens anzuhalten und nach Umständen mit mehrerer Strafe an Leib und Gut zu belegt

Sollte sich ferner ein Angehöriger eines Standes unterfange», von.fremden Fürsten und Herren Münzab"^

diationcn zu übernehmen oder bei solchen Admodiationcn sich direct oder indirect zu bcthciligcn, so soll auch ^
solcher ohne Schonung abgestraft werden. 8 3. 2> In Betreff deS MünzenS durch die Stände sc^'

kommt man darin überein, daß zu sicherer Ausrechnung des Wertstes der Münzsorten und ihres Gew> '

die kölnische Mark zu 1116 Gran zu Grund gelegt sein soll. Aus diesen Fuß soll die Mark feines Silber )

Beschaffenheit der gegenwärtigen Zeiten und des Werths deS alten LouiSd'or, zu Gld. 7'/z gerechnet, auf

Gulden 19^ Zurzachcr Valuta gewerthet werde». Basel hingegen trägt instructivnSgemäß darauf an,

Mark feines Silber aus <9!/, oder höchstens l9tz-> zu setzen. Ferner wird am zweckmäßigsten erachtet,

sichtlich deS sogenannten Remcdiums oder Zusatzes, bei dem Langenthalcr-Abschicd von 1717 zil verbleiben, ^

Gewinn von den Fünfbätzlcrstücken und allen mindern Geldsortcn auf drei vom Hundert zu stellen, den

lohn von den ganzeir Batzen, und was darunter ist, aus 27 Krcuzew von jeder Mark zu beschränken,

diesen Fuß hin hat jeder Stand zu münzen. Ein Stand, welcher münzen lassen will, hat von dicjcin

haben die andern Stände in Kenntniß zu setzen und ihnen eine Probe zu übersenden, ferner Sicherheit'

regeln zu treffen, daß der Nachschlag nicht anders als die ersten Stücke ausfalle, daß überhaupt in civß

nössischer Treue und Aufrichtigkeit gehandelt werde. Uebcrdieß soll jeder Stand, um dem Ucbermaß der

münzen entgegenzuwirken, nicht mehr Scheidemünzen prägen lassen, als sein eigenes Commercium .

alles mit dem Vorbehalt, daß, wenn der Werth des Silbers steigen oder satten sollte, die Stände die
»ösißö

erscheinende» Abänderungen treffen werden. Basel ist der Ansicht, daß man bis auf weiteres mit

der Scheidemünzen völlig innehalten könnte. St. Gallen, welchem Vorstellungen gemacht worden, daß cö
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Nttiger Zeit zu viel Scheidemünze geprägt Hube, erklärt, daß es „Ur so viel geprägt habe, als z» noimncruiig

seines Co.nmerciuins und Abhaltung der geringen, Rcichsmünzen nöthig gcwcjen sei, und versichert, daß seine

Herren hierin alle Bescheidenheit gebrauchen werden. Ucbrigcns ist es über d,c,e» zweiten Punct und

^ssc» Speeialitätcn ohne Instruction und referiert. 8 1- D Ä" Beziehung aus die geringhaltigen Gold-

»»d Silbersortcn und andere kleine Münzen hat man das srauenfcldische Gutachten, welches in

""nn gänzlichen Verbot besteht (dasselbe war bereits in ven meisten Orten und in den gemeinen Herrschaften

"ublicicrt worden), für höchst nothwendig erachtet, zumal da eö sich in Folge von Untersuchungen hcrauögc,tellt

>>ai, daß die 10 Gld. und 5 Glt. haltenden deutschen Goldstücke und andere RcichSmünzen an Korn und

Schrot ganz unsicher sind und aus diesem Grunde nicht auf einen geringer., Valor gcwerthct werden können.

Schaffbauscn und St. Gallen erkläre», daß sie trotz ihrer vielfachen co.nmcreicllcn Verbindungen mit de», Reiche

w.noch hiezu eoneurriereu werden, so weil es ihre Convenienz auch immer zulasse. Sollten künftig neue

Pforten in Gold oder Silber zu.» Vorschein komme», so wird die Verabredung getroffen, daß jeder Stand,

'velchcr dieselbe» zuerst gewahr wird, sie sofort probieren lasse und die übrigen Stände von dem Resultat die.er

^vbe in Kenntnis, setze, dan.it .»an gemeinsam sich bereden könne, ob und zu was für eine.» Werthc man

^'selben de» Ems gestatten wolle. 8 5. 1) Bei der Besprechung der Evaluation der Gold- und

Silbcrsorten zeigen sich ganz unübersteiglichc Schwierigkeiten, da die aller Orten in gemeinem Handel und

^"Ndcl eingerissene unproportionierte Erhöhung einiger Gcldsortcn die Beibehaltung andrer aus dem ihnen von

Obrigkeiten gesetzten Valor allerdings unmöglich macht. In Betracht dieser Schwierigkeiten wird es am

^"lichstcn erachtet, die Lage der Sache» den gn. Herren und Obern zu hinterbringen und den Entschluß dcu-

"lbc» anhcui,zustelle» Der Entschluß der einzelnen Orte soll mit Beförderung Zürich eingesandt, der Ab-

hiet auch den übrigen Orten mitgcthcilt und dieselben um Mitthcilung ihrer Ansichten ersucht werden. 8 7.

Echaffhause» eröffnet, wie viele Hindernisse in Ansehung der Einfuhr der Vietualien und namentlich des

Mastviehs aus ven, Reich, ..»geachtet cS vor einem Jahre bei», kaiserlichen Botschafter einen eigenen Paß geh

^gewirkt babe ihn, ... den Weg gelegt werden, und ersucht, ihn, a» die Hand zu gehen, wenn es etwa der

Stände Assistenz in dieser Sache vonnöthen hätte. Dieser Anzug wird in den Abschied genommen, Schaff¬

te» aber aller Dienstbercitwilligkcit versichert. 8 8.

Zürich, Bern und Stavt St. Gallen.

Nachdem erst in den letzten Tagen Zürich und Bern, jedes besonders, zu Gunsten der Stadt St.

te„ wegen ihres Kirchenbaues und der Kriegsanlage., an den Abt zu St. Gallen ein nachdrückliches Für-

^"bcn erlassen hatten wird auf des Gesandten der Stadt St. Gallen angelegentliche Vorstellung ihrer

t Beschwerde von beiden Ständen Zürich und Bern ein gemeinsames Schreiben an den Abt entworfen

dg

"Nd

""d de.» Abschiede zur Ratification beigelegt, in welche», derselbe darauf aufmerksam gemacht wird, daß er in

^ obschwcbcudcn die Tractate mit der Stadt betreffenden Streitsache nicht wohl eigner Richter sein könne,

«sucht wird, entweder mit der Stadt zur Schlichtung des Streits nachbarlich zusammenzutreten oder zur

Achtung des Streits von beiden The

" und Maßregeln zu treffen, daß vo

""tcrfaugrn, eingestellt werden. 8 8

^>chtung des StreitS von beiden Thcilcn entweder Stände oder Partikularen als Schiedsrichter wählen zu
»

sich
. und Maßregeln zu treffen, daß von Seite der Gotteshauslcute die eigenmächtige» Erccutiönen, deren sie

.'.iL
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Zürich und Bern.

l. Die Gesandtschast Berns bringt instruktionsgemäß in freund-, cid- und religionsgcuösstschcm Vertraut

den dermalen in Genf waltenden „verwirrten Zustand" zur Sprache, redet von den Sorgen, welche derselbe ihn"

gn. Herren und Obern mache, und von der Nothwcndigkcit, auf alle ersinnlichen Mittel zu denken, diesem A'

stände ein Ende zu machen. Sie hebt die Wichtigkeit Genfs hervor als eines Schlüssels gcsammtcr,

züglich aber der evangelischen Eidgenossenschaft, und ganz besonders für den Stand Bern, dessen Ruhe ^

Sicherheit in mancher Hinsicht aus der Conscrvation Genfs beruhe, eine Wichtigkeit, die bei den jetzigen All

läufeil uoch bedeutender werde. In Folge der inneren Zerrüttungen und der Schwäche des Regiments b'

Gens außer Stand, im Falle der Roth sich Rettung zu schaffen und ein ganz unbegründetes Mißtrauen hullcll

es, seinen getreuen Eid- und Bundesgenossen einige Hülfe zu bringen. Bei solcher Lage der Dinge wüng

Bern sich mit Zürich zu berathen, „wie die Sachen auf einen sichern Fuß zu stellen seien", ob cS zwcckmäB

sei, mit den anwesenden gcnserischcn Deputierten vx prok««» oder beim Abschicdnchmcn „vertraulich u>ll ^

dringcndlich" über diese ihre bedenkliche Situation zu reden, oder ein gemeinsames Schreiben an Genf abzll

schicken. Da die Gesandten Zürichs keine Instruction in dieser Sache besitzen, abstrahiert Bern davon, mit

gcnserischcn Deputierten über die Sache zu reden, ist aber der Meinung, daß im Namen beider Orte ungA^

in folgendem Sinne an Genf geschrieben werden konnte. Da mau aus seiner Antwort, welche man ^

Februar 1735 erhalten, ersehe, daß cö eigentlich zu wissen verlange, warum man von Seiten beider l. Sta"^

vermeine, daß die Stadt Genf nicht recht im Stande sein sollte, bei ihrer dcrmaligcn Situation die gegenseitig

Bundcspflichtcn in genügsame Observanz zu ziehen, so habe man absichtlich die Antwort darauf verschoben u>

zuwarten wollen, ob die nöthigc Ruhe und das allseitige Zutrauen zurückkehre. Nun aber habe man mit ^

dauern wahrgenommen, daß die Ruhe nicht so festen Fuß gefaßt habe, wie seine Bundesgenossen cö wünsg^

und zwar in Folge davon, daß der „Regimcntsconstitution und cdictmäßigcn Autorität" durch die immer M

dauernden willkürlichen Versammlungen der bürgerlichen Compagniecn oder deren ehemaligen Deputierten g

trag gcthan werde, ein Ucbclstand, der besonders in dem dcrmaligcn Conflictc mit Sardinien sich geltend nM

Jedoch hätten beide verbündete Orte keineswegs die Absicht, die mindeste Aendcrung in ihrer Constitution,

Edictcn oder den Beschlüssen des kwnseil herbeizuführen, im Gcgenthcil seien sie der Ansicht, daß '

ganze Regiment von Genf auf dem Fuß der Constitution und Edictc von Ncucm „gegrundvcstiicl" we

sollte u. s. w. — Die Gesandten Zürichs nehmen diese vertraulich eröffneten Gedanken Berns in den AM '

um sie ihren gn. Herren und Obern getreulich zu hinterbringen, und sprechen die Hoffnung aus, daß diell

ihre Gedanken Bern mit Beförderung mitthcilen werden. 8 10.

U»2.

Conferenz von Zürich, Bern und Genf.
Aaran, 15. September 1735.

lTtaatSarchiv Hürich.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Eschcr, Alt-Scckclmeister; Johann Rudolf Lavatcr, des RatY ^

der freien Wahl. Bern. Isaak Steiger, Schultheiß; Samuel Tillicr, des Raths. Gens. Gabriel AM

Alt-Syndic und dermaliger Lieutenant; Jean Louis Buisson, Alt-Syndic.
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Die Veranlassung zu dieser Confcreu; waren Anstände, welche die Stadt Genf mit dem Könige von Sar¬

oten hatte. Im Jahre t73ä hatte der König vo.r Sardinien einen Befehl „zur Abzahlung der Mannschaft

">'d des ViehS" in seinen Landen ergehen lassen und die Ereculion desselben auch in den der Stadt Genf zu¬

ckrigen Ländereien von St. Victor und Chapitre verlangt. Nachdem Genf seinen beiden Verbündeten, Zürich

U"d Bern, davon Kcnntuiß gegeben, sonne von dem, waS eS dagegen verfügt habe; nachdem ferner d.e,c be.deu

""kündeten Orte (den lt). November 173ä) ein Fürschreibcn an den König von Sardinien erlassen, aus das¬

selbe aber ein Antwortschreiben svom 13. März 1735! Zugekommen war, welches das Verfahren Genfs „mit

""gewohnten und harten Erprcsfioncn belegte", waren genfcrischc Abgeordnete nach Zürich und Bern gekommen,

U"> diesen Ständen die Veranlassung und den ganzen Verlaus der Sachen auscinandctzusctzen. M Folge

dessen wird nun diese Conferenz abgehalten. ». Die Deputierten Genfs erzählen hier wiederum den ganzen

Erlaus dieses Geschäftes fdcr Inhalt ist jedoch nicht angegeben!, dessen Ursachen und dessen zu befürchtende

T°lgen; sie führen die diesen Gegenstand betreffenden „gar verschiedenen" Traetatc auf, weisen den Zusammen¬

hang derselben untereinander nach, geben ihre Auslegung jver Inhalt der Beweisführung ist nicht angegeben!

und gelangen zu dem Resultate, daß die in den Ländercicn von St. Victor und Chapitre unternommene Ad¬

elung ,„it ihren wohlhcrgebrachten und bisher daselbst besessenen Rechtsamen nicht bestehen könne, und daß

die von den sardinischcn Ministem den Tractaten gegebene Auslegung auf alte Rechte, welche Genf dieser

^ndc» habe, „gleichgültig" ausgedehnt werden könnte, dessen gefährliche Folgen auch nicht ausbleiben würden,

^f diese Auseinandersetzung hin wird beschlossen, daS sardiuischc Schreibe» zu beantworten und das um so

"uhr, da ma» die darin enthaltenen Bczüchligungen Genfs nicht unabgclchnt lassen dürfe. Man vereinigt sich

ül>" den Entwurf eines solchen Schreibens, das nach erfolgter Ratification der Stadt Genf zu weiterer Be-

lleUung überschickl werden soll Zur Wahrung der Rechte Genfs wird in demselben auch einer 1699 getroffenen

^.»einsamen Abrede gerufen und der auf dem Fuße derselben das Jahr darauf erfolgte.. Abzählung. 5 1.

Die Gesandten Genfs eröffnen vertraulich, 1) aus was für einem Anlaß und was für ein Auskauf

kcr Ländercicn von St Victor und Chapitre auf die Bahn gekommen, und was darüber verhandelt worden,

""d wie sie hoffen daß etwas der Art durch Intervention beider Sccpotcnticn könnte facilitierr werden";

das, „mn nach ihrer Anficht dahin wirken müsse, daß bei einem zwischen den jetzt Krieg führenden

Potenzen u. Stande kommenden Frieden Genf in das Friedcnsinstrument cinge,chlossen werde; 3) bitten

angelegentlich bei einer Erneuerung des Bundes von Seiten der evangelischen Eidgenossenschaft mit Frank-

'Ach Genfs Interessen bestens empfohlen zu halten. Die Gesandten Zürichs und BcrnS sprechen sich dahin

daß sie den Vorschlag eines AuSkaufS und die Art, wie derselbe projcctiert worden sei, zweckmäßig und

W Abhülfe künftiger Zwistigkeiteu ganz dienlich ansehen, und daß sie zur Faeilitierung dieses Vorhabens und

^ beiden andern Wünsche nichts unterlassen werden, was zur Ehre, zum Trost und zur Sicherheit der Stadt

gereichen könne, und daß sie alle Anläßc mit Freuden ergreifen .verde», um d.eser «ladt ,hrc „freund-,

^ "nd bundcS-gcuössischc" Zuneigung wcrkthätig an den Tag zu legen. 8 2.
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Conferenz der drei die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände und der III Bünde-
Bellenz, 15. bis 22. Octobcr 1735.

lLaiidcsarchiv Schivyz.»

Gesandte: Uri, Schwyz und Nidwaldcn. Joseph Anton Püntincr von Braunberg, Landa»u»an»

und Landshauptmann zu Uri. Drei Bünde. Johann Ludwig von Castelberg, Landammann und Podcßlb

Landrichter im ober» grauen Bund.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Hcrrschastöangelegenheiten:

Bellenz, Bollenz und Riviera.
Art. 242.

Conferenz von Bern und Freiburg.
Mnrten, 13. und 12. Januar 1736.

lBtaatSarchiv Bern.I

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckclmeistcr welscher Lande und des täglichen Raths; Michael

denreich, Venncr und des täglichen Raths. Freiburg. Tobias von Gottrau, Amtsscckclmcistcr und des

Raths; Peter Walther Kuenli, Alt-Seäelmeister und des innern Raths; Balthasar Müller, Stadtschreiber u»

des geheimen Raths; Franz Peter Vondcrweid, Generalcommissarius und deö geheimen Raths.

». Diese Conferenz wurvc durch das den 13. März 1734 von Seite FreiburgS erlassene

der Holzausfuhr veranlasst. Die Gesandtschaft FreiburgS erklärt, daß jenes Verbot durch den gar >ch ^

ten Zustand der Wälder herbeigeführt worden sei, daß aber ihr Stand, damit das srcundschaft^

Verhältniß nicht gestört werde, Mobificationen werde eintreten lassen, ans welchen Bern „ein

Vergnügen schöpfen werde", und spricht die Erwartung aus, daß ebenso Bern gegenüber ihren A>uuJ

sich willfährig zeigen »verde. Die bcrnerischc Gesandtschaft erklärt sich durch diesen Bescheid nicht Z'

frieden gestellt und von der frciburgerischen aufgefordert, zu eröffnen, was für eine Modification Bern wum '

verlangt sie, daß die Aemter Wiflisburg, Paycrne und Mutten von jenem Verbote ausgenommen sein

jedoch blos für das Holz, welches ein jeder Particular zu eigener Nothdurft brauche. Die Gesandt! ^ ^

FreiburgS nimmt diesen Antrag ml losmenclum und will ihn empfehlen. 8 1. I». Aufgefordert von

Gesandtschast bringt die frciburgcrischc ihre Beschwerden, betreffend den Zoll für das savoyischc Salz und

Halage zu Vivis und die Klagen der frciburgerischen Käshändler und anderer Kauf- und Fuhrleute zur Vpt"

und findet es billig, daß, da Bern zu Stäfis von all seinem Getreide, Wein und Salz zollfrei sei, Freib^

für sein Salz ebenso gehalten »Verden sollte. Die bernerische Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt die

all I'oläi'onilum und stellt eine günstige Verfügung in Aussicht, insofern Frciburg des Holzaussuhrveri'l'

halber sich willfährig erzeigen werde. 8 2. e. Der Streit wegen der Arbogne wird unter Ratification^

behalt also entschieden, daß der neue Canal, durch welchen dermalen das Wasser fließt, und der schon im
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"°" 1707 bezeichnet sei, zu», Gebrauchter Mühlen,zu PompiMe ferner dienen soll., Derselbe ,oll von den
Müllern zu Dompierre ohne Entgcld von Gelte Payerncö in der dermalsgcn Brette und Tiefe von Per schwelle
"iSEssernar" bis zu der Ehanwre-le-Gor-de-Chenallr,,sodie Territorien von Eoreelles und Dompnrre scheidet, er>
^lten und geputzt werden. Bios die erste Räumung hat die Stadt Payerne allein vorzunehmen; doch können
^Müller sich auch dabei cinsindcn. Ferner sind die von Payerne und die von Dompicrre verbunden, den alten
Nuns der Arbogne, welcher mcdiat ist und beide Souveränitäten scheidet, vom Gor-dc-Chenaur b.ö zur Matte
d-Cire ge.neinsam in ein gerades Bett zu leiten und dasselbe zu erhalten. Diesem Runs nach sollen dann bis
!Ur Broye die nvthigen Märchen geseht werden. 8 3,

- d tlt- i.bll'Utt '.l'./'T .nwlt,'? ich^l' 7-7. ..

Confereuz von Zürich und Bern.
Baden, 19. Januar bis 11. zcbniar 17M.

lStaatSaribiv itiiria..,

Gesandte: Zürich. Solomon Hirzel, Statthalter; Johannes Fries, Seckclmcister. Bern. Isaak Steiger,
Üllthciß; Ludwig von Wattcnwyl, deS Raths und Vcnncr.

dic in. Juli I7ÄÜ ae»,achten Media,ionovorschl-igt wurden dir Beweg.,»lc» im Tosamdurg: »ia.l desckwia.,iqt.
wallen Zihich davon ^uiwe gegebei. zwo zugleich die Anzeige g^naclu halle, daß ani den 2".. August

^ -Nachcr Landrath und an.' den 2b. eine La»d«gemei„dc angefetz, sei, erlassen beide Stäube fdeu 20.'Aug.f eiu Dekoriarori,,,,.
oeinselden werden beide VclsaiUnilttugciläbgchalteiiJ Sie twidsgemcindc bcscl'ließt uutet Nndenti: I) Die Tvggetchubgcrhaben

iihh "Nd Mannsckastsecchttund 'vollen habe, bleiben. 2) Lad badistbe Media,ion-proiee, wird Nied, »»wilvinnicu. S) Von^''hrei, wird eine Lands,,cmciiipc.gehalten, auch ube.bieß.we>>nce uglhjg ist. ä) Pndlingcr, die beide» Keller und
^»de>s^^ sollen »ich! 'mclff LaUdlclffe sein; bis Marlini hasten sie sich/zu verantworte», widrißenfallo isist ÄfrmSgcn dein

verfällt, ö) Die Hiittersilsien, welche seil Iii" in« Land gckoiumeu, solle» dksscibe bi« Si, Galleutag räulnen, Sine
Az„,'""'Ü der Toggcnbmgcr crössucle iu Zürich diese Beschlüsse. Ab.georbuete de» Äbw verlaugic» in Znrick und Bern daö Rech,

Unterdessensequestrierten die 'Toqgc»hurgcr da« Verurögcu jener vier oben Genannten, Johann Baptist Keller und
»>,s Uindlinger wurden den- 8.' Deccnider-15Ät'ermordetimd der Gcrichtotaq über Kellerst imst Mblingerd Bc>»ubgeu winde

''' Januar 17A! augejetzi. Dehorlatorinin von'Seile Zürich« und Bernd. Nack diesen Ereignissen wird die gegcmvärlige
, znsaniincnbcrnsen.j

ktsn ^ ^'schloffen, ausirr dcn fürstlich-sauctgallischcn Gesaiidlcn, wclchc schon früher in Baden zu
Littel, eingeladen woLden waren, auch noch Ausschüsse vom toggenburgischcn Landrathe beider ffieligioncn,

djx ^^^sier Instructionverschen, nach Baden zu bescheiden. — Es erscheinen dcn 21. Januar vor der Sitzung
^'"ülichen Gesandten Hofmarschall von Thür», Hoscanzlcr Schüler und Geheimrath Püntiner. Ihnen
k.„"'"ffnet, dasi der Zweck dieser Confcrcn; dahin gehe, die begonnene Mediation zu einem gesegneten Ende

lührcii. erklären die fürstlichen Gesandten, dasi sie ihr früher schon geäußertes Begehren, die
. ü' dem Rechte zu unterwerfen,wiederholen, und beharren auf diesem Verlangen, obgleich die Gesandten

""d Berns ihnen vorstellen, dasi die Mediation noch nicht-zu Ende, und dasi noch Hoffnung auf Erfolg

^ ^»den und wie unsicher, weitläufig und gefährlich der RechlSstand, dieses äußerste Mittel sei, vor wcl-
/"u Mediation bei weitem den Vorzug verdiene. Darauf werden dcn 26. Januar die toggenburgischcn

sseh ^ vorbcschicden. Diese bitten nach Vcrdankung der bisher von Seite Zürichs und Berns in ihren Sln-
ÜGHeitoi, übernommeneMühe, eS mochte die begonnene Mediation zu Ende geführt und ihren noch vorzu-
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tragenden Anliegen Gehör geschenkt werden; ferner daß man den rüdlingerischcn und kellerischen Prätendenten

daö im Land gebräuchliche Recht zu Ausführung ihrer Anforderungen möchte angedeihcn lassen; endlich daß

auch dem Lande selbst auö den Mtteln Beider »,dic von ihnen schuldig zu sein erkannte Satisfaction" werden

möchte. Obgleich die Gesandten beider Stände bemerken, daß die Vollmacht dieser Ausschüsse beschränkt n>^

der Vorbehalt der Ratification auf zweideutige Weise gesetzt sei, beschließen sie dennoch, die Begehren derselbe

anzuhören. Diese beziehen sich aus den LandrathSzuzug, das Mannschastsrccht, das Waffcnerereitium, ^

LandSgemeinv- und Landrecht, die Ehehaften, den Fall von Verleibdingtcn, aus die Frcischießcn, den sssch>a

gischcu Fallsauskauf, Rüdlingcrs und Kellers Satisfaction, die AmtsammannS-Separation und die Betitelnd

dcö Oberamlmanns im Thurthal. Punct für Punct wird durchgesprochen und den Ausschüssen vorgestellt, da>>

nnzcitige Sorgfalt und unnöthigc Scrupcln es seien, welche sie von der Annahme der Mediation abhalte». ^

Gesandte» ermahnen dieselben, dem guten Rathe zur Annahme um so mehr zu folgen, da der Fürst auf ^

im Frieden angezeigten Rechtsstande beharre. Diese Vorstellungen werden in einem Schreiben Niederzell

welches zwei der toggenburgischen Ausschüsse nach Hause überbringen^' Auö den Eröffnungen dieser ^

Februar nach Baden zurückgekehrten Ausschüsse scheint den Gesandten hervorzugehen, daß der Landrath »>»

unter dem Einfluß der Wühler stehe und in Gefahr sei, durch dieselben zu Fehltritten genöthigt zu wer^'
M-

ei»cr

allesDa derselbe aber dringend bittet, in der Mediation fortzufahren und seine Absicht kund geben läßt,

handelte ohne Landrathszuzug öder Landsgcmeinde zu ratificieren, werden die fürstlichen Gesandten zu

Konferenz berufen und ihre Gedanken über die Mediation zu äußern aufgefordert; sie bleiben aber bcharr

auf ihrer Forderung des Rechtöstandes. Trotz den» Zureden der Gesandten, welche besonders aus das lln-

passende aufmerksam machen, daß der Fürst gerade in dem Zeitpunctc von der Mediation nichts mehr "Kb"

wolle, >vo der Landrath die Ratification derselben in Aussicht stelle, ersuchen die sürstlichen Gesandten noch'"^

um das liebe Recht und fügen noch folgende drei Punctc zur Dcliberativn bei: 1) die rechtliche Nnterfllchnng

und Bestrafung dcö an Joh. Bapt. Keller und NiclauS Rüdlinger verübten Mordes; 2) Sicherstcllung ^
Vermögens von Joh. und Kilian Keller, Rüdlinger und Landwcibel Wirth vor gewaltthätigcm A»g

von Seite des Landraths und des Gerichts; 3) Verhütung weiterer Gewaltthätigkeiten und Unfugen- ^

Gesandten beider Stände berichten über die Lage der Sachen nach Hause. Nachdem ihnen wiederum die

struction geworden, alles Mögliche anzuwenden, der Mediation Fortgang zu verschaffen, suchen sie aus eintnN^

liehe Weise in mehrern Confcrcnzcn die fürstlichen Gesandten von ihrem Begehren abzubringen. Alles umfl> '

so daß sie endlich instructionsgcmäß dieselben ersuchen, das Angehörte dem Fürsten zu hinterbringen und dc>^
Entschluß beförderlichst nach Zürich und Bern zu melden. Die Bcrathung über obige drei Punctc lehne»

Gesandten ab. In Folge dessen vcrabschciden sich die sürstlichen Gesandten. Zuletzt werden noch die togss
die

erst,
burgischen Ausschüsse vorbeschieden. Es wird ihnen Mittheilung von dem Verhandelten gemacht,

fährlichc Lage, in welche sie sich durch eigenes Verschulden gesetzt, zu Sinn gelegt und dringend z»ß"

sich an den Frieden und die zu Fraucnseld gegebene Erläuterung zu halten, alle Wühlereien zu beseitigen,^
an der Ermordeten Vermögen nicht zu vergreifen und die Bestrafung der Thätcr nicht zu hindern,

Bemerken, daß im Falle des Ungehorsams ihnen die bisherige Hülse werde entzogen und sie ihrem fll'l

ichuldeten Verderben würden überlassen »verde». Die Ausschüsse versprechen diesen Vorstellungen nachzuk»»" ^

8 l. I». Es erscheint als Abgeordneter der Stadt St. Gallen Gerichtschrciber Wägelin wegen des

geschasts der Stadt St. Gallen. Den fürstlichen Gesaizdten wird vorgestellt, wie erfreulich cS für die

Stände wäre, die Sache vureb eine Mediation zu beendigen. Da sich aber dieselben mit Mangel an Jnsir»



Mai 1736,

^schuldigen, werden sie ersucht, das Angehörte dem Fürsten zu hinterbringen; serner wird sür das Beste er¬

btet, der Stadt de» Rath zu erthcilen, unter Vorbehalt ihrer vermeintlichen Rechte den Fürsten selbst um

Mediation anzugehen lind durch dieselbe mit den Gemeinden der alten Landschaft in Güte ein Abkommen zu

liefst», ^mch soll darüber seine Gedanken Bern mitthcilcn, > damit im Falle der Uebcrcinstimmung an die

^»dt und den Fürsten in diesem Sinne geschrieben werden könne, 8 2, «. Bern hatte dem in armseligem Zu¬

stande befindlichen Rossier, Pfarrer der waldcnsischcn Kirche zu Grosvillars und Gcrshcim, eine Verehrung von

^ Thalcrn zukonimen lassen und ersucht die Gesandten Zürichs, die Supplication desselben zu Hause zu empfehlen,

K 6, Auf Anfrage Berns, was l,insichtlich der Klagen der Hauptleute des evangelisch eidgenössischen

Regiments in kaiserlichen Diensten gegen den Zkr, Oberst Schmid vorgekehrt worden sei, antwortet Zürich, daß

Echmw diese Klagen als unbegründet erklärt und sich auf eine sofort zu stellende Rechnung berufen habe, welche

Beweis der Unbegründetheit leisten werde; übrigens müsse noch die Antwort des Hauptmanns Wolf aus

^ Participation dieser Entgegnung Schmidö abgewartet werden. Hinsichtlich der Brotration und des Preises

^selben wird für gut erachtet, vvu Oberst Schmid einen Bericht zu verlangen, wie daö Nidrist-Regiment

"stiert werde, und ob ein Unterschied zwischen ihnen und den andern kaiserlichen Regimentern beobachtet werde.

Diese Angelegenheit aber, begründet in der gemeinsamen Capitnlation, soll anders nicht als gcmcincidgcnosstsch

handelt werden. 8 7.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaslsangelegenheileu:

L aud g r a f s ch a st Thurgaü.

Art 12ö. Quarticrhauptleutc und Ausschüsse. Art. 786. Locales.

Grafschaft Sarg aus.
Art 367. LvcalcS.

4V«.

Konferenz von Bern nnd Freiburg.
Murten, 14. bis 19. Mai 1736.

^Staatsarchiv Bern.1

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckelmcister welscher Lande; Johannes Stürlcr, Alt-Zcnghcrr, beide

täglichen Raths. Freiburg. TobiaS von Gottrau, Amtsscekelmcistcr und des inncrn Raths; Franz Peter

^Aiderweiv, GencralcommifsariuS nnd dcS geheimen Raths.

Frcibllrg eröffnet die Mvdificalion seines HolzanSfuhrvcrbotcS, jedoch ohne für immer dadurch gcbun-

s"n zn tvvllcn, nämlich, daß den bcrncrischcn Untcrthanen im Amt Wiflisburg und Petcrlingcn, sowie den

^'üerthanen in, Amte Marten gestattet sein soll, das nöthigc Brennholz, jcdöch klaster- und nicht stammwcisc,

^ auch „thälrne Dünkel" von den Unterthancn FrciburgS aus deren Particularwaldungcn, nicht aber aust>-en
obrigkeitlichen nnd gemeinen zu kaufen. Es werden die Dörfer aufgeführt, wo gekauft werden könne,

oge» des Bauholzes haben sich die berncrischcn Unterthancn, in Nothfällen mit Attestaten versehen, beim täg-

Freiburg anzumelden. Die bernerische Gesandtschaft erklärt sich damit nicht befriedigt; die

Freiburg hat keine weitergehende Instruction, 8 1, I». Die bernerische Gesandtschaft erklärt, daß ihre Herren
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und Obern, wenn Freiburg in Betreff der Aufhebung des Holzausfuhrverbotcs entsprochen Hütte, insofern dc»

Beschwerden Freiburgs zu entsprechen geneigt gewesen wüten, daß das savoyischc Salz auf gleichem Fuß

Gewicht und Tara, wie solches den fteiburgerischcn Küshündlcrn im Trattat von 17l15 zugestanden worden,

gehalten und darnach zu ViviS verzollt, und daß statt eines CentnerS zwei gesetzt werden sollten; jedoch daß

transiticrcnden Waaren uitd Lebensmittel, welche zu Nivis übernachten, der Halcs sich zu bedienen und den

lolyi zu bezahlen schuldig seilt sollen. Die übrigen Beschwerden Freiburgs stellt sie als unbegründet dar, bring!

aber mehrere Beschiverden gegen Freiburg vor. Dieses Standes Gesandtschaft nimmt dieselben u<1 , tikorenäu"''

8 Z, «?, In Bezichllng aus die aus einem Theil des Hauses von Jonas Mquerat zu Eombrcmont ruhenden

vcränitüts-, Jurisdictions und Lehcnrechtc, wegen deren zwischen Bern und Frciburg ein Streit besteht, erklär!

der berncrische Obercommissarius, daß jener Theil des Hüuses gegen Bisen sechs Königsschuh breit offcnl'^

in Berns Souveränität und der Herrschaft Eombrcmont Jurisdiction und Lehen sich befinde, Freiburgs

sandtschast bestreitet das und nimmt die Sache in den Abschied, 8 16. «>. Der Antrag Freiburgs, däß in ^

Zabl der Feste, welche aus dem MaS-dc-Sbvaz von den berncrischcn Untcrthancn beobachtet werden sollen,

noch das Fest Epiphaniü beigefügt werden möchte, wird von der bernerischen Gesandtschaft ->ck rvchrenckuM g'"

nvmmen, 8 13, t . Die Gesirndtschaft Freiburgs wünscht dein den Bach Arbognc betreffenden Abschied nelb

beigefügt, daß münniglich verboten sein soll, aus demselben zu wässern, er habe denn Spetialrcchtc dafür

zllweiscn. Diesen Bei lag genehmigt die berncrische Gesandtschaft und nimmt ihn in den Abschied, 8 13. 1 ^

Obcrcommissaricn wird ausgetragen, die 1727 eonvenierte Marchlinic zwischen Romont und Milden bcsorderlichß

auszumarchen, 8 19,
, , i. i'

?K>in scbc auch in> Abschnitte Hevrichastsaiigelegeilheitcn:

Tchwnizenbnrg, Orbc mit Tscherliz, Grand son und Murten nokryaupt,
Art. 4L bis 50.

Grandso n,

Art. 766 äi»d 7b7.

urtc ii.

. ' i!> / F , Art. b>« M, ^ v V

r.r.»T!

6..< -u GemxznfidgknWscho Taqsatzllliq.

Kr anenzetd. !i, bis 20. Jusj.g,7ZS. - .

^Staatoarckiv Zilricii.I

ch,n-l.'-1 'l'utinii III' UI 'I 'I tk'asbi .-7-Nt -'..Ulli' ,'l0!"/>iiil'//,d , m.'sisii'. « ^

Gesandte:. Zürich. Johann Heinrich Hiszcl, Bürgermeister; Johann Kaspar Escher, Statthalter, Bc» -

Hieronymus von Erlach, Herr zu Hindelbank u. s. w., RiUer des königlich preußischen schwarzen Avlcrordc»^

Schultheiß; Samuel Tillier, .Peiiner und des Raths, Lneern. Joseph Cölestin Amrhyn, Obcrstwacht»"'^

und des Raths; Leodegar Keller, Korphcrr und des Raths, jsiri, Franz Martin von Roll, Landamnuw^

Joseph Anten Püntiuer pgz> Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann. Schwyz. Franz Domm^

Beischart, Laudammann; Joseph Franz Oeding von Biberegg, Alt-Landa»u»auii und Zcugherr. Ridivalv^

Johann Jakob Ackermann, Landammauu und Landshauptmann; .Franz Aloys Ackermann, Landsseckelmttch
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^ug. Pctcr Staub, Ammann; Johann Leontius Andermatt, Hauptmann und des RatbS. Glarus. Johann

Pktcr Zwicki, Landammann; Joseph Fridolin Hauser, Landsstatthalter. Basel. Johann Rudolf Fäsch, Obcrft-

iU»Nnicistcr; Jeremias Raillarv, 1. ll. 0.. deS Raths und Deputat. Frciburg (Niemand). Solothurn

Niemand). Schasshausen. NiclauS Wüscher, Bürgermeister-, Balthasar Pfister, Statthalter. Appcn-

nne r rb od cn. Johann Jakob Gygcr, Landammann. A» Herr Hoden. Adrian Wetter, Landammann.

St. Gallen. Fidel Anton Püntincr von Braunberg, Landvogt. Stadt St. Gallen. Friedrich

^lrtaimer, Unterblirgcrmcistcr.

». Eidgenössische Bcgrüsiung. 8 t. I». Frciburg und Solothurn entschuldigen ihr Ausbleiben und ersuchen

Mitthcilung des Abschieds. 8 2. t . Bei der Behandlung des MünzwesenS wird der Llbschicd von Aarau

^ Grund gelegt. Nachdem sich aber zu Durchführung einer gleichen Evaluation der Gold- und Silbcr-

^ten so viele Bcdenklichkcitcn erhoben, daß ein gemeinsamer Beschluß nicht erhältlich war, so läßt man cS bei

^ in vorjähriger JahrrcchnungStagsaßung -><l iot0oo»ü»i» genommenen Prvjccte Nr. 1. 2. 3 bewenden. Ueber-

sollen iir den gemeinen Herrschaften die frühem Mandate wegen der unprobchaltigen Reichs- und auS-

^»dischcn Niünzen erneuert und aufrechterhalten werden. Schwpz läßt eö bei seinen <730 in den ?lbschicd

übergelegten Gedanken bewenden. Appenzell-Jnnerrhodcn erklärt, daß eS ztvar bisher die Münzprägung siicht

"bniodiert habe; wie eS aber keinem der Orte hierin Eintrag thun wolle, so glaube eS auch, daß, ivenn cS

^bas dergleichen vorzrlnchmen gedächte, es ihm unbenommen sein würde. Worauf die übrigen Gesandtech chic

^'»errhodens sreundcidgonössisch ersuchen, ihren einmüthigen Entschluß zu Hause zu eröffnen, in der Erwarfitiig,

p Jirucrrhoden sich demselben auch beigesellen werde. 8 3. «R. Wegen des herumschwärmcndcn Srrolchen-

Bettclgesindeö werden die früheren Mandate zu drucken, öffentlich anzuschlagen und von sechs zu sechs

vnaten zu publicicren beschlossen; serner wird den Beamteten strenge Erecution anbefohlen. 8 t. » . Es

^>det gch Namen des kaiserlichen Botschafters dessen Sccrctarius Hcrinann ein und übergiebt ein Ereditiv

^ Botschafters. Beantwortung desselben. 8 5- Der Seoi-St-üi-o. ii>ioi ,>>oto veo französischen Ambassadoro, von

/uralt, übergiebt ein ähnliches Schreiben. Beantwortung desselben. 8 6. K. Der Bischof von Basel, vcr-

'^"t in einem Schreiben die Tagsaß,uig seines nachbarlichen und resp. bundcSgenössischen Wohlwollens. Be-

^lwMung desselben. 8 7. I». Zürich hebt hervor, wie viele Anstöße und Anläßt zu Beschwerden während

^ ätzten Krieges zwischei, den europäischen Potenzen, und wie viel Mißverständnisse zwischen den Ständen

^ Kapitulationen und Anwerbungen von Völkern hervorgerufen hätten, und wünscht, daß eine gemeinsame
^»uug ja Betreff derselben verabredet werde. Da aber die 'Ansichten darüber, wie 1727, ganz ungleich aus-

so wird dieser Gegenstand aus eine spätere Zusammenkunft ausgestellt. 8 8. i. In Betrachtung des

'^öen Verlustes, in welchen die Hauptleute bei 'Aufbringung ihrer Rccrutcn dadurch kommen, daß dieselben

^ einem Werbeplaß an den andern gehen, sich hinter den oder jenen Ort saldieren oder aus dem Marsche

^ chrex Eompagnie bei Betrctuug einer fremden Botmäßigkeit auseinanderlaufen, wird Folgendes in den Ab.

genommen: Ob nicht dergleichen Rccruten aus Reclamation ausgeliefert, sich sperrende angeschlossen und

Ü»u Regiment geführt werden sollte», wobei die Hoheiten ihre 'Assistenz zu leiste» hätte». Der Führer

H ^ geschlossenen Recruten sollte mit einem Schein zu versehen sein, welchen er beim Betreten einer fremden

°^ßigkeit vorzuweisen hätte; Läufer, welche Profession daraus machen, einen Hauptmann zu betrügen, sollten

^ ^treten hart bestraft werden. Ferner wird, da cS vorkommt, daß ein Hauptmann dem andern seine An-

^ Ebenen oder auch die schon in Diensten stehenden debauchiert oder engagiert, dieses Verfahren unter An-

^"g hoher Strafe verboten und solche Engagements sollen für null und nichtig erklärt werden. 8 0. k. Zürichs
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Gesandtschast stellt instructionögemäß den Antrag, daß man sich von Seite gestimmter Eidgenossenschaft bemüht

möchte, in den nächstens zum Abschluß kommenden Frieden zwischen den bisher kriegführenden Mächten na¬

mentlich eingeschlossen zu werden. Die übrigen Gesandten sind ohne Instruction; ihre gn. Herren und Obern,

so wird verabredet, sollen mit Beförderung ihre Ansichten darüber Zürich mittheilcn. Bei diesem Anlast

sprechen die Gesandten Basels iiistructionsgemäß gegen die übrigen Stände den Dank für die ihrer StK>

während des Krieges bewiesene Vorsorge und Hülfe aus und empfehlen sich ferner zu getreuem Aufsehen, 8 ^

R. Obgleich bis dahin die Vorstellungen, welche zu Gunsten der in Frankreich etablierten Negotianten

ihres durch die Lillols tmnguv erlittenen Verlustes an den König erlassen worden, unbeantwortet lssblb'

ben sind, so wird dennoch aus die Bitte der eidgenössischen Kaufleutc zu Lyon abermals eine Empfehlung

Angelegenheit an den König zu erlassen beschlossen und der Ambassador um Anwcuduug seiner Officicu erjuch'

Die Gesandten von Uri und Schwyz zweifeln, daß ihre gn. Herren und Obern künftig zu so unfruchtbares

Fürwort Haud geben werden. 8 11. »»». Basel eröffnet, daß zwar laut der von Seiten Frankreichs erhaltene"

Zusage die Zölle von den der Stadt und Particularcn im Elsaß gehörenden Zins- und Zchnteufrüchtcn niä4

mehr werden gefordert werden, daß jedoch die freie Zufuhr der Früchte aus dem Elsaß noch immer gesperrt st>

Auf dieses hin wird beschlossen, eine nochmalige Rechargc in der Orte gemeinem Namen abgehen zu brlll'"'

8 12. i». Dem Ansuchen von Glarus, es möchte seinem Landmanne,' dem in französischen Diensten ab

Hauptmann-Commandant stehenden Johann Jakob Schund ein roecimmoixlatorium stlstitia erthcilt werdet

damit derselbe in den Besitz einer von Verwandten hiuterhaltenen, ihm gebührenden Erbschaft gelangen könne, n'^

willfahrt. 8 14.

.... -.<» N',k-Üi. . unr/s-fi , >.z : "i'.i .i'^ ' ^ ,

Die VIII die Landgrafschaft Thurgau regierenden Stände.

«. Ausreißer aus den eidgenössischen Regimentern, welche im Lande betreten werden, sollen, wenn sic

im Stande sind dem Hauptmanne den „Ausstand" zu bezahlen, Urphed schwören, an den Pranger gestellt r

so lange des Landes verbannisierl sein, bis der Hauptmann zufrieden gestellt ist. Diejenigen, welche zu

im Stande sind, haben 25 Gld, Buße zu erlegen und sind auf so viel Jahre zu verbannen, als sie aufgcduub

worden. Die Läufer, hinter welchen gar nichts zu finden ist, haben Urphed zu schworen, sind an den Pranb^

zu stellen und mit Ruthen auszustreichen. Den Soldaten hingegen soll auf ihre begründeten Klagen ^

Justiz administriert werden, 8 25, >». Der kaiserliche oberöstreichische Regimentörath und LcgationSstcu ^
zeigt an, daß der Kaiser in Folge deS hergestellten Friedens die beiden eidgenössischen Regimenter,

seinen Diensten sich befinden, mit Ende Julis unter angeführten Bedingungen entlassen werde. Die

wird »ei oekoronclum genommen. Der General von Nicderist bittet durch Vermittlung der schwhzcrisclM

sandten die Sitzung um ihren Rath. Die Mehrzahl der Gesandtschaften, ohne Instruction dafür, kann stt"^
Rath ertheilen. Schwyz, Zug und katholisch Glarus sind der Ansicht, daß man sich diesem Entjchstll'

Kaisers um so weniger widersetze» dürfe, als eine namhafte Jndemnisation zugestanden worden; jedoch über "

sie den obersten Stabsofficieren und Hauptlcutcn „das Anständige und Nützliche zu erwählend 8 64, ^

beschwert sich, daß die Briese aus Frankreich und Italien einen großen Umweg machen, das Porto

und die obrigkeitlichen Schreiben nicht mehr portofrei seien. Der Anzug wird in den Abschied genommen- 8
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Man sehe auch ii» 'Abjchuiltc Hcreschaftsaugelegcnhciten:

Deutsche gemeine Vogtcicii überhaupt.
Art, 45. Fremde Kriegsdienste.

543

An.

sttj.

An.

15. Beeidigung von Bcaiuteu.
55. Amtsrechnungcn.
81.

126. Ouarlicrhaupllcuteu. Ausschüsse.
187. Marchcnsacheu.
1W.
25t. Tcrritorialverlctzung.
265. Abzug.

13. Beeidigung von Beamten.
43. Aintsrechnung.
65-

66.

Art.

An.

Min

41. Zlmtsrcchuuttg.
153. Marchcnsacheu.
122. Polizeiliches.
123.

44. Amtsrechttuug.
131. Justizsachcn.

Nun.'

Landgrajsch a st Th urg au.

Art. 372. Judicatur- u. Competcnzsachen. Art.
„ „
„ 426. „ „ ,, »
„ 441. .. - »
„ 476. Justizsachcn.
„ 483. „
, 524. Leibeigenschaft und Fall. „
„ 525. „ . „

Rhcinthal.

Art. 95. Marchensachen. Art.
„ 152. Territorialverletzung. „
„ 190. UlWachcn. „

247. Straßen und Brücken. „

Grafschaft Sargans.
Art. 139. Judicatur-». Cviupetenzconfliete. Art.

„ <145. „ „ -
,. 167. Jnstizsachen.

I94/Leibcigenschast und Fall.

Ob ere freie Aem t er.
Art. 157. Lekcnsachcn.

Lugg arus.
Art. 545. Zollsachcn.

558. Maß und Gelvicht.
561. Straßcnsachen.
563. Zollsachcn.
573.
576. Kriegosachcn.
591. Stifte und Klöster.
784. Locales.

286. Zölle und Weggcldcr.
353. Kriegssachen.
397. Locales.
451. ,.

264. Zölle.
295. Locales.
346. ..

Art. 171. Tavcrucnrecht und Ohmgeld.

408.

Conferenzen der katholischen Orte LUlrern, Ups Schwyz, Unterwalde», Zug und Glarus
wahrend der gemeineidgenössischen Tagsatzunq

im Juli 1736.

lDtaatöarchiv ^»cern.Z

^»cii
^scl

r». x>er Bischof von Basel, Johann Kvnrad, begrüßt in einem Schreiben die Gesandten und empfiehlt

> sein noch immer durch Unruhen getrübtes Biöthum. Gcgcncomplimcnt. 8 1. I». Leonhard Ludwig

^chudi von Glarus, Oberst eines Regiments zu Fuß in Diensten dcS Königs beider Sicilicn, wird auf sein
buchen n» den König ein Empfehlungsschreiben gegeben des Inhalts, daß derselbe seinen länger,, Aufenthalt

"l seiner Heimath zum Besten des Königs und der in dessen Diensten stehenden Regimenter benutzt habe.

^'ceril willint dazu nicht ein 8 4. «. Es wird der Anzug gestellt, ob nicht jetzt „das kntholischc Wesen nmbeste» ^ ^ "
besorgt werden könnte", dn Frnnkrcich und der Kaiser jetzt Frieden gemacht hatten und der König sich
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des Fürsten von St, Galten wegen des Toggenburgs angenommen habe --). Dieser Anzug wird in den

schied genommen, 8 8,

Man sehe auch im Abschnitte Hcnschaftscmgclegcnheiten^

Vanb gra fscheist T hur g an,
Art. 216. Bürgerrecht, Art. 694. Locoles. Art. 785. Loealeö.

„ 61V, Localc?.

R he int bat.
Art, 46t. Localcö,

40».

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenösstschen TagchtzU»ß
im Juli 1736.

lÄtaatsarchiv Zürich.Z

t»- Der Bct-, Fast-, Büß- und Danktag wird auf den 13, September angesetzt, 8 1, I»» Stcmr»'

1) den beiden reformierten Gemeinden Grattenbach und Herbishosen 200 sl,; 2) dem Pfarrer und Schul»»»^

zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 sl,; 4) der reforini«»^

französischen Gemeinde zu Mariakirch 100 fl,; 5) dem reformierten Pfarrer zu Ncu-Bärenthal 200 fl.; 6)

zwei reformierten Predigern zu Fricdrichöthal und Karlsruhe je 100 fl, jSchaffhausenö Beitrag für FriedN»)

thal übernehmen Zürich, Bern und Basels; 7) der reformierten Gemeinde Baircurh 100 fl.; 8) jeder der r«'

formierten Gemeinden zu Speyer und Worms 100 fl.; 9) den Kirchen- und Schuldicncrn in der Churi'b

300Thlr.; 10) drei ungarischen und fünf picmontcsischen Studenten 836 fl, sDa St. Gallen seit einigen Ja^

statt seines Kontingentes von fl. 79. 48 kr, nur fl, 60 bezahlt hat, so werden dessen Gesandte ersucht, ^

Hause für Bezahlung des vollen Betrags ihre Officicn anzuwcndcns. 11) Dem reformierten Prediger zu

reuth 100 fl, sdie von Schaffhauscn und Appenzell abgelehnten Beitrage (16 sl, 30 kr.) übernehmen Z»^.'

Bern und Basel); 12) zu Unterhaltung des Gymnasiums zu Lissa und andrer Schulen in Grvß-Polcn 206

13) Bon dem Stetierbegehren des churpfälzischen Kirchenrarhs für Jnstandstcllung der unterbauten Kirch«-'» ^

Ziegclhauscn, Gcrmcrshcim und Neckarheim wird abstrahiert, 14) AuS Mangel an Instruction wird auch^

das von Zürich vorgelegte Stcuerbcgehren der reformierteit Gemeinde zu Mirau in Kurland einsttvcileu >»

eingetreten. Die Stände »vollen il)ren Entschluß, wenn das Begehren an sie gelangt, an Zürich bericb»^

Zu 6, 7, 8, 11, 12 trägt Schaffhauscn, zu 8, 11, 12 Appenzell nichts bei; 8 lehnt St. Gallen ab, 1<1 »»^

nimmt es ack raloi'onckum. (Siebe S. 7,s 8 2 bis 15, e. Graf zu Isenburg-Büdingen battc Zürich, Bern,

Basel, Schaffhauscn, Appenzell und St. Gallen zu Gevattern seines erstgeborenen SohncS Wolfgang

erbeten. Da diese Ehre von denselben übernommen worden, wird beschlossen, als Pathcngeschcnk (wie vor«»»

dem Vater gegenüber geschehen) eine goldene Schale im Werth von 700 Gld. zu geben, welche Suin»»' ^

ni»8 6Ui' le sinincipe jvuissoil liu nime« ilim« tous se« etulS; il imu« esd <!v
tvröt ü vv e>ui Iv unus ilvvo»8 sttvinlro Uv vvii jjvntimoiil^ gour «ous, guc vo»i> ^ loruit uttottliou-
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betreffenden Ständen zu gleichen Thcilen getragen werde» seil. Appenzell referiert. 8 16, In Be¬

hling auf den Einschluß der Eidgenossenschaft in den bevorstehenden europäischen Frieden wird gut befunden,

baß, sobald der ConsenS zu Erlassung des im allgemeinen Abschiede beantragten Schreibens an den Kaiser und

»" den König von Frankreich eingetroffen ist, im Namen der evangelischen Stände an England, «chwcdcn,

Preußen und Holland geschrieben und die Angelegenheiten der evangelischen Stände und der Stadls Gens nut
«»ein Nachdruck denselben empfohlen werden sollen. 8 17. In Beziehung auf die voriges Jahr zur Sprachcgc-

brachtc» Uebelstände in Consistorial- und Maerimonialsachen, wenn es sich um Angehörige verschiedener Säle

'wdelt, vereinigt man sich über folgende Punctc, jedoch in dem Sinne, daß dieselben den chcgcrichtlichcn Ord-

"U"gm, welche die einzelnen Stände für die Ihrigen ausgestellt haben, in keiner Weise zu nahe treten, sondern

in denjenigen Fällen zur Anwendung kommen sollen, bei welchen Angehörige verschiedener Stande

'"essicrt sind 1) Wenn es sich um Ehebruch, Hurerei und unter ehelichem Versprechen vorgegangenen sruh-

!°»igcn Bcischlaf handelt, so soll der Beklagte undisputicrlich von derjenigen Obrigkeit oder dem Ehcgcricht, m

Bmmäßigkcit das Dcliet begangen worden, eitiert und, wenn er sehlbar erfunden, abgestraft werden;

dahcr soll ein solcher aus Requisition seiner oder jeder andern Obrigkeit unvcrweigcrlich gestellt werden, 2) Falls

Angeklagter über empfangener Citation den, Richter entwiche und nicht weiter zu betreten wäre, ,o soll ein

^cher,'insoweit eS die Strafe dcS begangenen Fehlers betrifft, in contumaciam bcurtheilt werden. 3) Wenn

aus solche, Dclict eine Schwängerung erfolgt, wird der oben ausgesetzte Richter nach den an >einem Ort

Glichen Gesetzen über die Paternität absprechen. Zürich, Bern, Glarus und Stadt St. Gallen erkennen emem

Alchen Kinde seines Vaters Heimath zu, jedoch überlassen sie jedem Orte die Rechte zu bestimmen, welche es

bastlbft zu aenicßcn habe. Basel, Schaffhauscn und Appenzell erklären, daß ein solches Kmd bei ihnen kem

H">nathrccht w genießen habe. 4) In Ansehung der Erhaltung eines solchen Kmdes „richtet man die Ge¬

cken dahin" daß dessen Vater und Mutter, sofern sie bemittelt sind, dazu beizutragen von ihrer Obrigkeit

Ehalten werde» sollen Ist aber eines von den Aeltern mittellos, so soll es jedes Orts Obrigkeu überlaste..

^ demjenigen, welches Mittel hat, das Billige zu des Kindes Unterhaltung aufzulegen. S.nd beide mittekloS,

weisen Zürich und Bern das Kind der Gemeinde des Vaters zu, d.e andern Stande uberlassen .n solchem

W lediglich der Mutter für des Kindes Subsistenz zu sorgen. 5) Die Eheansprachen oder Heira.hsabreden

- beurt eilen soll der Obrigkeit oder dem Ehegericht zuständig sein, dem der Angesprochene zu versprechen

folglich soll der Kläger den Beklagten vor seinem behörigen Richter suchen mW berechtigen. Es so«

kcinr Eh eopu.iert .verde», ohne daß von den Interessierten e.n genügsames Attestat, daß solche mit

>issm und Bewilligung ihrer „anerborenen" Obrigkeiten oder Ehegerielste geschehe, be.gebrach werde. 8 18.

'' Auf oinc.. Anzug, daß seit einiger Zeit ^eint und andere pietistische und andere irrige Lehrst, e ... der C.d-

^"Gnschast aufgebracht« und durch Einführung bedenklicher Bücher und namentlich der ber enburg.schen und

^mischm Bwe.werke auszubreiten gesucht werde.., wird in den Abschied genommen daß ,edes de. cvan-

Mschrn Or.e bei sich gegenüber de.. Bi.chdruckereien, Buchläden u. s. w. «.der d.e Einfuhr und den Verlans
l'Ither

''che..

Bücher die gut scheinenden Vorkehrungen treffen könne. 8 19. S. Dem Lorenz Hochrütiner zu St.

vurd voriges Jahr nachgesuchte Privilegium für die neue Ausgabe der „Seeleumusic" von sännnt-

Ständeii erneuert. 8 21.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaugelegenhciten:

Deutsche gcme ine Vogteien überhaupt.

Art. 75. Acceß von evangelisch GlaruS zu den Pfarrpsriinden.
69
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41«

Jahrrechmittg der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände-
Baden, 29. Juli bis 13. August 1736.

lStaatsarchiv Zürich.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel; Johann Kaspar Escher. Bern. Hieronymus von Erlaä)'
Samuel Tillier. Glaruö. Johann Peter Zwicki; Joseph Fridolin Hauser.

». Das Ansuchen des Standes Glarus um Abführung des versprochenenBeitrags an die Repara»^
der Zicgelbrücke nehmen die zürcherischen Gesandten wegen Mangel an Instruction a<> rokorenckum. § ^
1». Auf die Beschwerde Zürichs über das seit noch nicht lange her von Glarus zu Bitten bezogene
antwortet Glarus, daß es Zürich eine schriftliche Nachweisungzusenden wolle, daß dieses Weggcld nur ein Th
des einst zu Wesen bezogenen sei, und daß jetzt zu Wesen um so weniger bezogen werde. 8 16.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Rheinthal.

Art. 74. Landschreiberei. Art. 393. Locales.

Art. 31. Justizsacheu.

Art. 45. Amtsrechnung.

„ 215. Judicatur- u. Competenzcvnflicte.

. 241. Justizsacheu.

Art. 44. Amtörcchnung.

„ 65. Landschreiber.

Grasschaft Sargans.
Art. 368. LvcaleS.

Grasschast Baden und untere freie Aemter.

Art. 54. Salzsachen.

Grasschast Baden.

Art. 278. Straßcnwesen.

„ 358. Stifte und Klöster.
„ 375. Locales.

Untere freie Aemter.

Art. 155. Justizsacheu.

Art. 82. Frenide Kriegsdienste.

Art. 423. Locales.

„ 497. Personelles.

Art. 176. Obrigkeitliche Lehen.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 27. Landshauptmann.

411.

Außerordentliche gemcineidgenössische Tagfatzung.
Baden, lll. August 1736.

tTlaalsaredi» Zürich.I
, . ggeslt'

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Burgermeister; Johann Kaspar Eschcr, Statthalter. ^ .
Hieronymus von Erlach, Schultheiß; Samuel Tillier, Vennerund des Raths. Luccrn. Joseph
Amrhyn, Oberst-Wachtmeisterund dcS Raths; Anton Leodcgar Keller, Kornhcrr und des Raths. 1!^-
wand.) Schwyz. (Niemand.) Obwaldcn. Johann Melchior Stockmann, Landsscckelmcistcr.Nid>val .^
Johann Jakob Ackermann, Landammanll und Landshauptmann.Zug. (Niemand.) Glarus. Johann ^
Zwicki, Landammann; Joseph Fridolin Hauser, Landsstatthalter.Basel. Johann Rudolf Fäsch, Obersts
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visier; Balthasar Bnrckhardt, Dreicrhcrr. Freiburg. (Niemand.) Solvthurn. ^oseph Benedict Tuggincr,

E-adtvenner; Franz Victor Buch, Scckclmcistcr. Schafshauscu. Melaus Wäscher, Burgermeister; Bal-
'hasar Psister, Statthalter. Appenzell -Jnnerrhoden. (Niemand.) Außerrhodcn. Adr.an Wetter,
^ndammauu. Abt St, Galleu. Fidel Auton Püntiuer von Braunbcrg, Landvogt. Stadt ^ t. Gallen,

Niemaud.) . ^ ^

Beraulassuug zu dieser Tagsatzung ist die schon früher durch den LegationSseeretar Hermann und lutduu

durch den kaiserlichen Botschafter selbst zugekommene Nachricht von der bevorstehenden Entlastung der zwc. seit

28 Ahmten in kaiserlichen Diensten stehenden eidgenössischen Regimenter. - ». Schwpz, Zug und Appcnzell-

Ä'nerrhoden entschuldigen ihr Ausbleiben. 8 1. Bei der Besprechung der vom kaiserlichen Botschafter

»"Merten bevorstehenden Entlassung jener beiden Regimenter wird besonders hervorgehoben, nuc zebr dadurch

die Ehre und das Ansehen der Eidgenossenschaft benachthciligt werde, und wie man nicht ohne gropc „Empstnd-

lichkert" sehen müsse, daß die auf sechs Jahre in besten Treuen und feierlich errichtete und vom Kaster ratt¬

erte Eapitulation ohne Vorwissen der Stände plötzlich ausgehoben worden ser; daß „drcicmgen, so herunter

»Hand angeschlagen", nichts an Verheißungen und Drohungen sparen, um die Hauptlentc zu vermögen ihre

Compagnieen auseinander gehen zu lassen, waö bei dem Regiment deS Obersten N.derrst bereits ohne Vo^

bissen der Stände gelungen sei. Da nun dieses eingeschlagene Verfahren völlig un Widerspruche mtt dem

schreiben des kaiserlichen Botschafters vom 26. Juli stehe, in welchem gesagt worden, daß der Kaiser keines¬

wegs gesinnt sei, der Kapitulation zuwiderzuhandeln, sondern den beiden Regimentern solche Vorthc.lc zu pro¬

bieren daü die Stände bewogen werden sollen, die Regimenter mit allseitiger Zufriedenheit zurückzuberufen,

s" wird der Legationösecrelär Hermann in die Sitzung abgeholt und um Auskunft ersucht. Er lägt sich nicht weiter

ver.ichn.en, als was in de», Schreiben dcö Botschafters enthalten ist. Auf d.c Frage, ob der Kaster steh ".cht

beigt finden lassen werde, daS noch bei einander sich befindende Regiment beizubehalten, antworte- er, er sei

hierüber nicht informiert und auf die Frage, ob er den Anflrag habe, die beschlossene Abdan ung zu crostnu.

»läßt er sich mit Ja heraus"! doch solle die Abdankung nach deS Kaisers Wunsch n.cht ohne Zistrndenhctt

der Stände geschehen. Nach diesen Vorgängen vereinigt man sich, einerseits dah.n zu wirken MdaS »och

gehende Regimen. fernerhin beibehalten werde, andrerseits, daß d.e Osste.ere und Soldaten des schon auö-

R-»i>m».- UM»- mW di- V.ch..»M„» d-n.U. dm » .

S.UW-n. wi. «. C-M-MMi.», -»-«-hm s°" Z. u-s-m Smm -m d-u

Botschafter geschrieben Da dieser aber antwortet, daß er wegen Mangel an Instruction dem Kaster darüber

Bericht erstatten müsse so wird ein Schreiben an den Kaiser selbst von der Tagsatzung dem Bostchaster ubcr-

SM und derselbe ersucht eS mit seinen Offieien zu begleiten. In dem dem SeeretanuS Hermann zugestellte.,

brcditiv wird des Botschafters Behauptung, daß das auseinandergegangeiie Regiment d.e ihm angebottnen

^ing.mgm angenommen habe, in Abrede gestellt. - Obwalden nimm. daS Schräm m. den Kaiser uck r°-
^..ilum iiiid will seiner gn. Herren und Obern ConsenS schleunig nach Zürich senden. 8 2.

«9 "
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4,2.

Jahrrechuung der die Vogteien Lauis und Mendels regierenden Stände.
Lauis, im August 1736.

Staatsarchiv Basel.I

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Meyer, Zunftmeister und des Raths. Bern. Johann Stürler,
Herr und des Raths. Luccrn. Franz Niclaus Lorenz Balthasar, des innern Raths. Uri. Franz Martin vo»
Roll, Landammann. Schwyz. Karl Rudolf Betschart, AmtSstarthalter. Unterwalden. Michael Jakob Zelsp'b
Statthalter. Zug. Joseph Anton Heinrich, des Raths von Stadt und Amt. Glaruö. Joachim Heer, Land^
Hauptmann und des Raths. Basel. Johannes Mcrian, des Raths. Frciburg. Niclaus Joseph von
des innern Raths. Solothnrn. Joseph Stephan Gluy, der jungem Räthe. Schaffhausen. Christi
Schalch, des großen Raths. .

Man sehe im Abschnitte HerrschastSangelegeuheitcu:

Vier cuuctbirg ische Vogteien überhaupt.
Art. NU. Orlstiinincn. Ars. 151. Kricgssachcn.

Lauis und Mcndris.

Art. 19V. Kirchliches.

Lauis.

Art. 207. Beamte. Art. 218. Postwesen. Art. 330. Zollsachcn.

Mcndris.

Art. 105. Marchcusacheu.

41».

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mendris regiereudeu Stände.
LuggaruS, im August 1730.

IStaatSarchiv Basel.I
^ ^ ^ . .. ' '

Gesandte: Ebendieselben, weiche zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte Hcrrschajtsangelegenhciten:

Bier ennetbirgis che Vogteien überhaupt.

Art. 120. Strastcnsacheu. Art. 101. KriegSjachc».

Lugga rus.

Art. 500. Straßensachcn. Art. 541. Zollsachen.

M a i n t h a l.

Art. 005. Polizeiliches.
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Jahrrechnnng der die Bogteie» Bellen;, Bollen; und Riviera regierenden Stande.
Vellen;, 26. August bis lt. September 1736:

tLa»»dcSarc!,iv Schwyz. I

Gesandte: Uri. Johann Jakob Schund, Landswachtmeister und Landösürsprcch. Schwyz. Franz Anton

«ding von Bibcregg, Landsfürsprcch. Nidwalden. .idaspar Remigius Kaiser.

Mein sehe die Bogteie» Bellen;, Bollenz nnd Züvicra.
Art. 213 bis 263.

41S.

Confereuz von Uri, Schwy; und Nidwalden.
An der Treib, 10. September 1136.

bVaiideearchlv Tchwyz.I

Gesandte: Uri. Franz Martin von Roll, Landammann; Joseph Anton Pünuner von Brannberg, Alt.

^"dannnann und Landshauprmann; Franz Martin Schund, Landsscckelmcister. Schwyz. Dominicus Betschart,

^'Wammann; Franz Joseph Reding von Bibcregg, Alt-Landammann. Nidwalden. Johann Jakob Acker-

n>ann, Ritter, Landammann und Landshauptmann; Sebastian Remigius Kaiser, Alt-Landammann und Lands-
^Uptmann nid dem Kcrnwald.

^'landten von Schwyz tragen instruetionsgcmäß darauf an, Lucern zu ersuchen, eine katholische

bei t

Pap,

ließ

^ . ^ , — o- e.ne Itur)oil,cl)e

^ crcnz zu veranstalten, damit man sich berathen könne, wie des Interesses der katholischen Cidgcnossenschast

^^vorstehendem Friedensschlüsse gedacht werden könnte, oder ob man es für nützlich erachte, dasselbe dem
vrm

Pste und dem Cardinal von Fletiry zu empfehlen. Der Anzug wird -n! rollvolo.nl..... genommen. 8 3. «Schwyz

dem Papste daS katholische Wesen durch den Nuntius empfehlen. Rathsbuch von Schwyz.,

Alan sehe auch im Abschnitte HenschaflSaugelegeicheitcu:

tknu tt->i!i7.'inr.'d; .'---n.M .'nUmc n? ^ in il'ir.tZ nisgröil „<! m. qulchtnl? ist' ,n,IstP<sim

tzvi . uin-nl in ni'iul .',1-1^ yn'i .ntz im.' ./.tkirstf. milnrü'^» nichini. in-Knw'chM

' ^ KEG.N. -N.L' bind,6 r: .1 en.'-'l.-U

,11',,. l,,- 001? ? ''-l ni'i !.?ch>u/M .l-i'nfs.ch'ltb^ .nnlnli'nit'l dl? diiNl.iiibb?. ttiiT nn.iiin'Niibi
^vnfeitnz vo» Zürich, evangelisch Glarno, Lasel, Schaffhausennnd Avpenzell-Außerrhoden.

Bade», 21. bis 23. Octobcr 1736.

IStaatsarchiv Zürich.;

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzcl, Statthalter. GlaruS. Johann Peter Zwicki, Landammann. Basel.

Balthasar Burckhardt, Dreicrherr. Schasfhausen. Johann Balthasar Pfifter, Statthalter. Appcn-
^l'Anßerrhodcn. Adrian Wetter, Landammann.
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Veranlassung zu dieser Konferenz gab die Antwort auf das im verflossenen August wegen der beiden >»

kaiserlichen Diensten stehenden eidgenössischen Regimenter au den Kaiser erlassene Schreiben. In dieser Antwort

stellt der Kaiser hinsichtlich des noch bestehenden evangelischen Regimentes Schmid den evangelischen Ständen

die Wahl frei, ob sie dasselbe unter den Bedingungen, unter welchen das katholische Regiment sich ausgelöst

habe, und mit ebendenselben Entschädigungen an die Officiere zurücknehmen wollen, oder vorziehen, daß es ben

behalten werde, in welchem Falle es nach dem Laute der Kapitulation gehalten werden solle. — Zu dient

Konferenz waren auch die katholischen Orte eingeladen worden; sie entschuldigen aber (mit Ausnahme von Appe"

zcll-Jnncrrhvden) ihr Ausbleiben. Bern schickt seinen Entschluß schriftlich ein, dahin gehend, daß es für B«

bchaltung des Regimentes stimme. Zürich kann sich unter de» obwaltenden Umständen einstweilen weder siü

Zurücknahme, noch für Beibehaltung entschließen und wünscht zuerst der andern Stände Aissichten kenne» ss

lernen. Glarus, Schaffhauscn und Appenzell-Außcrrhoden ziehen die Zurücknahme vor; Basel stimmt für e»"

pitulationSmäßige Beibehaltung. Zürichs Gesandter holt auf der übrigen Gesandten Ansuchen neue Jnstruct»"'

ein. Unterdessen erwägen die zurückbleibenden Gesandten, ob die Zurücknahme oder die Beibehaltung dioß's

Regimentes mit der Ehre und dem Ansehen der evangelischen Stände verträglicher sei. Während man,

das Regiment im Dienste belassen würde, für die Zukunft vielen Unannehmlichkeiten entgegensähe, so sieht

andrerseits dadurch, daß der Kaiser den Ständen die freie Wahl läßt und verspricht, bei der Zurücknahme alä"

Grund zu Anstoß zu heben, die Ehre der Stände gerettet; Officiere und Soldaten sind auf diese Weise wen»/

Unbcliebigkeit ausgesetzt und sind nicht mehr gcnvthigt, dem Vencrabilc die Ehrerbietung zu beweisen. Auch ^

Umstand legt noch ein Gewicht in die Wagschalc, daß das evangelische Regiment auf die Vorstellung an ^

Kaiser im letzten Juli noch beibehalten und nicht so schnell, als das katholische aufgelöst worden ist, und '

jetzt eine günstige Gelegenheit vorhanden ist, wie sie die Zukunft nicht leicht mehr bringe. Diese Motive

stimmen die meisten Gesandten zum Entschlüsse der Zurücknahme. Basels Gesandter nimmt sie uck i'citol'o'ch'""

Unterdessen langt der zürcherische Gesandte mit seiner Instruction an, welche in die Zurückziehung der ssirä)^

schen Compagniccn einwilligt, doch so, daß die „billigmäßigc Entschädigung des Regimcntsstabcö, der

„lcutc, Lieutenants und Fähndrichc auf einen ihren Fundamcntalsatzungcn unanstößigcn Fuß, folglich

„Stipulierung einiger Pension eingerichtet werde"; ferner, daß die Untcroffieicre und Soldaten bis Z" ^

Rückkunft gebührend bedacht werden, was den Officiercn zu intimicrcn sei; daß sie auf diesen Fuß ihre

schädigung negocieren und vor wirklichem Abschluß die Bedingungen nach Hause berichten sollen. Gea

Schaffhauscn und Appenzell nehmen diesen Entschluß all releiwuclnm. Die ganze Verhandlung wird ^

mit dem Ansuchen mitgcthcilt, seine Ansichten den Ständen mitzuthcilcn. Dem Gesandten Basels wird nachvu^ ^

empfohlen, für Anschluß an die übrigen Stände zu Hause zu wirken. Glarus, Schaffhauscn und App^^.

Außcrrhoden ersuchen den Gesandten Zürichs, seine gn. Herren und Obern dahin zu bestimmen, daß ^

Uebersendung des Abschieds in ihrer Stände Namen Bern ersuchen möchten, mit ihnen sich in dieser
SaA Z"

conformieren. Dem Secretarius des kaiserlichen Botschafters, Marschal, wird ein Recrcditiv zugestellt, in we

dem Botschafter eine Antwort in nächster Zukunft in Aussicht gestellt wird.

lchc"'
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Außerordentliche gemeiueidgenössische Tagsalzung.

Baden, 17. bis s?) Januar 1737.

Staatsarchiv Bera.1

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Bürgermeister; Johannes Fries, Seckelmcister. Bern. H"''

ronymuö von Erlach, Ritter königlich preußischen Adlcrordcnö, Schultheiß; Ludwig von Wattenwyl, Scckelincistcr

Luccrn. Joseph Cölcstin Amrhyn, Oberst - W achtmei st e r und deS Raths; Anton Lcodcgar Keller, Kornherr und

des Raths. Uri. (Niemand.) Schwhz. (Niemand.) Obwalden. (Niemand.) Nidwalden. (Niemand)

Zug. (Niemand.) Glarus. Johann Peter Zivicki, Laiidammann; Joseph Fridolin Häuser, Landsstatthaltcr»

Fridolin Blumer, Landvogt, Repräsentant. Basel. Johann Rudolf Fäsch, Obcrstzunftmeistcr; Johann

hasar Burckhardt, des Raths und Dteierhcrr. Frciburg. Heinrich Vvndcrwcid, Schultheiß; Walthcr Kücnlu

Scckelmcisicr. Solothurn. Frau; Victor Buch, Venncr; Jakob Josepi, Glutz, Scckclmeistcr. Schaffha»!^'

NiclauS Wüscher, Bürgermeister; Balthasar Pfistcr, Statthalter. Appcnzcll-Jnnerrhodcn. (Niemand^

Außcrrhoden. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Fidel Anton Püntincr von Braunl'Gd

deS geheimen Raths und Alt-Landvogt im Toggcnburg. Stadt St. Gallen. Christoph Hvchrütincr,

Bürgermeister. Biel. (Niemand.)

Diese Tagsatzung wird auf Ansuchen Bafels wegen der ihm deS Lachssangs halber mit der Provinz

zugestoßenen Verdrießlichkeiten zusammenbcrufen. Eidgenössische Begrüßung, t». Schwyz, beide UntcrwaldUd

Zug, Appcnzell-Jnncrrhodcn und die Stadt Biel entschuldigen ihr Ausbleiben. Es wird bei diesem Anlasse del

Wunsch ausgesprochen, cS möchte hei dergleichen gemcineidgcnössischcn Angelegenheiten jeder Ort sich gel"^'"

lassen zu' erscheinen. 8 1. ?» Die Gesandten Basels lassen sich nun über den vbschwebcndcn Streit also

nehmen: Mit der Erkaufung deS Dorfes Klcin-Hüningcn im Jahr 1640 erkaufte Basel daselbst einen 2»^

fang oder eine Lachswcide am Ausfluß der Wiese, welcher Fang von Allerheiligen bis St. Andreastag ^

Stylö ausgeübt wird. In diesen seinen wohlerworbenen Rechten wurde Basel von seinen Nachbarn im

dorf angegriffen und gekränkt, obschon es sich anerboten hatte, seine Bcfugsamc zu beweisen und sich dem Spr"

aller unparteiischen Richter unterwerfen zu »vollen erklärte. Nach mchrern Reibungen kam es den 12.

vcmbcr 1736 zu einem Streite/-') welchen die Osfieiantcn von Hüningcn auf eine gehässige Weise nach

bürg berichteten. Diese Anzeige wurde von Marschall du Bourg und dem Intendanten de Brou so hoch "

genommen, daß jener, ohne höhern Befehl zu erwarten, allen Handel und Wandel zwischen dem Elsaß und W

aufhob und darauf beharrtc, obgleich Basel durch zwei Deputierte die wahre Beschaffenheit der Sachen

vortragen lassen; ja es wurden sogar nachher zwei Bürger von Basel und ein Unterthan gefangen gc'UNM'

und nach Strasburg in die Citadelle geführt. Auf diese Vorfälle hin, und da allerhand bedenkliche

richte im Umlauf waren, begehrte Basel Repräsentanten von den Orten, um denselben die Lage der ^

") Die Neudörfel wurden nämlich vom Ufer des Rheines dnrch die Kleinhüninger, welche durch die Lärmtrommcl versa»»'
worden waren, mit Gewalt vertrieben. S. OchS, Gesch. Basel VlI. S. 567. ss.
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und Basels Rechte auseinanderzusetzen; da aber sich Anstand erhoben, diesem Begehren zu entsprechen, stellte

es das Ansuchen um eine außerordentliche Tagsatzung. Nachdem Frankreich jedes Anerbieten Basels, seine

Unschuld zu beweisen, von der Hand gewiesen und auf Satissaction gedrungen, hatte der Obcrvogt von Klcin-

hüninge», Frey, mit Bewilligung der Obrigkeit durch Vermittlung des Chevalier Schaub um einen Paß beim

kardinal Fleury angesucht, um an dem Hose selbst seine Unschuld in dieser Sache darzuthun und dessen ge¬

rechtem Entscheid sich zu unterwerfen. Da er mm diesen Paß erhalten, glaubt Basel, daß es durch diesen

Tchchl der Satissaction enthoben werde, gird Paß des Königs Großmuth nicht zugeben werde, daß die in der

Kitadcllc zu Straßburg und in den Gefängnissen der Stadt Basel befindlichen Bürger und Untcrthancn noch

^Nger festgehalten werden. In diesen Bedrängnissen wünscht nun Basel zu wissen, wie es sich gegen die Eid¬

genossenschaft „aufzuführen", und was es von ihr zu seinem Tröste zu erwarten habe; insonderheit aber geht

>»» Ansuchen dahin, daß der König, um für die Zukunft dergleichen Conflicten vorzubeugen, ersucht werden

lochte, den Gubcrnatvrcn und Commandanten der an die Eidgenossenschaft grenzenden Districtc den Befehl zu

^heilen, daß sie, wenn mit einem Orte ein Streit entstehe, nicht sogleich demselben gegenüber zu Extremitäten

freiten, sondern zuerst nach den Bünden und dem Völkerrechte die Sache in Güte beizulegen trachten. Basel

es um so nöthigcr zu wissen, wie es oder ein jedes andere exponierte Ort sich aufführen müsse, um, wenn

^ von einer äußern Macht bedrängt werde, eidgenössische Hülfe zu erlangen, da cS verlaute, daß kaiserliche

Völker zu einer Erecution im Pruntrutischcn den Durchzug über baslerischcs Gebiet versuchen würden. Basel habe,

v»> dieses zu verhüten, wie es seiner Zeit bereits Anzeige gemacht, zwei Compagniccn Landmiliz, eine Compagnic

Grenadiere und eine Compagnic Dragoner auf die Grenzen zu verlegen sich einschlössen, und wünsche nun die

^danken der übrigen Gesandten über diese Anstalten zu erfahren, so wie auch waS eö für diesen Vorfall von

Eidgenossenschaft zu erwarten habe. Darauf erstatten die in Basel gewesenen Repräsentanten von Glaruö

Fridolin Blumcr) lind von Schaffhauscn (Balthasar Pfister) Bericht, bestätigen, daß Basel das volle Recht

^ dem, fraglichen Lachsfang habe, und daß sie die Berichte Basels über diesen Vorfall nach genauer Unter-

lvchuiig als vollkommen richtig erfunden hätten. Auf diese Eröffnungen hin erachten es die übrigen Gesandten

'"cht für rathsam, die Erörterung dieses streitigen Lachsfanges an den, französischen Hofe zu svlliciticrcn, sondern

s>»d der Aitsicht, daß der von Obcrvogt und Rathsherrn Frey gcthane Schritt die beste Wirkung für Wiedcr-

^stellung des Eommcrciums und die Freigcbung der Gefangenen in der Citadcllc Straßburg haben werde.

diesen Zweck um so sicherer zu erreichen wird ein höfliches Rccvmmendationsschreiben an den König von

Trankreich entworfen und all .milie-uului» dem Abschiede beigelegt. „Mit großer Empfindlichkeit" wird die

d°» Marschall du Bourg, Gubernator der Provinz Elsaß, angeordnete Sperre des Passes und Sistierung dcS

KoinnicrciumS aufgenommen und als ein Schritt angesehen, durch welchen der eidgenössischen Ehre zu nahe

treten worden sei. Daher wollen Zürich, Bern, Schaffhauscn, Appenzcll-Außerrhodcn und Stadt St. Gallen

""s Basels Anstichen sofort eine ehrerbietige Vorstellung an den König abgehen lassen, derselbe möchte in dcr-

Sleichcn Fällen nicht zugeben, daß von seinen Officiantcn zu so extremen Maßregeln geschritten werde, während

^ übrigen Stände ei» solches Schreiben jetzt eher für schädlich, als nützlich halten. Es wird daher Piescr

^'jttg aus einer nächsten Zusammenkunft weiter zu besprechen beschlossen. In Beziehung auf die Anfrage

Vaselö, wie es sich in Zukunft in ähnlichen Fällen und Gefahren zu verhalten habe, wird für daS Beste cr-

"chtct, j^es aus solche Weise angefochtene Ort sogleich eine gemeineidgcnössischc Tagsatzung begehre, auf

^Hcr dann die nothwcndigcn Maßregeln abgerathcn werden sollen. Wegen des zu befürchtenden Durch-

"'»rschcs kaiserlicher Völker in das Pruntrutischc wird beschlossen, da bereits an den kaiserlichen Botschafter und70
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von diesem an den Kaiser geschrieben worden, die Antwort abzuwarten; inzwischen soll Basel, so bald es über
diese Angelegenheit etwas in Erfahrung bringe, dasselbe schleunigst den Orten berichten. Basels Anzug wirb
übrigens zur Berathung der gn. Herren und Obern in den Abschied genommen.

i
418.

Confereuzen von Zürich, Bern und Glarus während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Januar 1737.

ITtaatSarchiv Vern.1

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Grafschaft Bade» und untere freie Acmter.
Art. 55. 56. Salzsachen. Art. 83. Werbung.

Grafschaft Sarg aus.
Art. 231. Locales.

42«:

Conferenzen von Zürich und Bern wahrend der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Januar 1737.

l2taa>»ar<tiivBcrn.1

t». Es wird ein vom englischen Minister in der Eidgenossenschaft, Grafen von Marsay, auf königliü)^
Befehl an beide Stände gerichtetes Schreiben zur Sprache gebracht, in welchem derselbe über eine von Seid"
Genfs ihm widerfahrene Unbclicbigkcit sich beschwert, so wie daß ihm bis dahin keine Gcnugthuuug gegeben
sei ZH zugleich auch noch auf deu gefährlichen innern Zustand Genfs aufmerksam macht. Ferner liegt a>
ein frcundeidgenössisches Ansuchen dieser Stavt vor, ihr in der Angelegenheit gegenüber dem englischen Mi>ü>ü
bcholfcn zu sein. Wegen der vom englischen Minister von der Stadt Gens verlangten Satissaction l""
BernS Instruction so, wie cS schon früher an Zürich geschrieben hatte. sES hatte nämlich Gens gcrKb^. . . . .
Satissaction zu geben.s Ob aber in dem Schreiben an Genf dcS „schlüpfrigen" innern Zustandö dieser^ ^
gedacht werden soll, darüber wünscht Bern Zürichs Ansicht zu vernehmen. Zürichs Gesandtschaft setzt sie " ^
einander, die bcrncrische will sie ihren gn. Herren und Obern hinterbringen und deren Gedanken einsenden. ^ ^

Uivvrsa/
^ ^ ^ mon Lui-icti-i-t:. .!<- nio vii ' t-'uzsews inalix,,einen, vei>!„»tne>i et »nv .1 >>< i)roo>'ü^

et qui rÄlär«im.t«»»..il« vm.Irv »l°-K

) Znuu später ichreiben giirich „ud Nein an ^ Iwilie <je» inznreii, gnjlz ni-ivoisiil ->W>

komme dahe^fie'«^ "''Üel.eni ,..,d-iU j'ezi,hunq'«uf"°sewc dttjiönigs von Großbrilan'K
tbeiliaen Vriv, '"bfendtti twnahnnng veranlanl ,äl,e, '5?^ ben beiden Ständen besorgUch )

mkick ibr^ ^ wirken, das, Nitiie. MArÄ/cu "wch'eu mit Hintankev»,», der Höcht« »K
Äuchm bn ?,'^^"^""ch..ng dieses Zweckes au Dem e a.i.'w n.^ ^ w'nicklebrenl sie bieten Ü<' ^ b»»g au, die satissaction, so viel es seji, -'üAstz.he lfennlniß von diesem Schrelbcn" ic.n (rhaiacter ziilahe. Mäßigung und Facilität walten Z» lalß''-
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Zürich, Bern, Abt und Stadt St. Gallen.

I». Nachdem wegen des sanctgallischen Anlagcgcschäftcs vorerst Zürich und Bern sich besprochen hatten und

^rcingckommcn waren, daß, wenn »ach des Fürsten Erklärung in Zukunft ein Reglement gemacht werde,

das billiger Weise sich niemand zn beschweren haben sollte, der Stadt St. Gallen anzurathen sei,

Niien Vergleich wegen des Vergangenen zu treffen, und der Gesandte von Stadt St. Gallen es den beiden

bänden völlig überlassen halte, die zweckmäßigen Mittel ausfindig zu machen, vereinigt man sich dahin, daß

einerseits nicht finde, daß die Stadt St. Gallen an die Kricgsanlagen zu bezahlen schuldig sei, die Kirchen¬

tage» aber, insofern sie durch Verträge „davon nicht ausbedungcn sei," wie sie dieselben bisher aus Gütigkcit

Wichst hätte, ferner zu bezahlen sich nicht entziehen werde. Andrerieilö aber hoffen die Stände, der Fürst werde

^«»stalten, daß die Erccutioncn, welche gegen die eidgenössische Uebung seien, eingestellt bleiben, und das

schüft entweder selbst oder durch aufgestellte Mediatoren in Güte beilegen. Der fürstliche Gesandte nimmt

Vorschlag all loloiviulum. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenhciten:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 76. Access von evangelisch Glarus zu den Pfarrpsründen.

Grasschaft Baden und untere freie Aemtcr.

Art. 57. Salzsachcn.

Untere freie Aemter.

Art. 66. Landschreiberei. Art. 176. Fremde Kriegsdienste.

Ä21.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 22. Mai 1737.

rairchi» Nidwaldcn.I

Gesandte: Uri. Franz Martin von Roll, Landammann; Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Alt-

^ndammann und Landshauptmann; Franz Martin Schmid, Landsseckclmcistcr. Schwyz. Franz Joseph Reding

^"Bibcrcgg, Landammann und Pannerhcrr; Dominicus Betschart, Alt-Landammann. Nidwalden. Johann

^lchivr Remigius Lussi, Landammann; Johann Jakob Ackermann, Ritter, Alt-Landammann und LandS-

^uptmann.
Man sehe das Verhandelte in dem Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Bcllenz, Vollen; und Rivicra.

Art. 267 bis 272.

70*
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Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister,Bürgermeister; Johannes Fries, Seckelmcister und des Rat^
Bern. Isaak Steiger, Schultheiß; Ludwig von Wattenwvl. Lucern. Jakob Franz Anton Schwyzer ä'
Burmas, Alt-Landvogt und Spitalherr; Ulrich Franz Joseph Segesser von Bruncgg, Rathsherr und Stadtve»»^
Uri. Franz Martin von Roll, Landammann; Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann
Landshanptmann.Schwyz. Franz Joseph Reding von Biberegg, Landammann und Panncrherr ; Franz ^
minicus Betschart, Alt-Landammann. Obwalden. Wolfgang von Flüe, Landammann und Alt-Landv^h'
Justus Jgiratius Jmfeld, Landöhauptmaun und des Raths. Zug. Johann Franz Landwing, La»dS>^^'
Halter; Johann Christian Blattmann, Ammann. Glarus. Johann Peter Zwicki, Landammann;
Fridolin Häuser, Landöstatthalter.Basel. Dietrich Forcart, Oberstzunftmciftcr;Rudolf Burckhardt,des
Freiburg. (Niemand.) Solvthurn. (Niemand.) Schaphausen. Johann Fclir Wcpfcr, Burgerweih^'
Balthasar Pfistcr, Statthalter. Appcnzell-Jnncrrhoden. Hanö Jakob Gygcr, Landammann. Aups
rhoden. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Fidel Anton Püntiner von Braunberg,^
geheimen Raths und Landvogt. Stadt St. Gallen. Johann Christoph Hochrütincr,>. U. l>-, B»rg^
mcister.

!». Eidgenössische Begrüßung. 8 i. I». Freiburg und Solvthurn entschuldigenihr Ausbleiben uiw
suchen um Mitthcilungdes Abschieds. 8 2. e. Münzwcsen. Zürich legt ein Schreiben des Bischt '
Constanz und Augsburg und des Administrators des Hcrzogthums Württemberg alö ausschreibenden Krc
fürsteil „wegen Einnehmung und AuSgÄiurkgulder abgerufeimt 19. Gtd:?StürkeH vor. Zürich wird die Vra>
wortung überlassen mit dem Beifügen, daß diese 19 Gld--Stücke in den meisten Orten verrufen seien, dal'
den wenigen, wo sie noch einen Curs haben, beim Ausgeben und Einnehmen kein Unterschied sich zeige-
Ferner werden die Münzadmodiationen als etwas für das Publicum sehr Nachteiliges erklärt, wobei vu
sandten sich auf ihre im vorjähiigeN Abschied uiedörgelegten Gedanke« beziehen.^ Die Gesandtschaft von
Jnnerrhöden reserviert instructionSgemäß die Münzprägung und die Mmzadmodiation,als ein von der ^
veränität abhängeildes Regale, ihrem Stande vor lind glttitln,-daß:, wenn derselbe vergleichen vorzunehmen
denke, ihm solches Unbenommen fei, mit der Versicherung-, daffsin.solchemFalle die Minzen gewiß probet
ausfallen sollen. Die übrige» Gesandten ersuchen den von Jnnerrhöden freundcidgcnössisch, obigen einniüthw

Enstchluß seinen gn. Herren und Obern M eröffnen und zugleich, daß sie der Hoffnung leben, Jnnerrb^
werde sich hierin nicht von den andern Ständen fondern, Endlich wird auch der Gesandte der Stadt

Gallen erjucht, seinen gn. Herren und Obern zu eröffnen, daß sämmtlichc Orte es gerne sehen würden, ' ^
sie von der Münzadmoviation abstehen und mit fernen« Münzen innehalten würde. 8 3- «I. Im Na»>c»
kaiserlichen Botschafters übergibt dessen Secrctarius Marschal ein Bccomplimenticrungöschrcibcn;̂ Zeantwor
desselben von Seite der Tagsatzung. 8 ä. «. Um die auf der Tagsatzung von 1736 besprochenen ^
stände, welche in Folge der VolkSanwcrbungcn und Particularanwerbungcn entstehen, zu beseitigen, wir

^97
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einer aufgestellten Cammission von sechs Mitgliedern ein Gutachten folgenden Inhalts entworfen: 1) Die Par-
ücularcapitulationcnlaufen der Ehre und dem Ansehen der Eidgenossenschaft zuwider und sind den eidgenössischen
Standeöcapitulationennachtheilig und daher zu verbieten; welcher Particular eine solche errichtet, soll von seiner
Obrigkeit zur Strafe gezogen werden. Einzelne Orte können wohl mit einem Fürsten eine Capitulation schließen,
jedoch müssen in derselben die eidgenössischen und die mit verbündeten Fürsten bestehenden Bündnisse und Tractatc
vorbehalten sein, und eS darf nichts in dieselbe gesetzt werden, was den übrigen Orten Schaden bringen könnte.
^ In Beziehung, aus die Rccrutcn, welche bei Bctretung eines fremden Gebietes gegen den Führer sich stellen
und wchter zu marschieren sich weigern, soll, wenn die Assistenz nachgesucht wird, im Falle daß die Rceruten
W avouierte Dienste gehen, das beobachtet werden, was Bünde, Gerechtigkeitund Billigkeit erfordern. Zrr
Beziehung auf die Bestrafung der Läufer und derjenigen, welche versuchen die Angeworbenenzu debauchieren,
bleibt es bei dem vorjährigen Abschiede. 3) In Beziehung auf die Frage, wem die Werbungen zu ertauben
lind, wird vorgeschlagen, es bei der Bestimmung des vorjährigen Abschieds IS. deutsche gemeine Vogtcicn
überhaupt Nr. 451 bewenden zu lasseiz, jedoch mit der Erläuterung, daß in. den von den regierenden Orten den
Hauptleutcn auszustellenden Werbungspatcntcn der Hauptmann mit Namen und Geschlecht bezeichnet, daß m den
^tisicationen an die mitregiercndcn Orte und den Patenten an die Landvögte nach ältern Abschieden die Zahl
btt erlaubten Mannschaft angegeben werden soll, und daß kein Landvogt, wenn die Werbung vollendet ist, aus ein
^gewiesenes altes Patent eine neue Werbung erlauben dürfe; dieß alles sott bei 10l) Ducatcn Strafe von den
llandvögten gchandhäbt werdest. In eben dieselbe Strafe fallen Werber, welche sich ohne Erlaubnis; und ohne
erhaltenes Patent erfrechen sollten, Volk im Lande zu werben. Dieser Entwurf wird all .-vlo.-«-ocku.,. ge¬
kommen. GlaruS, Basel, Schaffhausen und Appcnzell-Außerrhvdensind instruiert, dahin zu „wirken, daß „in
betreff der Kapitulationen die Sache wieder auf den alten Fuß gebracht werde, 8 5. L. I» Folge eines An-

wegen des noch immer im Lande und in den Vogtcicn sich »mhcrtreibcndcn liederlichen Strolchen-, Bettel¬
nd Zigcuncrgcsindes wird darauf aufmerksam gemacht, daß eo allein an der E.eeulion der gemachte» Perord-
Niigcn ermangle. Es wird daher den Landvögtenund Oberamtleuten und den andern in den Vogteien sich
befindenden Beamteten alles Ernstes und „bei Vermeidung obrigkeitlicher Strafe" anbefohlen, die bestehenden
Verordnungen in Erccution zu setzen, und zwar so, daß diejenigen, welche solchem Gesindel Unterschlcif geben,
härtiglich gebüßt werden sollen, so wie auch das Mandat neucrdingö zu publiciercn. Ucbcrdicß sollen die Gesandten

ihrer öhcimkunft ihren Principalcn anempfehle», daraus zu sehen, daß die für ihre Lairde errichteten Ver-
°rdnu»gcn"fleißig beobachtet werden. 8 6. K. Zürich eröffnet, daß die zu Lyon etablierten eidgenössischen Kaus-
"»b Handelsleute bei den commercicrcnden Ständen mit einer Beschwere über den Art. 52 des königlichen
^rrö« vom 18. Mai 1736 cingekommen seien, welcher verfuge, daß kündig auch ihre nach Lyon und in Frank-

gesendete Leinwand auö der Douanc daselbst in das limem» cko visit« transportiert, daselbst ein Stück
"'k das andere eröffnet, visitiert und an beiden Enden mit einer Marque versehen werden solle. Zwar sei die
^ecution dieses Arrstt auf Vorstellungender eommereioreiivcn Stände einstweilen suspendiert worden ; da aber

^cgen^mW niochtcn. Obschon uuhreitt^Pö ohne. Instruction, welligen die Gesandten m das An-
fi'chc» cin und legen die beiden an den König und den Cardinal Flcury gerichteten Rccommcndationsschrcibcn

Abschied bei 8 7. I». Der Gesandte dcr Stad't St.' Galleä wünscht, daß man das die ltillol» ckv b-mgut!
Reffende;Geschäft,wenn man bei dermaligcnZeitumständen beim frastzösWen Hofe es zür Sprächb zu-Vringcn

ftivGltüfinde, doch bei günstigem Anlässen nicht in Vergessenheit möchte sttlleil llgssel;. 8 8. Die'M-
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sandten Basels berichten, daß die aus die baölerischcn Zins- und Zehnteufrüchtc im Elsaß gelegten Zölle ci»s

gehoben seien und die srcie Fruchtzusuhr eröffnet sei. 8 9. Ii,. Die bei der letzten französischen Leväc in Dienst ist

tretencn eidgenössischen Hauptlcutc waren durch die unvermuthet erfolgte Reform in großen Verlust gcrathe»-

Auf die erhobene Frage, ob nicht zu Gunsten derselben an den König geschrieben werden sollte, erklärt Zürichs

Gesandtschaft ohne Instruction zu seilt. Berit, Zug, Basel und Schaffhausen wollen daS Angehörte ihren g"'

Herren und Obern hinterbringen und deren Gedanken Zürich überschreiben. Die übrigen Gesandten sind

struiert, zu allem beizutragen, was den Schaden jener Hauptlcutc wenden könne. 8 12. I. Der Bischof oo»

Basel schickt ein Sincerationsschreiben. Gegcnconipliment. i». Zug tragt darauf an, daß den Wällclst"

„ennet dem Gcbirg", welche zum Nachtheil der eidgenössischen Landleute den ganzen Winter hindurch Vieh aus'

kaufen und über den Berg führen, dieser Viehtricb, wie es bereits von Schwpz und Zug geschehen sei, unst'd

sagt werde. Der Anzug wird in den Abschied genommen. 8 47.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Landgrasschaft Thnrgau und Rheinthal.

Art. 26. Salzsachen.

L andgrafschaft Thnrgau.

Art. 272. Abzug.

,, 363. Judicatur- n. Competcnzsachen.
„ 393. „ „

„ 526. Leibeigenschaft und Fall.

Rheinthal.

Art. 163. Territorialverletzung.
„ 191. Justizsachcn.

„ 211. Zchntcnsachen.
„ 248. Straßen und Brücken.

Grafschaft SarganS.

Art. 146. Judicatur-n. Competenzconflicte.
„ 168. Jnstizsachen.
„ 244. Rhein.

Obere freie Aemtcr.

Art. 139. Justizsachcn.

„ 158. Lchensachen.

„ 172. Tavcrnenrccht und Ohmgcld.

MendriS.

Art. 466. Marchensachen.

Luggarus.

Art. 542. Zollsachen.

Art. 51. Amtsrechnungen.

- 82.

, 143. Huldigung.
. 266. Abzug.

Art. 44. Amtsrechnung.
. 67. „

.. 63.

„ 96. Marchensachen.

Art.

Art

13. Beeidigung von Beamten.

42. Amtsrechnung.
82. Huldigung.

13. Beeidigung von Beamten.

45. Amtsrechnung.

163. Judicatur-u. Competenzconflicte.

Art. 527. Leibeigenschaft und Fall.
„ 614. Stifte und Klöster.

- 616. .

„ 646. Localeö.

Art. 364. Kriegssachen.
„ 393. Locales.

452. „

Art. 292. Locales.

,, 325. „
347. „

Art. 187. Stifte und Klöster.
. 188. .,

»23.

Conferenzen der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli und August 1737.

Staatsarchiv Lucern.I
ü

«. Complimentschreiben des Bischofs von Basel. Gcgencompliment. 8 2. d. Zug trägt darauf am

vom kaiserlichen Botschafter der versprochene Monatösold für die entlassenen eidgenössischen in den Waldstäv
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Wandcnen Soldaten, welche nicht anderwärts Dienste genommen, sollimicrt werden möchte. Uri und Untcrwalden
Aminen bei, die übrigen Gesandten nehmen den Anzug -«I rokoiviiäum. 8 5. e. Die schwyzcrischc Gesandtschaft
öffnet instruetionsgemäß,daß Oberst und Guardihauptmann Kvnrad Heinrich Abyberg in königlich sardinischcn
Diensten seinem Bruder Oberst Georg Franz Abyberg zu wiederholten Malen geschriebenhabe, daß er am rurinischen
Hofe bemerkt habe, wie der König nicht ungcncigt wäre, auf Begehren'der katholischen Orte den alten Bund
iu erneuern. Auf diese Eröffnung hin wird diese Erneuerung dem katholischen Wesen für vortheilhaft erachtet
»nd dem Stande Schwyz der Austrag crthcilt, einen „unschuldigen" Anlaß zu nehmen, dem ersten Minister zu
Reiben, daß die katholischen Orte ganz geneigt seien, dem Könige die Erneuerung des Bündnisses anzutragen,
^e»n sie der Genehmhaltung desselben versichert sein könnten. Ist aus der darauf eingehenden Antwort die
Geneigtheit des Königs ersichtlich, so soll Schwyz im Namen sämmtlichcr verbündetenOrte dem König einen
^>trag auf Erneuerung des savoyischen Bundes machen. 8 ti.

Mo» sehe auch im Abschnitte Herrsck)aftsangclcgcichcitci,:
Landgrafschast Thurgci».

120.. Innerer Ausschuß. Art. 364. Jndicatur- u. Competcnzsachcn.Art. 780. Locales.
!' 217. Bürgerrecht. „ 78b. Locales.

Grasschaft Sargans.
Art. 14b b. Jndicatur- n. Compctenzconflicte. Art. 17b. Jnstizsachcn.

Konferenzen der evangelischen Städte nnd Orte während der gemeineidgenössischen Tagsalzuna
in, Juli nnd August 1737.

lDlaatsarcinv Zürich.j

Gesandte. Mühlhauscn und Biel sind nicht vertreten.
Der allgemeine Fast-, Bet-, Büß- und Danktag wird auf den 12. September angesetzt 8 1 I».

^Uerin 1) den reformiertenGemeinden zu Grönenbach und Hcrbiöhofcn je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und
^)»lmeister zu Christian-Erlang130 fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl ; t>
^ reformierten französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Neu-Bärenthak 200 fl -

rn reformiertenPredigern zu FricdrichSthal und Karlsruhe je 100 fl. sdcn Beitrag dcS für Fricdrichöthal
beitragenden SchaffhauscnSl15 fl.) übernehmen Zürich, Bern, Basel); 7) der reformierten Gemeinde zu

Greuth 1<)<) fl,; 8) den reformierten Gemeindenzu Speyer und Worms je 100 fl. ISchaffhanscn und AppenzellMs deren Borgang auch Stadt St. Gallen wollen nicht beitragen; die übrigen Stände sprechen die

^st»u»g aus, daß dieselben noch ferner beitragen werden I; 9) den Kirchen- nnd Schuldiencrn in der Chur-
300 Thlr.; 10) zu Unterhaltung drei ungarischer und fünf picmontcsischer Studenten 836 fl. ,St Gallen

, statt seiner 79 fl. 18 kr. nur 60 fl. beitragen zu wollen, wird aber ersucht, den ganzen Beitrag zu
d.ch'1!' b"" reformiertenPrediger zu Ncureuth im Dnrlachischcn100 fl. sden Beitrag von Schaffhauscn
H Arnzell <16 fl 30 kr.) übernehmen Zürich, Bern und Basel); 12) zur Unterhaltung des reformierten

'"astums zu Lissa und andrer Schulen in Groß-Polcn wieder auf ein Jahr 200 fl. Dazu stimmen blos
Bern und Glaruö; Basel und St. Gallen übernehmendiese Steuer .-am.mmenüanüum; Schaff-
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und Appenzell entschuldigen sich. I Siehe S. 7.s § 2—13. «. Aus Anlaß der vor einem Jahre von einige»

Orten verordneten und bezahlten Steuer an die reformierte wallonische Gemeinde zu Mannheim ersucht Zürichs

Gesandtschaft instructionsgemäß, die evangelischen Stände möchten in Betreff von dergleichen Steuern i»6

Künftige nicht einseitig verfahren, sondern die Sache auf eine Zusammenkunft aussetzen. Der Anzug wird

in den Abschied genommen. 8 14. «K» In Folge der Anzeige Basels, daß es genöthigt gewesen sei, eiw»

zu Basel studierenden Piemontescn wegen liederlicher Aufführung fortzuwcisen, wird beschlossen, den picmoiitcsisä)^

Kirchenvorstchern zu schreiben, daß sie doch in Zukunft nur tüchtige Subjecte schicken möchten. 8 15. S» 2»

Beziehung auf die voriges Jahr besprochenen Consistorial- und Matrimonialverhältnissc, insofern diesig
Angehörige verschiedener Stände betreffen, werden die damals verabredeten fünf Puncte genehmigt; bei Nr.

behalten sich die Stände gegenüber Basel, Schaffhausen, Appenzell, wo ein unehliches Kind kein Hcimathrr

zu genießen hat, und bei Nr. 4 Zürich und Bern, welche bei Mittellosigkeit beider Aeltern das Kind der ^

meinde des Vaters zuweisen, gegenüber den übrigen Ständen, welche in diesem Fall der Mutter lediglich

lassen, des Kindes Unterhalt zu suchen, das Gegenrecht vor. 8 17. t Bern empfiehlt vier der Galccrcnstrw

entgangene Männer, zu welcher sie wegen der Religion vcrurtheilt worden, zur Unterstützung und läßt

Ansuchen in den Abschied nehmen. Bei diesem Anlasse wird GlaruS von Zürich an die Wiedererstattung

Auslagen für die von letzterem für Glarus einst übernommenen Galcrienö gemahnt. Glarus bittet sich

in Zukunft mit dieser Anforderung verschont zu werden. 8 18. K. Die Gesandten Basels bringen du

schwcrde der Rothgerbcrzunft daselbst vor, welche klagt, daß ihr auf dem Zurzacher-Markte der freie Ver

deS LedcrS beschränkt werden wolle; sie bitten, daß 1694 gemachte Ordnung, wie es mit dem

und Kauf des Leders gehalten werden soll, von den die Grafschaft Baden regierenden Ständen möchte

gehoben oder erläutert werden. Der Anzug soll aus dem Syndicatc zu Baden in Behandlung kommen. 6

Zürich, Bern und evangelisch Glarus.

I». Die Grasen zu Isenburg-Büdingen empfehlen die reformierte französische Gemeinde zu Offenbar i

einer Beisteuer für Erhaltung ihres Pfarrers. Auf Gefallen der übrigen Orte werden ein für alle Mal 3 ^

in IXörtischer Repartition zu steuern beschlossen. Zürich soll nähere Erkundigung über diese Gcmcinvc ^

ziehen. 8 29. I. Unter denselben Bedingungen werden der evangelischen Gemeinde zu Ulmet im Zwcibrückn

ein für alle Mal 209 fl. zu geben beschlossen. § 21.

Ir-sit-zchttckznh 7in -nck s-rntiüV m?! .4 991 ff ?k!u?^l7nZt. siiii lmlwckffick'insi uz »7»Ki<l'<7^ mminnffm »Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegcnheiten:
"i 'NUlWlttG U'47ffM7(,w 7

Deutsche gemeine Vogtcicn überhaupt

Art. 77. Aeeeß von evangelisch Glarus zu de» Pfarrvfriinde».

^ lkiu ii>t Sargans.
Art. 369. LocaleS.

uz HUTlnT Ndzuua mck >tff»Ü7'. s .. ^.,i , I ' ^ 14lttUr.si77»M uz 99 .-.ihIT llllL
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425.

Conferenz von Zürich und Bern während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im J»li 1737.

Staatsarchiv Zürich.j

». Besetzung der Pfarrei Sccngcn hatte Ben, den von Zürich als Collatvr einzig vorgeschlagenen

Pfarrer Ulrich nach erhobener Einsprache endlich zugelassen, sich aber vorbehalten, auf nächstem Spndicate mrt

Zürich über diese Saäfe zu verhandeln. Zürich begründet nun sein Recht auf die Collatur, den Kirchen,atz
u »d den völligen Zehnten zu Secngen mit dem StiftnngSbrief von IM), in welchem dieselben dem Hau.e

Küßnacht u.corporiert waren; später seien sie auf gebührende Weise an Zürich gekommen, und wenn auch frecher

Eubjeetc von verschiedenen Ständen in dem Vorschlage waren, so sei doch nie mehr als cm Emz.ger zur In¬

stallation ei,.geschattet" worden. Ferner habe Bern 1669 bald nach der Conferenz von Ölten (ä. «cp.embcr)

stch schriftlich erklärt „das, eS von guter Freundschaft wegen bei dem Vorschlag einer tauglichen Person allein

"stch vcrnügcn wolle" " Bern besteht auf der Forderung, daß Zürich zwei Subjcctc vorschlage; dieses Ansuchen

stü'ten Klein- und Groß-Räthc seit 1669 öfters an Zürich gestellte 5 1. Zürich berichtet, da,' es durch

dc» in das Land berufenen Pfarrer Meister zu Lindow im Brandenburgischcn vernommen habe, daß die durch

dGn ^eimberusung lcdig gewordene Pfarrei, sowie auch die beiden andern tractatmäßig den beiden Ständen

Zürich "uiid Bern zur Besetzung überlassen«, Pfarreien, wenn sie lcdig werden, aus Befehl des Komgs von

Preußcn gegen den Vertrag von 1725 durch LandcSkinder besetzt werden sollen. Die Anfrage Zürichs, ob de,i-

">°gen nicht an den König von Preußen geschrieben werde» sollte, will Bern , euren ü" H"ren und 0'cm

hinterbrinaen « 2 « . In daS Ansuchen des Jean Jahicr, Dwector der evangelischen Kirchen ,» Pununt,

U'N eine Steuer von 20.) Pfd. piemontesischer Währung zur Deckung seines erlittenen Schadens willigen aus

^n.s Empfehlung die Gesandten Zürichs unter Ra.isieationsvorbchalt ihrer gn. Herren und Obern em, doch

s°Ü demselben geschrieben werden, daß er künftig ferner Sachen besser wahrnehme, d 3.

Mansche Mich im Abschnitte HcnschaftSangclcgcichcitcn:
Landgrasscha ft Thurgau.

Art. 223. Hintersästen.

Grafschaft Sargans.
Uän-I Nocales.

«2«>.

Zchrrechnnna der die Grnsschn» Bndcn und dir nnter» freien A-iNter regierende» Stände.
Baden, 9. bis 19. August 1737.

Staatsarchiv Zürich.I

Gesund... Zu-i-d. z°i>an..-« z-hmme- Zri.d, Bern, zw! Steig... Ludwig Wui-
'"»'»l Glurn«. Z-It-nn P-ier Zwi-ii Z-ft» Wd-ii» Hau,er.
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Zürich nimmt den abermals von Glarus gemachtenAnzug, betreffend die Zicgelbrückc, in den
schied. 8 2?.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 47. Fremde Kriegsdienste.

Grasschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 15. Huldigung.
. 34. Justizsachen.

Art. 10. Beeidigung von Beamten.
„ 46. Amtsrechnnng.
„ 92 d. Huldigung.
„ 135. Polizeiliches.

172.

Art. 13. Beeidigung von Beamten.
„ 45. Amtörechnung.
„ 67. Landschreiber,
s, 109. Marchcnsachen.

tv

Art. 49. Zchntensachen.

Grafschaft Baden.

Art. 242. Justizsachen.
. 243.

244.

„ 245.
„ 247. Zehntensachen.

Nntere freie Aemter.

Art. 137. Judicatur-u.Competenzconflictc.
„ 160. Zehnten- und Grundzinse.
>. 162. ..

Rapperschw hl und seine Höfe.
Art. 17.

Art. 53. Salzsachen.

Art. 314. Kriegssachen.
„ 376. Stifte und Klöster.
„ 462. Localis.
„ 466. ,,

Art. 188. Locales.
„ 195. „
„ 201. „

Iahrrechnung der die Vogteien Llnuis und Mendris regierendenStände.
Lauis, im August 1737.

^Staatsarchiv Vasel.^

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Meyer, Zunftmeister und des Raths. Bern. Johann 61^
Jmhof, des kleinen Raths und Venncr. Luccrn. Franz Niclauö Leontius Balthasar, des inncrn tka '
Uri. Konrad Emanuel von Roll, Landsfürsprech. Schwyz. Joseph Franz Reding von Bibercgg,
ammann und Pannerherr. Unterwaldcn. Johann Melchior Stockmann, Landammann, Landshauptw^'
und Obcrzeughcrr.Zug. Franz Michael Bossart, des Raths. Glarus. Johann Melchior Lcgler, ^
Seckclmcistcr. Basel. Niclaus Harscher, des kleinen Raths. Freiburg. Franz Anton von Montcna
Rosicre, deS innern Raths. Solothurn. Joseph Stephan Glich, der jüngcrn Räthe. SchaffhaU^'
Christoph 'Schalch, des großen Raths und Archivar.

Wegen der mailandischcn Commissaricn begehrt der Gesandte von Zürich von dem urnerischc»-ck
eigentliche Information". Dieser aber, nicht instruiert, kann keine crtheilcn. 8 7.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenhciten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt:

Ävt" 40. Drtstimiüen. 201.129. Zollsachen. " ?lrt. 152. Kriegssachen.
» 109. Justizsachcn. . . - c . : . o
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Lauis »»d Mcudris.

Art. 191. Kirchliches.

LauiS.

Art. 20V. Beamte. Art. 331. Zollsochcn.
-- 319. Postwcsc».

M en d ris.

Art. 101'. Morchensoche».
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Art. 361. Localis.

Iahrrechnuiig der die Vogteien ltuggaius und Mainthal regierenden Stande.
Luggarus, im August 1737.

Staatsarchiv Basel.Z

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

Mau sehe im Abschnitte HerrschastSaiigelegcnheitcn:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 121. Strasiensachcn. Art. 165. Kriegssachen.
L u g g a r u S.

Art. 501. Strasiensachcn. Art. 543. Zollsachcn.
Mainthal.

Art. 606. Polizeiliches.

42«>.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellenz, im August und September 1737.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefundenwerden.

Abschied über die Vermittlung der Unruhen in Genf von Seite Zürichs und Berns.
Genf, 1. September 1737 bis 13. Juni 1733.

^Staatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Bürgermeister; HanS Kaspar Escher, Statthalter. Bern.
Steiger, Alt-Schultheiß; Ludwig von Wattenwyl, Alt-Benner.

Nachdem die Unruhen zu Genf seit drei Jahren in höherem oder geringen« Grade fortgedauert hatten,
cs, obgleich Zürich und Bern dieser mit ihnen verbündetenStadt zu wiederholtenMalen nachdrücklich

71--
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die Beilegung Derselben anempfehlen hatten, den 21. August zu einem gewaltthätigcn Ausbruche, bei welch""

die Einwohner die Waffen ergriffen und etliche das Leben vcrlvrcn. Uni weiteres Unglück zu verhüten, säM

sich der französische Resident de la Clesure in das Mittel und brachte es durch den Credit, welchen er zu

genoß, dahin, daß ein Waffenstillstand beliebt wurde des Inhalts, daß niemand wegen des an den beiden vo"

hergehenden Tagen Geschehenen „ersucht" werden durfte, und daß die Wachen an den Porten und dein Rollst

Hause der Bürgerschaft überlassen wurden. Ebenderselbe schickte sogleich einen Bericht von diesen Vorfällen

seinen Hos. Auf die Nachricht von diesen Ereignissen und aus das derselben beigefügte Ansuchen Genfs, ffst"

die erforderliche bundesgenössische Hülfe angedcihen zu lassen, ernennen Zürich und Bern die oben angcführN"

Gesandten. — Nachdem die zürcherischen ni Bern in einer Confercnz mit den hiczu Verordneten ihre JnstructN"

mit der bernerischen verglichen hatten und beide übereinstimmend erfunden wordeil waren, kommen die Gesandt"'

beider Stände den 1. September in Genf an und werden TagS darauf vom Magistrate, der Geistlichkeit,

den XXXIV Deputierten der Bürgerschaft und von verschiedenen Fremden bewillkommt, geben ihrerseits

dem ersten Syndic ihre Creditive ab und erhalten durch den Sbcrctär Tureetin die den vier S^nckios rügim"^

zu Händen deö Rathes übergcbcnen aus 32 Artikeln bestehenden «propositiuns dos (ato^ons ot ljoui'Soo"

pour assuror la traugujllitä publiguo et pai tioulioro«. Zugleich zeigen ihnen Vllk Deputierte der Bürgel

compagnicen an, daß diese Präposition« unverzüglich vom Rathe dcliberiert und dann an deir großen Rafft

und dcil Oonseil Fvnäl-al zur Bestätigung gebracht werden mochten, und sprechen ihre Bereitwilligkeit

Wiederherstellung der Ruhe aus. Die Gesandten stellen ihnen vor, daß sie vor allem ihnen lind dem Mag"

strate Zeit zur Dcliberation ihrer eingegebenen propositions gönnen sollten. Tags darauf (3. Sept.)

einige Abgeordnete des Raths mit den Gesandten beider Stände zusammen, um die propositions zu besprecht'

Sie erzähleil in dieser Confercnz den Gang der Begebenheiten während des verflossenen Jahres, weisen I" ^
als möglich die über den Rath geführte Klage, daß er zuerst die Waffen am 21. August ergriffeil habe, z"""

und stellen die Frage auf, ob und wann die abwesenden Magistrate und die andern Personell zurückberuft

werden könnten. Die Erdaurung der propositions wurde jedoch für dringender, als die Behandlung

zweiten Frage angeseheil. Es legen ferner Abgeordnete des Raths den Mediatoren ein Schreiben des sta"^

fischen Hofes an den Residenten de la Clösüre vor, in welchem derselbe unter Belobung seiner bisherig"'

Handlungsweise beauftragt wird, ferner für die Versöhnung zu wirken; zugleich enthält cö auch daS Verlangt

der abwesenden Standeöglicder nach einer sichern Rückkehr in die Stadt, zumal da sie, einer Association a"

geklagt, als Lriwinols angesehen würden; dazu fügen Abgeordnete im Namen des kleinen und großen Rat"

das Ansuchen eines duicki gänör-il bei, welchen die Gesandten, wen» derselbe vom donsoil Fonöral raffst"

sei, publicicren zu lassen geruhen möchten. Die Gesandten aber sind der Ansicht, daß ein solcher rVolv cl»"

nicht voii einer der Parteien begehrt, sondern von ihnei^als Mediatoren angetragen und an die Bürgers

pagnicen gebracht »Verden müsse; vorher aber wünschen sie, durch. Vorweisung ihrer Creditive von der Bull)"'

schaff anerkannt zu »verde». — Die XXXIV Deputierte» der Bürgerschaft erscheinen des Abends vor 9t

und wünschen, daß einstweilen der angetragene dul»li xönvrstl nicht möchte vor die Conipagnicen gel'"' '

sondern daß so schnell als möglich die Präposition« dem tlonsoil göuoral zur Bestätigung möchten vorge ^

werden; einige Punetc, welche ihre Eristenz den gegenwärtigeil Umständen verdanken, könnten später ^
abgeändert »vcrden. Der Rath sichert Beschleunigung der Bcrathung zu. Bald darauf stellen auch die

Abgeordneten der Bürgerschaft das Ansuchen an die Repräsentanten, daß sie dahin wirken möchten, bah ^
propositions ohne Abänderung vor den großen Rath und den donsoil ffönoral gebracht werden Möchten,
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der Inhalt jenes an de la Closure gerichteten Schreibens ihnen bedenklich vorkomme, und lasten be. diesem

Anlasse durchbluten, daß eigentlich die Mediation überflüssig sei. Die Gesandten warnen vor Überstürzung

der Sache Obgleich die VIII ansangs erklart hatten, daß sie ...ivat.. m.m.no kamen, ließen sie sich doch bei

ihrem Weggehen dahin vernehmen, daß sie den Bescheid den XXXIV berichten wollten. Um über den Inhalt

des Schreibens des sranzösischcn HosS an dessen Residente., zur Gewißheit zu kommen, begeben s.ch zwe. der Ge¬

sandten zu de la Closure und erhallen den Bescheid, daß ihn. keine andern Austrüge zugegangen ,e.cn, alo die¬

jenige», welche er ihnen bereits mitgctheilt habe; und als man versicherte, der König je. W.llcnS, m.t den

Gesandten beider Stande Hand an das Werk zu schlagen und als Präliminarien den Status vor dem 21.

August die Riedcrlegung der Waffe» und die Zurückberusung der Abwesenden zu verlangen, wiederholen d.e

Gesandten ihren Besuch, erhalten aber ebendieselbe Antwort mit dem Beifügen, daß er alles zur Bereinigung

'hun werde was Rath, Bürgerschaft und die Repräsentanten für dienlich erachten würden, und sich zu d.c,em

Zwecke mit'denselben in Einvernehmen fegen werde. Unter solchen Umständen halten es d.e Reprajenlanten

sür genugsam wenn der Resident vom Magistrate oder nöthigcnfalls auch von ihnen ersticht wurde, je.ne

ästigen An- und Abmahnungen eintreten zu lassen; einstweilen aber sehen sie sür sich bcjondcrs ihre Nega¬

tion fort Während die Bcrathung der I'ro,w«iti..n8 in. Rathe und mit den Repräjcntantcn vor sich geht,

lang, ein Schreiben deö Herrn Comte von Montreal an, welches im Namen sämmtlichcr abwesenden Standes-

Krsvncn das Ansuchen stellt, daß ».an ihnen vor Abhaltung deS tmimoil geum-al eine sichere Rückkehr gestatten

'"ächte widrigenfalls sie gegen alles, was beschlossen werden möchte, Protestieren. Die Repräsentanten fordern

^ Petenten auf sich über die besondern Maßregeln näher zu erklären, welche sie für ihre persönliche Sicherheit

t nothwcndig erachten da die Abgeordneten der Compagnicen crktärtcn, daß jede zurückkehrende Person Sicher¬

et genieße Den Deputierten der Bürgerschaft stellen vic Repräsentanten vor, wie nothwendig cö sei, daß

"°n Seite unparteiischer Personen eine Vermittlung vorgenommen werde. Diesen Rath halten aber die Ab-

Astdncien für bedenklich und, begleitet von vielen Partieularen, gehen sie aus das Rathhaus und verlangen

.bedenklichen" Ausdrücken, daß die ohne .vettere Prüfung an den Rath der Zweihundert

bracht „nv der Tag zur Versammlung deS gönöral bestimm, werde. Aus d.e Mahnung der Reprä-

j-'Uamm daß der Magistrat »iästS vornehmen möchte, was ihre Ofsicicn oder ihre Mediation hindern könnte,

t Rath der Zweihundert den gänör-ck auf den 26. September an, bezeichnet Klein- und Größ¬

te, welche mit den Deputierten der Bürgerschaft über die str°,.»5ition5 eonser.ere» und den Compagn.ccn

Zeigen sollten daß er die Ofsicicn 'der Gesandten annehme und auch die Compagn.cen bereden sollten, daß

ii° dickes' thun möchten. Bald hernach zeigt der französische Resident den Repräsentanten an, daß er von

'""cm aävfe den Beseht erhalten habe, in Kraft des Traetatö von 1579 mit und neben beiden Ständen Zürich

""d Bern der Stadt Genf bundcsgcnössische Hülfe zu leisten und solches den Rcprasentautcn, dem Rathe und

XXXIV anzu-eigcn^ daß serner der König nothwcndig finde, in dem Stande d.e Ruhe wieder herzustellen,

wenigen welche sich entfernt hätten, die nöthige Sicherheit für die Rückkehr zu geben, damit sie an den De-

^a.i°„m Theil nehmen könnten, mit de». Beifügen, daß der König dieselben unter seine Speeialproreetion

Sobald diesem Begehren entsprochen sei, werde der König einen Herrn von Qualität nach Genf schicken,

'""cher .„st den Repräsentanten beider Orte ein st....vo.-..<-nw..t «tal»., in Genf einzuführen bemüht sein werde,

^"dieselbe Eröffnung .nach, der Resident den Deputierten der Compagnicen und dem ersten Shndic zu Händen

Nach« „..d hält um Audieuz vor dem Rathe an. Den 21. September erklär, derselbe dem Rathe, daß

^ König e.ne alle Staatskörper umfassende Mediation ihnen anbiete, e.ne allgemeine Amnestie verlange, d.e
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Flüchtigen unter seinen spccicllcn Schutz nehme und wünsche, daß die Bürgerschaft seinem Abgeordneten ih»

Beschwerden zur Kenntniß bringe, um in den Stand gesetzt zu werden, mit den Repräsentanten Zürichs u»?

Berns einen dauerhaften Frieden zu Stande zu bringen. Dieser Di'scaurs des Residenten vor dem Rathe

den Repräsentanten »litgethcilt; in Folge der Besprechung desselben legen die Repräsentanten in den Abssisick

nieder, daß sie, als der Resident ihnen seine erhaltenen »Drürvs» vorgelesen, nichts anderes geantwortet

als daß sie ihn ersucht, er möchte serner seine guten Osficien anwenden, wie auch sie ihrerseits nach tlP'

Instruction handeln wollten; der Mediation halber hätten sie sich aber nicht im geringsten eingelassen,

weniger sich dazu engagiert. .Die Gesandten glaubten zu bemerken, daß die Proposition des Residenten in ^

Stadt die Wirkung habe, daß man allerseits sich lieber unter einander accommodiercn wollte, und einige Bistisit

äußerten sich gegen sie wirklich dahin, daß man damit beschäftigt sei, einen Entwurf zu einer solchen Uebcrc»''

kunft zu Papier zu bringen. Der große Rath nahm die Mediation des Königs von Frankreich mit und neb'"

der der beiden Stände an, jedoch ohne Nachthcil der Lckits. DaS verursachte unter der Bürgerschaft eine st>

Bewegung, daß mehrere Standcsgiicdcr und andere Personen es für das Rathsamstc hielten, die Stadt zu ^

lassen und ihre Habe in Sicherheit zu bringen. Unter diesen bedenklichen Umständen und da es schien, ^

ein Lonsoil Aönöral erzwungen werden sollte, erlassen die Repräsentanten an die Bürgerschaft durch den Pt

ein Memoire, in welchem sie dieselbe ausfordern, ihre und des französischen Königs Mediation anzunch»"'^

mit der Erklärung, daß erstens durch diese Mediation die Regierungsform, die öckils et coutumos Gench

angetastet bleiben sollen; zweitens, daß vor Abhaltung des (lonsoil gönöral den flüchtigen Gliedern des klciu^
und großen Raths und den andern abwesenden Personen unter Garantie der Sicherheit die Rückkehr gesi"

werden müsse. Zugleich erläßt auch der französische Resident ein Memoire an den Rath, in welchem cr ^

selben auffordert, die mißtrauischen Bürgercompagnieen zu bewegen, die angebotene Mediation seines KoMö

anzunehmen, den Lvnsvil gönörul einzustellen und ihm innerhalb zweier Tage eine Antwort zu geben. ^ ^
der Berathungcn des großen Rathes darüber sammelt sich eine große Masse Volkes vor dem Rathhausc-

Rath beschließt, daß der Lonsoil gönöral an dem folgenden Tage abgehalten und die eingegebenen l'i'npo^ '

welche unterdessen mit den Deputierten der Bürgerschaft zu crdaucrn seien, von demiclben rallftclerr u ^
sollen; die Mediation anderer Mächte wird „ausgestellt". Nachdem aber der französische Resident sein

nebst seiner vor Rath gehaltenen Rede gedruckt unter die Bürgerschaft hatte vcrthcilen lassen, wird nicht

der Beschluß des großen Raths dahin abgeändert, daß jetzt derselbe den Eompagnieen der Bürgerjchaft

zu bedenken gicbt, was sie thun wollen, und ihnen zu Gcmüthc führt, daß er die Mediation, als cu>c ^

Freiheit keine Gefahr bringende, angenommen habe, sondern es erklären sich schließlich auch 70(1 Stii»»»"^

Eompagnieen für Annahme der Mediation (andere 100 stimmten gar nicht, und 100 wollten die Frage ^ ^

(lonsoil bringen). Die Annahme der Mediation wird demnach den beiderseitigen Mediatoren »ollst ^

Nach Annahme der Mediation stellen die Repräsentanten Zürichs und Berns und der französische Resident ^

Begehren an den Rath, daß männiglich die Waffen niederlegen, daß die Wachen der Garnison ubcrgel'e't^ ^

den geflüchteten Personen eine sichere Rückkehr gestattet »Verden soll. Dieses in einem Memorialc dem ^ ^
Syndic übcrgebene Begehren wird den Deputierten der Bürgerschaft übermittelt. Es finden sich

nur 26 beim ersten Syndic ein und thcilen ihm mit, daß die übrigen ihre Eommission niedergelegt st ^

daß auch die Zumuthung der Mediatoren der Bürgerschaft bedenklich vorkomme und deren Ausfuhr»»») .

Schwierigkeiten verbunden sei; jedoch sei noch kein Entschluß gefaßt worden. Mittlerweile zeigt der 1 ^ ^

an, daß nächstens, vom Könige als Plenipotcntiarius gesandt, Eomtc de Lautrce, Hluiöclial ckos ouwps et >'
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<>u roj ^„treffen werde Die Bürgerschaft beschloß, bis zu dessen Ankunft die Behandlung jenes Begehrens

einzustellen Der Plenipotentiarius wird dann an den Grenze., des genferischen Gebietes von den. regierenden

und den drei alten Syndics und einer Abordnung des kleinen und großen Raths und von den unter de», Gewehr
s'°l>e..den Bürgercon.pagnieenunter Kanonenschüssen bewillko.nmt und des Abends von den Repra.entanttn der
beiden Stände becompli.nenticrt. In Uebercinstimmung mit den Repräsentanten er,..cht der sranzo,.,che Bevoll¬

mächtigte den Rath daß er vor allem für die Nicdcrlegnng der Waffen sorgen und d.e 1'atr.mom..ux der

Een.pagnieen auffordern mochte, die Zahl ihrer Deputierten wieder zu ergänzen; zugleich läßt er sc.nc Boll-

Macht de». Rathe einhändigen. Gegenbesuch des Comic de Lautrcc bei den Repräsentanten. Den 21

Oktober ergänzen die Bürgcrcompagniccn ihre Deputierten und erklären dem französischen Vcrm.ttler, daß

si° noch „icht hinlängliche Sicherheit zu haben glauben, um die Waffen niederlegen zu können. Nachdem

aber de Lautrcc den Abgeordneten im Einverständniß mit den übrigen Mediatoren bedeutet hatte, daß er

bis morgen von den Compagnieen eine ihr Wohl bezweckende Antwort zu erhalten hoffe, beschließen d.csclbc»

22- October 'Morgens dennoch die Niederlegung der Waffen. In Folge dessen wollte nun Mittags c.nc Ab¬

teilung der Garnison ihren Dienst vor dem Rathhause antreten, als die dort stehende Bürgerwache, ... der

Meinung diese Leute wollten etwas wider sie unternehmen, Plötzlich zu den Waffen riefen. Auf d.cscs h...

bttsammeln sich die Compagnieen wieder und nehmen den am Morgen gefaßten Beschluß zurück. Die von den

Deputierten davon gemachte Anzeige wird von den Mediatoren dahin erwidert, daß sie die Nicderlegung der

Waffen und die Uebcrlassung der Wachen bis morgen zu gewohnter Zeit erwarten. Aus diesen Beschc.d h.n

beließen sä.,»,etliche Compagnieen, de». Begehren der Mediatoren zu entsprechen. Am folgenden Tage zieht

bie Garniwnswache auf Darauf erläßt der Rath auf das Verlangen der Mediatoren die Iett.o. ck.-. r.-.,.,..!

«"die abwesenden StandcSglicder und die übrigen Personen; diese kehren in den folgenden Tagen ... .hre

Berstadt ...rück I». Namen derselben wird von zwei Abgeordneten eine Protestatio., bei den Mediatoren

W>. ein zu Lausanne gedrucktes fliegendes Blatt eingelegt, welches sie als eine der Freiheit gefährliche Asso-

Da ...... das eigentliche Mediationsgcschäft näher rückte, wünschte der französische Plenipotentiarius die

^»».achten der Repräsentanten beider Stände einzusehen. Die vorgewiesenen Cred.t.ve hält er nicht zu einer

Mediation bevollmächtigend und ersucht daher die Repräsentanten, sich eine Bollmacht nach Inhalt der sc..,.gen

b°bcn zu lassen De... Ansuchen wird entsprochen, nur mit der Abweichung, daß ... der Vollmacht der Re-

Mäscma.ucn der Punet der Garantie weggelassen und dem Comtc de La.Uree überlassen w.rd, die Garantie

'l-ein z„ übernehmen außer wenn beide Parteien zu Genf die Garantie begehren würden, was aber nicht

^auszusehen war - Auf die Einladung sämmtlichcr Mediatoren beschließen der kleine und der große Ra.h die

^ublieation e.neö .ow .I m .I .li gön.'u nl. gegen welchen aber die Deputierten in so fern Einsprache einlegen, als

b^Klbc vom kleinen und großen Rathe, welche so gut als die Bürgerschaft Amnestie nöthig hätten, und nicht

den Mediatoren oder de», gönm al ausgehe; serner weil in demselben verbo.cn ,e.. etwas über das gcgen-

'^tigc Geschäft durch den Druck zu publieieren. Nachdem aber ihnen daS Zweckmäßige dieser Bestimmungen

"Destel,! worden wird diese Publikation durch den Druck (1. November) veröffentlicht und an den Strapen-

angeschlagen An einigen Orten wurde dieselbe abgerissen, und, obgleich der französische Bcvollmächt.gtc

^>ber den XXXIV ernste Vorstellungen gemacht und die Erwartung ausgesprochen hatte, daß die Bürger¬

et durch einige Deputierte ihn deßwegcn u.» Verzeihung bitten werde, so wurde am folgenden Morgen dic.c

e doch wiederholt Ja eine Schaar junger Leute begehrte» beim Co.nte de La.Uree ungestüm Aud.enz und
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brachten dieselben Einsprachen, wie früher die XXXIV, vor. Von hier abgewiesen, verfügten sie sich ZU de"

übrigen Mediatoren, verlasen eine Art Protestatio» nnd führten unziemcnde Reden, wurden aber auch

„abgcthädiget". Per französische Plenipvtentiarins eröffnet nun den Repräsentanten, dasi er in Folge dieser

Vorgänge einen Bericht an seinen Hof zu machen und weitere Ordrcs einzuholen gcnöthigt sei, läßt sich

von den Repräsentanten dahin bereden, sechs Deputierte zu beschicken, welchen er erklärt, daß die Mediator»

die Gcfangensctzung derjenigen, welche die Anschläge abgerissen, vom Magistrate verlangen, daß im Falle m'"

Opposition er ohne anderes einen Conrricr nach Hof abschicken und die Repräsentanten an ihre Principale

richten werden, ferner daß die Compagnicen sofort versammelt werden sollen, damit bei sämmtlichcn Mediators

Abbitte geschehe. Die XXXIV macht er dafür verantwortlich. Diese erscheinen am folgenden Tage und bst"'"

für das Geschehene ab und empfehlen die Schuldigen der Gnade. Die Mediatoren bestehen darauf, daß d"'

selben vorerst sich in Gefangenschaft zu stellen haben, che Gnade zu erwarten sei. Diese Vorgänge verursacht

eine solche Bewegung unter der Einwohnerschaft, daß viele „ehrliche" Personen die Stadt verließen

de Lautrec die Repräsentanten beider Stände ersuchte, zur Demonstration einige Miliz in die Nähe von

rücken zu lassen, wie auch er ebendasselbe Begehren an seinen König stellen wolle. Von diesem Vorhat

jedoch durch die Repräsentanten abgebracht, will er vom Könige sich die Vollmacht geben lassen, im Falle der

äußersten Roth der Stadt Genf alles Commercium mit Frankreich zu untersagen, und den „Böswilligen" ^

in Frankreich liegenden Güter zu eonfiöcicrcn, und wünscht, daß die Repräsentanten Berns sich eine ähn"

Vollmacht geben lassen möchten. — Bald darauf erscheinen die XXXIV und tragen den Mediatoren eine

Zählung alles dessen vor, was seit dem März 1734 bis zu Anfang des September 1737 vorgegangen "'ab

und legen die piöces juslilicutives vor mit dem Beifügen, daß sie nächstens ihre die Herstellung der Sicht ^
bezweckenden Forderungen eingeben werden. — Der 19. November war der Tag, an welchem der

Avlläral sich zur Wahl des Monsieur I«! lukulenant und der Kienes äuickiteue» versammelte. Damit u

Versammlung so viel Thcilnchmer als möglich beiwohnen könnten, Übermächten die Mediatoren dem Mach!

die Verordnung zur Erccution, daß an diesem Tage keine Vermehrung der Wache beim Rathhausc stallst" ^

sollte, und daß an den Kirchthürcn von St. Peter blos „Dizenierö" mit ihren Degen wachen sollten, ma > ^

nach einer Verordnung von 1734 beim Rathhause und der Kirche die Bürgerwache an diesem Wahltage

aufgestellt werden. Zugleich wird auch von dem Magistrate ans Veranlassung der Mediatoren den .

wcsenden insinuiert, daß sie bei dem Ilonseil xenör-il zu erscheinen hätten. Endlich läßt auch der M"ist ^
durch einige Abgeordnete die Vorgänge seit dem März 1734 bis zum November 1737 den Mediatoren

tragen und ein Memorial mit seinen Propositionen übergeben; diesen schließt sich noch eine historische Erz")

von verschiedenen Klein- und Großräthcn und ein Memorial von sämmtlichcn Großräthcn an. ^

Nachdem nun das Material, auf welchem die Mediation sich bewegen sollte, bei Händen war, ^
den Mediatoren beschlossen, die eingegebenen Schriften gegen einander zu vergleichen und zu crdaucrn,

dieselben von den Ilckils abweichen und mit ihnen übereinstimmen, auch nöthigenfalls über einen oder den a"

Punct noch Informationen einzuziehen und den gefaßten Beschluß den h. Principalen zur Revision einzusust

Der llonsvil Fener.il lief in Ruhe und Ordnung ab. . „

Die größte Divergenz zeigte sich unter den Mediatoren in Betreff der Zahl der Mitglieder des sst

Raths, der aufzustellenden Garantie und der e-,s urckus. Während Comte de Lautrec die Zahl der

des großen Raths von 225 auf 255 gesetzt haben wollte mit dein Zusätze, daß bei einer Promotion nur

desselben Namens gewählt werden könne, wollten die Repräsentanten keine oder nur eine unbedeutende
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Mehrung ohne jene Elauscl. — In Beziehung aus die Garantie glaubte de Lautrer, dag ein Artikel, welcher
"ne solche bestimme, nothwendig sei und von einem sehr großen Theile der Bürgerschaft verlangt werde, und
hatte dafür den Auftrag deS Königs; die Repräsentanten Zürichs und Berns aber ,ehen zwar er», daß ber der
"°ch immer herrschenden Unruhe die Mediation vielleicht ohne nachhaltigen Bestand bei Weglas,ung der Ga¬
rantie sein würde, sind aber der Ansicht, daß der Inhalt dieser Garantie bloS auf die gegen die b.'I.t. und
Gesetze gerichtete Gewalt, Drohung, Ergreifung der Waffen gerichtet sein sollte, mit dem Beisätze, dag, wenn

König und die beiden Stände (mit BcrschwcigungSolothurnS) in solchen Fällen eintchrertcn muhten, cS
alsdann allerdings, wie cS im Bund von 1579 gegen einen äußern Feind eingerichtet worden sei, eben,o ge¬
halten werden sollte' Sic glauben, auf solche Weise auch den a.» 6. Deccmbcr 1734 anSgcstoßcnen Magistraten,
welche ihre VerthcidigungSschristcneingegeben hatten"), einen Dienst zu leisten; immerhin jedoch lolltc dre Un¬
abhängigkeit und Freiheit Genfs vorbehalten sein. UebrigcnS holen die Repräsentanten darüber 2nstn.et.onen
Nn; der Plenipotentiariuö aber erklärt später, daß znletzt der König dieselbe allein übernehmenwerde. In Be¬
ziehung auf die m.8 n. cl .,5 wollte de Lautrcc die Bestimmungaufgenommen wissen, daß, wenn matt m Fallen, die
^ den früher» Bestimmungennicht enthalten seien, in Zweifel stehe, ob dieselben vor den Consoil ^wr-.I ge¬
hören oder nicht man an die Mediatoren deßwcgen zu rccurricren habe. Die Repräsentanten und der Ma-
Sistrat erklären sich damit nicht einverstanden, wünschen hingegen, daß in der Borrede zum Instrument ein¬
schaltet werde daß beide Stände, als Verbündeteder Stadt Genf, auf erhaltenen Bericht sogleich gekommen
s°ie", um den'fernen, Unordnungen vorzubeugen; daß de», Artikel der Garantie beigesetzt werde- m oll« o.t

,o.,..Uo; ferner daß mit klaren Worten beigefügt werde, es solle in Zukunft niemand weder an der
Mediation noch an den l'.liw etwas ändern, cö sei denn zuvor im kleinen und großen Rath darüber dc-
iibericrt und durch dieselben an den gesetzlich versammeltenU..n»oil göl.ä.-.I gebracht worden. Endlich wird

McdiationSprojectvon den Mediatoren unterzeichnet. Nach den Unterschriftensetzt de Lautrer den PastuS,
bic lw,reffend, gleichsam als pro memoria bei. Daneben wird a.S Aeguivalent be.ge,etzt: -n.. .......
''»upo. öt. m.^r... ...> pourrout ät.-o lnt.-och .iw. änn. I-, villo äo U.-növo g.m .l.. mm.o..tomo.it .1» Uon.o .l

. Mit diesen. NtediationSprojeere reist Schultheiß Steiger nach Bern, die Zürcher.,che»Ge.andtcn ,chieken
cs ibnn h Princivalen Einer der Repräsentanten beider Stände knüpfte auch auf Gutbesinden ,einer College.,
"nd'aus Bitte dcö Magistrats von Genf mit de», in Paris damals befindlichen Chevalier Schaub eine Cor-
^°"dM namentlich wegen der . -m ar.I ,m. der in.ro.1u.lion .lo.8 ..onp..« öt..».?.-.... und wegen der Garantie

Unter diesen Puneken .var die Bestimmung, wem cö zustehen sollte, fremde Truppen ,n die s^tadt herein
^ führen ob dem kleinen und großen Rathe oder dem Uon.eil xonör-.!. derjenige, welchen Schaub als den
Öligsten bezeichnete und welcher besonders d.e Genfer in Spannung hielt und sie für ihre Rechte besorgt
"achte Nachdem auf das Ansuchen de- Magistrats noch ein Artikel <XXXIV) über den Kauf des Korns
""b den Verkauf deS WeinS beigefügt, vom Grasen de Lautree die Bestimmung, betreffend d.e arcl.m aufge-
«°b°n worden war die Repräsentantenferner eS dahin gebracht hatten, daß die Garantie nebst dem Vorbehalt des
Kniffes Zürichs und Bernö mit Gens an einem passenden Orte eingeschaltet worden, wird das Original von
Glichen Mediatore» den 7. April unterzeichnetund besiegelt und werden Ab.chriften nach Paris, Zür.ch

MmUch: »,..ro kW...--,..
>>k >» ^üf.Iv o» k7t!4. äoon l eone»»., > ""N > '
^>.«rlo8 du,Ii», u.ieie» 8>».lioj.
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und Bern zur Ratification gesandt. Den 16. April kommt die Ratification von Paris an; blos verlangte der

König die Wcglassung einiger ihm überflüssig scheinenden Worte in Art. XV. Nachdem dieser Artikel in Uebev

cinstimmung mit den Repräsentanten redigiert worden, wird beschlossen, die Ratification durch besondere Patente

zu bewerkstelligen, was aber erst dann stattfinden sollte, wenn der Luusoil gvnüral die Mediation ang^

nommcn und sanefionicrt hätte. Dieser wurde den 8. Mai in der Kirche St. Peter versammelt. In denselbc»

verfügen sich die Mediatoren, abgeholt von einer Deputation des kleinen und großen Raths und der Bürgel

schaft. Der Staatsseeretär Turrcriu verliest das Mediationswcrk und die Erkanntniß des kleinen und gros»-"

Raths, dahin gehend, daß sie dasselbe völlig und mit großer Erkenntlichkeit gegen die Mediatoren approbieren-

Darauf werden zwei Mitglieder des großen Raths und zwei aus der Bürgerschaft vom erstell Spndic Z"

Secretären erwählt und beeidigt; diesen eröffnet jeder im tlonscil güiuü!,! Anwesende seine Meinung in das

Ohr. Pon den Stimmenden erklären sich nun völlig und meistens mit großer Erkenntlichkeit gegen die

diatoren, 1816 für, 39 gegen Annahme der Mediation. In Folge dessen werden alle Glocken geläutet, u»d

bald darauf wird ein aus Gebet und Absingung einiger Verse aus Psalm 85 lind 118 bestehender Gottesdienst

gehalten. Die Repräsentanten beider Stände begebeil sich in Bcglcit des ganzen RathcS unter dem Abfeuern

der Kanonen aus das Rathhaus. Ueberall Freude und Vergnügen über die glückliche Beendigung der Saäff-

Den Mediatoreil wird der Actus der Annahme der Mediation zugestellt. Die endlichen Ratificationen werde"

den 13. Juni ausgewechselt. — Das ganze Mediationöwcrk ist gedruckt unter dem Titel: Ilöglviuonl cko I'illlG^

mölliation p»ur la paeilloatiun ckos limitckks cko la rvgubliguv ckö lionvvv. Ken. 1738.

Tlil.

Rechnungsconfermz der die Vogteien Schwarzrnbnlg, Orbe mit Tscherliz, Grandsott und

Murten regierenden Stände.

Marten, t(i. bis 24. September 17Z7.

ITtlialSarcliiv ?!cr»>

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckelmeister welscher Lande; Michael Freudenreich, Alt-Venner,

deS täglichen Raths. Fr ei bürg. Tobias von Gottrau, Seckelmeister und des inncrn Raths; Balth">^

Müller, Stadtschrcibcr und des geheimen Raths; Franz Peter Vondcrweid, Generalcommissarills und des lV

heimeil Raths.

Freiburg versteht sich zu keiner wcitcrn Modification des Verbots der Holzausfuhr gegenüber d>"

bcrnerischen Unterthancn. 8 35. I». Auf die Beschwerde Berns, daß zu Domdidicr der Zoll für Tabak

steigert worden sei, erklärt Freiburg, daß der Zöllner nie mehr, als die durch den alten Tarif bestimmten

Batzen vom Centner Tabak gefordert habe. 8 36. «?. Auf die Beschwerde Freiburgö, daß in Bezug deS Z"^

von Palözieur oder Oron beschwerliche Neuerungen gemacht worden seien, übergäbt die bcrncrische Ge!""

schast einen Bericht über ihr altes Herkommen, sowie die Tarife. 8 37. «I. In Beziehung auf die

ranitäts- und IuriSdictionsstrcitigkcit wegen des Hauses von Jonaö Vigucrat zu Combrcmont übergäbt ^
Eommissarius von Freiburg sein Memorial dem bcrnerischen Obercommissarius. Kommt keine Verständig

zu Stande, so trägt Freiburg nochmals auf einen Augenschein an. 8 38. < . Auf das Ansuchen deS Ps"^
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n°n Rcssudens und bei? Giro von Carignan oder Dompierre-lc-Grand »vird den Obereomniissarien die Erceution
Abtausches der beiderseitigen CorvöcS nach dem Abschiede von 1729 aufgetragen. 8 39.

Man sche auch im Abschnitte HerrschaftSaugelegenheitcn:

Schwarzeuburg, Orbc mit Tscherliz, Grandsou und Murtcn überhaupt.
Art. 5t. bis 55.

Schwarzenburg.
Art. 109.

Orbc mit Tscherliz.
Art. 558 bis 308.

Gr andson.
Art. 736 bis 793.

Murtcn.
Art. 933 bis 938.

Conferenz von llri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 30. Octobcr 1737.

lNathöbuct, vv« Nidwalden.^

Gesandte: Uri. sUnbekannt.s Schwyz. sUnbekannt.s Nidwalden. Johann Melchior Remigius
^ussi, Landammann; Johann Ludwig Aloyö Lussi, Panncrhcrr.

Der Abschied konnte nicht aufgefunden werden. Nidwalden instruiert folgendermaßen: »». Es soll ein
^"zug äugen der Schifflcute gemacht werden, damit sie in Uri die Waarcn sicher ablegen können. I». Die
betören sollen gehalten werden einen Eid zu schworen.

Mau sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSangelegcuheitcu:

Belle uz, Bolle uz und Rivicra.
Art. 273 bis 275.

/INS.

Conferenz von Schwyz und GlarnS.
Lachen, 12. November 1737.

ILaildcSarchiv Dcbwyz.1

Gesandte: Schwyz. Joseph Franz Rcding von Bibcregg, Landammann und Panncrhcrr; Franz Do-
""»icus Vetschau, Alt-Landammann.G larus. Johann Peter Zwicki, Landammann; Fridolin Joseph Hanser,
^ndgstMhalter.

». Der Streit wegen der Landmarch in der RichiSau kommt zur Sprache. Schwyz entgegnet
"Uf den von Glarns producicrten Spruch des Heinrich Znidcrstcn von 1478, daß derselbe zu dieser March
Nicht diene sondern sich nur auf die Landmarch und Untcrmarch zu Richenburg beziehe, und daß die Alpen
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und Güter, welche die in der Landschaft March besitzen, in die schwyzerische JurisdictionSmarch gehören,
denn wenige Jahre vorher, als die Alp Scharten an einen von Glarus verkauft worden war, der Kauf vo"
der Obrigkeit zu Schwyz aufgehoben und der Verkäufer mit Ungnade angesehen worden sei, was nicht
geben worden wäre, wenn die Alp Scharten in der glarncrischcn Jurisdiction gewesen wäre. Schwyz erklär!
ferner, daß es sich wegen dieser Sache nicht mehr in Kosten und Conscrenzen einlassen wolle; die Protestatio"
gegen alles widrige Verfahren wird wiederholt, ferner wird, was 1729 zwischen Glarus und dem Gotteshaus Erw
siedeln der Landmarchcn wegen zu Richcnburg vorgenommen worden, als ein not»« cl.-inclostinus für ungültig erklärt-
Glarus will sich gerne durch Documcnte belehren lassen, versteht aber den „Znidcrist-Spruchbricf" anders ""0
trägt auf einen Augenschein an Ort und Stelle an. Die auf die Aufforderung von Einsiedcln veranstalte
Marchung zwischen Glarus und Richcnburg sei als ein „öffentlicher Act verpflegen worden"; ob aber t-5»>
siedeln dazu befugt gewesen sei oder nicht, überlasse es Schwyz zu entscheiden. 8 21.

Man sehe auch in dem Abschnitte HcrrschaftSangelcgeubciten:

Vogtei Nznach und Gaster.
Art. 12 bis 17.

Vogtei Uznach.
Art. 46 bis 55. ,

Vogtei Gast er.
Art. 121 bis 125.

-

Iahrrechnnng der die Vogtei Uznach regierenden Stände.
Uznach, im Januar 1738.

lAi-chiv «Marlis.!

Gesandte: Schwyz. Rudolf Rochus Abyberg; Franz Joseph Mettler, Statthalter. Glarus. Frivol
Blumer, des Raths; Joseph Adam Sutcr, Landvogt in Uznach.

Man sehe im Abschnitte HerrschastSaugclcgcnheiten:

Vogtei Nznach.
Art. 56 bis 64.

Konferenz von Lern und Solothurn.
Langenthal, 22. April bis 3. Juni 1738.

^Staatsarchiv Ncrn.I
peö

Gesandte: Bern. Johann Rudolf Thormann, des täglichen Raths; Johann Anton Kilchbcrgcr,^
täglichen Raths; Johannes Thormann, des großen Raths; Johann Rudolf Lerbcr, des großen Raths
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mmlwm« w-.sch--L.nd-. ... s°'"» »->.»"> «u.«ch».ch-...»um.

2°,-dl, !wn, H-inn-I. Schwa..--. d-r Räch-; u-.' Vi-W- z °s..ch NM. d.« R.ch»; Z--

Ludwin dc Vigier, der jünger» Ruthe.

Bern wünscht das. der winingische Vertrag von 1665, der nebst seinem Anhang,el von be.den fanden

duisicicrt worden sei in ein vollkommenes Instrument gebracht und gegen,eit.g ausgewechselt werden mochte m

Folge dessen dann die waltende.. Spane entschieden werden könnten. Solothurn aber erklart daß es her

^.selben einige Vorbehalte gemacht habe und daher verlange, daß jener Vertrag mir ^mcküch tgung d.e,-r
vorbehalte erläutert werde. Diese Vorbehalte bestehen sich auf d.e Zolle und au, daS Anhängsel, e.r.ffend

d»s Religionswesen Solothurn findet es nämlich unpassend, daß die bernerstchen Burger dte Zollbe,re...ng

Mießen sollen, während die solothnrncrischcn das Ncciprocum nicht zu gcmeßcn hatten; ferner halt eo dafür

daß seiner Landeöherrlichkeit, seinen nieder.. Gerichten und seinen Strasrech.en dadurch Abbruch ge.ch^ , daß
die Prädieanten mit Zuziehung von vier Männern diejenigen vor sich be,checken, welche w.der "serm. te

^ligivn sich verfehlt hätten. - In Betreff des ersten Pnnetes stellt eS den Antrag, entweder nach den Ab¬

schieden von 1576 und 1577 den beiderseitigen Burgern die rcciprocierliche Zollöi.nmunität zu ,ichern oder d.c-

i-lbe gegeneinander gänzlich aufzuheben. Von ihren Prineipalen angewiesen, in den weitern Unterhandlungen

aus dm .weiten Vorschlag einzutreten, vereinigen sich die Gesandtschaften beider Stände nach vorausgegangenen

das Detail betreffenden Unterhandlungen auf ein Prostet folgenden Inhalts - Nummer 1 und 2 sind enthalten ....

B-rtragoinstrument vom Juli 1712 in Art. 1; Nummer 3 in Art. 2, 1, 8 jLemma- aber zu Aara» u. ,. wf

Mw g. Nnmn.er 4 in Art. 16. 5) Der Zoll soll künftig nach dem Gewicht der Maaren bezogen werden, die

^aren werden in drei Klassen getheilt, für welche verschiedene Zollansätze gelten. ^ ^
der Aare null Bern seinen Zoll vom Zentner von Nidau bis Brugg für d.e nnttlere WaarenttasseM

'educieren Solothurn den seinigcn aus 10 Kreuzer. Nummer 7 .st.... Vertrags...,trument von 1712 Art. 11 enthalt.,,.

8) Es wird für -wcckmäßig erachtet, daß beide Stände Neuenbürg angehen, die Zolle an der Zststbrucke herunter¬

setzen. (Dieses Projekt wurde von beiden Ständen ratifstiert.) « Hinsichtl.cl, der ^ch.h.abr. a.ff der
Aare vereinig. ...an sich, nachdem Solothurn auf seinem auf anthent.,chen Trteln beruhenden Ablag- und Mag¬

ill zu Solothurn beharrt hatte, zu folgende». Prostete e.neö Vergle.chs. 1) Alle d.e Aare chnab oder h.nans-

sahrenven ..... Maaren. Salz. Früchten und andern Dingen beladenen SM- muhen zu b-o othnrn anll.ndm,

Fladen und den dortigen Gerechtigkeiten unterworfen sein- Die auf d.e Zurz^ermesin. fahrenden Sch.ffe,
s° wie andere aus dem Lande fahrende mögen «fürfahren«, wenn das Gew.cht er Maaren durch Cer-

'ificate oder Abwägen einzelner Stücke konstatiert ist. 2) Den berner.,che» Schtffleuten. welche von Yverdon

herab Maaren Salz Wein Früchte bis nach Solothurn bringen und daselbst ausladen, w.rd alle.,, uberlahen,

^e hhwuf gehörigen Maaren und Sachen als Rückfracht mitzunehmen. 3) Der beiden Stände Salz und der

der b iderseitigen Burger und Unterthanen soll, wie von Alters her, naä, ledes fre.en W.llen h.nanf

«d-r hi„„„tcr geführt werden dürfen. Das beiden Ständen gehörige Getreide ,oll. mit glaubwürdigen Cert.-

sioate» begleitet auf- und abwärts freie Fahrt haben und durch beliebige Sch.ffleute geführt werden. Den

soiothurnerischen Schiff.enten nstrd allein überlassen, daö Lneerner- und Länder,alz nach Aarburg zu führen,

'doch ohne das. sie noch andere Maaren aufladen, noch außer ihrer Kehr auf der Rückfcchrt so^e «WM-rg« .4) Di. , 'U > . E rmessen von Solothurn bis nach Brugg und umgekehrt zu führenden Maaren,

«-ich.- m>"'«-.-s ft-s-r Sa... da« V-.M .

"««ch, aus m- K-h, an.-- d.n SchUl-».-n °l>° -ing°«-m da» b--...n,».n Schiff...... d..



Z74
April bis Juni 1738,

solothurnerischen eine Kehr haben. Sonst sollen die Waarcn nachdem Idem Abschied beigelegten! Schissfalst^

reglcmcnt gefergt werden. sSolothurn will beigesetzt haben: Folgsam alle Waarcn von oben herab und unte»

hinaus an Solothurn adressiert werden. Später wird vorgeschlagen dafür im Art. 1 zu setzen: anlanden, »»^

laden und dortigen Gerechtigkeiten unterworfen sein und zu dem Ende dahin spediert werden.! 5) Den Bürger»

von Solothurn steht es frei, ihre nach Zurzach gehenden Waarcn durch solothurnerische oder andre Schischuh

nach Klingnau fertigen zu lassen. Die von Zurzach zu Wasser zurückkommenden sind gleich den bernenschc»

der gewöhnlichen Kehr unterworfen. 6) Der Bürger hausräthlichc Sachen, die Aufzüge der Vögte und g^'

lichen Herren, die Badenfahrten genießen Zollfrcihcit und können „ohne Abladen fürfahrcn". 7) Die Fertig»»!!

der Kaufmannsgüter zu Wagen soll, wie von Alters her, männiglich frei, offen und ungehindert sein. BW»

„Abweichung des ZcntnerzollS" wird jeder Stand Maßregeln treffen. 8) Das ordinäri Oltcncr Wochen- »""

Marktschiff ist hierin nicht begriffen; dasselbe kann, wie bisher, frei und ungehindert fahre», nur darf es kc»»

fremden Waaren und Güter mitnehmen. 9) Obige Verordnung soll einstweilen auf eine Probezeit von

Jahren eingeführt werden. Unterdessen werden beider Stände Rechte und Gerechtigkeiten gegenseitig

halten. IDiese Ucbcrcinkunft erhielt die Ratification beider Stände.! 8 2. r. In Beziehung auf die Religio»^

fachen verlangt Bern, daß das Anhängsel des winingischcn Vertrags, welches von Solothurn durch Schn»^"

vom 11. Juni 1688 und 8. Mai 1669 ratifieicrt worden sei, in Kraft trete, und daß nichts davon a»öß^

nommen werden möge, um so mehr, da im winingischen Tractat und dem Anhängsel Bern die freie Handl»»^

in Glaubens- und Kirchensachen überlassen sei, darunter die Kirchendisciplin begriffen werde und jene

dem Prädicanten beigegeben«:» Männer keine Strafbesugniß hätten. Solothurn aber erwidert, daß es ff»^

Anhängsel nur unter Vorbehalten angenommen hübe, erblickt in jenen dem Prädicanten beigcgcbenen

Männern einen Eingriff in seine landesherrlichen Rechte oder doch wenigstens eine Quelle vieler Streitigkeit»'

Endlich versteht man sich zu dem Entwürfe eines Vergleichs, der nach seiner Ratification in das Vertrag

instrument von 1742 Art. 22 von den Worten an: „Weilen die reformierte Religion u. s. w." cingctudtz^

wurde. — Bern verlangt ferner, daß ihm, weil die Matrimonialsachcn eine Dcpendcnz der Religion seien, die?^

dicatur über dieselben überlassen werde, so daß in dergleichen Fällen nach evangelischen Constitutionen und bcrncri'ä.»"

Eonsistorialsatzungen gcurtheilt werde, ein Recht, wie es Bern gegenüber den Unterthancn des Bisthums

ausübe, und wie es in den gemeinen Vogtcien ausgeübt werde, ja fast überall in der Schweiz rceipiert sei.

thurns Gesandtschaft aber besteht darauf, daß am Buchcggbcrg das Judicaturrccht in Matrimonialsachen von W» ^

her ihrem Stande zustehe, und beruft sich auf daS, was 1546 darüber verglichen worden, will aber das ^

gehren und dessen Motive ihren Obern hinterbringen. sSolothurn gab dem Stande Bern nach; die FasP^

des Vergleichs sehe man im Vertragsinstrumcnt von 1742, Art. 23.1 K 3. «I. Bern trägt darauf a»,

1701 zu Baden zwischen beiden Ständen abgeschlossenen und den 8. August 1701 ratificicrten Vertrag P ^

läutern. Derselbe setzt fest, daß wegen Ehebruch im Buchcggbcrg 100 Gulden, wegen Hurcrcifchlers von

Person 10 Pfd. Buße von dem Richter, hinter welchem die Frucht falle, bezogen werden solle. Bern sä)^

nun vor, daß nach den durchgchcnds in der Eidgenossenschaft reeipiertcn Rechten der Klagende gehalten ^

soll, den Beklagten hinter dem Richter zu suchen und zu berechtigen, wo er gesessen sich befinde, daß aber

destoweniger die Buße von dem Richter bezogen werden solle, hinter welchem die Frucht falle. lVon Bern

einem Schreiben vom 13. Juni, von Solothum in einem vom 26. Juni 1738 ratifieicrt.! 8 4. «» SoloßP

beschwert sich über die allzuscharfe Erecution und allzugroße Ertension der von Seite Berns verbotenen

bringung von fremdem Wein, Kirschwasser und von Victualicn und des verbotenen Ankaufs von Eiscnsäfi^
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Die bernerische Gesandtschaft erklärt, daß es nicht in der Absicht ihrer Obern liege, das Verbot auf alle Klemig-

k-i-m auszudehnen und das nachbarliche Commercium zu erschweren, und verspricht auf Abhülfe hinwirken.

«5 t' Bern beschwert sich, daß Solothurn zu». Nachthcil seines Zehntrechtes im Büchelberg den Reutft

'ehnten nicht nur die drei ersten Jahre beziehe, sondern gar ein Sempcrnovale daraus mache, und verlangt, datz

^ diese 'lieutizehnten insgemein von all den Orten innerhalb seines Zehntbezirkes gebühren, wo der Stand

Solothurn oder dessen Angehörige kein Speeialrecht haben, sie mögen von Ausflockung der Hochwälder oder

'""st woher fließe», und zwar so, daß de». Stand Solothurn als de.» Landesherr» d.c Zehnten der dre. ersten

Zahre Thören sollen, wenn nicht etwa Prädieanten etwas Speciales dagegen auszuweiten haben, solothurn

besieht sich aus seinen alten Posseß nnd die Abschiede von 1716 und 1726 und seine Erklärung vom 26. Aug»,t

liZ» Da man aber durch das speeicllc Eintreten auf die Rechtsfrage ...cht zu». Ziele zu gelangen tche.nt,

beschränkt sich Bern auf den Antrag, Solothurn möge wenigstens nicht versagen, daß man die Zehnten, welche

b-r Spital von Bern bis dahin im Buchcggberg bezogen habe, auö.narche und e.ne Beschreibung davon machen

lG; ferner daß Solothurn seiner Zusage gemäß keine Einschläge zum Häuserbau, zu Allmenden oder Bunten,

"°ch weniger Anpflanzung neuen Holzauswachscö oder Ausflockungen ohne des Zeh,uherr» Einwilligung erlaube.

D°» ersten Punet will die solothurncrischc Gesandtschast ihren Obern hinterbringen, h.nsichrl.ch des zwe.rcn

bl-ibt sie lm den früher gegebenen Erklärungen. >De». letzten Puncte stimmte der Stand Solothurn bei.! 5 6.

5. Bern beschwert sich, daß im Buchcggberg oftmals von de», nieder» Gerichte Sachen verthäd.g. werben,

welche ins Eriminalc falle», u»d verlangt, daß alles, was »ach allgemeinen Reckten und aller Orlen für ma-

'°fizisch angesehen werde, de.» hohen Gerichte zustehe, während Solothurn »ach seiner Interpretation der Ver¬

tage von 1451, 1516 und 1665 nur die Fälle zu strafen den hohen Gerichten überlassen will, welche den

Tod verschulden BcrnS Gesandtschaft begründet zu seinen Gunsten die Erklärung der obigen Verträge, beruft

l'-l, aus ein Schreiben So.othurns vom S. December 1633 an Bern, auf einzelne Beispiele von Verurtheilungen,

Mis dou Gib welche» das niedere Gericht wegen der hohen Gerichte schwort, aus die allgemeine Prar.s und

'uf de» Badenerabschied vom 7. Juli 1658. Solothurn aber beruft sich auf die bisherige Uebung und ersucht

den Sache., keine so weite Ertension zu geben. 8 7. I.. Ben. verlangt wiederum, daß nach dem Ab-

s>i»ed von 1633 sein Amtmann oder Freiweibel jeweilen, wenn das Gericht auch wegen der hohen Gerichte

leidig, wird endlich einmal beiwohne. Die solothurnerische Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt den Antrag

mleoo.2... iSolothnrn willigte ei... man sehe das Vertragsinflrument von 1742 Art. 20.. « 8. i. Die

irisch, Gesandtschaft stellt nochmals das Verlangen, daß im Hinblick a... d.e Vertrage von 1451, 1516

""b 1665 die Jnventarisation und Liquidation derjenigen Personen, welche vom n.edern Ger.cht dem ober»

Leib und Gut überantwortet worden sind, de... hohen Gerichte überlassen werden. Da aber Solothurn tue

^emarisation und Liquidation der Eiviljndiea.ur sich vindieiert, so modificien Bern .e.nen Antrag dahin, daß

Ostens jeweilen sein Amtmann oder Freiweibel im Buchcggberg zu allen dergleichen Jnventarisationen und

^Nidationen berufen .verde», denselben als Ansprecher beiwohne» möge u»d e... spcc.fic.ertes Jnvcntarium

'"'alte Die solothurncrischc Gesandtschaft hinterbringt diesen Antrag ihre» Ober», solothurn willigte e.n..

k Bern beschwert sich über die solothurncrischc Satzung, nach welcher das Gut der buchcggbcrgischcn

^«nns- und Weibspersonen, „so zu Ehctagen gebunden werden", i... Falle dic Eheleute keine Kinder erzeugen,

»d k. solothurncrischc Angehörige sind, wieder dahin zurückfallen solle, woher eS gekommen ist, und ...acht

^ die U»gle.chhe.t aus.»erksa.n, welche stattsindet, wenn z. B. ein buchegezl'erg.,cher Un.er.han e...e Berner.n

^'wthe Solothurn erklärt daß eS von diesen seinen alten Landrcchten ...cht abweichen könne, da anch tonst
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aller Orten das Rcciprocum hierin beobachtet werde, und würde es nicht unbillig finden, wenn Bern ebcnsabö

eine Gegenverordnung machen würde. 8 1(1, I. Bern stellt den Antrag, daß, wenn Streit der Erbgüter wegM

entstehe, selbiger von dem Richter und nach den Gesetzen des Orts, da die Güter liegen, beurrheilt werde»

solle. Die solothurnerischc Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt denselben in den Abschied. 8 Ii. ^

Wiederaufbau der durch Bösewichte zerstörten steinernen Waldwylerbrücke wird für nöthig erachtet; beide

Stände sollen dazu, jeder zur Hälfte, evntribuicren. Es wird ein Plan vorgelegt. Beide Stände habe» dM

Thäter zu strafen, wenn er entdeckt ist, 8 12. »>. Solothurns Gesandtschast bringt die Klage der Gemeinde

Goßliwyl vor, daß dieselbe, als die Gemeinden Arch, Rüti, Leuzigcn und die dazu gehörige» Gemeinden n»l

einander gethcilt hätte», von der früher mit denselben gemeinsam genossenen „Trettetcn" ausgeschlossen wordM

seien, und daß die von Rüti seitdem die Weide in der sogenannten Tcufelsburg allein genießen, da doch ^

lothurn diese Tcufelsburg 1391 mit der Herrschast Buchegg und Balmcgg erkauft habe. Die bernertzche ^

sandrschaft gicbt eine andere Interpretation dieses Kaufbriefes, bezieht sich ans einen Theiluiigsbricf der

schast Büren von 1393 und auf einen 1731 wegen dieser Sache errichteten Abschied, und will die vorgebracht

Gründe Solothurns ihren, Obern hinterbringen. 8 13. «». Dem Verlangen Berns, daß Solothurn jemM'

ordnen möchte, der mit und neben einem voin Spital von Bern Verordneten eine Bereinigung und ErncuettMö

des Urbars der Pfründe Lüßlingcn vornehme, entspricht Solothurn in der Weise, daß alSdann daS

mcnt voil seinem AmtSmann zu besiegeln sei und der vom Spital Abzuordnende gegenwärtig sein könne,

die alten Urbarien vorzuweisen. 8 11, z». Die Gemeinden Dicßbach, Schnottwhl, Arch, Leuzigcn,

und Rüti einerseits lind Obcrwyl, Dotzigcn, Büetigcn, Janzcnhauö und Scheunenbcrg andrerseits, lvclchc

miteinander gemeinweidig stild, haben sich beide an das dcö Weidenö wegen errichtete Reglement zu htt

8 15. «I. Bern beschwert sich, daß seinen Angehörigen nicht gestattet werde, am Bucheggbcrg auf

thurnerischem Territorium bei Steigerungen liegende Güter an sich zu bringen. Solothurn nennt das ein »

Stadtrccht, das, seit einiger Zeit nicht mehr so strenge durchgeführt, wieder in Erecution gesetzt werde, dM

ihre Burger und Untcrthancn nicht völlig von den Gütern verstoßen würden. Es will jedoch die seit gerM"

Zeit in Besitz von Angehörigen eines andern Standes befindlichen davon ausnehmen, nickt aber die trotz

schehcncr Warnung in neuester Zeit aequiricrten, 8 1h. i Die Gemeinde Lcngnau bittet, daß die Lcugg ^

und der Güntschigrabcn zum Auslauf in die Aare möchten geleitet, die Einschläge aus den „breiten Malte»

aufgcthan und die Gemeinde Grcnchcn „in Annehmung allzuvielcr GemcindSgenosscn möchte cinziclet

damit der beiden Gemeinden gemeinsame Wald im Ittenberg nicht ruiniert werde. Solothurn will die ^

durch beiderseitige Amtleute untersuchen lassen. 8 17. «. In Betreff des „Brugghabcrs", welcher nach e'M ^

uralten Rechte die jenseits der Aare gelegenen solvthurncrischcn sowohl, als bcrnerischen Dorsschaste» ^ ^

Werkmeister zu Solothurn statt des Brückenzolles zu geben gehalten sind, wünscht Solothurn, daß die bcrnerll

Gemeinden, deren einige denselben statt in natm-i als Zoll in Geld entrichteten, alle ihn in n.Uma cnttt

möchten. Die von Hcrzogenbuchsee und Thunstetten aber beschweren sich, daß ihnen, obgleich sie den

Haber zahlen, doch noch für ihre mit Waarcn bcladcncn Wagen der Zoll gefordert »verde. Berns u»d

thurns Gesandtschaften nehmen jede das betreffende Ansuchen in den Abschied. 8 18. <» Solothurn e>9

Bern, dafür zu sorgen, daß zu Oberwyl in Auothcilung der Kirchensteuern, Almosen, Verwaltuiigsbcsold»»^

und Sitzgclder die Bucheggberger gleich den Berncrn möchten gehalten werden. Berns Gesandtschaft

spricht AbHülse. 8 19. ,i. Der Pfarrer zu Aarwangen stellt das Ansuchen, Solothurn möchte ihm ^

Bezug des zu seiner Pfarre gehörenden Quarts des Zehntens zu Wolfwyl bchülflich sein, da die March
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MM Psrundzehnjens verloren gegangen sei. Die solothurncrische Gesandtschaft .ü.n.nt das Anchchy, -..I .o-
^kn.I„m. 8 2« v Lern verlangt, daß da? im Amt Liderstein i» dcrnerischer Botmäßigkeit liegende Roth¬
olz, von welchem der vierte Thcil oder der vierte Stock Holz und der vierte Pfenning der Holzbußen Solo-
">urn gehöre, entweder auf einige Zeit eingeschlagen oder nach obigem Verhältnis gctheilt werden möchte.
Kothurn sagt die Theilung nicht zrl und trägt auf Ergreifung sichernder Maßregeln an. Einstweilen werden
^ verödeten Stucke in den Laim gelegt. Beide Gesandtschaften nehmen die Anträge in den Abschied. 8 21.
" . Bern ersucht Solvthurn, e? mit dem unlängst erlassenen Verbote der Aussuhr de? Holzes und der Kohlen
Wnübcr Aarau, dessen Messerschmiede rmd andere Handwerker dadurch sehr zu leiden haben, nicht so genau
"°l»»en zu wollen. Die Gesandtschast Solothurnö nimmt dieses Ansuchen in den Abschied. 8 22. Solo-
'hurn beschwert sich, daß die Gemeinde Rüti durch Anpflanzen von Weiden an ihrem Ufer daS Wasser der
^re gegen das Dorf Staad treibe. Die berncrische Gesandtschaft verspricht Abhülfe. 8 23. z. Ebendieselbe
Erbringt auch daS Ansuchen Solvthurn? um Ausstcinung der noch unbcrichtigten Zehntcnmarch auf dem

ihre» Obern. Bei derselben war das Chorhcrrcnstist zu Solvthurn und daS Amt Landshut bctheiligt.
2-s. 5. Die berncrische Gesandtschaft nimmt auch daS Begehren SolothurnS -><>rote, Kuckum.daß der Zehnten

^ Mülclsi und der ztl Messen, mit welchem ein Abtausch getroffen worden war, ausgesteint werden möchte. 8 25.
Iii. Z„r Untersuchung und Verschaffung des Rechts nimmt die Gesandtschaft Berns das Ansuchen der Klostcr-
^uen zu St. Joseph und deö Spitals zu Solvthurn in den Abschied, dcS Inhalts, man möchte ihnen zu den
^schätzen verhelfen, welche sie in Folge ihrer Lehcnschaften im Amte Büren anzusprechen habe». 8 26. 1,1».
^r» empfiehlt die Gemeinde Büren zum Hos, AmtS Fraubrunncn, welche mit Aettighofcn wegen einer Juchart
Waldung an den Rath ztl Solvthurn rccurriert hatte, zu schleuniger Justiz. Die solothurncrischen Gesandten
Widern daß Büren sich weigere, die durch das solothurncrische Stadtrecht geforderte Rcchtsvcrbürgung oder
Flerlage zu leisten, wie sie umgekehrt auch Bern verlange. 8 27. Solvthurn beschwert sich, daß die
^»dt Büren wiederum aus dem beiden Ständen mediale zugehörigen Ittenberg den Zoll oder daö Trattcngeld

zwar durch be,Vehrte Männer abforder.l lasse. Die Gesandten Berns versprechen Untersuchung der Sache.
628, Solvthurn beschwert sich wieder wie 1716 und 172« über die von Bern durch daS Surcnthal cr-
°5>>ttc Straßc" sowie auch noch darüber, daß seit kurzem die eingeführten Landkustchcn und deren „Paniers"
"^Deutschland gehörende Handelsgüter spedieren, wodurch seine Zölle benachtheiligt würden. Berns Ge¬
schäft erwidert wie 1716 und ,72« und fügt bei, daß jene Landkutschen an die stelle der Messagcnen

^trc.e,, seien welche von Zeit zu Zeit auch Maaren geführt hätten sie nimmt jedoch die Beschwerde -ick ro-
Nach den Marchbricfcn von 1485 und 1716, zwischen Bern und Solvthurn errichtet,

^etc der Erzbach die'Grenze beider Souveränitäten und auch des Bezirks oder der Jurisdiction der Stadt
^rau. Ein Streit waltete aber noch wegen dcS OrtS, wo derselbe in die Aare fiel. Auf das Ansuchen

"»ra«s hj.. trägt Bern auf Untersuchung an. Es wird ein Augenschein eingenommen. Da aber bei demselben

Meinungen auseinander gehen, wird die Sache in den Abschied genommen 8 3«. «1. Der Landvogt zu
^"gcn spricht de» lehnten von einem anderthalb Jucharten haltenden im segtsscr.jchcn oder rollischen Schachen
^Men Stück Landes an Bei einem Augenschein, den man einnimmt, behauptet d.c .olothurncrischc Gcsandt-

sich stützend ans die Marchbeschreibungen von 1516, 1713 und 1714, daß zenes Land ursprünglich vor
" 2le,.dcru.m des Laufes der alten Aare auf Seiten SolothurnS gelegen gewe.en ,ein müsse. Die bcrncnsche

^°W'dtschaft referiert 8 31 KS' Den Antrag SolothurnS, daß das ehemalige sogenannte „Mcyengcd.ng"

Gm.°hnh°ißwi,«.,. mich» di. -n Mschi.d.
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8 32. Iii». Die solothurnerische Gesandtschaft trägt darauf an, daß die von Wyler und Zielibach angehalt^
werden möchten, der Emme nach bei Gerlafingenbis zu den Landmarchen Wehrenen oder Schwellen
alter Uebung zu machen. 8 33.

Jahrrechnung der die Vogtei Uznach regierenden Stände.
Uznach, im Mai 1738.

^Archiv Glarus.j

Gesandte: Schwyz. Joseph Anton Gasser, beS Raths und Bauherr; Johann Jakob Märchi, des
und Landvogt zu Uznach; Franz Joseph Mettlcr, Landvogt im Gaster. Glarus. Fridolin Blumcr, ^
Raths; Joseph Adam Suter, des Raths und Panncrvortrager; Kaspar Hauser, lVlock. lloet., deS gemein^
Raths und Landvogt im Gaster.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Vogtei Uznach.

Art. «5 bis 72.

437.

Conferenz von llri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 3. Juni 1733.

lArchiv Nidwalden.I

Gesandte: Uri. Karl Alphons Bcßler von Wattingen, Landammann und Pannerherr; Joseph

Püntiner von Braunberg,Alt-Landammann und Landshauptmann; Franz Martin von Roll, Alt-Landa»»"^^
Franz Martin Schmid, Landsseckelmeister.Schwyz. Franz Joseph Reding von Biberegg, Landammaiw
Pannerherr; Gilg Christoph Schorns, Ritter, Alt-Landammann.Nidwalden. Melaus Daniel Kaiser, ^
ainmann und Landshauptmann; Aloysius Ackermann, Landsseckelmeister.

l». Uri hatte wegen Erneuerung des mailändischen Eapitulats an Lucern iden 12. Aprils geschrieben,
noch keine Antwort erhalten. Die Gesandten der beiden andern Stände erklären sich auf Uns Anfrage dahm,
auch ihre gn. Herren und Obern die Erneuerung desselben wünschen, lind wollen die Sache ihnen hinterbtt>U^
8 5. I». Nidwalden berichtet, daß dermalen viele Geldsortcn ans Italien kämen, welche zu allzuhohem ^
ausgegeben würden, und wünscht, daß zu Verhütung ferneren Schadens deßwcgen nach Lauis und Fra>u"
möchte instruiert werden. Der Antrag wird all rekoranckum genommen.8 7.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschästSaiigelegcnheiten:

Bcllcnz, Böllen; und Ribicra.
Art. 273. bis 280.
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GemeineidgenössischeTaqsatzunq.
Solothurn, lg. und 17. Juni 1738.

lStaatsarctuv Znricli.I

^ Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Johann Konrad Escher, Alt-Seckelmcisterr». HrcronymuS von Erlach, Schultheiß; Anton Hackbrett, Stadtvenncr. Lucern. Johann Joseph Dürler
chulthciß; Jost Franz Anton Schnyder von Wartensce, Alt-Landvogt.U r i. Alphono Beßlcr von Wa-tmgc./

^ wammann; Jost Anton Sch.nid, Alt-Landam.nann; Franz Martin von Noll, Alt-Landam.nann Schwy/Joseph Franz Rcding, Landam.nann und Panncrhcrr; Gilg Christoph Schorno, Alt-Landammann
waldcn. Anton Bucher, Landam.nann; Johann Wolfgang von Flüc, Alt-Landammann Nidwalden
aus Daniel Kaiser, Landam.nann; Franz Aloys Ackermann, Seckelmeister. Zug. Johann Franz Landwing,

abfnhrer und Statthalter; Jakob Höh, Rathshcrr; Oswald Eglin, Alt-Landammann.Glarus Joseph
« Zwicki, Landa.nmann; Fridolin Joseph Häuser, Landsstatthalter.Basel. Samuel Merian Bürger-

F ' ^ Bur^ Biburg. Niclaus Joseph von Alt, Schultheiß; Franzde Gr.,et, des Raths. Solothurn. Johann Joseph Wilhelm Sur.) von Steinbruck, Schultheiß; Joseph
'd.ct Tugg.ner, Alt-Schultheiß; Franz B.elor Buch, Stadtvenncr;Jakob Joseph Glutz, Scckel.neister; Johann
par Joseph Degen,chcr,des Raths (lue,er wegen Unpäßlichkeitdes StadtschrciberS). Schasfhausen
"us Wäscher, Bürgermeister; Balthasar Pfister, Statthalter. Appcnzell-Jnncrrhoden. Kaspar Joseph

P""»erherr; Johann Jakob Gygcr, Landam.nann. Außcrrhoden. Adrian Wetter, Landammann

^ St. Gallen. Joseph Anton von Beroldingcn, Landshofmcistcr. Stadt St. Gallen. Christoph ö-wch-'"cr, .1. I). Ii.. Bürgermeister. Wallis. Franz Joseph Burgcncr, Landsstatthalter; Hyaeinth Courte», Panner-
- Biel. Johann Jakob Wildcrmett, Bürgermeister; David Lambclet, Venncr.
Den 16. Juni. — t». Uomil.igue Kwguo« .lo Hariiorie. ellov.ilim-. lUarguis ckv Uourtville, conseillo. cku

VN «v« lwn«tnl«. >I-.it.o ckl! reguötes cka son i.ütol. an die Stelle des Marquis de Bo'nnae zum Am-
""dvr von König Ludwig XV. gewählt, hatte sein Crcditivschrcibcn de». Vorort Zürich zustellen lassen und

^ "ch die löblichen und die zugewandtenOrte zur Vollziehungder Legitimation seines hohen Charactcrs aus' l5. Juni nach Solothurn eingeladen. Bei der ersten Zusammcnkunst der Gesandten wird de», Vor-

de.,"?"" Zürichs übertragen, daS Compliment im Namen sämmtlicher Stände abzustatten. — ,». .z^ich w-ia
A"zug, ob nicht bei dieser Gelegenheit das dringliche Anliegen der in Frankreich etablierten eidgenössischen

^"lleutc dem Ambassador nachdrücklich empfohlen werden sollte. Diese nämlich würden wider die von den
'"gen den Eidgenossen gewährten Privilegien unter dem Vorwand, daß nach dem mit den Katholischen 1715

„ 1w,,c„r„ Bündnisse diejenigen allein dieser Privilegien fähig seien, welche den Königen im Militärischen drei

^e gedient hätten, mit neuen Auflagen „der Capitation" und der sogenannten 'l'aillog gleich den französischen
Äthanen beschwert und hätten sich selbst schon Erecutioncn müssen gefallen lassen. Zürich trägt darauf an,

"Ambassador wenigstens darauf hinzuwirken, daß die Erccution bis zur nächsten JahrrcchnungStagsahung

^ lobe» werden möchte, aus welcher ein motiviertes Schreiben an den König und den Cardinal Flcury sollteKathen werden. Die Mehrheit der Stimmen erklärt sich dafür, nach Anleitung dcö Abschieds von 1728,
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die Nachgesandten von neun Orten mit diesem Auftrage an den Ambassador abzuordnen. Schwyz, beide Unter

walden und Zug sind ohne Instruction, zweifeln aber nicht, daß ihre Principale dazu geneigt sein werden,

und wollen der Abordnung kein Hindcrniß in den Weg legen. GlaruS, Appenzell beider Rhoden und Wal>^

sind ebenfalls nicht instruiert, glauben aber, daß es Ihren gn. Herren nicht mißfallen werde, wenn sie für d"

Abordnung stimmen, e. Audienz beim Ambassador. Die Gesandten werden oben aus der Treppe durch

schlag vom Ambassador bcwillkommt. Bürgermeister Hirzcl bcwillkommt im Namen sämmtlicher Stände

Ambassador mit „einem klug gestellten Discours". Der Ambassador beantwortet denselben und eröffnet in dicstl

Beantwortung, wie sehr der König wünsche, durch die Bande eines gemeinsamen Bundes mit der ganzen

genossenschast vereint zu seilt, und ersucht die Gesandten auf vertraulichem Wege sich gegen ihn über die

und Wege auszusprechen, um zu diesem Zwecke zu gelangen, den er gerne während der Zeit seiner Slmbaffa^

erreichen möchte. Tafel und „köstliches Tractament" beim Ambassador. Den 17. Juni. «I. Die än ^

Ambassador abgeordneten Nachgesandten von Zürich, Bern, Luccrn, Basel, Glarus, Frciburg, Soloth»^

Schaffhauscn und Appenzcll-Außcrrhodcn berichten, daß sie nach vorher gepflogener Verabredung das Anlügt

der eidgenössischen Negotianten mündlich dem Ambassador vorgetragen und anempföhlen, das gedruckte

morial aber wegen einiger darin enthaltenen starken Ausdrücke nicht überreicht hatten. Der Ambassador h>ü"

seine Officicn für die Sache zugesagt; im Läufe der Unterredung Habe aber derselbe sich dahin vernehmen lässt'b

die Eidgenossen möchten sich „ob der Auflag der Eapitation nicht so sehr befremden", da große Fürstest ^

Herren dieselbe auch bezahlen müßten. Da endlich der Ambassador das Verlangen bezeugt hätte, sich über dicst^

Geschäft näher zu unterrichten, habe der Rathssubstitut Hirzcl von Zürich dem Ambassadensccretär de Man^

einige Eremplare jenes gedruckten Memorials zugestellt. « . Abschiedsbesuch von Seite der Gesandten

Danksagung durch Burgermeister Hirzel.

littst',.n-i.,S llniS .'»''Ml. inrv/ n .? ouilb vsto,'. .rb s's'

äSk».

Gemeineidgenössische Tagsatzung.

Fr auenfeld, 7. bis 29. Juli 17Zö.

Staatsarchiv Zürich.j

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Konrad Escher, Scckclmcistcr. Bern.

ronpmus von Erlach, Schultheiß; Johann Rudolf Thormann, des Raths. Luecrn. Johann Joseph Dürü'b

Schultheiß; Jost Franz Anton Lcontius Schnpder von Wartenscc, des Raths. Uri. Karl Alphons

von Wattingen, Landammann und Pannerherr; Franz Martin von Roll, Landammann. Schwyz.

Joseph Reding von Biberegg, Lanvammann und Pannerherr; Gilg Christoph Schorno, Ritter, Ält-Lan^

mann. Obwalden. Anton Franz Bucher, Landammann und Painierherr; Franz Joseph Müller, ^

meistcr. Zug. Oswald Hegglin, Landammann; Franz Bartholomäus Andermatt, Landammann. G>ar ^

Johann PeterZwicki, Landammann; Joseph Fridolin Hauser, Landsstatthalter. Basel. Johann Rudolf 8^

Oberstzunftmeister; Jakob Christoph Frey, Deputat und des Raths. Frciburg. (Niemand.) Solotlch^
(Niemand). Schasshausen. Ricinus Wüscher, Bürgermeister; Balthasar Pstster, Statthalter. Appr»^

Jnnerrhodcn. Karl Jakob Schüß, Landammann und Pannerherr. Außcrrhodcn. Jakob Gruber, ^
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«»>>»,ann, Abt St, GaUcn, Fidel Anton Püntincr von Braunberg, Alr-Lanbvogt und deS geheimen Raths,

Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, 1. 1)., Bürgermeister,

» Eidgenössische Begrüßung. 8t. I». Freiburg und Solothnrn entschuldigen ihr Ausbleiben und suchen

»>n Zusendung des Abschieds an, 8 2. In Beziehung aus das Münzwescn sprechen sich/dieWünsche dahin

aus, daß etwas Gculeinsamcö möchte beschlossen werden, in Folge dessen beb Schaden abgewendet würde, welcher

dcm Publicum thcils aus Particularadmodiativncn, thcilS durch die zg oft sich wiederholende Prägmig von

Münze, thcilS durch die Unprobehaltigkeit derselben und durch die ungleiche Valutierung der Gold- und Silbcr-

sortcn entstehe. Da siel' aber gegen eine solche gemeinsame Mäßregcl viele Bcdenklichkeiten erheben, läßt man

es blos bei dem der Particnlaradmodiationen halber voriges Jahr errichteten Abschieb bewenden und spricht die

Hoffnung auS, daß diejenigen Orte, welcbe selbst mückzen, cS so fügen möchten, daß die benachbarten Stande

dadurch nicht minderen Münzen überhäuft werden, Appenzell-Jnnerrhoden erklärt, daß eS zwar in seiner er¬

achteten Münzstatt münze, daß cS aber namentlich die Probchaltigkcit seiner Münzen versuchen lasse-, cS hat

^ahcr das Vertrauen, daß seinen Münzen ein ungehinderter CürS gestattet »verde, und will keinem Orr in

Ausübung seines Münzregals Eintrag thun. Sämmtiichc Gesandte,» der übrigen Orte behalte» sich daS Recht

vor, solche uuprobchaltigc Münzen abzurufen oder gänzlich zu verrufen und beschließen, daß dieselben in den ge¬

nuinen Herrschaften gänzlich verrufen sein und die Mandate wegen der ausländischen unprvbehaltigcn Geld-

lortc» neuerdings publieicrt werden sollen. 8 3. Hinsichtlich deS Strolchen- und BcttelgcsindcS wird bc-

'chlossci, die bereits bestehenden Mandate neuerdings zu publicicrcn und deren Erceurion den Landvögtcn, Obcr-

Nnnstute» und andern Beamteten unter Androhung von Strafe anzubefehlen. Wer solchem Gesindel Untcrschlcis

«übt oder cS mehr als viernndzwanzig Stunden beherbergt, verfällt in Strafe, 8-1, «. DaS ipcge» der VolkS-

""wcrbungcn und Particularcapitulationcn 1737 -.«! oolmemckum genommene Projekt wird ratificierl. GlaruS,

Basti und Schaffhauscn hätten zwar gewünscht, daß in vieler ^achc ans dem alten Fuße wäre verfahre» worden,

''offen aber daß etwa in Zukunft dieselbe besser möchte „reflektiert" »verde», 8 5, l. Die Gesandten von Glarus

"suchen um ein nochmaliges Recom.ncndatorium an den König von Frankreich und den Cardinal Flcury zu

Gunsten ihres Mitlandmannö, Joh. Jak, Schmidt, Hauptmann-Commandantcn in französischen Diensten, dessen

Angelegenheit wieder ins Stocken gerathcn sei. Die übrigen Gesandten willfahren, 8 8, Nach einem von

Drr»), tl»lit,-ulour gönäral .Iv« l.n-.noas, dem Intendanten von Lyon zugekommenen Befehl (vom 13. Dcc. 1737)

s°Ücn alle in Frankreich seßhaften Schweizer, welche weder dermalen in königlichen Diensten stehen noch drei

^hrc gedient haben, alle Taren und Jmpositioncn zu zahlen verbunden sein; bereits waren einige zur Bczah-

l»»g vor Taille und der Capitationcn angehalten worden. Eine zur Berathung dieser Sache niedergesetzte Commission

vier Mitgliedern legt zwei Gegenvorstellungen enthaltende Schreiben an den König und an den Cardinal

flcury vor, welche an den Ambassador adressiert werden mit dem Ersuchen, daß derselbe sie mit seinen Officicn

gleiten möchte. In diesen Schreiben wird darauf hingewiesen, daß alle Schweizer ohne Unterschied kraft

""igen Friedens, der Bünde und Tractate, Patente, ArrötS und der authentischen Titel von Karl VII. bis auf

ücgemvärtige Zeiten von allen Jmpositioncn befreit gewesen und durch königlichen Arrüt vom 15, Dcccmbcr 17Z2

"-"uentlick/von den Capitationcn befreit worden seien. 8 9. I.. Der Stadt Buchhorn wird eine Brandsteucr

v°» z<),) ^erkannt, jedoch ohne Conscqucnz, Zug und Appenzell nehmen sie ack rolaoouckum ot

8 19 i. Dcr Bischof von Basel läßt durch den Präsidenten seines Hosrathes, Franz Joseph

Roggenbach ein BceomplimentierungSschreiben abgeben. Beantwortung von Seite der Tagsatzung, 8 11,

Pasel zeigt an. daß die ihm wegen deS LachSkangcS zugestoßenen Verdrießlichkeiten zu besonderer Satis-
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faction durch die Großmuth und Gerechtigkeit des Cardinals Fleury und durch die Bemühung dessen geheimen
Rathes, des Chevalier Schaub, beendigt sei, und dankt den Gesandten zu Händen ihrer Principale für deren
geleisteten Dienste. Die übrigen Gesandten bezeugen ihre Freude und erklären sich auch ferner zu Dienste»
bereit. 8 12. I. Der kaiserliche Botschafter läßt durch den LegationSsecretär Joh. Karl Joseph von Marsch^
ein Complimentschreiben abgeben. Beantwortung desselben von Seite der Tagsatzung. 8 13.

Die VIII das Thurgau regierenden Orte.

»»». Einem Abgeordneten der Gemeinde Saas in Bünden, welcher um eine Brandsteuer bittet, wird g^'
antwortet, daß es jedem Orte überlassen sei, das Beliebige zu steuern. 8 35. i». Zug trägt, um den durä)
den beständigen Vichkauf der Welschen den eidgenössischen Landleuten erwachsenden Schaden abzuwenden, darmst
an, daß eine Zeit firiert werden möchte, nach deren Ablauf den Welschen der Vichkanf abgeschlagenlein
Die übrigen Gesandten wollen diesen Antrag ihren gn. Herren und Obern hinterbringen, sind jedoch der Auflöst
daß man diese Sache der Convenienz eines jeden Ortes werde überlassen müssen. 8 64.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnheiten:

Landgrafschaft Thurgau und Rheinthal.

Art. 21. Salzsachen.

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 14. Beeidigung von Beamten. Art. 218. Bürgerrecht.
„ 267. Abzug.
„ 273. ,.

274.

„ 28V. Polizeiliches.
292.

„ 306. „

14. Beeidigung von Beamten.
52. Amtsreclmunge».
83.

99. Landvogt.

134. Landgerichtsdiencr
135.

191. Marchensachen-
292. Territorialverletzung.

Vi

Art. 365. Jndieatnr- u. Compctcuzsach^'
„ 366. „ „ .

„ 333, „ „ „

„ 496. Jiistizsachen.
.. 497.

498.

„ 564. Zollsachen.

Art. 14. Beeidigung von Beamten.
„ 45. Amtsrechnung.

„ 97. Marchensachen.

„ 139. Jüdicatur- u. Competenzconflicte.

Art. 43. Amtsrechnung.

„ 83. Huldigung.
„ 194. MkrKensache».

„ 141. Judikatur- n. Competenzconflicte.

Art. 46. Amtsrechnung.

„ 194. Judicatur- u. Competenzconflicte... 106

Rheinthal.

Art. 176. Jnstizsacbeu.
193.

„ 228. Obrigkeitliche Lehen.
229.

Grasschaft Sargans.

Art. 169. Justizsachen.
173.

.. 133.

„ 297. Obrigkeitliche Lehe».

Ob ere freie Aeniter.

Art. 159. Lehensachen.

„ 173. Taverncnrecht und Ohmgcld.

181. Kriegssachen.

Art. 254. Rhein.

„ 287. Zölle und Weggelocr.

„ 45ss >,Localis.

Art. 245. Rhein.
„ 326. Locales.

348k.

349.

Art. 189. Stifte und Klöster.^ 193. „ „ ,,
„ 211. Personelles.

LaniD.

Art. 354. Locales.

Lugg arus.

Art. 544. Zollsachen.
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Conferenzen der katholischenOrte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1738.

iDt'iatSarchiv t!»tcr».Z

». Schwyz stellt die Frage auf, ob nicht die rückständigen Pensionen, jedoch in einer keinen Anstoß erregen¬
den Fun» von Frankreich begehrt werden könnten. Die übrigen Gesandten sind der Ansicht, daß man bessere
Zeitumstände abwarten sollte.' 8 1. " 3" Folge des zu Solothnrn von. französischen Ambassadorauf der
Kgitimations-Tagsahungausgesprochenen Wunsches nach einer die ganze Eidgenossenschaft umfassenden All.anz
ivird der Anzug gestellt, ob nicht bei solchen Conjuncturen der Restitution gedacht und dieselbe an höchste und
hohe Orte empfohlen werden sollte. Der Anzug wird in den Abschied genommen und Luccrn ersucht, „bei sich
.ereignenden Conjuncturen mit Rceommendierung deö katholischen Wesens, wie bisher, zu continuieren. 8?.

Man sehe auch im Abschnitte HmfchastSangclcgeichciteu:
La „ dgasschaft T h u r g a u.

Art. 359. Judicatur- uud (Zompetmzsachcu.
Grasschaft Sargans.

»n. 117. Judiea.ur ».Eomp-t-nzconfli-tc. Art. 166. Justizsachcn. Art. 378. Locales.

Konferenzender evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatznng
im Juli 1738.

lSlaatoarchiv Züricli. I

Gesandte- Außcr den bereits angeführten von Müh Ihausen: Johannes Hofer, Bürgermeister; Johann
H -inrich Dollfuß, Burgermeister; Johann Heinrich Räber, Stadtschreiber. Biel. (N.emand.)

Der allgemeine Fast-, Bei-, Büß- und Danktag wird auf den 11. September angesetzt. 8t. I».
Beuern- 1) den Gemeinden zu Grönenbach und HcrbiShofen200 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister zu
Chris, ia„K^l„.a 130«- 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; ck) der reformierten
^"zösischcu Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Neu-Bärenthal 200 fl.; 6) den beiden
"formiertenPredigern zu Friedrichöthalund Karlsruhe je 10« fl. sSchaffhauicns Anthe.l übernehmen Zürich,
Veru u„v Basel, ; 7) der reformierten Gemeinde Baircuth 100 fl.; 8) den reformierten Gemeinden zu Speyer
""d Worms je 100 fl ' 9) den Kirchen- und Schuldicncrn in der Churpfalz 300Thlr.; 10) zur Unterhaltung

ungarischer und fünf piemontesischer Studenten 836 fl. , St. Gallen will fortan nur 60 fl. beitragcnj. 11)
De.» reformierten Prediger zu Neurcuth im Durlachischen 100 fl.; 12) zur Unterhaltung des reformierten Gym¬
nasiums -u Lissa und andrer Schulen ,in Groß-Polen, 20« fl. Für 7, 8, 11 ver.agt Schaffhausen. für 7 und
12 S. (yAl.n für 8 11 .mV 12 Appenzell seinen Beitrag; 12 nehmen Basel und Schaffhausen -.ck .-otmonckum;
N"d bei 7 und II macht Basil blos für sein Eontingent sich anheischig.sSiebe S. 7., - 8 2 bis 13.
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«?. Das Steuerbegehreil der französischen Gemeinde zu Stuttgart Behufs der Erweiterung ihres Versammlung^

lvcalcö und das Ansuche», man möchte ihr gestatten, einige Lottcriezedcl in den Landen der Eidgenosscnschust

„verstellen zu lassen", wird von Zürich, Bern, GlaruS und Schaffhauscn all ivlorenünm genommen; Bajcl,

Appenzell, St. Gallen wollen davon abstrahieren. 8 l-l. «I. Dem Steuerbegchren der evangelisch - luthcri-

schcn Gemeinde zu Hessen-Kassel für den Bau einer Kirche und dem der evangelischen Gemeinde zu Türk-

Heim an der Hardt zu Unterhaltung der Kirchen und Schuldiener wird nicht entsprochen. 8 15. t - ^

ein Empfehlungsschreiben der Stadt Ulm zu Gunsten ihrer braudbeschädigten Untcrthanen zu Türkhcim werde»

All) sl. nach XVörl. Repartirion zu verabreichen beschlossen; Appenzell referiert. 8 16. ll'. Aus eiu Fsirbilb

schreiben des Grasen von SolmS werden der evangeiischeil Bürgerschaft daselbst zur Erweiterung der enge'»

und baufällige» Kirche 200 fl. gesteuert; Appenzell referiert. 8 17. K» Auf die Verwendung der evangelische

Kirchcnräthe in der Pfalz wird den Reformierten zu Kirchheimbolanden, welche im Nassauischcn einen Platz st^

einer Kirche erkauft, eine Beisteuer von All) fl. nach lXönischer Repartition verordnet, aber ml leloreuüm»

genommen. Basel, Schaffyausen und Appenzell abstrahieren davo». 8 18. I». Zwei Galericns, Boc und Bimst

werden mit 150 fl. jährlich nach IXört. Repartition unterstützt. 8 16. i Bern wünscht/ daß künftig den

ticularcollectanten kein Gehör möchte gegeben werden, daß man wenigstens zuwarten möchte, bis von dcnjenige»

Orten, welchem der Collectant angehört, sichere Nachricht über das Begehren eingegangen ist. 8 20.

Zürich, Bern, Glarus, Basel und Schasshausen.

lt. Die Gesandten MühlhauscnS tragen vor, daß aus Anlaß einer zwischen Rathohcrrn Thicrrp

Heinrich Dollfuß jetzt beigelegten Streitsache die Frage aufgeworfen worden sei, ob nicht in Streitsachen zwssästU

Bürgern und Bürgern selbige befugt seien, Rccurö an obige evangelische Stände zu nehmen nach Inhalt d"

Burgcrcides, „daß keiner wider seiner Oberkcit Erkanntnusscn, Gebot oder Verbot, noch auch wider seine Bilb

„burger Hüls und Recht suchen solle anders, als bei den Eidgenossen, mit welchen gemeine Stadt verbündet -

Sie aber seien der Ansicht, daß diese Worte, wie thcilS die Geschichte der Entstehung dieses Eideö im Jalst

1587 und 1588 (namentlich das Schreiben Mühlhausens vom 20. Juli 1587) und der den 7. August l5

von Mühlhausen gegebene Revers deutlich zeige, nur aus Mißhelligkeitcn zwischen Bürgerschaft und Obttg c

anwendbar seien, und ersuchen die Stände diese Deutung des Eideö zu schützen. Alle Gesandten versieh^

Mühlhausen, daß sie alles beitragen werden, was zu dessen Wohlstand gereiche. GlaruS, Basel und SchH

Hausen lassen es in dieser Sache lediglich bei Art. .8 deS Reverses vom 7. Aug. 1588 bewenden, welcher »lst

lautet: „wofern in Künstigem zwischcnt uns der Oberkcit und Bürgerschaft allhier zu Mühlhauscn, oder ist»

„wiederum der Burgerschaft wider u»S, die Oberkcit, Mißverstandnuß und Zwieträchten, wie sich dann leid^

„hievor zugetragen (aber in könfftigcm der allmächtig Gott thrculich darvor scpn wolle), sich erheben wnrdrü-

„da solle jederzeit in demselben viclbcmcltcr V Orten Entscheid und Erkanntnuß jederzeit gewartczi, denstest'»^

„gehorsamen und sich dessen ohne Weiterziehen und Verweigern sättigen lassen". Diese Erklärung nehmen Zur ^
und Bern all rekereustiini mit dem Beifügen, daß sie Mühlhauscn mit einem beruhigenden Entscheid bald c

sprechen wcrdc». 8 21.

Die Gesandten sämmtlicher evangelischen Stände.

I. Berns Gesandtschast eröffnet instructionSgcmäß in Beziehung aus den zu Solothurn bei der Legiü»»

tionstagsatzung vom französischen Ambassador ausgesprochenen Wunsch nach einem die ganze Eidgenossen! st

umfassenden Bündniß, daß sie es das Beste zu sein erachte, wenn dem Ambassador im Namen der cvangelü
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Orte bedeutet würde, wie sehr mau sich durch dieses Verlange» seines Königs geehrt suhle. Damit man nun dem
Ambassador an 7>en Tag lege, wie willig man zu allem concurricrcuwerde, was zu Fortpflanzung der alther¬
gebrachten Freundschaft mit der Krone Frankreich dienlich und dem Vaterland angemessen sei, wollten die evan¬
gelischen Orte erwarten, was der Amdassador deßhalb ferner an sie zu bringen für gut finden werde, und auf
">"ö für einen Fuji der König den Bund zu erneuern verlange. Zürichs Gesandtschaft erklärt instruetionögcmäß,
daß. wenn mau dem Ambassador eine Antwort auf jenen in seilte». „Diöcours" ausgesprochenen Wunsch geben
'Volle, dieselbe im Namen aller derjenigen Orte, an deren Gesandte damals die Rede adressiert war, gegeben
'vcrden sollte; es hält den Zeitpunct dafür noch zu früh, will aber das Gutbcfindcu der evangelischen Orte
in den Abschied nehmen. Nachdem ein in. Sinne Berns abgefaßter Entwurf zu einem Antwortschreiben an
dm Ambassador vorgelegt worden war, sagen Bern, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen und Mühl-
l'auscn ihm ihren Beifall zu; die Gesandtschast von GlaruS, ohne Instruction, stellt den Anschluß auch lcmcs
Standes an dieses Antwortschreiben in Aussicht. §22. ,»». DenjenigenPersonen, welche mit den Picmontcsen und
Pragelanern vielfältige Mühe gehabt haben, wird auf den Antrag Berns aus dem für d.e Piemonlesen und
Pragelancr gestifteten Fond eine Belohnung zuerkannt, 8 24. ... Das von 1736 und 1737 im Absch.ed ent¬
botene Protect, wie es in Zukunft in Consistorial- und Matrimonialsachcn, insofern es um Angehörige auS
"erschienen Orlen zu thun sei, gehalten werden soll, wird ratisicicrt; gegenüber denjenigen Orten, welche einem
unehelichen Kinde daS Heimathrechtnicht zukommen lassen, wird von den übrigen Orten das Reciprocum zu
boten beschlossen. 8 25." «». Auf St. Gullens Ansuchen wird dem Pfarrer Heinrich Stähclin in GaiS auf
Gliche Jahre das Privilegium, sein Buch „praktische Einleitung zum Verstand des neuen Testaments" allein
Zucken zu lassen, gestattet. Berns Gesandtschaft nimmt dieses Ansuchen all .eo»mn .m>llanll ..m. § 26.

Man sehe anch im Abschnitte Hcrrschaftsangclcgcnhcitcn:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.

Art. 78. Acccst von evangelisch GlarnS zu den Pfarrpfründen.

z°hrr-ch»m,a d-r di- Grafschaft Bad-» und di- UN,--» A-m.-r r-gi-r-»d-» Siänd-.
Baden, 1. bis 9. August 1738.

Staatsarchiv Zürich.!

Gesandte- Zürich Johann Heinrich Hirzcl; Hans Konrad Escher. Bern. Hieronymusvon Erlach;
Hans Rudolf Thormanu. Glarus. Johann Peter Zwicki; Joseph Fridolm Häuser.

GlaruS fragt Zürich an, ob cö an die „Jnehrenhaltung"der Z.cgclbrucke etwas zu geben gcne.gt ,c.;
tigere es sieh dessen, so .verde Glarus die alten Gesäße oder Joche zu Aufrcchthal.ung der Brücke wieder
setzen lassen. Der Anzug wird all rolorenllnm genommen. 8 25.

Man sehe anch im Abschnitte HcrrschaftSangclcgcnhcitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 18. Fremde Kriegsdienste.

74
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Art. 16.
„ 35.

Huldigung.
Justizsachen.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 59. Salzsachen. Art. 74. Geleit.

Art. 47. Amtsrechnung.
„ 136. Polizeiliches.
.. 151.
„ 173.
„ 219. Judicatur-u.ComPetenzconflicte.

Art. 46.
68.

Iis.

Amtsrechnung.
Laudschreiber.
Polizeiliches.

Grafschaft Baden.
Art. 246. Jnstizsachen. Art. 377. Stifte und Klöster.

„ 252. Ehehaften und Tavcrncngcrcch- „ 378. „ „ „
tigkeiten. „ 454. Locales.

„ 253. „ „ „ 45g. „
„ 369. Stifte und Klöster. „ 463. „

Untere freie Aemter.

Art. 138. Judicatur-u.Compctcnzconflicte. Art. 149. Judicatur-u. Compctcuzconstic c.
.. 139. „ .. .. „ 174. Geleit.

Rappcrschwpl und desjcn Höfe.
Art. 13.

Conforenzcnvon Zürich und Bern während der Jahrrechnnngstagfatzung der die Grafsch^
Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände

im August 1738.

^Staatsarchiv .Nirich und Bcrn.I

Mau sehe das Verhandelte im Abschnitte Hcrrschastsangelegenhciten:

Landgrasschaft Thurgau.
Art. 687. Locales. Art. 789. Locales. Art. 799. LocalcS.

Rheinthal.
Art. 434. Locales.

Anm. Im Bernereremplar sind diese Paragraphen dem evangelischen Abschiede beigefügt.

Conferenz von Zürich, Bern und Glarns während der Jahrrechnnngstagfatzungder die
Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände

im August 1738.

^Staatsarchiv Zürich,Z

Evangelisch Glarus beschwert sich, daß schon mehrmals, wenn rein evangelische die gemeinen Herrscht"
betreffende Geschäfte vorgekommen seien, sein Gesandter nicht zur Sitzung berufen worden sei. 8 1.

Mau sehe auch im Abschüttle Hcrrschastsangelcgenheiteu:

L a ndgrasschaft Thurgau.
Art. 781. Locales.

Grasschaft Sargans.
Art. 379. Locales.
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/MS.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendriö regierenden Stände.
Lauis, im August 17 LV.

lStaatSarchiv Basels

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Meyer, Zunftmeister und des Raths. Bern. Johann GeorgJmhof, dcS
schien Raths und Bcnncr. Luccrn. Franz Niclauö LconliuS Balthasar, deS inncrn Raths. Uri. Franz Maria
^ivelli, des Raths. Schwyz. Georg Franz Abybcrg, Statthalter. Untcrwaldcn. Johann Wolfgang von
^ic, Alt-Landa»»na»n.Zug. Johann Peter Staub, Alt-Ammann. Glarus. Jakob Rcding von Bibcrcgg,
^»dshauptmann und dcS Raths. Basel. Isaak Burcthardt, deS geheimen Raths. Frciburg. Franz Anton

Montenach-Rosicrc,des innern Raths. Solothurn. Peter Joseph Sury, des Raths. Schaphausen.
Heinrich Pcyer.

In Betreff der Commissarien von Vtailand ist von Uri die verlangte Information cingckommcn, welche
lebe,» Gesandten in Copic zugestellt wird. 8 7. Ii. Lucern berichtet, daß von dem SanilätSmagistral zu Mut¬
end wegen der sich den mailändischen Grenzen nähernden Seuche die ganze Eidgenossenschaft werde proscribicrt
werden oder schon proscribicrt sc,. ES trägt darauf an, daß man, wenn das geschehen sollte oder schon geschehen

den, Magistrate bedeute, man würde in diesem Falle gezwungen sein, ganz Italien zu proseribiercn. Die
"brigc,, Gesandten nehmen den Antrag all ivldimillui». z 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaslöaugelegcuheitcu:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

41. Ortstiimnen. Art. 13(1. Zolljachen. Art. IbZ. Kricgdsachc».
" Ull. Justizsachen.

Lauid und Mendrid.

Art. 132, Kirchliche».

Lau id.

20g. Beamte. Art. 320. Postsache». Art. 35b. Locales.
' 210. . 332. Zollsachcn. „ 362. „

Meudris.

Art. 408. Marchensachen.

Jahrrechuuug der die Vogteieu Luggaruö und Mainthal regierenden Stände,
Luggarus, im August 1738.

(Staatsarchiv Bascl.I

Gesandte: Ebendieselben, welche zu LauiS.
74-
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Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheitcn:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 122. Straßensachen. Art. 166. Kricgssachen.

Lugga rns.
Art. 172. Marchensachen. Art. 562. Straßensachen. Art. 568. Localis.

,, 496. Justizsachen. „ 545. Zollsachen.

'Il-, .N.1 .-.'.tl-, 4 ' 4 >11 . Mii ' 4 sin. !,. -ist .1!--. . >' .l-M!'t</ '-NU

Jahrrechnung der die Vogteien Vellenz, Vollen; und Riviera regierenden Stände.
Bellenz, 26. August bis 13. September !738.

lArchiv Nidwalden/I

Gesandte: Ur i. Johann Karl Aschwanden, des Raths. Schwyz. Joseph Franz Diethclm SchK^
des Raths. Nidwald en. Johann Franz Aloys Ackermann, Seckelmeister und des Raths.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.

Art. 281 bis 292.

Konferenz der die Grafschaft Sargans regierenden Orte und der gemeinen IN Bunde.
Ragaz, 27. August 1738.

ILandesarcliiv Schwyz.1

Gesandte: Namens der die Grafschaft Sargans regierenden Orte von Zürich: Joho""
Konrad Escher, Alt-Scckelmcister;von Glarus: Fridolin Joseph Hauser, des Raths und LandSstatthal^
mit Zuzug von Franz Anton Zwißig, des Raths und l. Standes llri, dermalen Landvogt der Grafik
Sargans. — Namens gemeiner III Bünde: Otto Schwarz, Alt-Bundespräsident und AmtSburgermcisi^
der Stadt Chur für den Gotteshausbund; Johann Bcli von Bellfort, Alt-Landrichter und Vicariud ^

den obern grauen Bund; Josias de Pcllizari, Alt-Bundeslandammann und Landsoberst für den X ^
richtenbund mit Zuzug von Balthasar Walthier, Alt-Bundeölandammann, Nock, vr., dermalen Landvogt
Herrschaft Meyenfeld.

Man sehe im Abschnitte HerrschaftSaugelcgcnheiten:

Grafschaft. <Zarg ans.
Art. 165. Marchensachen. Art. 246. Rhein. Art. 265. Zölle.

. 7,,, . . 'Nil-.-7. .litt....,Uli.' tt,s 7 t'i 7^- : ' i ! -7.7. 'e.
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Conferenz der VI wegen des wggenburgischen Rechtsstandes erbetenen Schiedorte.
Fraucilfeld, IS. November bis >736.

lTtliatS-irckiv Surick. I

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzcl, Statthalter; Johannes FrieS, Scckelmeister. Bern. Marcus

Aorlot, des Raths; Christian Willading, des Raths. Luecrn. Jakob Franz Anton Schwyzcr von Buonas,

leg Raths und Seckcl.neister; Ulrich Franz Joseph Scgesscr von Brunegg, des Raths und Stadtvenncr.

Schwyz Franz Joseph Reding, Landammann und Panncrhcrr; Gilg Christoph von Schorno, Alt-Land-

ainniann' GlaruS. Joseph Fridolin Hauser, Landsstatthalter; Joseph Anton Tschudi, Ritter, Alt-LandS-
l'auptmann und Landammann. Schaffhauscn. NiclauS Wüscher, Bürgermeister;Balthasar Pfistcr, Statthalter.

Obige Gesandte, zur Beilegung der zwischen dem Fürsten von St. Gallen und dem Lande Toggenburg

vbschwcbcnden Differenzen nach 8 76 des Friedens von 1718 auf Begehren beider Parteien versammelt, eröffnen

allererst ihre Instructionen gegen einander. Alle stimmen darin übercin, daß nach 8 76 zuerst die „Gütigkcit"

zu versuchen sei. AlSdann werden zur Uebergabe ihrer Vollmachten die sanetgallischen Deputierten und die des

^ndcs Toggenburg vorbcschiedcn. Von Seile des fürstlichen StistS St. Gallen erscheinen: Dcicola Eliner,

Statthalter zu Wyl; Bernhard Franck von Franckcnburg, U. 9.; Placidus Lieber, Statthalter zu St. Gallen;

Anw» Schüler, ^ofeanzlcr; Fidel Anton Püntincr von Braunberg, geheimer Rath und Alt-Landvogt im Toggcn-

burg; Joseph 'Augustin Reding von Bibercgg, Alt-Landvogt. Von Seite des Landes Toggcnburg: Jakob

Miller Landrathö-Obmann; Fridolin Erb, LandrathS-Staithaltcr und Panncrhcrr; Joseph German,,, Lands-

Seckcl,mister; Johann Heinrich Lesser, Ammann; Franz Konrad Jud, Landrathsschreibcr; Gallus Schärcr,

^»»„ann Da laut dcr° Vollmacht die sanetgallischen Deputierten blos zum Rechte instruiert sind, so werden

s'e ersucht, „ach Anweisung des 8 76 des Friedens von 1718 sich auch zur „gütlichen Handlung" bevoll¬

mächtigen zu lassen Die Deputierten aber eröffnen dagegen, daß Abt und Capitcl fest entschlossen seien, nur

das liebe Recht abzuwarten, da in den früher» Jahren alle gütlichen Mittel erfolglos geblieben seien. - Die

Vollmachten der Deputierten aus Toggcnburg werden zu „general" befunden und nicht so eingerichtet, daß

^selben in erster Linie zu gütlicher und nachher zu rechtlicher Verhandlung bevollmächtigt sind. Die De-

dUlierten erklären daraus, daß sie beim Frieden von 1718 bleiben, zuerst gütliche Handlung versuchen und erst

»ach Erfolglosigkeit derselben die Sache dem Rechte übergeben wollen. In Folge dessen wird von ihnen eine

"ist lautende Voll.,,acht verlangt: „Alles das, so zwischen Jhro Fürstl. Gnaden von St. Gallen und ihnen

"Streitiges oder Mißverständliches sich ereignen sollte, nach Anleitung und Disposition des Friedens von 1718

"U"d srauenseldischer Erläuterung von 1719 durch die Gütigkcit oder rechtlichen Ausspruch entscheiden zu lassen."

Tie sanetgallischen Deputierten bleiben trotz nochmaligem Zureden bei ihrem früher ausgesprochenen Entschlüsse

M>d bitte» die Schiedsrichter, über jeden Punct, sobald die etwa von ihnen, den Schiedsrichtern, selbst vorge-

'chlagcmn gütlichen Mittel nicht Platz greifen, sofort durch einen unparteiischen Rechtsspruch zu entscheiden,

ch, Fo^c ^icr Erklärung eröffnen die Gesandten von Zürich, Bern und Schaffhausen, daß sie instruiert seien,

^orderst „nur gütliche Hand an das Geschäft zu legen" und erst, wenn alle gütlichen Mittel erschöpft seien,

"Aich abzusprechen, demnach g-nöthigt seien, neue Instructionen sich geben zu lassen. Die Gesandten von
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Lucern, Schwyz und GlaruS hingegen sind, da diese Confcrcnz zu gütlicher oder rechtlicher Entscheidung dic>cr

Händel ausgeschrieben worden, auch zu letzterer instruiert, obgleich ihre gn. Herren und Obern es gerne sehr»

würden, wenn die Minne etwas ausrichtete. Unter solchen Umständen werden einerseits die sanctgallische» ^

sandten aufgefordert, sich von ihrem Fürsten die Instruction zu gütlicher Handlung in erster Linie geben Z»

lassen, andrerseits diejenigen Gesandten, welche nicht zu rechtlichem Spruch bevollmächtigt sind, sich dafür be¬

vollmächtigen zu lassen. Die sanctgallischcn Gesandten jedoch erklären, daß sie diesen Antrag nicht acl >oü"

ronckum nehmen könnten; überdieß könne keine Partei zu gütlicher Handlung gezwungen werden, und sie hosten

nicht ungetröstct von danncn gehen zu müssen. Bei diesem Anlasse erklären katholisch Glarus zu Händen d"'

gemeinen Standes und nach ihm Schwyz, daß ihr Landrecht mit dem Fürsten von St. Gallen und dem LaM

Toggcnburg, sowie alle andern emanierten Sprüche und Verträge heiter und klärlich vorbehalten bleiben solü'»-

in dem Verstand, daß, was in obschwebcndcn Streitigkeiten gütlich oder rechtlich verhandelt werden »wch»-',

niemand betreffen soll, als einerseits den Fürsten von St. Gallen und andrerseits die Toggcnburger, »utb^

dem Drittmann sein Recht bestens reserviert sein soll.

Zürich, Bern und Schaffhauscn eröffnen nun ihre neu eingeholten Instructionen. Dieselben lauten daltz»-

daß nach eidgenössischem Herkommen und nach 8 76 des Friedens die gütliche Handlung nicht übcrgaM»

werden dürfe, jedoch mit dem Zusätze, daß, wenn der eine oder andere Punct auf diese Weise nicht erledig

werden könne, den Gesandten die Patente zum rechtlichen Spruch ohne Anstand würden zugeschickt werde»-

Lucern, Schwyz und GlaruS wiederholen ihre frühere Instruction. Die Abgeordneten des Stiftes, u»>

neu ihnen zugekommenen Instructionen angefragt, beharren auf ihrem Verlangen nach rechtlicher Entscheidung-

zugleich sind sie auch beauftragt zu vernehmen, „ob über alle und jede Punctc, in spoeio auch über das Manin

„schaftsrecht und das jus milit-we sammt der Reih' und Folge, auch wem dieses Recht und dessen Ucbung

„stehe, rechtlich könne und wolle abgesprochen werden, auch ob die LandeSauSschüssc mit genügsamer Vollm»^

„versehen seien". Hiebet könne zwar der Fürst es nicht hindern, wenn die Session bei jedem Puncte gütliche

Mittel vorschlagen wolle; sie aber hätten die Instruction, sich in deren Verhandlung nicht einzulassen. ^

Abgeordneten des Toggenburgcö legen ihre nette vom Landrath ihnen gegebene Vollmacht vor, in welcher du

oben ihnen vorgeschriebenen Worte enthalten sind mit dem Zusätze: „Was aber anstehet den Punctcn.ff»'"

„milil-ii-is, diewcilen ->»nc> 1718 und 1719 die hochlöbl. pacisciercndeu Stände solches (ohngcachtct alle da»nstd

„gewaltcten Streitigkeiten in ihre hohe Mediation gesetzt) in inckooi«« gelassen, als kommt hochermcltcn packst'^

„rendcn Ständet« billig allcrvordcrst desselben Dccision zu; indessen aber verbleiben wir bei dem Frieden »»d

„in sziooi« des -14. Art., tvie auch der darauf bcschchcncn fraucnfeldischcn Erläuterung Art. 13". Nachd""

dieses Vollmachtsschreibeil auch den sanctgallischen Abgeordneten mitgethcilt worden und man aus den bcidck-

scitigen Vollmachten ersehen, daß ohne die Versicherung, daß man auch über den das Mannschastöreclst bc

treffenden Strcitpunct rechtlich absprechen «volle, zu keiner gütlichen Handlung wolle Hand gegeben wcrdr»-

andrerseits aber dafür erachtet worden war, daß dieser Punct nicht der Entscheidung der jetzt versammc^»

Schiedsrichter, sondern allcrvordcrst der paciscierenden Stände unterzulegen sei, so stellen Luccrn, SchwYZ

Glarus an Zürich und an Bern die Frage, ob sie für sich allein die Erörterung des Art. 41 des badiläss"

Friedens in Anspruch nehmen, oder denselben dem Rechte zu unterwerfen gesonnen seien. Beider Stände ^

sandte entgegnen, daß sie darüber neue Instructionen einholen müssen, sprechen aber zugleich ihre Verwundern»^

aus, daß der Fürst aus rechtlicher Entscheidung dieses Punctes beharre, da derselbe doch 1714, 1718 und

mit seiner Zustimmung in iullociso gelassen worden sei. Der wiederum den sanctgallischcn Abgeordneten ff"
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wachte Vorschlag, einstweilen mit den gütlichen Perhandlungen zu beginnen, wird wiederum von der Hand

^wiesen.

Unterdessen erhalten die Gesandten Zürichs, Berns und Schaffhauscns ihre neuen Instructionen. Zürichs

Instruction lautet dahin, daß alle zwischen den beiden Theilcn streitigen Puncte gütlich behandelt, und was

"icht in Minne abgethau werden könne, dem Rechte unterworfen werden soll; das Mannschastsrccht soll ferner

werörtcrt gelassen »Verden; wird von einem oder beiden Theilen auf die Behandlung desselben gedrungen, so

soll dieselbe von den paeisciercndcn Orten vorgenommen werden. Bern instruiert, daß vorerst dahin gearbeitet

werden möchte, daß die Vollmachten beider Thcilc miteinander übereinstimmen. Schaffhausen will über alle

streitigen Puncte zuerst gütliche Verhandlung nach Art. 76 des Friedens und eidgenössischem Herkommen ein¬

treten lassen und erst nach fehlgeschlagener Mediation rechtlich abgesprochen wisse», wofür die Gesandten einen

Gewailsschcin in fanden haben. In Beziehung auf das Manuschaftörecht lind das Militare stimmt seine

Instruction mit der zürcherischen übcrcin. Diese Instructionen werden den Ausschüssen beider Parteien mit-

Mheilt. Die sanctgallischen Abgeordneten erklären darauf (2. Dcccmbcr), daß nach 8 76 des Friedens jede

Streitigkeit über jenen Fricdenstractal und die darin enthaltenen Puncte, also auch der 8 M, das Mannschafts¬
recht betreffend, dem lieben eidgenössischenRechte an sechs der XIII Orte der Eidgenossenschaft in Gleichheit

der Religion und Satze vollständig überlassen sei. Sie beständen demnach darauf, daß die toggcnburgischen

^geordneten eine Vollmacht in diesem Sinne beibringen, und wünschten gerade die das Mannschaftsrecht be¬

rstende Frage zuerst rechtlich entschieden, da diese, wie keine andere, beständig Veranlassung zu Unruhe sei.

Die toggcnburgischen Gesandten erklären, daß sie keine andere Vollmacht hätten, noch erhalten würden. Bei

bewandten Sachen eröffneil die Gesandten Zürichs, Berns und Schaffhallsens, ihre gn. Herren und Obern

^cr den Stand der Dinge berichten zu müssen; Zürich aber fügt bei, daß sein Stand schwerlich von seiner

Ansicht in Betreff des Art. ffl abgeheil werde. Während die evangelischen Gesandten, instruiert, alles Mögliche

j»r Beilegung des Streites anzuwenden, die gütlichen Verhandlungen zu eröffnen sich bereit erklären und zum

voraus iil den Abschied setzen lasseil, daß sie sich, wenn man etwa unvcrrichtctcr Dinge sich trennen wolle, da¬

wider verwahren, als hätte man das Stift rechtlos lassen wollen, äußern sich die Gesandten von Luccrn, Schwhz

Glarus dahin, daß sie bei so divergierenden Instructionen nicht wohl länger hier zu bleiben für passend

si»dcu, es wäre denn Hoffnung vorhanden, daß zulängliche Instructionen erfolgten. Nach Mitthcilung dieser

sanken ail die sanctgallischen Abgeordneten wiederholen dieselben ihre frühem Eröffnungen und wollen sich

keinc Mediation oder Sonderling der Puncte einlassen. Die Gesandten der drei evangelischen Stände be¬

achten darüber nach Hause. Die Gesandten von Luccrn, Schwhz und Glarus wollen die neuen Instructionen

"bwartcn, namentlich'die Erklärung oben genannter Stände, ob sie den Art. ^ des Friedens in den Rechts-

^üid kvnimen lassen wollen.

Nachdem nun die neuen Instructionen angelangt waren, eröffnen Zürichs Ge,andtc, daß ihnen ihre frühere

Instruction bestätigt worden sei, mit dem Zusatz, daß sie in den Stand gesetzt seien, über das Mannschaftsrecht,

welches zu entscheiden blos den paciscicrendcn Orten zustehe, von nun au mit dem Fürsten einzutreten.

verlangt wiederum vorerst Uebcreinstimmuug in den VollmachtSschcincn beider Parteien; über das Militare

entscheiden behält es den paciscierendcn Ständen vor und gestattet auch seinen Gesandten, sofort darüber in

^"Handlung zu treten. Schaffhauscn erneuert seine frühere Instruction. Den sanctgallischen Gesandten »verde»

b'ese Instructionen mitgctheilt. In ihrer Antwort auf dieselben beharren sie ans ihrer früher gegebenen Er-

Aaru.uz, crneuern die Behauptung, daß der 8 "11 »ach Laut des Art. 76 keine Ausnahme gestatte und sprechen
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die Hoffnung aus, vaß sie laut Art. 32 beim lieben Rechte werden geschützt werden. Auf diese Aeußcrung hm

erklären Zürich und Bern, daß, wenn dem in dem Frieden unerörtcrt gelassenen Art. 44 eine andre Deutung

gegeben werden sollte, ihre Stände zu einer Garantie desselben nicht verbunden zu sein erachten würden, und

sprechen ihr Mißfallen darüber aus, daß die sanctgallischen Abgeordneten ihren wohlgemeinten Vorschlägen tz'

wenig Gehör schenken. Um indessen zu irgend einem Ziele zu gelangen, schlägt Bern vor, folgende drei Präliminar

fragen durch gegenwärtigen Richter rechtlich erörtern zu lassen: 4) ob die vom Abt von St. Gallen und dem

Lande Toggenburg eingelegten Vollmachten für hinreichend anzusehen seien; 2) ob nicht bei jedem Puncte vorerst

die Freundlichkeit versucht werden und erst nach Erfolglosigkeit derselben der Rechtsstand eintreten solle; N ob

nicht der Art. 44 des badischen Friedens, betreffend das Mannschastsrecht, den drei paciscicrenden Stände»

Zürich, Bern und Abt von St. Gallen zu liquidieren überlassen sein solle. Zu diesem Rcchtsstand erklären steh

die Gesandten Berns bevollmächtigt und des Eids gegen ihren Stand entlassen. Schaffhausen bleibt bei sc»»''

Instruction. Luccrn, Schwyz und Glarus sind zwar zur rechtlichen Entscheidung eines jeden Punctcs instruiert,

nicht aber „das Richtcramt zwischen beiden Ständen Zürich und Bern eines, und dem Fürsten von St. Galle»

„andern Theils auszumachen" und wünschen, daß die sanctgallischen Deputierten von diesem neuen Begeg>»b

unterrichtet werden. Ueber diese ihnen mitgcthciltcn Fragen äußern sich nun des Fürsten Gesandte also: 1) l»

seien bereit von Punct zu Puncl die Vorschläge gütlicher Mittel anzuhören, verlangen aber, daß, wenn ihm'»

solche nicht anständig seien, sofort rechtlich abgesprochen »verde, wie cö dem eidgenössischen Styl und Herkommt"

angemessen sei; 2) wie alle andern Artikel, so sei auch der Art. 44 dem lieben Rechte überlassen worden, »»^

darauf beständen sie um so mehr, da ohne dessen Erörterung keine Ruhe zu hoffen sei und der Abt seine 25^

pflichtungen gegen die Eidgenossenschaft zu erfüllen nicht im Stande sei; 3) die drei von Bern vorgeschlagen^

Präjudicialfragen betrachteten sie als gar nicht hiehcr gehörig; denn ihre Vollmachten seien hinreichend; eim'»'

Landesherrn könnten keine gütlichen Mittel aufgedrungen werden, und endlich sei das Stift über das M»»"'

schaftsrecht und nicht über den Richter mit seinen Untcrthancn in Streit, und dieser sei durch Art. 7ii

gegeben. Was die Zurückziehung der Garantie des Art. 44 betreffe, so sei die Garantie für alle Artikel,

auch für diesen ausgesprochen worden, weßwegen sie hoffen, des für jeden Artikel angerufenen Rechtes Ge»^
zu »Verden. Zürich und Bern bestreiten, daß man 1718 der Ansicht gewesen sei, daß der Inhalt des Art- s

auch auf den Art. 44 zu beziehe»» sei, da derselbe als ein unerörteter angesehen worden; daher mal» auch b»

Forderung der Garantie von Seite des Fürsten nicht begreife. Da nun zu befürchten jstand, daß die

serenz unverrichteter Sache auseinander gehen müsse, so tragen die Gesandten der evangelische»» Orte

diesen Fall daraus an, eine Zeit festzusetzen, in welcher man wieder zusammentreten sollte, »nid die l»'^

Parteien zu ermahnen, unterdessen in allen Punetcn sich ruhig und friedmäßig zu verhalten. Luccrn, Sä)»""

und Glarus sehen nicht ein, wie bei der Divergenz der Instructionen, unter welchen die von Zürich und

als Ultimata ausgegeben würden, und da das Forum für den Art. 44 contcstiert »verde, etwas ausgerm)

»verde»» könne; sie sind aber nicht instruiert eine Zeit zu einer folgenden Zusamnienkunst zu bestimmen und

lassen das ihren gn. Herren und Obern.

De»» Ausschüssen beider Parteien wird darauf die beschlossene Aufhebung der Confcrenz angezeigt.

fürstlich sanctgallischen Abgeordneten sprechen ihr Bedauern aus, verwahren sich bestens wider alleö, w»d ^

dieser Verzögerung entstehen könnte, da sie keine Schuld daran trügen, und geben die Versicherung, ^
Fürst sich ferner angelegen sein lassen werde, sriedmäßig zu regieren. Zürich und Bern verwahren sich e'bc»l" .

gegen alle etwa daraus entstehenden Folgen und wiederholen ihr Vorhaben, den Congrcß nicht gänzlich
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zuhebcn, sondern bei gelegener Zeit fortzusehen. Die Landcöausschüsse von Toggenburg versprechen sich fncd-
mäßig aufzuführen, beschweren sich aber, das, sie in ^verschiedenen Punctcn von den sanetgatt.schen Dcput.ericn
beschuldigtworden seien, namentlich , daß ihnen vorgeworfenworden sei, als 'herrschen in ihrem Lande große
Unordnung und Ungehorsam; sie mächen sich anheischig,' eS auf eine Untersuchungankommen zu lassen.

.. nv.u.'i ^ "tz n:-!i ' !t ,'I ^ 7 .
s..; :Zckchm? Aif.tnmk,uQ '!>? stn»?d,H. !iz ?,sitt'!'!"7.".dL ,!tck.',- -

i.' .

GemeineidgenössischeConferenz.
Baden, IS. bis 24, sss Jammr ») 1739.

^,a<it«l>r-biv .!>>r>c0.u»!? Bcrn.I

Gesandte: Zürich. Hans Konrad Escher, Seckelmcistcr. Bern. Johann Anton Kirchbcrgcr, des
Naths Luccrn. (Niemand.) Uri. Karl AlphonS Bcßler, Landammann. Schwhz. Franz Joseph Rcding
v°n Bibercgg, Landannnann Nidwalden. Niclaus Daniel Kaiser, Landammann.Zug. (Niemand.)
Glarus. Johann Peter Zwicki, LandamMann.Basel. Johann Heinrich Ryhillcr, des Raths. Frci-
b >irg. Franz Peter von Forel, des Raths. Solothurn. Ludwig Anton Schwallcr, des Raths. Schasf-
hausen. Balthasar Pfistcr, Statthaltw. Appenzell. (Nicmand.) Abt St. Gallen. Fidel Anton
Pü'ttiner, Landvogt. Stadt St. Gallen. Kaspar FclS, des Raths und Scckelmeister. Biel. (Nicmand.)
Drei Bünde. ^) Georg Kaleb Schwärz, Obcrstzünstmeister und dcö Raths von Chur.

Veranlassung zur Zusammcnberuftnigdieser Conferenz gibt die in Ungarn und den angrenzenden Provinzen
^ässiercndc ) pestilenzischc Seuche" und die Sperrung des Commcreiums von Seite Venedigs und Mailands
'"Folge dieser Seuche — ». Luecrns Obwälden,Zug, Appenzell-Ausicrrhodcn und Biel entschuldigen ihr
Ausbleiben und ersuchen um Mittheilung deö Abschieds. I». Der Abgeordneteder kll Bünde wünscht nach
Vorweisung seines CreditivS zu wissen, ob ihm Ausnahme und Sih in der Versannnlung gestattet werde. Nach
Anleitung der Abschiede von 1597, 1653 und 1701 stellt man ihm frei, wenn er der gemeinsamen Berath-
schlagung beiwohnen wolle, Sih und Stimme nach St. Gallen zu haben, oder wenn er um eigener Angelegen¬
heiten willen anwesend sei, sich in die Session abholen zu lassen, seinen Vortrag auf einem Sessel oben am
^skr zu halten und wieder nach Hause geleitet zu 'werden. Er zieht Letzteres vor und erklärt, daß die
"l Bünde den zuvcrordnendcn Maßnahmen ,so weit die Lage ihres Landes cS erlaube, geh conformicrcn werden.
Den, Abgeordnetenwird ein Necrcditiv ^gestellt. «?. Nach Anleitung der 1683 in ähnlichen Verhältnissen
»emachtcn Verordnung wird ein Mandat zur Ratification der gn. Herren und Obern entworfen, in welchem
zu«, ^ Abwendung der Seuche aufgefordert, das Commercium mit den angesteckten Gegenden völlig
aufgehoben Personen und Waarcn auS den den angesteckten Ländern benachbarten Gegenden Eingang und
Durchpaß nur gegen Attestate gestattet, ohne dieselben Quarantäne auferlegt wird. Ucbcrhaupt sollen weder
Personen noch Maaren ohne Pässe inS Land gelassen werden. Deserteurs, Bettler, fremdes Indem und andres
Gesindel sind von den Grenzen abzuhalten. Briefe aus angesteckten oder verdächtigenGegenden wcrdcn un-

»51 .N' . , ... ^ .'1^1, NtU.k'lU ))'!
Im Zürchcrcrenivlarc und in dein zu Aaran liegenden: 19. Februar.
So ist iiir Vcrnerercniplar statt Franz verbessert.

) Fehlt im Ziirchcrercmplar. 75
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geräuchert auf den Grenzen nicht abgenommen und dürfen ohne nochmalige Veräucherung aus den Posthäusern

nicht verabfolgt werden. Reisende und Wäaren dürfen nur auf den Landstraßen geführt werden und an den

gewöhnlichen Landungsplätzen anfahren; die Nebenwege und die übrigen Landungsplätze sind zu kassieren.

Orte zur Einfuhr der Waarcn aus Deutschland werden bezeichnet. Die III Bünde üben ähnliche Vorsorge >"

Beziehung auf ihre Pässe. — Bern und mit ihm Uri und Schwyz hätten gewünscht, daß auf den Grenzen

der Eidgenossenschaft Lazarethhäuser zu Haltung der Quarantäne errichtet würden; da aber die Mehrzahl der

Gesandten es nicht practicabel findet, Freiburg und Solothurn sich instructionögemäß gegen die dadurch entstehenden

Unkosten verwahren, vereinigt man sich dahin, eine Quarantäne an gesunden Orten außerhalb der EidgenosstM

schaft zu errichten. An andern Orten, als an den für die Einfuhr der Waaren bezeichneten Stellen, sollen kenn

Waaren eingeführt werden. Die der Fähren halber gemachte Verordnung soll weder den Rechten der h. Obnjd

ketten, noch der Particularen präjudicierlich sein. Obige Verordnung ist als Placard zu publicieren und vo»

Zürich den Landvögten zu genauer Nachachtung mitzutheilen. Zürich wird beauftragt, von diesen Maßregel"

Mittheilung an die ihm gut scheinenden Orte in Deutschland, Berns Gesandter an den königlich-sardinische"

Minister Grasen von Virp zu machen. Dem Marchese de Priö und dem Gubernator zu Mailand nebst de>"

Sanitätörath zu Turin werden ihre Bemühungen für Oeffnung des Commerciums mit Mailand und Venedig

verdankt und das Ansuchen um Fortsetzung derselben beigefügt, Letzten» zugleich das Placard mitgetheilt.

der Airzeige von den getroffenen Maßregeln werden die Republik Venedig und die Sanitätsräthe zu Mailand'

letztere mit Verweisung auf das Verkommniß von 1585, ersucht, die Hemmnisse des Commerciums auszuheben-

An den Bischof von Basel wird ein Schreiben erlassen, in welchem derselbe ersucht wird, in seinen Lande"

ähnliche Maßnahmen zu treffen. — «I. Schwyz verlangt, daß dem Abschied beigesetzt werde, daß die dich-

malige Abwesenheit des katholischen Protocollistcn zu keiner Conscguenz gezogen werden möge. v. Auf de"

Anzug Nidwaldcns, daß des Lauisermarkteö wegen gehörigen Ortes Vorstellungen gemacht und deßwegen am

künftiges Syndicat instruiert werden möchte, wird beschlossen, einstweilen die Antwort des mailändischen Sm

nitätsrathcs abzuwarten. L. Die Vorkehrungen in Beziehung auf den Zurzachcrmarkt sollen die regierende"

Orte treffen und den Landvogt wissen lassen; unterdessen soll demselben insinuiert werden, daß er gute Sorge trage-

4SI.

Conferenz der evangelischen und der zugewandten Orte.
Aarau, 3. bis s?) März 1739.

^Staatsarchiv Zürich.1

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Johann Kaspar Eschcr, Statthalter. Ber"-

Hieronymus von Erlach, Schultheiß; Ludwig von Wattenwyl, Venner. Glarus. Johann Peter Zwicki, Land-

ammann. Basel. Rudolf Fäsch, Oberstzunftmeister; Jakob Christoph Frey, des Raths und Deputat. Schal^

Hausen. Niclaus Wüscher, Bürgermeister; Balthasar Pfistcr, Statthalter. Appenzell -Außerrhove"-

Jakob Gruber, Landammann; Adrian Wetter, Alt-Landammann. St. Gallen. Christoph Hochrütiner, 1. ^

Bürgermeister; Lorenz Kunkler, Syndicuö. Mühlhausen. Johannes Hofer, Bürgermeister; Heinrich

Stadtschreiber. Biel. Jakob Wildermctt, Bürgermeister; Abraham Scholl, des Raths.

/
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Veranlassung zu gegenwärtiger Konferenz war ein den 17. Dccembcr 1738 vom französischen Ambassador

an die evangelischen und die zugewandten Orte gerichtetes Schreiben, in welchem die Neigung dcS Königs zu der

BundcScrneucrung auf dem Fuß des ewigen Friedens und des nur mit wenigen Abänderungen zu modificieren-

den Bundes von 1683 ausgesprochen wurde. — Es wird beschlossen, der Bcrathung den Bund von 1663

W Grunde zu legen und von Punet zu Punct zu besprechen. Bei diesem Anlasse geben Zürich und Bern die

Erklärung ab, daß sie fest entschlossen seien, den 1712 errichteten aarauischcn Frieden vor, in und nach der Be¬

handlung der BundcSgcschäfte unberührt zu lassen. Die übrigen Gesandten erwicdern, daß sie dessen unabgc-

änderte Beibehaltung kraft einer jenen beiden Ständen schon vorher gegebenen schriftlichen Deklaration sich an¬

gelegen sein lassen wollen. Darauf crmahnt man sich gegenseitig zur beharrlichen Harmonie. 8 1. I». Der

ewige Friede von 1516 soll in seiner völligen Kraft zur Grundlage der künftigen Verhandlung gemacht und

dessen „inalterable StetSdaurung" vorausgesetzt werden. 8 2. «. Der Bund von 1663 wird arrikclweisc durch¬

brachen. 1) Eingang. Dieser soll kürzer gefaßt, die Titel und die cnnctbirgischen Lande, so wie auch das

Wort „Ehren" weggelassen werden. Art. I. Lemma 1. Hier ist deutlich zu sagen, daß dieses Bündniß

einzig und allein defensiv, keineswegs aber offensiv sein soll; ferner ist hier das Wort „Ehren" wegzulassen;

das Wort „Gerechtigkeiten" kann ohne Besorgnis; beibehalten werden, da dasselbe auf die ausdrücklich in dem

Bündnisse genannten Länder zu beziehen ist. — In Beziehung auf die Frage, was für Land und Leute beider¬

seits in das Bündniß aufzunehmen seien, will man die Anträge des Königs erwarten und die Feststellung

dieses PunctcS der Ncgotiation nach Anleitung der Abschiede von 1731 und 1732 überlassen. Die evangelischen

u»d die zugewandten Orte aber wollen eingeschlossen wissen alle Lande, welche sie durch authentische Friedens¬

schlüsse besitzen, wie auch alle ihre geschworenen Bünde, Freiheiten, Gerechtigkeiten, Burg-, Stadl- und Land-

tcchtc, desgleichen alle Bundesgenossen und zugewandten Orte, auch alle, die mit ihnen in Burg- und Land¬

recht sind, worunter namentlich zu begreifen Genf, Neuenbürg nebst Valangin, Ncucnstadt und das Münstcrthal,

°bschon das letztere. Reichöboden ist. Basel mW Mühlhauseil sprechen das Vertrauen aus, daß die übrigen

stände, wenn Lothringen, Elsaß und Sundgau in das Bündniß eingeschlossen werden sollten, daraus bedacht

sei» werden, daß diese beiden Orte kraft der vom Hause Ocstrcich ihnen crthciltcn Eoncessioncn, aller dadurch

erworbenen Freiheiten künftig genießen mögen. Die übrigen Gesandten geben ihnen ihre Zusage dafür. —

Die Bestimmung der Dauer des Bündnisses wird suspendiert. Art. kl. Dieser Artikel soll weggelassen werden,

b er der Freiheit der Eidgenossen, mit andern Ständen Tractatc zu schließen, zu nahe trete. Art. III. In

Betreff dcS Aufbruchs von 6000—16,000 Mann zu Schirmung der Lande des Königs soll deutlich gesagt

werden, daß sowohl diese Truppen, als die bereits in Diensten stehenden einzig und allein zu Schutz und Schirm

der in, Bunde begriffenen Lande dcS Königs dienen und nicht außerhalb der Grenzen desselben gebraucht werden

dürfen. ES sollen auch die Orte keine andern und zwar aus des Königs Kosten zu geben pslichtig sein, als

solche, die freiwillig gehen wollen; die dermalen in Diensten stehenden Völker (welche auch zu avouieren sein

werden, sollen aber nicht in der Zahl des neuen Aufbruchs begriffen sein. Es wird überdies, für passend er¬

btet, daß, wenn der König einen solchen Aufbruch begehrt, das Ansuchen an sämmtlichc Orte gebracht und

dann gemeinsam Bewilligung oder Abschlag auf einer Confercnz nach ehemaliger Gewohnheit beschlossen werde.

Die Reparation der Völker in der Anwerbung ist erst nach Abschluß des Bündnisses unter den Orten zu

derathschlagcn. Hinsichtlich der Nomination der Hauptlcutc wollen Zürich, Bern und GlaruS, daß jedes Ort die

Hauptleute zu der von ihm gestellten Mannschaft ernenne; die übrigen Orte, daß, wenn daS nicht zu erhalten

wi, c>n die Stelle eines abgehenden Hauptmanns kein anderer, als aus ebendesselben Ortes ämtcrfähigcn Bür-
75^
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gern und von ebenderselben Religion erwählt werde. Art. IV. V. ES bleibt bei den Bestimmungen des Bundes

von 1663; doch glaubt Zürich, daß beigesetzt werden könnte, daß die Völker bei „begründet anscheinender Gefahr

heimberufcn werden mögen. Art. VI soll entfernt werden, da deßwegen viel unbclicbige Anstöße zu besorgen

seien. Art. VII bleibt. Art. VIII. IX. X. Mehrere Committicrtc legen ein aus 23 Artikeln bestehendes

Projcct einer Capitulation vor, welches in der Sitzung angenommen wird. Art. XI. XII. Einige Orte sind

der Ansicht, daß man, im Falle die Eidgenossen in fremdem Kriege begriffen seien, die Anzahl der Auriliarvölkcr,

welche aber eidgenössische, nicht fremde Truppen sein müssen, auf etliche tausend Mann in des Königs Zahlung

zu bringen trachten sollte; die andern besorgen, daß eine solche Anzahl mehr Schaden, als Vortheil bringe, wollen

diese Stipulation künstiger Ncgotiation überlassen, bei welcher dann ein MehrcrcS, als im Bund von 1663

enthalten ist, und als die nach jetziger Gewohnheit eingerichtete Gegenhülfe besteht, zu stipulieren sein wervc-

Einstimmig ist man auch der Ansicht, daß gleich nach diesem Puncte ein eigener Artikel aufgestellt werden sollte,

in welchen« sich der König verpflichte, in einheimische unter den Ortcir der Religion oder andrer Sachen halber

entstehende Streitigkeiten sich weder dirccte noch indirecte einzumischen. Art. XIII. Um die Zweideutigkeit u"

Bunde von .1663 zu beseitigen, soll deutlich gesagt werden, „daß kein Theil mit seinen Feinden Frieden oder

„Anstand machen soll, er schließe denn seine Bundesverwandtcn ein in dem Verstand, daß diese Einschließung

„aus alle Friedensschlüsse, insofern die Ansuchung darum von dem einten oder andern Theile gemacht wird, gc>m'i>ll

„und beobachtet werden soll." Die Worte „ohne Vorwisscn" sind demnach wegzulassen. Art. XIV. Mit

lassung des Wortes „Unterthancn" ist die Restriktion auf Todtschläger, Banditen, Staatscriminellc z» machen,

damit im klebrigen den Orten das droit d'llosziitalitö nicht benommen werde. Hinsichtlich des Passes fin^el

man, daß derselbe nicht, wie im Bunde von 1663, gestattet werden könne; daß demnach dieser Artikel entweder

wegzulassen sei oder wenigstens nur auf freien Handel und Wandel für Kaufleute und Reisende „gestellt wer¬

den sott." Art. XV. XVI. Der Anfang des Art. XV. ist „auf eine anständigere Weise einzurichten"; stall

dcS Wortes „Pensionen" soll gesetzt werden: Fried-Bundes- oder Subsidiengeldcr. Ferner ist zu stiputicrcW

wie viel künftig jedem Ort zukommen soll. Die Einziehung der rückständigen Pensionen und andrer Geller

ist jedem einzelnen Stande während der Bundcsverhandlungcn zu betreiben überlassen, doch sollet« sich die e«w

zelnen Orte dabei bchülflich sein. Art. XVII. In Betreff des Salzes wird beim Ambassador darauf Z»

stieren beschlossen, daß jedem Orte frei stehen soll, von den ihm am besten gelegenen Salzpfannen Salz Z"

nehmen, und daß das Salz in chcvorigcm Preis nach den ältcrn Tractaten und ohne Zoll oder andre Auflagt

frei verabfolgt werde. Ferner soll daS Wort Vivros speciell erläutert werden. Endlich ersucht Basel die übrigen

Stände um ihre Assistenz, damit es günstige Bestimmungen für seine Gefälle im Sundgau und Elsaß erlangt

sie wird ihn« zugesagt. Art. XVIII. Die Beibehaltung dieses Artikels wird allgemein für passend craclPll

Denjenigen Orten, welche diesem Artikel zuwider beschwert werden, wird Assistenz zugesagt. Art. XIX w

ebenfalls stehen bleiben; denjenigen Orten, welche über Beschwerden zu klagen haben, wird ebenfalls Assists

zugesagt. Art. XX. In Betreff der Zollfrcihcit und des freien Handels wird ein inS Einzelne gehendcS Prall'^

voi« den Direktoren der comincrcierenden Stände eingegeben, dasselbe durch einen von den Gesandten ihnen be>

gegebenen Ausschuß besprochen, erläutert und abgeändert. Nachdem nun dasselbe von sämmtlichcn Gesandtes

gut geheißen «vorden, wird beschlossen, es seiner Zeit dem Bundeöinstrumente zu inserieren. Art. XXI. ^ '

Beide Puncte sind wegzulassen, namentlich ist die Garantie der ennetbirgischen Lande zu vermeiden. Art. ^

XXIV. Wenn bei der Negotiation von Seite Frankreichs in Betreff der Frage, «ver in diesem Bündniß

zubehalten sei, ein Vorbehalt dem Instrument beigesetzt, «verde«« soll, so ist von Seite der evangelischen 6^
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Genossenschaft ein solcher Vorbehalt zu machen, der auf keine Weise, wie vormals geschehen, auf ein Offensiv

bündinß gedeutet werden könne. Wird aber von Seite des Ambassadorö eines Vorbehalts nicht gedacht, so

soll eidgenösstscherseitS auch keines solchen erwähnt werden. Art. XXV. Das erste Lemma ist wegzulassen;

ferner wird am Schlüsse die Bekräftigung des ewigen Friedens für unnöthig erachtet, da derselbe zum voraus

als inaltcrabel bezeichnet worden ist. Endlich soll der französische Tert des Instruments mit dem deutschen

s«ner Zeit von sprachkundigen Männern sorgfältig verglichen werden. Die Worte „hilfliche Verständnuß",

°>nleli^«ziwo auxümii-e« sind wegzulassen, da man sie früher auf Offension habe bezieben wollen.

Erster Beibricf vom 1. Juni 1658. Alle darin enthaltenen Erläuterungen der BundcSartikcl sollen

>vv möglich dem Bundcsinstrumentc selbst inseriert werden. In Beziehung auf Nomination der Hauptlcutc

lArt. III.), Bestimmung des Söldes (Art. VIII.), des Schlachtensoldes (Art. X.) läßt man es bei den Be

slimmungcn bewenden, welche das aus 28 Artikeln bestehende Projcct der Capitulation enthält, wie dasselbe

den 1(j. März von der Session approbiert worden. Art. XI. In Bezug auf des Königs Gcgenhülfc wird

lum voraus festgesetzt, daß, bestehe dieselbe in Volk oder Geld, „deren freie unbedingte Wahl gänzlich den Eid¬

genossen gelassen werden sott und die Gegcnhülf dem Ambassador, sodann auf nachgesetzte Weise anzutragen

"sei: daß der König in erforderndem Falle den Eidgenossen auf ihr Begehren hin mit -1000 Mann, ohne

"eigentlich zu benamsen, was für Truppen es sein sollen, zu Hülfe ziehe oder für diese Anzahl monatlich

"66,000 Fr. Schwcizervaluta an Geld in sicherer Bezahlung erlege, so lange der Krieg währt". Die in dem

^und von 1663 stipulicrten 25,000 Goldkronen sind dann nicht mehr abzuführen. Wegen des Passes (Art. XIV.),

^'s Salzkaufs (Art. XVII.), des freien Handels und des Zolls (Art. XX.) läßt man eS bei den früher eröff¬

nen Gedanken und Memorialicn bewenden.

sweiter Beibricf. Es soll dahin gewirkt werde», daß der Religion wegen niemand von einer Kricgs-

^rgc ausgeschlossen werde, ferner daß auch in Betreff der Chargen unter der Garde etwas stipuliert werde.

^ Der Artikel der freien Rcligionsübung ist beizubehalten, wie er ist. — Die Bestimmung über Aufnahme der

Soldaten in die Spitäler, Zollbefreiung ihrer HardcS, Bestellung der Hauptleute sind in dem Capitulations-

drvject enthalten. — Es wird bedenklich erachtet in den Bund etwas davon einfließen zu lassen, daß die re¬

sümierten eidgenössischen Truppen nicht wider die ReligionSgcnosscn in Frankreich gebraucht werden sollen, da

früher dicß nicht geschehen sei und es nicht den Anschein habe, daß es dazu kommen werde. — Gleich nach

^t.Xll des Bundes von 1663 sollen folgende Worte als ein besonderer Artikel gesetzt werden: „daß der König

"bei allen einheimischen unter den löbl. eidgenössischen Orten (so der Allerhöchste abwenden wolle) entstehenden

"Listigkeiten, was Natur sie seien, weder directc noch indirccte kcintwcdcr Partei Hülfe leisten, weder an

„Holl, „och an Geld Vorschub thun, sondern in einer vollkommenen Neutralität verbleiben soll". —

Bei Behandlung des dritten Bei bricfö dringt Basel darauf, daß die Beziehung der Gefälle im Elsaß

u»d S„„ogau nach den mit den ehemaligen Besitzern bestandenen und seither bestätigten Tractaten frei und un-

Wiwcrt gestattet werde, und wünscht, daß eine passende Bestimmung darüber dem Art. XVII. des Bundes bei¬

gefügt werde. Die übrigen Orte wollen dazu bchülslich sein.

Wegen Abführung der im vierten Beibricf von dem König versprochenen Gelder läßt man es bei dem

senden, was bei Behandlung des Art. XV und XVI des Bundes bestimmt worden ist. 8 3.

<l. Alls das Ansuchen der Gesandten von Stadt St. Gallen wird wegen der den Schweizern in Frank¬

reich auferlegten Capitationcn und Taren der Entwurf zu einer Rccharge an den Cardinal von Flcurv den

^6en Ratification mitgethcilt. 8 -1- Die in Frankreich etablierten Kauflcutc und Handelsleute beklagen
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sich: 1) daß sie hinsichtlich der Begräbnisse mit den vfkioior« «In guot und den dadurch herbeigeführten Kostc"

beschwert werden; 2) daß Kranke und Sterbende von katholischen Geistlichen besucht und der Religion wegc»

angefochten werden; 3) daß sie öfters „angesprengt" worden seien, die Kinder durch katholische Geistliche »"t

Zuziehung katholischer Taufpathcn taufen zu lassen; 4) wünschen sie. daß ihnen gestattet werden möchte, M

vatim Geistliche zu haben, und daß sie vor den Verlockungen ihrer Kinder in die Klöster sicher gestellt werden

möchten. Diese Beschwerden wünschen die Betreffenden bei den BundeSverhandlungcn berücksichtigt. Dieselbe"

werden für so erheblich angesehen, daß man den ersten Punct bei den Bundcsvcrhandlungcn zu empfehle» b^

schließt, des zweiten halber etwas in die lettre« annexe« setzen will. Der Rcligionsübung halber ulöchtc» s^

die Kaufleute mit der bisherigen Gewohnheit begnügen. Gegen die Verlockung der Kinder in die Klöster

man trachten die nöthigen Präcautionen zu erhalten. 8 5. F". In Folge eines vorgelegten Memorials, ^

welchem nachgewiesen wird, wie begründet die Klagen der in Frankreich sich aufhaltenden Schweizer hinsich">

der sogenannten liillot« cko lmngiio seien, wird beschlossen, den gn. Herren und Obern vorzustellen, wie l'^

gründet und wie nothwcndig die Forderung der Entschädigung sei, und daß man seiner Zeit beim Ambaß"^

aufs nachdrücklichste auf Abhülfe dringen müsse. Unterdessen sollen die durch die villot« zu Verlust Gekoi»"»"^

die passenden Instrumente, tun ihren Verlust zu beweisen, zur Hand bringen und an dem Hose selbst auf ^

ihnen gut dünkcndc Weise das Geschäft recommcndieren lassen; von Seite der evangelischen Orte wird ilM"

Hülfe zugesagt. 8 6. K. Während man die Titulatur, welche der König dem eidgenössischen Corpus ">"

jedem Stand insbesondere gicbt, angemessen findet, wird verlangt, daß, wenn eiste Gesandtschast gemeiner ^

genofsenschast abgeschickt wird, dieser ebenderselbe Rang, wie den Republiken Holland und Venedig, gclff^

werde; daß aber, wenn nur ein einzelnes Ort jemand absenden würde, derselbe als ein Gesandter zweiten Ra»b^

anzusehen sei. In Beziehung auf das Ceremvniel gegenüber dem Ambassador und auf dessen Titulatur ist

den Canzleicn nachzuschlagen und darüber zu berichten. 8 7. Ii. Basel stellt den Antrag, künftig einen Minist^

am französischen Hofe zu halten, welcher die vorfallenden Geschäfte in lnco selbst besorgen könnte. Die ^

schcidung darüber wird den gn. Herren und Obern überlassen. 8 8- I« In dem Bundcöinstrumcnt ist Z" ^

pufferen, daß keine neuen Festungen näher als zwei Stunden Wegö von der Eidgenossenschaft angelegt >"

die vorhandenen nicht erweitert werden sollen. 8 9. Ii,. Der Gesandte von Glarus und der von Biel stelle"

das Ansuchen, daß ihnen ihre in katholischer Hand stehende Eompagnic restituiert werden möchte. Die übrijsi"

Gesandten versprechen ihnen, bei gelegenem Anlaß dazu behülflich zu sein. 8 1l>. I. Die Mehrzahl der

läßt sich auch gefallen, daß bei Anlaß der Bundeserneucrung das Ansuchen gestellt werde, daß das vor>"

für zwei Studenten aus jedem Ort bezahlte jährliche Stipendium von ckstl) Livrcö ferner bezahlt werden

8 11. Dem Johannes Römer von Zürich wird ein Fürschreiben an den König von Sardinien bewnü^

damit er wieder in den Besitz der Summen und Effctti komme, welche ihm von seinem in des sü'""

Residenz eonditionicrendcn Sohne unrechtmäßig entrissen worden. 8 12. i». Es wird der Entwurf

Antwortschreibens an den Ambassador vorgelegt, in welchem demselben von den zu Aarau gepflogene» ^

rathungen über die Bundeserneucrung Kenntniß gegeben wird mit beigefügten: Ansuchen, daß derselbe

Ort bestimmen möchte, wo die Gesandten der Orte mit ihn: über dieselbe confcricrcn könnten. Nach

troffener Ratification von Seite der Orte soll das Schreiben abgeschickt werden. 8 13.
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Zürich und Bern.

«. Zürich fragt Bern an, ob es nicht eine Conferenz zu bestehen für zweckmäßig erachte, um sich über
ins Stocken gerathcne Toggenburgergcschäftzu bcrathen, ob man cS so stehen lassen wolle, oder ob es

dGr sei, es in Bewegung zu setzen, oder endlich ob man warten wolle, daß solches von dem Fürsten geschehe.
Amis Gesandtschaft, ohne Instruction, referiert. 8 15.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelcgcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogtcicn überhaupt.
Abt. 79, Acceß von evangelisch GlarnS zu den Pfarrpfriinden.

Conferenz.vonUri, Schwyz und Nidwaldon.
Nu der Treib, 9. Juni 1739.

.Archiv Nidwaldcn.1

Gesandte: Uri. Karl AlphonS Bcßler von Watlingcn, Landammann; Joseph Anton Püntincr von Braun-
bttg, Alt-Landammann und Landöhauptmann;Franz Martin Schmid, Landöscckelmcister. Schwyz. Gilg
Christoph Schorno, Landammann; Franz Joseph Reding von Bibcrcgg, Pannerhcrrund Alt-Landammann. Nid-
'valden Sebastian Remigius Kaiser, Ritter, Landammann und Landöhauptmann nid dem Kernwald;Niclaus
Daniel Kaiser, Alt-Landammannund LandShauplmann ob und nid dem Kcrnwald.

Schwyz beantragt daß wegen dcS schädlichen Nachtriebö und Aufkaufs deö Bichcö und wegen dcS
bevorstehenden Lauiscrmarktcö zu gemeinem Nutzen Maßregelte getroffen werden sollte..; ferner daß den Capa-
r°lini von Mailand wegen Durchführung der deutschen Pferde zu Bellen; eine starke Auflage gemacht oder
bieselben für Contrcbande erklärt und nicht durchgelassen werden sollten. Es wird für gut befunden, diese
Dache auf der nächsten Tagsatzung zur Sprache zu bringen. 8 3.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclcgcnhcitcn:

Bellen;, Bollcnz und Rivicra.
Art. 293. bis 295.

Conferenz von Bern und Freiburg.
Mnrten, 15. bis 17. Juni 1739.

.Staatsarchiv Bcr».;

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckelmcister welscher Lande; Jakob Ott, beide des täglichen Raths.
Biburg. Peter Walther Küenli, Ält-Seckclmeister;Franz Peter Griset von Forel, beide des kleinen Raths.

Man sehe daS Verhandelte in den. Abschnitte HerrschastSangclegcnhcitcn:

Grand so».
Art. 799.
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Gemeilleidgenössische Tagsatzung.
Fraucnfeld, 6. bis 24. Juli 1739.

Staatsarchiv Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Burgermeister; Salomon Hirzel, Statthalter. Bern. JolM"
Rudolf Thormann,Ritter, des Raths; Christian Willading, des Raths und Landvogt. Lucern. Aurclia"
Zurgilgcn, des Raths lind Spitalhcrr; Anton Leodcgar Keller, Kornhcrr lind des Raths. Uri. Karl Al'
phons Beßler von Wattingen, Brigadier, Landammann und Pannerhcrr; Joseph Anton Püntiner von Braun-
berg, Landammann und Landshauptmann.Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammailn; Franz Joseph
Reding von Biberegg, Landammann und Pannerhcrr. Untcrwaldcn. Remigius Kaiser, Landammann
Landshauptmann; Niclaus Daniel Kaiser, Landammann und Landshauptmann.Zug. Johann Franz Land-
wing, Ritter, Statthalter; Anton Sebastian Heinrich, des Raths und Alt-Landvogt. GlaruS. Fridoli"
Joseph Hauser, Landammann; Johann Christoph Streifs, Landsstatthaltcr.Basel. Dietrich Forcart, Oberff
Zunftmeister; Isaak Burckhardt, des Raths. Fr ei bürg. (Niemand.) Solothurn. Joseph Benedict T»ü
giner, Schultheiß; Franz Victor Buch, Stadtvcnner. Schaffhauscn. Felir Wcpfcr, Bürgermeister;
thasar Pfistcr, Statthalter. Appenzcll-Jnncrrhodcn. Hans Jakob Gyger, Landammann. Auß^'
rHoden. Jakob Grubcr, Landammann.Abt St. Gallen. Fidel Anton Püntiner von Braunbcrg, ^
geheimen Raths und Alt-Landvogt. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, .1. 0. v.. Burg^'
mcister.

tt. Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I». Frciburg entschuldigt sein Ausbleiben und eröffnet zugleich
Ansichten in Betreff der in Ungarn grassierenden Seuche; cS ersucht mit Biel um Mitthcilung dcS Abschll^'
8 2. « . Da es des Münzwcscns halber den Anschein hat, daß wiederum nichts Gemeinsames bcschi"^
werden könne, so bleibt es beim vorjährigen Abschiede, wobei Basel lind Schaffhauscn der ausländischen
sorten halber sich wegen ihrer Lage die Convenicnz vorbehalten. Appenzcll-Jnncrrhodcnversichert bei dich"'
Anlasse, daß bei seiner Münzadmodiation solche Vorsicht beobachtet worden sei, daß keine seiner Münzen
probeh^ltig werden erfunden werden, wcßwegcn es seine gn. Herren und Obern befremdet habe, im lctztjähnff"
Abschiede den ihre Münze betreffenden Beschluß zu sehen. Die übrigen Gesandten lassen cS bei ihren da»>^
ausgesprochenen Erklärungen bewenden und verordnen, daß die dcßwcgcn und wegen der unprobehaltigcn
ländischen Münzen gegebenen Mandate neuerdings in den gemeinen Herrschaften publicicrt werden. Bcr» ^
öffnet, daß man es seinen gn. Herren nicht verdenken werde, wenn es für seine eignen Länder Maßrcg'
treffen werde, da des Münzwcscns halber kein gemeinsamer Beschluß zu Stande komme. In Folge dessen ^
suchen die übrigen Gesandten Bern, in diesem Falle den Orten etwa zwei Monate vorher von seinen Maßrcß^
Kenntniß zu geben. 8 3. «I. Untcrwaldcn trägt darauf an, daß man, um die Eidgenossen,welche ihr
auf dem Lauiscrmarkt verkaufen, vor Schaden sicher zu stellen, die Geldsortcn, namentlich die florentinischen
vcnctianilchen Ducatcn, tarieren möchte. Es wird beschlossen, daß die das cnnctbirgische Syndicat besuche"^
Gesandten gleich anfangs nach erhaltenen Instructioneneine Taration aller Geldsortcn vornehmen und ^
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Hoheiten mitthcilcn sollen, damit noch vor dem Lauisennarkt das Nöthigc veranstaltet werden könne. 8 4. v.

In Betreff des in Ungarn grassierenden und sich allmählig nähernden ContagionS-Ucbels, so wie des mit den

noch unangcstecktcn Orten offen zu haltenden Commerciums wird eine Commission niedergesetzt, welche ein Gut¬

achten entwirft, das nach der Durchdcrathung durch die Tagsatzung den Hoheiten zur Disposition hinterbracht

Wird. (Das zu Baden im Januar erlassene Mandat wirb darin bestätigt; einzelne Artikel werden verschärft.) 8 5.

l'. ES wird ein Complimentschrciben des kaiserlichen Botschafters Marchcsc von Priö, von Basel datiert, vor¬

gelegt. Beantwortung durch die Cauzlci. 8 6. S. Complimentschrciben des Bischofs von Basel, überbracht

von dem Hofraths-Präsidentcn Franz Joseph von Roggcnbach. Beantwortung desselben. 8 7. I». Der Ge¬

sandte des Abts von St. Gallen macht die Anzeige, daß die freie Fruchtzufuhr über den Bodcnsce nicht mehr

gestattet sei, daß die Angehörigen der Eidgenossenschaft angehalten werden, die Frucht auf den Marktstätten

abzuholen und vom Sack 10 Krz. Jmposto zu bezahlen; Hafer aber werde gar keiner mehr in die Schweiz ge¬

lassen, alles gegen die Erbvcreinigung. In Folge dessen wird beschlossen, eine Vorstellung zu Händen dcS

schwäbischen Reichsconvents an die beiden ausschreibenden Kreisfürsten zu erlassen. 8 9. I. Auf die Anzeige,

daß einige rheinauischc Kornhändler und Verkäufer mit der Frucht Wucher treiben, große Schläge Frucht da

zusammen kaufen, woher sie die Bauern sonst in die Eidgenossenschaft führten, und dieselbe erst bei hohen

Preisen losschlagen, ja selbst auch Früchte auf der Straße in die Eidgenossenschaft aufkaufen, richten die das

Thurgau regierenden Orte an den Prälaten von Rheinau eine Beschwerde. 8 10. Ii.. Bei diesem Anlasse wird

auch überhaupt über die Maßregeln gesprochen, welche gegen die Vorkäuflcr genommen werden könnten. Die

Gesandten lsintcrbringcn ihren Hoheiten die vorgebrachten Ansichten und sollen denselben zugleich die Frage vor¬

legen, „ob nicht bei jctztmaligcn Conjuncturcn wegen denen einheimisch erwachsenden, äußert Landes aber

"fallenden großer Quantität Früchten gleichfalls zu reflecticrcn wäre". 8 11- I. Die Gesandtschaft von Glaruö

rügt instructionsgcmäß, daß entgegen den Abschieden Offieicrcn die Werbung gestattet werde, welche in keinen

avouierten Diensten stehen, wie dies, z. B. von Bern für das Regiment Schollcnburg dieses Jahr geschehen sei.

Der Anzug wird dem Abschied zu inserieren beschlossen. 8 12. Bern rügt, daß die Brücken und Straßen

durch Ueberladung der Güter- und Lastwagen ruiniert werden, und trägt darauf an, daß die Ladung eines

solchen Wagens nicht mehr als 40 Ctr. betragen soll. Die übrigen Gesandten wollen den Abschied von 1725

aufrecht erhalten, nach welchem die Ladung ohne Gcschiff und Geschirr 45 bis höchstens 50 Etr. Zurzachcr-

gnvicht betragen könne, und ersuchen die bcrnerischcn Gesandten, ihre gn. Herren für eben dieselbe Bestimmung

^ gewinnend 8 13.. n. Der französische Ambassador, Markgraf de Courtcillc, schickt durch die Post ein

Gomplimcntschrcibcn. Beantwortung desselben. 8 14. «. Die Häupter der III Bünde verdanken in einem

Schreiben die an sie ergangene Einladung zu gegenwärtiger Tagsatzung und ersuchen um Mitthcilung dessen,

was hinsichtlich der in Ungarn grassierenden Seuche beschlossen werbe. 8 15. p. Aus den Anzug des LandammannS

Püntincr wird der rollischcn Familie von Uri ein Recommcndationsschrcibcn im Namen aller Orte bewilligt.

Dieselbe hat auf der Gemeinde zu Lauchingcn im Schwarzenbergischen ein Capital von 5300 Glb. sammt vie¬

les aufgelaufenen Zinsen zu fordern. 8 16.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenheitcn:
Landgrafschaft Thurgau und Rhcinthal.

Art. 22. Salzsachm.
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Art. 53. AmtSrechnunqen.
„ 34. ' ' '
„ 433. Lmidgcrichtsdiener.
„ 492. Marchensachen.
„ 249. Bürgerrecht.

Slrt. 46. Nmtsrechnnug.
„ 69. „
„ 98. Marchensachen.
„ 440. Judikatur-u.Cvmpetenzconflicte.

Art. 44. Beeidigung von Beamten.
„ 44. Amtsrechnung.
„ 84. Huldigung
„ 406. Marchensachen.
„ 440. Ein- und Abzugsrecht.

Art. 44. Beeidigung von Beamten.
„ 47. Amtsrechnung.
„ 405. Judikatur-u.Competenzconflicte.

Landgrafschaft Thnrgau.
Art. 263. Abzug.

„ 293. Polizeiliches.
„ 367. Judikatur-uüd Competenzsachen.
„ 499. Justizsachcn.

Rheinthal.

Art. 477. Justizsachen.
.. 494.
„ 249. Straßen und Brücken.
„ 255. Rhein.

Grafschaft Sargans.
Art 442. Judikatur-n.Competenzconflicte.

„ 470. Justizsachen.
247. Rhein.

„ 266. Zollsachen.
. 270. ..

Obere sreie Ncmtcr.

Art. 407. Judikatur-u.Conrpetenzconslicte.
„ 474 Tavernenrecht und Ohmgeld.

482. Kriegssache».

Luggarus.
Art. 546. Zollsachen.

Art. 565. Zollsachen.
„ 583. Kirchensachen.
„ 663. Locales.
,» 7772>i .. ,

Art. 283. Zölle nnd Weggclder.
„ 400. Locales.
..454. , .

Azt. 276. Kriegssachcn.
„ 304. Locales.
.. 334. ,.

35(1.

Art. 490. Stifte und Klöster.
. 194. „ ...
„ 200. Locales.

435.

Conferenzen der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 4739.

il. '-.'s f.'.'. ,75."? - ' ' - v l-' ' s
Staatsarchiv ^»cern.1

». Der Bischof von Basel, Jakob Sigmund, sucht in einem Schreiben und mündlich durch den Hofrath^
Präsidenten Joseph von Roggenbach um Erneuerung des Bundes auf dem Fuße von 1717 an. Diesen Antrag
hinterbringeildie Gesandten ihren gn. Herren und Obern, da sie ohne Instruction sind. 8 1. I». Wegen ^
zur katholischen Religion übergetretenen und in Luccrn sich befindendengeistlichen Herrn von Wattcnwyl ss
eine Recharge nach Rom in gemeinem Namen von Lucern erlassen werden. § 2. e. Der Verwalter
CommenthureiTobel sucht für den Nepoten des Baron von Ulm zu Grießcnberg, Namens Johann Basti
von Ulm, nochmals um ein Rccommcndativnsschrciben an den Papst an, nachdem auf ein früheres Schreä'^
des Barons nicht alle Orte ihm willfahrt hatten. Lucern findet eS bedenklich, neben der für den Herrn
Wattcnwyl abgehenden Recommendation noch ein solches Schreiben abgehen zu lassen. Uri, Schwyz und Glaru
sind der Meinung, daß das eine dem andern keinen Eintrag thuc, da das eine blos Kcmestam sustontatio»^
bezwecke, das andere auf ein Hochstift solliciticre. Untcrwaldcn stimmt zu dem Empfehlungsschreiben, null aber
das für den von Wattcnwyl zuerst abgehen lassen. Zugs Gesandtschaft,ohne Instruction,referiert. 8 ^ '
Luccrn zeigt an, daß es das in Zürich gedruckte Gespräch, betitelt: „Anpreisung deS helllcuchtendcn UrimS »n
„Thummims des Lichtes uns der Wahrheit die einig zu findeil auf der Brust des Obcrftcn-PricstcrS U ^
„mit erwünschtem Nachtrukh angctringen in freundlichen Gesprächen eines Römisch-Katholischen und Evangelisch"''
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',l- Stuckh. Zürich 1736" in seinem Gebiete verboten und an Zürich geahndet habe, und macht die übrigen
Orte auf diese gefährliche Schrift aufmerksam. Die übrigen Gesandten verdanken die Anzeige und versichern,
daß ihre gn. Herren und Obern, sobald sie merken werden, daß diese Schrift in ihr Gebiet eindringe, Ver¬
ehrungen treffen werden, 8 6.

Man sehe auch im Abschnitte Henschastsangelegenheiten:
Landgrafschaft Thnrgan.

Art. 360. Judicatur- und Cvmpetenzsachen. Art. 641. Locales.
Nhcintbal.

Art. 462. LoeateS.

Grafschaft SarganS.
Art. 88. Huldigung. Art. 177. Jnstizsachen. Art. 379. Localis.

>> 143. Judicatur- u. Competenzcouflicte.

4S«.

Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1739.

IStaatsarchiv Zürich.j

Gesandte. Mühlhausen und Biel sind nicht vertreten.
Der Bet-, Büß-, Fast- und Danktag wird auf den 19. September angesetzt. I». Steuern: 1) den

Reformierten Gemeinden zu Gröncnbach und Hirbishofen 299 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister zu
Christian-Erlang 139 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 299 fl.; 4) der reformierten
französischen Gemeinde daselbst 199 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Ncu-Bärcnthal 299 fl.; 6) den beiden refor¬
mierten Predigern zu Friedrichsthal und Karlsruhe je 199 fl.; 7) der reformierten Gemeinde Baircuth 199 fl.;
8) den reformierten Gemeindenzu Speyer und Wormö je 199 fl.; 9) den Kirchen- und Schuldicnern in der
Churpfalz 399 Thlr.; 19) zur Unterhaltung fünf picmontesischer und drei ungarischerStudenten 836 fl. fSt.
Gallon steuert nur 69 fl.s; 11) dem reformierten Prediger zu Ncurcuth im Durlachischcn 199 fl.; 12) an die Steuer
von 299 fl. für das reformierte Gymnasium zu Lissa in Polen tragen nur bei: Zürich, Bern, Mühl-
Bausen und Biel. Den Beitrag verweigert Schaffhauscn zu 6. 7. 8. 11, Appenzell zu 8 und 11, St. Gallen zu
7, jS. Seite 7. > 8 2 bis 13. — Dem Steucrbcgchrcnder reformierten französischen Gemeinde zu Stuttgart für
Erweiterung ihres Versammlungsortes, so wie dem der evangelisch-lutherischen Vorsteher zu Neustadt an der Atsch
für ihre Schule wird nicht entsprochen. 8 11- «I. Ob und wie viel der reformierten Gemeinde zu Lübeck an den
Bau ihrer Kirche gesteuert werden soll, wird zu bestimmen den gn. Herren und Obern überlassen. 8 15. v.
Tür den aus Frankreich kommenden «Wnmlrnm .l-iogues M Ilnko««;« wird auf Berns Ansuchen unter
RatificativnSvorbchalteine Steuer von 199 fl. in IXörtischcr Repartition für ein Jahr dccrcticrt. 8 16. Für
die Reparatur der reformierten deutschen Kirche zu Worms 299 fl. in IXörtischcr Repartition unter Ratifications-
vorbehalt, 8 17- K. Der fremden in der Eidgenossenschaft sich einfindenden Collcctantcn halber wird eine Verord¬
nung folgenden Inhalts -ick , alillcsnckum in den Abschied genommen: Dieselben sollen abgewiesen werden, oder man
fvlle wenigstens mit dem Beitrag an solche Steuern zuwarten, bis man von den Herren des OrtS, für welchen
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die Steuern begehrt werden, sichere Nachricht habe. 8 18. I>. Der Herzog von Württemberg ersucht die
evangelischen Stände, die gefürstete Grafschaft Mümpclgard bei einem allfälligen Bundesschlussc mit der Krone
Frankreich in den Schutz zu nehmen und ihr den Genuß der Neutralität bei entstehenden Rcichskricgcnzuzu¬
wenden. Es wird unter Ratificationsvorbchalt ein Antwortschreiben beliebt, in welchem die Orte die Bereit¬
willigkeit aussprechen, das Ihrige beizutragen, daß dem Wunsche des Herzogs entsprochen werde. 8 2l).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheilcn:
Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.

Art. 80. Access von evangelischGlarus zu den Pfarrpfriinden.
Rhein thal.

Art. 435. LocaleS.

^37.

Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die unteren freien Aemter regierenden Stände
Baden, 29. Juli bis 14. August 1739.

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister; Solomon Hirzel. Bern. HanS Rudolf Thormann; Chri¬
stian Willading. Glarus. Fridolin Joseph Hauser; Christoph Streiff.

Zürich und Glarus.
' - - ^ «« .'>l nz? Inn in-n j-niliit. i. lau t»

Die Gesandtschaft von Glarus ist instruiert, von Zürich eine positive Erklärung zu fordern, ob es ihm
den schon längst versprochenen Beitrag an den köstlichen Bau der Ziegelbrücke verabfolgen wolle, und woN»
derselbe bestehe. Zürich erwidert, daß dieser Beitrag verabfolgt werde, sobald die Zicgelbrücke in den erforder¬
lichen Stand gesetzt und die Schiffsahrt eine gesicherte sein werde; es verwahrt sich aber dann gegen jeden
ferner» Beilrag. Das Begehren von Glarus wollen die Gesandten Zürichs ihren gn. Herren und Obern
hinterbringen. H 20.

Man sehe auch lm Abschnitte Herrschastöaugelcgcuheiteu:
Deutsche gemeine Vogtcicu überhaupt.

Art. 81. Acceh von evangelisch Glarus zu den Psarrvsrüuden.
ftl .<1 ,!>!!,' r.r.ÜN'1' -11^ 9'Ii.' Ii'.'-"«'-'

Rheinl hal.
Art. 436. LocaleS.

VI '

Grafsch aft S argaus.
Art. 371. Locales.

Grafschaft Bade» und untere freie Aemter.
Art. 17. Huldigung. Art. 3li. Justizsachcu. Art. 66. Salzsachcn.

Grasschast Baden.
Art. 26. Beeidigung von Beamten. Art. 254. Ehehasteu und Tavcrnengercch-Art. 336. Kircheusachcn.

„ 48. ?lmtsrechnuug. tigkeitcn. „ 361. Stifte und Klöster.
76. Landvogt. .. 255. „ .. .. „ 379. ..

. 137. Polizeiliches. „ 256. „ „ „ 466. Locales.
, 261. Judicatur-u.Eompeteuzconflicte. ,, 265. Fall und Abzug. „ 473. ,,

216
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Untere sreie Aemtcr.

14^ Beeidigung von Beamten.
>, 47. Z^ntörechnung.

Art. 69. Landschreiber.

Rapperschwyl nnd dessen Hösc.

Art. 126. Polizeiliches.

Ii'.

Gesandte: Uri. Kurl AlphonS Beßlcr von Wattingcn, Landainmann;Joseph Anton Püntiner M
Fraunberg, Ält-Landammann und LandshauptmanNz Franz Mäötin Schmid, LandSseÄclmeisteri Schnvffz.
Tilg Christoph Schorno, Ritter, Landaminann; Franz Joseph Reding von Biberegg, Pannerhcrr und Alt-
^ndanimann. N.idwaldcn. Sebastian Remigius Kaiser, Ritter, Landammann und Landshauptmann nid

Kcrnwald; NiclauS Daniel Kaiser, Alt-Landaminwtnund Landshauptmann ob und itid dem Kcrnwald.
». Auf die Wahrnehmung, daß einige Particularen und gewinnsüchtige Monopolisten des Standes Zug

dcn Nachtricb des Viehes zu größtem Schaden der drei Orte und des LauisermarktcS gegen die Abschiede von
^720 ausüben, hatte Schwyz diese Confercnz veranlaßt und stellt nun den Antrag, an Zug zu

schreibe» daß es jenen Abschieden nachkommen möchte. Nidwalden entgegnet, daß es jene Abschiede wohl kenne,
Äer a.,ch unsse daß ihnen nie nachgelebt worden sei; es stimmt nicht zu dem vorgeschlagenen Schreiben an
Zug, behält den' Seinigcn vor, ihr Vieh zu allen Zeiten sowohl Eidgenossen als Italienern zu verkaufen,» will
"ber das Angehörte hinterbringen.UriS Gesandtschaft, nicht instruiert, stimmt ebenfalls weder zu jenem Schrei¬
en an Zug noch zum Verbot des Nachtriebs, nimmt aber die Sache all i-olm-ouäum.8 1. I». Uri ersucht
dü beiden andern Stände, dafür zu sorgen, daß nicht so viel Bettler-und Strolchcngcsindcl über den See und das
Tebirg m sein Land komme, unter Zusage des Rcciprocum.Von allen Gesandten werden zu treffende Maß¬
regel» zugesagt und der Antrag Uns in den Abschied genommen. 8 2. v. Schwyz trägt instructionSgcmäß
darauf an daß man den Caparolini von Mailand, welche das ganze Jahr hindurch deutsche Pferde oft aus
^dächtigen fremden Orten zu großem Schaden der drei Orte und des LauisermarktcS durchführen,den Paß
»ichl gestatten, die Pferde als Contrebande erklären oder die Caparolini anhalten solle, eine Auflage zu bezahlen

die Quarantäne zu Bellenz zu machen; ferner daß künftig drei Monate vor dem Lauiscrmarkt vergleichen
^erde durchzuführen verboten werden möchte. Dieser Anzug wird den gn. Herren und Obern hinterbracht. 8 3.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheitcn:

Bcllenz, Bollcnz und Rivicra.
Art. 296.
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Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1739.

lStaatSarchiv Aascl.I

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Escher, Zunftmeister.Bern. Johann Anton Kirchberger, des tag'
lichen Raths. Lucern. Johann Karl Christoph Pfyffer von AltiShofen, des inncrn Raths. Uri. Ko»r^
Emanuel von Roll, des^iathS. Schwpz. Joseph Anton Ulrich, Statthalter. Unterwald en. Franz AloV^
Ackermann, Landsseckclmcistcr. Zug. Franz Bartholomäus Andermatt, Ammann. Glarus. Thomas Stupb
des Raths und erster Schatzmeister. Basel. Karl Wilhelm Ochs, des Raths. Fr ei bürg. Franz von 8'"^
Ritter, des Raths. Sol othurn. Johann Georg Joseph Glutz, alter Rath. Schaffhausen. Heinrich PeV^
M

Art. 2V. Syndicat.
„ III. Justizsachcu.

.,ni. ! ^
Art. 211. Beamte.

„ 287. Justizsachen.

„ 321. Postsachen.
s'irckT : iAlü ,'i?

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiteu:

Vier cnnctbirgisckze Vogteien überhaupt:

Art. 123. Strastensachcn.
„ 131. Zollsachcn.

Lauis und Mendris.

Art. 193. Kirchliches.
Lauis.

Art. 322. Postsachen.

„ 333. Zollsachcn.
„331.

'iii ,Uü-

Art. 1S4. Kriegssachen.

Art. 336. LocaleS.

357. „
„ 363.

Mendrit

Art. 332. Beamte. Art. 409. Marchensachcn.Iltu

7 Uli

u: Jahrrechnung der die Vogteien Luggaruö und Mainthal regierenden Stände.
Luggarns, im August 1739.

sTtnatsarctnv Basel.1

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

In Beziehung auf die Sperrung des Passes von Seite Mailands wird für passend erachtet,
in an auch die auf letzter Jahrrechnungstagsatzung zu Fraucnfcld beschlossenen Maßregeln inö Werk setzen
oder wolle, die Mailänderdoch nicht ohne Pässe in das Land zu lassen, eine Tare anzusetzen und aus

mtll"
köl»^

diese"'

Gelde die Sanitätskosten zu bestreiten; ferner die Angehörigen zeitlich abzumahnen, den Lauiscrmarkt zu
Darauf wird der Landvogt, nachdem das Sanitätstribunal zu Mailand eine Unterredung mit einem Abge
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^ten gewünscht hatte, zu einer solchen abgeschickt. Bei derselben werden zwei Projekte entworfen; das eine
bPeht sich auf die Paßöffnung blos während dcS Lauisermarktcs, das andere auf die Generalöffnung des
Masses. DaS Spndicat beräth ein Gcgenproject,bringt dasselbe mit den andern den Hoheiten Behufs einer
^schlußnahme zur Kcnntniß, und wünscht, daß obige oder ähnliche Maßregeln ergriffen werden, wenn keines

Projccte verwirklicht werden sollte. 8 7.
Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangclegmheiten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 167. Kriegssachen.

Luggarns.

454. Rath der Landschaft. Art. 503. Straßensachen. Art. 569. LocalcS.
" 473. Marchensachen. ,, 547. Zollsachcn. „ 588. „
» 491. Justizsachen.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellenz, 25. August bis 12. September 1739.

tLaildcSlirclii» Schwyz.I

Gesandte: U ri. Franz Maria Gerig, des Raths. Schwyz. Johann Rudolf Abyberg. Nidwal den.
^^spar Remigius Vonbüren, des Raths.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollcnz und Riviera.
Art. 297 bis 309.

Rechnungseonferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und
Murten regierenden Stände.

Mnrtcn, 16. bis 29. September 1739.

^Staatsarchiv Ncrn.^

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckelmcistcr welscher Lande; Johann Georg Jmhof, Vcnitcr, beide des
glichen RatheS. Freiburg. TobiaS von Gottrau, Seckclmeister,des innern Raths; Balthasar Müller,
Tladlschrciber, des geheimen Raths; Franz Peter Vondcrweid, GeneralcommissariuS,des geheimen Raths.

U. Auf die Beschwerde Berns, daß zu Domdidier der Zoll für den Tabak gesteigert werde, antwortet
Biburg, daß dem Zollbestchcr daselbst der gemessene Befehl zugegangen sei, nicht mehr zu fordern, als der
^rif angebe. Jedem sich Beschwerenden will es Einsicht in denselben gestatten. 8 57. I». Frciburg berichtet,

es das Dokument, welches zu dem von ihm beantragten Redressemcnt der Marchlinie des MaS-de-RoMe nöthig
Bern nächstens zuschicken werde. Obgleich Bern nicht gern eine nochmalige Untersuchungdieser Marchlinie

bellen würde, will cö doch, wenn neue Titel gefunden werden, dieselben annehmen und crdauern. 8 58.
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«« Das Ansuchen Freiburgs, man möchte seinem Untcrthan Joseph Pittet, der durch Brand außer seinem Hau>^
u. s. w. auch noch zwei den Salzcommis der drei welschen Gemeinden gehörende volle Salzfässer verloren/ ^
Ersetzung derselben erlassen, wird zur Empfehlung in den Abschied genommen.8 59.

Man sehe auch im Abschnitte HmschastSangele'genheiten:

Schwaezcnburg, Orbc mit Tscherliz, Grandson und Dinrten übcrhanßt.
Art. 56 bis 62.

S chwarzen bnrg.^
Art. 110 und III.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 369 bis 377.

Grandson.
Art. 800 bis 315.

M urten.

Art. 989 bis 1007.

Conferenz von Zürich, Bern und Genf.
Aarau, Ist bis Decembcr 1.739.

^Staatsarchiv 'Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Hans Rudolf Lavatcr, Scckelmcister. Ber"
Isaak Steiger, Schultheiß; Ludwig von Wattenwyl, Venncr und des Raths. Genf. Francois Calanvr»b
Alt-Syndic; Jean Franoois Turrctin, des Raths.

Im Frühlinge 1739 wurden einige savoyischc Völker in die »toi-ros cko 8l. Victor ot tllmpitio« ting^'
führt, worüber die Republik Gens sofort bei dem Gouverneurvon Savoyen durch Abgeordnete Vorstellung^
machen ließ. Die Wcgzichung der Völker wurde durch dieselben erreicht. Den 23. Mai aber schickte der
quis d'Ormca ein Schreiben an Genf, in welchem er erklärte, „daß gedachter Bezirk Landes unter der
„vcränität des Königs stehe, daß diese Lande kein Privilegiumhätten, welches sie von solcher Einquartierung
„befreie; und waS die Tractate belange, aus welche Genf sich beziehe, so sei 1733 von Seite dcS Königs de
„clariert worden, daß er dieselben nicht anders ansehe, als seine Vorfahren gethan hätten, und sonderheU
„habe er das von St. Julien halber ihnen 1734 wieder zu Sinn gelegt, diejenige Deklaration, welche H^g
„Karl Emanucl kl 16li9 hätte thun lassen, und dieses sei die wahre Meinung dcS Königs." Dieses Schrr^
veranlaßtc Genf, bei Bern und Zürich, seinen Verbündeten, sich nun anzumelden, wie eS sich in diesem o ^
zu verhalten habe, und sie zn ersuchen, ihre bundcsgcnössischen Officicn anzuwenden.Beide Stände licsn'U ^
4. Juli an den König von Sardinien ein Schreiben abgehen, durch welches sie denselben zu fernerer
Haltung des Tractateö von St. Julien zu vermögen suchten. In der darauf cingckommcnen Antwort
Königs (vom 7. October) war keine bestimmte Erklärung enthalten, wohl aber die Bemerkung, daß er,

ein von beiden Orten Abgeordneterbei ihm erscheinen würde, demselben den Ungrnnd der gcnserischcn Klag^
leichter, als auf schriftlichem Wege darthun könnte. Gens sprach nun in Folge dieses Bescheides gegen
beiden Stände das Verlangen aus, es möchte in ihrer beider Namen jemand an den Hof nach Turin u'i
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ordnet worden, um die Beibehaltung des Tractats von St. Julien zu solliciticrcn. Um nun des Nähern darüber
sich unterreden z» können, wurde diese Konferenz nach Aarau ausgeschrieben. — ». Die Gesandten Genfs
erzählen den ganzen Verlauf des Geschäftes, daß sie sich bei Frankreich, England und Holland um Assistenz
angemeldet hätten, auch zum Thcil derselben versichert worden seien; sie fügen bei, daß dasjenige Memoire,
welches der sardinischc Minister de Chavanne den Gcncralstaatcn von Holland übergeben habe, ihnen noch mehr
Gcmüthöbewegung verursacht habe, als die Deklaration des Marquis d'Ormca, so daß sie sich genvthigt ge¬
sehen hätten, um den dadurch gemachten Eindruck möglichst zu verwischen, eine Antwort darauf nach Holland
abzuschicken. Ferner habe Genf den französischenResidenten um seine Officien ersucht und durch Herrn Mussard
dein Könige von Sardinien schriftliche und mündliche Gegenvorstellungen machen lassen und zugleich wegen Ver¬
treibung der «Ilvlixioinmiren« auS den teiros «In 8. Viewr «zt Clmzütio sich beklagt. Die Antwort des Herrn
de Gorzcgno (vom 3. Sept.) habe dahin gelautet, daß der König, wenn schon der Tractat von St. Julien
bestehe, „sich seiner in gedachten Landen habenden Souveränität bediene". Um die durch genannten Traetat
erlangten Rechte desto klarer ins Licht zu stellen, geben die gcnferischen Gesandten eine weitläufige Dednction,
bei welcher sie die frühern Tractatc (>e llchwil cko liälv von 1544, Iv nuicko cko vivo von 157«)) beleuchten
and endlich auf die Errichtung und Natificierung des Tractats von St. Julien kommen. Schließlich bitten
sie beide Stände, ihre kräftigen Officien zu Ausrechthaltung der Rechte Genfs über die tviros «lo 8. Vjelnr und
b4n>,,iiro anzuwenden. — Nachdem nun die Gesandten Zürichs und BernS ihre Instructionen dahin eröffnet
hatten, daß sie der geuferischcn Gesandten „Gcmürhsmcinung" anzuhören und dieselbe nebst deren Bcgrün-
dung ihren gn. Herren und Obern zu hinterbringen hätten, worauf dann der Entschluß beider Stände Genf
»ütgctheilt werden sollte, erklären die Gesandten Genfs, daß vor allem die Aufrechthaltung des Tractats
bvn St. Julien Noth thue, da noch andere wichtige Puncte, wie der freie Handel und Wandel, welcher sie
ebenfalls zu Beschwerden veranlasse, damit verflochten seien. Sic tragen auf Absendung ciuer Person an den
lurinischcn Hof,an; Mussard nämlich würde, auch wenn ihn beide Stände accrcditierten, dennoch eine un¬
geeignete Person sein, da er immerhin noch der Agent der Republik Genf bleiben und als solcher angesehen
Würde. Für eine solenne Deputation stimmen sie auch nicht, sondern wünschen, daß eine oder zwei Personen
vhne Charactcr abgeordnet werden möchten, gegen welche der Hos sich eher herauslassen würde. Sic schlagen
als Instruction für diese Abgeordneten Folgendes vor: 1) dieselben sollten gemeinsam mit dem französischen Ain-
bassador darauf insistieren, daß vorläufig die Observation des Tractats von St. Julien beibehalten werde;
H dem ihnen mitzugebenden Memoire enthaltenen Beschwerden rcdrcssiert werden; 3) sollten sie der
^'publik von den etwa auf die Bahn gebrachten Vorschlägen Kenntnis) geben. — Die Gesandten Zürichs und

Berns «vollen ihren gn. Herren und Obern diese Vorschläge hinterbringen, so wie auch die gegen dieselben laut
gewordenen Einsprachen; ferner wollen sie denselben anheimstellen, ob es nicht zweckmäßig wäre, im Namen
beider Stände ein Schreiben an den König von Sardinien abzuschickenund den bei dem Tractat von St. Julien

^heiligten Ständen von de», Geschäfte Kenntnis) zu geben, sowie wann dieses geschehen sollte.
Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastdangclcgcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. ,82. Acceß von evangelischGlarnö zu den Pfarrpfriindcn.

Landgrafschaft Thurgau und Rhcinthal.
Art. 2ä. Salzsachcn.

Landgrafschaft Thnrgan.
Art. 506. Zölle.
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uulllkü'-''', .»« ' U-/U.!-' ;!iiU! ,'i!^!^!'ss<1 .'--.>n ^rn-.'l .li.ilN'J u? Ml'/N',un-
Konferenz der cvanqellfchen Städte und Orte.

Aar au, 13. bis 31. Januar 174V.

lTtaatsarchiv Zürich und Basel.I

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Bürgermeister; Johann Kaspar Eschcr, Statthalter. Bern.
Johann Rudolf Thormann, des täglichen Raths; Christoph Steiger, des kleinen Raths. Glarus. Christoph
Streiff, Landsstatthalter; Johann Peter Zwicki, Alt-Landammann.Basel. Samuel Merlan, Bürgermeister»
Jakob Christoph Frey, des geheimen Raths und Deputat. Schafshausen. Balthasar Pfister, Statthalter;
Johann Friedrich Stocker von Nüfern, Seckelmeister. Appenzell-Außerrhoden. Adrian Wetter, Land-
anunann. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütincr, T 0. v., Burgermeister; Kaspar Fels, Seckelmeister-

Diese Conscrcnz wurde zur Schlichtung des Streites zwischen Zürich und evangelisch Glarus wegen des
Accesscö des letzter» zu den geistlichen Bcneficien in den gemeinen Herrschaftenvon Bern ausgeschrieben.Urbcr?
dieß wurden noch folgende Geschäfte behandelt.

». Das Steuerbegehren des Grasen von Isenburg-Büdingenfür seine Angehörigen zu Niedermittlau
den Gerichten Meerholz und Bergheim im Gericht EckartshausenBehufs der Reparatur der baufälligen Kirch'
wird auf künftiges Syndicat verwiesen. 8 1- I»» Auf die Nachricht, daß einigen schweizerischenzu La-Roch'^
seßhaften Kaufleutcn die Waaren in den Kaufhäusern daselbst, obschon sie mit den nöthigcn Urkunden verseht
waren, ausgepackt und neuerdings bezeichnet worden seien, und daß die Kaufleute für jedes Stück den Bea>^
teten 1 Sol hätten bezahlen müssen; ferner daß den in Frankreich handelnden Schweizern für ihre Maar"'
ein Umweg von mehr als hundert Meilen zugemuthct werde; besonders aber, daß von den zu Lyon ang^
siedelten schweizerischen Kaufleutcnvoriges Jahr die Taille gefordert und deren Bezahlung auch
für dieses Jahr angekündigt worden sei, wird ein Schreiben an den König und den Cardinal Flcury entworfen?
das, von den Xlll Orten ratificicrt, dem Ambassador zur Bestellung übergeben werden soll mit dem Ersuän'»?
seine Officicn für den Inhalt desselben eintreten lassen zu wollen. 8 2.

Zürich, Bern und Glarus.

v. Nachdem Abgeordnete des Landraths im Toggcnburg wegen Rechnungen und Abzugöfordcrungen,welch'
derselbe an die rüdlingerischcn Erben noch zu stellen hat, sich angemeldet und ein Abgeordneter dieser Erben der"'
Bedenken dagegen vorgebracht hatte, wird dieses Strcitgeschäft den in Aarau versammeltenGesandten rw"
Zürich und Bern Übermacht. Glarus giebt instructionögemäßund Namens der Erben einen Bericht über d"'
ganzen Verlaus der Sache, in Folge dessen ein Schreiben an den Landrath abgeschickt wird. In diesem wird
derselbe getadelt, daß er trotz der Abmahnung und trotz eines billigen Anerbietens der Erben via kaeli
geschritten sei, und ermahnt, die Sache den regelmäßigenrichterlichen Gang gehen zu lassen. 8 4.

Bern und Basel.

«R. *) Die Gesandten Basels ersuchen Bern, das von ihm am 13. Mai 1739 erlassene Verbot der 6in
fuhr fremden verarbeitetenLeders und des Einkaufs roher Häute und Felle, gegen welches Basel den 1 -

*) Anm. Diesen Passus enthältZdaö Baslereremplar.
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und 17, October vergebliche Vorstellungen gemacht habe, auszuheben; ja seitdem sei dieses Verbot auch auf
die Hoscnlismcr- und Strumpfwcberarbciten ausgedehnt worden. Wolle Bern cS nicht ganz aufheben, so möge
es dasselbe doch nicht auf Basel ausdehnen oder endlich eine Konferenz zur Besprechung dieser Angelegenheit an¬
setzen, Sie machen zugleich auf den Schaden aufmerksam, welchen Berns Angehörige dürch dieses Verbot
erleiden, da die Weißgerbcr in Bern, Zofingcn und Aarau viele Felle im Bäuerischen aufkaufen, verarbeiten
und wieder nach Basel verkaufen, ja Niederlagen derselben daselbst haben. Die GesandtschaftBerns, ohne
Instruction, nimmt den Anzug all lafoionllum.§ 7.

Man sehe auch im Abschnitte Hereschästöängclcgeichcitcn:
Dcutsche gcmeine Vogteien lltzerhaupt.

Art. 83, Neceß von evangelisch Glarus zu den Pfarrpfriinden.
Landgeafschaft Tdnrgan und Nbcinthal.

Art. 24. Scsizsachcin
Rhcintbal.

Art. 7b. Landschreiderei.
Rapper schwyl und dessen Höfe.

Art. 20,

A4»3.

Conferenz von Bern und Solothurn.
Langenthal, Ib. did 24. März 1740.

lZtaatöarchiv Bern.)

Gesandte: Bern. Johann Rudolf Thormann, des täglichen Raths; Johann Anton Kirchbergcr, des
täglichen Raths; Johannes Thormann, des großen Raths, gewesener Landvogt zu Aarbcrg; Johann Rudolf
Lerbcr, des großen Raths und Gencralcommissariuswelscher Lande. Solothurn. Joseph BenedictTuggincr,
Alt-Schultheiß; Ludtvig Anton Joseph Franz Heinrich Schwaller, der ältcrn Räthc; Urs Victor Joseph von
Roll, der ältedn Räthc; Johann Ludwig de Vigicr, der jäugcrn Räthe.

Diese Eonfercnz wird veranstaltet,um die noch streitigen Puncte des wyningischcn Vertrags von 1665
iu Richtigkeit zu bringen und noch andere bei der letzten Confcrenz in Langenthal nicht bereinigte Puncte zu
erledigen. — ». Zur Erläuterung deS Vertrags von 1539 wegen der Selbstmörder im Buchcggbcrg bringt
Solothurn ein Project, das, von Bern später ratificicrt, in dem wyningischcn VcrtragSinstrument von 1742
Art. 19 enthalten ist. 8 I" Betreff der Liquidation der Güter von malcfizisch Erkannten bringt Solo¬
thurn einen Entwurf, der von Bern ratificicrt, in ebendemselben Instrumente Art. 21 inseriert ist. 8 2. In
Beziehung auf die durch den Erzbach gebildete Marchlinic des Friedkreises von Aarau sucht Bern zu beweisen, daß
dieselbe nirgendwo anders zu suchen sei, als wo daö Erzbachgräblcin ende, d. i. in dem alten Auslauf deS
Arzbachs in die Aare, so daß diese Marchlinie des Friedkreises im bcrncrischcn Territorium liege und der
Schachen, wie solcher Solothurn nach Kauf- und Marchbricfcn zugehöre, nicht so weit hinunter sich erstrecke,
wie dermalen. Solothurn, gestützt auf die Kauf- und Marchbriefe wegen der Herrschaft Königstein von 1458
Und 1485 und den Spruch von 1469 zwischen den Johannitern als Herren zu Königstein und Biberstcin,

77 s
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dem Propst zu Werd und dem Schultheiß von Aarau errichtet, spricht den Schachen von oben herab bis an

den Erzbach i nicht das Erzbach-Gräbleinj an, so weit daö Haus Biberstein Gerechtigkeit daran gehabt.

Gesandten können sich nicht vergleichen. 8 3- «I. Solothurn spricht die Landesherrlichkeit in der „Helrschen-

Rüthi" als ein Annernm und DependenS der Herrschaft Kienberg an und bezieht sich auf,,die in seinem

Schreiben an Bern vom 9. Februar 1740 entwickelten Gründe und die in beiden Ecken dieser Rüthi stehenden

großen Marchsteine, welche ans der einen Seite mit dem solothurnerischen Wappen, auf der andern Seite mü

dem Bären bezeichnet seien. Bern aber spricht für sich die Souveränität über diesen Landstrich an und sucht

Ansprüche mit vielen Gründen zu stützen. Jeder Theil bcharrt auf seinen Ansprüchen. 8 4. v. Solothurn, daö

nach dem Abschied von 1738 unter der Bedingung auf die Souveränität über die Teufelsburg verzichtet hatte,

daß ihm die Nutznießung überlassen werde, erklärt, daß, wenn ihm diese Nutzung zu Gunsten derer von Rütt

streitig gemacht werde, es die Obcrherrlichkeit über dieselbe sich wieder vorbehalte. Bern wünscht, daß Solo¬

thurn die von Rüti doch berücksichtige, da ihnen bei ihrer Sonderung die Teufclsburg zugewiesen worden seß

ohne daß sie gewußt, daß Solothurn EigcnthumSrcchte daran habe. 8 4. f. Es wird beschlossen, ein Can-

tonncment der zwischen dem Chorherrenstift St. Ursus und dem Schloß Landshut streitigen Zehntenmarchea

auf dem Löffelhof entwerfen zu lassen. 8 5. j?. Die Klosterfrauen von St. Joseph und der Spital zu Solo¬

thurn sprechen die Ehrschätze von den Lehenschaften und Bodenzinsen an, welche sie im Amt Büren besitzen-

Bern aber erklärt, daß eS in seinem Lande von jeher Rechtens gewesen sei, die Ehrschatzpflichtigkcit durch

Specialtitel oder Urbarien zu beweisen. So lange diese nicht beigebracht seien, könne diese nicht anerkannt

werden. 8 6. I». Jene Leute von Wcngi, cils oder zwölf an der Zahl, welche 1736 die Brücke zu Waldwpi

„eingeworfen", werden, nachdem die Untersuchung von den solothurnerischen Niedern Gerichten vorgenommen

worden, so bestraft, daß sie die ergangenen Unkosten und eine Buße von 200 Pfd. zu bezahlen haben. 8 ^

i. Solothurn beschwert sich, daß allein die Gemeinde Limpach sich weigere, dem Werkmeister zu Solothurn

den Brückenhafer zu entrichten, indem sie behaupte, daß sie bis 1698 nur einen Vierer von jeder Haushaltung

bezahlt habe. sDcn 28. Juli dankt Solothurn, daß Bern wegen Limpach ihm gutes und schleuniges Recht gehalrcn

habe.! 8 8. Ii.« Die durch zwei Geometer aufgenommenen Zchntcnmarchen des Spitals zu Bern im Puchegü-

berg werden nebst der ausführlichen Beschreibung derselben justificiert und beiderseits unterschrieben. 8 9.

ES werden mehrere Vorschläge gemacht, aus welchem Wege eine gefahrbringende Schwelle im Limpach zu Kre»-

lingcn beseitigt werden könnte. 8 10. i»». Solothurn dringt darauf, daß die von Rüti das Gestände, welche

sie vor und seit 1738 wieder gepflanzt, um die Aare gegen Staad hinzudrängen, wieder beseitigen sollen. . Bew

macht den Vorschlag, daß die Amtleute von zwei zu zwei Jahren die Ufer untersuchen und unpasscnves

sträuch wegschaffen lassen sollen. 8 11- >»- Solothurn beklagt sich, daß von den Amtleuten zu Büren u»d

Aarburg der freie Fischfang nicht gestattet werde, da sie doch von jeher die Aare und Emme hinauf ohne Hca-

derniß recivrocierlich gefischt hätten, und bezieht sich auf das sogenannte „Mcyengeding" (eine zwischen Bern,

Freiburg und Solothurn errichtete Ordnung) von 1526, 1548 und 1672, welches die Gemeinsamkeit der

Fischenzcn'voraussetze. Bern will nähere Nachforschung anstellen. 8 12. «». Solothurn beschwert sich darüber,

daß aus dem Medigtholz Ittenberg mit gcwaffnctcr Hand Zoll gefordert werde. Bern gibt die Erklärung, baß

erstens Büren, und zwar unbefugter Weise, hier einen Zoll fordere, und zweitens, daß das Trattcngeld von ve»

Pferven erhoben werbe, welche in der Eidgenossenschaft erhandelt und aus derselben ausgeführt werden, und zwar

hier statt zu Lengnau kraft des frciburgischcn Rechtsspruches von 1497. Der von Büren hier geforderte

Zoll werde beseitigt werden. Solothurn aber ist der Ansicht, daß Bern an einem Mediatvrt das Trattcngcib
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erheben nicht daS Recht habe. 8 43- V- Die bcrnerische Gesandtschaft bringt einen fünf Waarcnklasscn
hellenden Entwurf zu einem Zolltarif, da die Ausführung eines auf drei Klassen berechneten auf Schwierig¬
keiten gestoßen war, und wünscht denselben, wenn er ratificicrt ist, auf sechsjährige Probe eingeführt, um zu
sehen, ob dadurch der Transit der Maaren auf der Aare Widder angezogen werde. 8 13. Da der Zehnten
iu Wolfwyl, von welchem der Pfrund Aarwangcn ein Quart gebührt, nicht mehr gefunden werden kann, so
trägt Bern auf ein Firum an, das durch einen Vergleich beiderseitiger Amtleute könnte bestimmt werden. Die
svlothurnerischeGesandtschaft nimmt den Antrag in den Abschied. 8 15- i. Svlothurn erklärt, daß eö zu¬
kleben wolle, daß das Wort „Balmcgg" in das neue VcrtrggSinstrument gesetzt werde. 8 16.

it'ttNnPü
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Conferenz von Bern und Neueilblirg.
»>.,'!! ... . .»u uni» ^^al'l73o. / .

N/. k.,iirlii?K ."NMÜ n'Nlucht-,'.' iio?r,l <„il <lnü iivüv/üu.-i tzzi'-V U'.:!r.rTtaatsarchiv R-r».Z - ,
ai?'.iil? mSit'Utt'ltiil IN ttilfiA. k»1ne> j. .^I.n77 ..»!>, NU. .s,lM In« N0ltt.ll.Iu2- I.uail??
Gesandte: Bern. Johann Rudolf Thormann, des kleinen Raths; Johann Anton TÄlior; des großen

^ths. Neuen bürg. Abraham Martinet, Pannerhcrr; David FranooiS Rognon, Alt-Bürgermeister;
Trederic lc Chambricr, -Alt-Burgcrmeistcr; Jacqucö Dcpicrre, Statthalter und Bürgermeister^ Phitibcrt Pcrroud,

kleinen Raths und Stadtschreiber; David Bazin, maitlP das olvks an ekel; Jean Bullot, mmien maiiio
'kes elar^; Andre- Wavre, -mmol, in-lilrv üos elals.

Neuenbürg spricht, gestützt auf den 1306 errichteten. Bürgerbrief, daS Recht an, den in der Bannicre
Stadt gewachsenen Wein ohne Beschränkungen in des Standes Bern Landen verkaufen zu können, und

klangt, daß, wenn man ihm daS verweigere, die Sache dem in jenem Briefe genannten Marchrichtcr zum Ent¬
scheid vorgelegt werde. Berns Gesandtschaft weist nach, däß jenes Bürgerrecht kein völliges Burgerrecht, soll¬
en nur eine Allianz zum Schutze sei, daß daher jene Ansprüche Neuenbürgs auf freies Commercium als un¬

begründet wegfallen, und daß, da des freien CommereiumS im Bürgerbriefe keine Meldung geschehe, das March-
eecht nicht könne angenommen werden. Nachdem beide Thcile sich nicht hatten vereinigen können, ersuchen die
^sandten Neuenbürgs, jedoch ohne dafür Instruction zu haben, die bcrncrischcn, in den Abschied zu nehmen,

'Höchte Bern gefallen', mit der Stadt Neuenbürg dahin übereinzukommen, daß eine gewisse Quantität „Bosses"
v°»> EigciigcwächS ihrer in der Bannicre der Stadt gesessenen Bürger daS Jahr hindurch im bcrnerischcn
h>.»dc zn verkaufen bewilligt werden möchte, jedoch mit gehörigen Präcautionen. 8 1. (Im Januar 1732

"""de Neuenbürg auf zehn Jahre gestattet, jährlich 600 Faß ncuenburgischcn WeiucS, Eigcngewächs der unter
be»i Stadtpanncr stehenden Burger j630 Berncrmaas das Faß! unter gewissen Bestimmungen und Präcau-
''°»cn einzuführen.) !». Neuenbürg beklagt sich, daß wider den Inhalt des Bürgerbriefs die Zölle gesteigert

ihren'Kauflcuten das Geleit und auch der Pfundzoll abgefordert werbe, und wünsch«, daß durch anzuord-
^»de Rcmcdur die Berufung auf das Marchcnrechl vermieden werde. 8 2. « . Neuenbürg bringt theilS all-

s>°>neinc Beschwerden wegen des CommereiumS vor, thcilö wünscht eS, daß daS unlängst von Bern erlassene
^rbm der Ausfuhr von rohen Häuten ihm gegenüber möchte aufgehoben werden. Die bcrncrischcn Gesandten

'^chcn wenig Hoffnung. 8 3.
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Conferenz von Bern und Freiburg.

Mnrten, g^'is 14. Mai 1740.

ITtaatsarchi» Beril.1

Gesandte: Bern. Georg Jmhof, Venner; Marcus Morlot, Snlzdircctor,beide des täglichen Ratl^-
Freiburg. Tobias von Gottrau, Alt-Scckclmcister;Peter Walthcr Kümli, beide des innern Raths;
Peter Vonderweid, GmeralcommissariuS,des geheimen Raths.

». Freiburg legt den Zolltarif für Domdidicr von 1685 vor, welcher vom Ccntncr Tabak vier Ba^'"
fordert, und verlangt auch den Zolltarif von Oron zu sehen. Bern nimmt beides in den Abschied. 8 14-
Bern erklärt, daß es, so lange Freiburg in dem SouveränitätS-, JuriSdictionö- und Lchenstrcit auf einen DP
deS Hauses von Jonas Viquerat keine andern Titel und Rechte aufweise, die Herrschaft Combrcmont in illl^
alten Besch handhaben werde und sich keineswegs davon „werde verschalten lassen". Freiburg beharrt auf
frühem Deklaration und trägt auf einen auf des Unrecht habenden Thcilcö Kosten zu nehmenden AugenD"'
an. Z 15. e. Freiburg stellt den Antrag, cö möchte die Territorial- und Weidsahrtstreitigkcit„au Boid ^
Moraye" hinter Grandcourt beigelegt und zu diesem Zwecke ein Augenschein eingenommen werden. Die l'^
nerische Gesandtschaft weiß von keinem Territorialstreit,sondern nur von einem Weidstrcit, ist nicht instruier
nimmt aber Frciburgs Antrag in den Abschied. 8 18.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangclcgenheitcn:

Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Mnrten überhaupt.

> Art. KZ bis 65.. >. ' '-

Orbe mit Tscherliz. . .
Art. Z78 bis ZW.

Mnrten,

Art. 1008 bis 10l5i
15,1 ^,'.!!Nll^ch Nlt'ck bl'ttt'üls,?«'? i«1 Älllltt'N'jMttiei?) IM'^1 l.ck Iii« ,„'0'.'

Conferenz der IV Schirinorte der Abtei St. Gallen und deren alter Landschaft mit dem
Cölestin II. zur Beschwörung des Schirmbriefs und der Einnahme der Huldigung.

Reischach, Lommctschwyl, Gossa», Stadt und Amt Wyl, 16.—13. Mai 1740.

ITtaawarcliiv .iiirich, >

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Bürgermeister; Johannes Fries, Alt-Seckelmcistcr. Lul^"
Aurelian Zurgilgcn, des Raths und Spitalhcrr; Anton Lcodcgar Keller, dcS Raths und Kornhcrr. Sch^'^°
Gilg Christoph Schorns, Landammann; Joseph Anton Ulrich, LandSstatthaltcr. Glarus. Fridolin
Hauser, Landammann; Christoph Streifs, LandSstatthaltcr.

Man sehe im Abschnitte Schirmortsangelegenhciten.
Schirinorte des Stifts St. Gallen.

Art. 2. Beschwörung des Burg- und Landrechtö.
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Conferenz der evangelischen Städte und Orte.
Aarau, 1. bis 13. Juni 1740.

^Staatsarchiv Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Bürgermeister;Johannes Fries, Scckelmcister. Bern.
Chr istoph Steiger, Seckclmcister welscher Lande; Johann Rudolph Thormann, deS täglichen Raths. Glarus.
Johann Christoph Streifs, Landsstatthaltcr;Johann Peter Zwicki, Alt-Landammann. Basel. Samuel
Bierian, Burgermeister; Jakob Christoph Frey, des geheimen Raths und Deputat. Schafshauseu. Bal¬
thasar Pfister, Statthalter; Johann Friedrich Stockcr vou Rufern, Scckelmcister.Stadt St. Gallen.
Christoph Hochrütiner, T 6. v., Bürgermeister; Kaspar von Fels, Seckclmcister.

Diese Konferenz wird zur gütlichen oder rechtlichen Erörterung des zwischen Zürich und evangelisch Glaruö
»och immer waltenden Streites wegen dcö Accesses zu den geistlichen Bcneficien in den gemeinen Herrschaften
iusammenbcrusen.

Man sehe im Abschnitte Herrschaftsangclegenheitcn:

deutsche gemeine Vogtcicn überhaupt,

Art, 84». Acres! von evangelisch Glaruö zu den Psarrpfründen.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 27. Juni 1740.

lLandesarchiv Schwyz.z

Gesandte: Uri. Karl Alphons Beßler von Wattingcn, Laildammann; Jost Anton Schneid, Alt-Land-
«Mmann llnd LandSfändrich;Franz Martin Schund, LandSseckelmcister.Schwyz. Gilg Christoph Schorno,
^ndanunann; Joseph Anton Ulrich, Amtsstatthalter. Nidwalden. Michael Jakob Zclgcr, Landammann;
Johann Ludwig AloyS Lussi, Panncrherr.

Zu dieser Coilfercnz war auch Obwaldcn eingeladen worden, entschuldigt aber sein Nichterscheinen.
Man sehe daö Verhandelte im Abschnitte Hcrrschaftöangclcgcnheiten:

Bellen;, Bollenz und Riviera.
Art. 310.
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Gemcilmdgenösstsche Tagsaluing.

Fraue>eseli>, 4. bis 21. Juli 1740.

ITtaatüarcjiiv gurtet,.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Hans Ulrich Lavatcr, Seckelmcister. Ber»-

Hieronymus von Erlach, Ritter, Schultheiß; Johann Georg Jmhof, Venncr. Lu ccrn. Jost Bernhard H»^

mann, Pannerherr und des Raths; Johann Martin Amrhyn, Landvogt und des Raths. U r i. äiarl Alph»"-

Beßlcr von Wattingeil, Landaminann und Pannerherr; Jost Anten Schmid, Alt-Landammann. SchwV^

Gilg Christoph Schorno, Ritter, Landammann;. Joseph Anton Ulrich, Landsstatthaltcr. Nidwalvc»-

Anton Franz Bücher, Landammann und Pannerherr; Johann Peter von Flüe, des Raths und Landvojff

Zug. Peter Staub, Landammann; Johann Lcontius Andcrmatt, Landammann. Glarus. Joseph Frido»»

Hauser, Landammann; Johann Christoph Streiff, Landsstatthaltcr. Basel. Johann Ruvols Fäsch, Obcrff

zunftmcistcr; Johann Sarasin, Dreicrhcrr. Freiburg. (Niemand.) Solothurn. (Niemand.) Schuld

Hausen. NiclauS Wüschcr, Bürgermeister; Balthasar Pfistcr, Statthalter. App cnzcll -Jnncrrhodc»-

Hans Jakob Gygcr, Landammann. Außerrhodcn. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Galle»-

Fidel Anton Püntincr von Braunbcrg, Alt-Landvogt und des geheimen Raths. Stadt St. Galle»-

Friedrich Girtanner, Unterburgcrmcister.

t». Eidgenössische Begrüßung. 8 1. ?». Freiburg und Solothurn entschuldigen ihr Ausbleiben und fi»d^

cS überhaupt sür sich beschwerlich »ach Frauenfeld zu den Tagsatzungen zu reisen; sie bitten zugleich um -im

thcilung des Abschieds. 8 2. « . Bei Besprechung des MünztvcscnS kommt kein Beschluß zu Stande. ^

wird eine Commissioil von süns Mitgliedern niedergesetzt, deren Gutachten dem Abschiede beigelegt wird. ^

trägt dieselbe auf Folgendes an: 1) ES soll bei dem über das Münzwcscn 4735 abgefaßten Gutachten »»^

.dessen Confirmation von 1736 verbleiben. 2) Es soll der Stadt St. Gallen, welche entgegen dem freundet

genösfischen Ansuchen von 4737 mit dem Münzen in einer Weise fortgefahren hat, daß ein großer Sch»^

von ihren Scheidemünze ins Publicum geworfen worden ist, eröffnet werden, sie möchte ohne Präjudiz

Münzregals einige Jahre mit Münzen innehalten, widrigenfalls man bemüßigt wäre, ihre Münzen zu verruß

und dieselben zur Auswechselung zurückzuschicken. 3) Cö soll der Langenthalcr-Abschicd für den Gewinn l»'»"

Münzen als Basis angenommen werden. 4) Es möchte sich jedes Ort belieben lassen, wenn es Münze»

luticren oder abrufen will, im ersten Falle drei Monate, im zweiten Falle etwas länger vorher die übrigen

dessen zu berichten. 5) ES sollen die früher» Mandate, die schlechten Gold- und Silbersvrten, sowie die Sclst^

münzen betreffend, wieder publicicrt werden. — Der fürstlich sanctgallischc Gesandte nimmt die Sache oä >»

(orenckum und wiederholt seine Verwahrung gegen den aus dem Münzen der Stadt St. Gallen entstehend^

Schaden. Jnncrrhoven wiederholt seine in frühem Abschieden niedergelegten Erklärungen und hat das ^

gcnössischc Zutrauen, daß seinen allezeit probchaltigen Münzen freier CurS »verde gestattet »verde». UcbrigU»

sei seine Münzstatt fast immer geschlossen. Der Gesandte von Stadt St. Gallen crwidcrt, daß seine gn.

voriges Jahr auf die Relation der Gesandten die Prägung der Scheidemünzen balv eingestellt hätten, und

die Münze geschlossen sei. 8 3. «I. Auf die Nachricht, daß die anstcckendc Seuche in Ungar» und den beim 1
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beuten Gegenden nachgelassen habt, tverden die bisherigen scharfen Verordnungen relariert und die „Com-

wissariwachen" aufgehoben. Hinsichtlich der giftfähigen Waaren (Wolle, Federn, Pelz u, a.), welche aus Ungarn

und andern angesteckt gewesenen Gegenden herkommen, beschließen alle Gesandten außer der bcrncrischcn, daß

dieselben ohne Primordialschcin und authentischer „Fcdc", daß sie an einem gesunden Orte Quarantäne gehalten,

w die Eidgenossenschaft nicht sollen eingelassen werden, Waaren, welche aus Böhmen kommen, das niemals

angesteckt war, sollen unter Beobachtung der Vorsorge in das Land eingeführt werden können, daß alte Waaren

mit eidlichen Attcstationen versehen, daß sie ordentlich ausgepackt und verlufret worden seien; frische Waaren

können, wenn sie mit den erforderlichen Pässen und Attcstationen versehen sind, ungehindert in die Eidge¬

nossenschaft eingeführt werden. Bern versagt diesen Maßregeln seine Bcistimmung und will den Waaren

(Wolle, Federn u. a.), welche in großer Quantität gleich zu Anfang der Contagion nach Böhmen ge¬

züchtet und an die eidgenössischen Grenzen geworfen worden seien, den Eintritt in die Eidgenossenschaft gänzlich

versperren, Frischen Waaren will es, wenn sie soeben aus Böhmen ankommen und mit authentischen Primor-

dialscheincn begleitet sind, Eingang gestatten. Es crmahnt, mehr das Interesse des Vaterlandes, als das ein¬

zelner Particularen im Auge zu haben. 8 4, In Betracht des Schadens, welcher den Eidgenossen durch

den Nachtricb des Viehes über das Gcbirg entsteht, wird nach frühem Abschieden der Nacktrieb völlig aber¬

kannt, so daß nach beendigtem Lauisermarkt keinem Eidgenossen mehr erlaubt sein soll, sein Vieh über das

Gebirg zu treiben; ferner wird von der Mehrzahl der Orte unter Ratifieationsvorbehalr die Zeil, innerhalb

deren die Welschen Vieh in der Eidgenossenschaft aufkaufen können, von Johann Baptistä-Tag bis St, Rülaus

slriert. Letzteres nimmt Luccrn sc! lokeromlum, beides GlaruS. 8 6. L. Basel klagt, daß ihm seine Zins-

Md Zchntcnfrüchte im Untcröstreichischcn Hinterhalten werden, während den östrcichischen Angehörigen der Zu-

gain/zum bayerischen Kornhauö und die Wcgfuhr der erkauften Früchte, sowie der hinter seinem Stande lie¬

genden Fruchtgcfällc gestattet sei, und ersucht, da seine Gegenvorstellung bei hoher und höchster Behörde er¬

folglos gewesen, um Assistenz, Es wird ein Rccommendationsschrciben im Namen der Tagsatzung an den kai¬

serlichen Botschafter abgeschickt; die darauf erfolgte Antwort, des Inhalts, daß trotz den vom Botschafter schon

früher auf Basels Ansuchen angewandten Ofsicicn wegen der in Untcröstrcich herrschenden Thcurung nicht

'Villfahrt werden könne, wird von den Gesandten ihren hohen Principalcn hintcrbracht, 8 7. K. Basel be¬

btet/daß, während in Beziehung auf die Vorstellungen gegen die Anordnung des AuSpackcns und der Visi-

ticrung der schweizerischen Waaren sowohl, als wegen der Taille eine günstige Antwort eingetroffen sei, die

Beschwerde wegen des beschwerlichen Umwegs von mehr denn hundert Meilen, welchen die Waaren nehmen

»Nüssen, in der Antwort nicht berücksichtigt worden sei. Obgleich es beifügt, daß der baslcrischc Agent Saladin

w Paris von Amclot die mündliche Versicherung erhalten habe, daß dieser Punct keineswegs aus Vorsatz in

der Antwort weggelassen worden sei, so wird aus Basels Anfrage von Zürich, Bern, Basel und Schaffhauscn

nicht unthunlich befunden, durch ein Schreiben den bald nach Paris reisenden Ambassador zu ersuchen, seine

Ofsicicn in dieser Sache'daselbst anzuwenden. Die übrigen Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Sache

vck rvlvrenckum. 8 8. I». Aus St. Gullens Klage, daß die Fruchtzufuhr über den Bodcnscc noch gehemmt

fei und der beschwerliche Jmpost von 10 Kreuzern auf den Sack noch gefordert werde, wird beschlossen, da die

voriges Jahr an die ausschreibenden KrciSfürftcn gerichteten Schreiben unbeantwortet geblieben, an den der¬

malen zu Ulm versammelten Krciöconvent eine Vorstellung zu richten. 8 9. t. Der 8oervlai.e mioein-öl«

französischen Ambassadors übergicbt ein Bccomplimentierungsschreibcn von Seiten seines Principalcn. Be-
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antwortung desselben. 8 10. Ii. Ein solches überbringt auch von Seite des Bischofs von Basel dessen Minister,

geheimer Rath und Hosrathspräsident Joseph Freiherr von Roggcnbach. Beantwortung desselben. 8 11-

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegmhcitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. IL. Polizeiliches.

Landgrafsch ast Thnrgau und Rheinthal.
Art. 25. Salzsache».

Landgrafschaft Thnrgau.
Art. 193. Marchensachen.Art. lS. Beeidigung von Beamte».

54. Amtsrechnungen.
öb.

1(15. Landvogt.

Art. 15. Beeidigung von Beamten.
„ 47. Amtsrechnung.
.. 70.
„ 178. Justizsachen.
„ 189.

Art. 45. Amtsrcchnung.
„ 85. Huldigung.
„ 157. Marchensachen.
„ III. Einzugs- und Abzugsrecht.

Art. 43. Amtsrechnung.
„ 94. Polizeiliches.
. 158. Judicatur- n. Eompetenzconflicte.
„ 145. Jnstizsachen.

195.
269. Abzng.

Rheint hal.
Art. 195. Jnstizsachen.

„ 198. .
„ 242. Ehehasten.

243.

Grafschaft SarganS.
Art. 143. Competcnz- n. JnriSdictionSconfl.

„ 171. Justizsachen.
„ 258. Obrigkeitliche Lehen.

223.

Obere freie Aemter.
Art. 142. Justizsachen.
„ 175. Taverncnrecht und Umgeld.
„ 191. Stifte und Klöster.

Men dris.
Art. 427. Locales.

Bcllcnz, Bollenz und Rivicra.
Art. 311.

Art. 456. Jnstizsachen.
„ 567. Zollsachen.
,, 791. Locales.

Art. 255. Straßen und Brücken.
„ 289. Zölle und Weggelder.
„ 451. Locales.
. 418. „

Art. 248. Rhein.
„ 267. Zölle.

271. „
„ 351. Locales.

Art. 195. Stifte und Klöster.
„ 251. Locales.

252.

Ä72.

Konferenzen der katholischen Orte während der geineineidgenössischen Tagsatzung
' -im Juli 1745.

t2taatsarchi» vuccrii.Z
I.ttI»7'I7> . ,!! ii'ltt »N4 7','lll 7'I!t'Il

t». Hosrathspräsident Joseph Freiherr vou Roggenbach überbringt ein Complimentschrcibcn des Bissig

von Basel. Beantwortung desselben. 8t. I». Oberst Wirz in spanischen Diensten beschwert sich sch^st^

und Hauptmann Wirz unterstüfzt die Beschwerden mündlich, das« ihnen die Prärogative, Privilegien und

pitulationspuncte nicht gehalten werden, indem man ihnen t) die Franchise der Victualien abbreche, 2) von

den
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w das Spital kommenden Soldaten mehr fordere, als die Capitulation enthalte, 3) dasi es der Justiz halber
»lcmche Anstöße gebe, 4) daß dem Officicr, so sein Semester erhalte, wahrend seiner Abwesenheit die Besoldung
Unterhaltenwerde. ES wird gut befunden, daß diese Beschwerden, in einein Memorialc zusammengestellt, jedem
^rte mitgcthcilt werden sollen; ein Schreiben wird an höchste Behörde zur Ratification beigelegt. Luccrn, bei
diesem Dienste nicht bcthciligt, willigt nicht ein; Zug referiert. § 7.

Mail sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsaiigclegenheilen:

Landgrasschaft Thurgan.

^et. 364. Judicatur-n. Competcnzsachcn. Art. (»42. Locales. Art. 647. Locales.

N h e.i n t h a l.
Art. 356. Locales.

Grafschaft SarganS.

Art. 449. Judicatur- u. Coinpeteuzconflicte. Art. 380. Locales.
Grafschaft Baden.

Art. 420. Archiv.

47».

Confertnzeu der evangelischen Städte und Orte während der geineineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 4740.

^Staatsarchiv Zürich.Z

Gesandte: Biel und Müh Ihausen sind nicht vertreten.
t». Der Büß-, Bet-, Fast- und Danktag wird auf den 15. September angesetzt. 8 1. I». Steuern:

1; den beiden reformierten Gemeinden zu Gröncnbach und Hcrbishofcn je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und Schul¬
meister zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; 4) der
reformierten französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Ncu-Bärcnthal 200 st.;
6) den beiden reformierten Predigern zu FricdrichSthalund Karlsruhe je 100 fl.; 7) der reformierten Gemeinde
Baireuth 100 fl.; 8) den reformierten Gemeinden Speyer und Worms je 100 fl.; 9) den Kirchen- und Schul¬
dnern in der Pfalz 300 Thlr.; 10) zu Unterhaltung fünf piemontesischcr und drei ungarischerStudenten
88g st . he,,, reformierten Prediger zu Ncureuth 100 fl.; 12) für das Gymnasium zu Lissa in Polen 200 fl.;
t3) an'den Kirchcnbau zu Worms ein für alle Mal in IXört. Reparation 200 fl. — Schaffhauscn contribuicrt
"icht zu 6, 7, 8, 11; Appenzell nicht zu 8, 11; St. Gallen nicht zu 7, zu 10 giebt es nur 60 fl.; Appenzell
uiinmt 13 .->4 i-eeommeiilwuluw; zu 12 contribuieren blos Zürich, Bern, Mühlhauscn und Biel. I Siehe S. 7.j
14) Abgewiesen werden die Begehren der reformierten Gemeinde zu Lübeck um einen Beitrag für ihre neucrbautc
Kirche, der lutherischen Gemeinde zu Altenrieth und Ncuhengstctt,beide im Württembcrgischcn,der Gemeinden

Meerholz und Ebertshausen. 8 2 bis 15. e. Die in vorjährigem Abschiede niedergelegte Verordnung,die
Nemden Collectanten betreffend, wird dahin erläutert und dann gutgeheißen, daß die in der Eidgenossenschaft
lich einfindenden fremden Particularcollcctantcn abgewiesen werden sollen. 8 16. ,1. Hl. Johann Jakob Spreng,
Bürger zu Basel, dcrmaligcr Pfarrer zu Ludweiler bei Saarbrück, sucht um ein Privilegium auf zwanzig Jahre
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für seine in Verse gebrachten Psalmen Davids und seine Kirchengesänge mit Melodicen an; David Gcßner und
Gebrüder, Bürger von Zürich, ein solches für das sogenannte?„Haus-, Kirchen- und Rciökleinod", ingleiche>»
für „die Himmelsleiter". Die Ansuchen werden ack roovmmenckunckum in den Abschied genommen. 8 17.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsangelegenhciten: '

Nhc inthal.

Art. 76. Landschreiberei. Art. 437. Localis.

47Ä.

Jahrrechlmng der die Grafschaft Baden und die nntern freien Aemter regierenden Stände-
Baden, 26. Juli bis 5. August 1749.

IDtaalSaechiv ^inrich.t

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl; Johann Rudolf Lavatcr. Bern. Hieronymus von Erlachi
Johann Georg Jmhof. Glarus. Fridolin Joseph Häuser; Johann Christoph Streifs.

i«. Glarus wiederholt sein Verlangen, daß Zürich sich über den von ihm in Aussicht gestellten Beitrag

an die Restauration der Ziegelbrücke erklären möchte. Zürich antwortet, daß nach einem ihm von einem Vau-
meistcr ausgefertigten Plane die Brücke mit 800 Gld. und 20 Stück Holzes von 60' in brauchbaren Sta »d
gestellt werden könne. Glarus verlangt, daß Zürich die Garantie dafür übernehmen möchte, in welchem F»^'
es das Holz liefern wolle, oder wenn ihm an den alten Bau 1000 fl. bezahlt werde, so wolle es den neue» .
Bau über sich nehmen und Zürichs Discretion anhcim stellen, was es an denselben beitragen wolle. 8 3.

Zürich und Bern.
,

I». Die bei der am 14. Juni vom Fürsten im Toggenburg eingenommenenHuldigung vorgefallene»
Widersetzlichkeiten ssie sind in einem dem Abschied beigelegten Memorial aufgezählt! veranlassendie Gesandt
Zürichs und Berns, zumal da diese beiden Stände durch eine kaiserliche Zuschrift um Beilegung der n"ä)
schwebendenDifferenzen im Toggenburg ersucht worden waren, dem Fürsten den Vorschlag zu machen, die früh^
in Conferenzen gepflogenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Der Entwurf zu diesem Schreiben an de»
Fürsten wird zur Ratification in den Abschied genommen. 8 20.

Man sehe auch in dem Abschnitte Herrschaftsangelcgcnhciten:

Grafschaft Sargans.
Art. 372. Loeales.

Grafschaft Baden und untere freie Remter.

Art. 18. Huldigung. Art. 37. Justizsachcn. Art. 61. Salzsachen.
. 32. Jnstizsachcu.

Grafschaft Baden.

Art. 49. Amtsrechnung. Art. 362. Stifte und Kloster. Art. 452, LvcaleS.
. 138. Polizeiliches. , 380. , , ,'.,479..,"
,, 217. Judikatur-u.Comtzetenzcönyicte. „ 385. „ „ '
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Untere sreie Aemtcr.

Art. 48. Amtsrechnung. Art. 125. Polizeiliches. Ari. 202. Loeales.

, 70. Landschrciber.
Rappcrschwhl und dessen Hose.

Art, 2l. 22.

475.

Iahrrechnung der die Vogteien isanis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1740.

I^tantSnrcluv Basel.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Eschcr, Zunftmeister.Bern. Johann Anton Kirchbergcr, des täg¬
li chen Raths und Venncr. Luccrn. Johann Karl Christoph Pfyffcr von Altiöhofen, dcö inncrn Raths. Uri.
Johann Joachim Epp, des Raths. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Landammann.Untcrwaldcj», Mar-
Mard Anton Stockmann, Alt-Landammann. Zug. Karl Amadeus Muos, des Raths. Glarus. Johann

Heinrich Schindler, des Raths. Basel. Johann Lucas Jsclin, deS Raths. Freiburg. Franz von Fiva,
Ritter, dcö Raths.' Solothurn. Johann Victor Joseph Byß, des Raths. Schaffhausen. Heinrich Peycr.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelcgenheitcn:

Vier cnnelbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 21. Shndicat.
« 42. Ortstimincn.

Art. 212. Beamte.
» 261. Justizsachcn... 288.

Art. 383. Beamte.

Art. 1t2. Instizstichen.

Lanis .und Mendris.

Art. 194. Kirchliches.
2 aui S.

Art. 323. Postwesen.

. 335. Zollsachcn.

Mendris.

'Art. 410. Marchcnsachen.

47V.

Art. 155. Kricgssacheri.

Art. 358. LocalcS.

>, 359.

Art. 428. Marchcnsachen.

r.Lst d'.

Iahrrechnung der die Vogteien Luggarns und Mainthal regierenden Stände.
L » g g a rns, im August 1740.

lDtaatSarchiv NascNI

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.
». Die Gesandten hatten schon zu Lauis die Gesandten der zu Bellenz regierenden Orte mündlich und

schriftlich ersucht, die Verlegung des BellenzermarkteS auf den 8. Octobcr wenigstens für dieses Jahr zu suspen-
dieren, jedoch zur Antwort erhalten, daß'dieselbe von der Aushebung der Crida von 1736 und von der
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LandsgemeindeabHange. Auf ein an die drei Orte erlassenes Schreiben antwortet Uri, daß eS bei seiner jüngst
zu Frauenfeld abgegebenen Erklärung bleibe. Schwyz und Nidwalden können nur durch Landsgemeinde-Beschluß
etwas ändern, alle dringen aber auf Suspension der Crida. Die III Orte werden ersucht, bis Mitte Septembers
den Markt zu Bellcnz abzustellen, worauf dann von Seiten der uninteressiertenOrte jene Sustcrida auch
suspendiert werden soll; serner solle wegen dieser Streitpuncte gegen künftigen Mai hin eine Conferenz zu¬
sammentreten. Der Landschaft Lauis wird eventuell bewilligt, die Abstellung des Bcllcnzcrmarktcskundbar zu
machen. K 9.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Nicr enn e t b irgi sche Vogteieu überhaupt.
Art. 1t 5. Justizsachen. Art. 168. Kricgösacheu.

Mendtiö.
Art. 384. Beamtet

Luggarus.
Art. 455. Rath der Landschaft. Art. 492. Justizsachen. Art. 548. Zollsachen.

„ 474. Marchcnsacheu. „ 564. Straßensachen.

477.

Jahrrechmmg der die Vogteien Vellen;, Vollenz und Niviern regierenden Stände.
Bellenz, im August und September 1746.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

478.

Conferenz von Zürich und Bern mit dem königlich sardinischen Minister Grafen von Viry.
Bern, 29. November 1746 bis 19. August 1741.

lStaateai'chiv Zurich.I

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Escher, Bürgermeister; Johann Fries, Seckelmcistcr. Bern. HielN
nymus von Erlach, Schultheiß; Johann Georg Jmhof, Vcnncr; Johann Rudolf Thormann, des Raths; Jak^'
Ott, des Raths; Johann Thormann, Alt-Landvogt von Aarberg; Karl Emanucl von Wattcnwyl, Alt-Landvogl
von Morste; Daniel Kirchberger,Alt-Landvogt des Thurgaus; Anton Tillicr, Hauptmann.

Diese Conferenz wurde zur Beilegung der Streitigkeiten, welche die Stadt Genf mit dein König von Sar¬
dinien in Betreff der Ausübung der landesherrlichen und untern Rechte hinter St. Victor und Chapitrc u»d
der Beibehaltung des Tractats von St. Julien hatte, und das namentlich seit 1734 aus Anlaß des von Seite»
Savoyens einseitig vorgenommenenDenombrements der Mannschaft und des Viehs, der Einquartierung ^r
Truppen und der beabsichtigten Vertreibung seiner daselbst befindlichen Rcligionögcnosstn. Nachdem Genf dü
Stände Zürich und Bern zu mehreren erfolglos gebliebenen Jntercesstonalienan Sardinien vermocht, der König
durch ein Schreiben vom 7. October 1739 Abgeordnete beider Stände nach Turin zu einer Besprechung
Sache eingeladen hatte, diese aber dagegen eine Conferenz dießscits des Gebirgs vorgeschlagen hatten, wälst^
der König von Sardinien Bern zum Orte der Conferenz und schickte den Grafen von Viry als seinen Minist^
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dahin ab. Nachdem die Gesandten Zürichs und Berns den 29. November sich vorläufig allein versammelt und
"ach abgelegten Curialicn das Cercmoniel besprochen hatten, wird der Gras in die Sitzung abgeholt. In der
hier mündlich und sehr schnell vorgetragenenErläuterung der obschwebcnden Zwistigkcitcn, hebt er viele Facta
hervor, durch welche er darthun will, daß die Nichtbcobachtung des Tractats von St. Julien und das Dawidcr-
handeln aus Gens sallc, und schließt damit, daß dieser Tractat nicht mehr verbindlich und die Deklaration von
Mc, aller Billigkeit gegründet sei. Als die Gesandten diesen Vortrag schriftlich von ihm verlangten,
weigerte er sich denselben zu geben und schützte den gemessenen Befehl des Königs vor; und als er
auf eine folgende Sitzung (2. Dccembcr)eingeladen und ersucht wurde, diese Erläuterungen noch einmal, aber
langsamer vorzutragen, damit die Sccrctäre sie concipieren könnten, willfahrte er zwar dem Begehren, gab aber
nicht zu, daß die Secrctäre etwas concipicrtcn, und erklärte, daß er, wenn etwa doch der Versuch gemacht wer¬
den sollte, so schnell reden würde, daß keine Feder ihm folgen könnte. Der Schluß seiner Rede ging nun
dahin daß der Tractat von St. Julien kraftlos sei. Er redete auch von des Hauses Savoyen ehemaligen
Prätensionen,der Souveränitätüber Genf, von dem Widomuat daselbst, indem er zu crwahren suchte, daß des
Hauses Savoyen SouveränitätSrcchtcüber Gens von Kaisern, Päpsten, ja von eidgenössischen Ständen selbst
garantiert und in der That von verschiedenenHerzogen ausgeübt worden seien, also daß man zu Genf Münzen
geprägt habe und Delinquenten Gnade erwiesen worden sei. 1518 habe Genf diese Souveränität nicht mehr
anerkennen wollen, Savoyen aber sei niemals von seinen Ansprüchen abgestanden, habe sein Recht wicder-
hvlcndlich geltend zu machen gesucht, namentlich durch die 1667 an gemeine Eidgenossenschaft gerichtete Vor¬
stellung. Ferner spreche der Tractat von Lausanne, daß des Hauses Savoyen Ansprüche aus die Souveränität
über Genf freundlich oder rechtlich sollen untersucht werden. Ucber die Streitigkeiten wegen St. Victor und
Chapitre läßt er sich einstweilen nicht vernehmen. Schließlich erklärt er, daß ungeachtet alles dessen, was dem
Tractat von St. Julien zuwider vorgegangen sei, sein König nach dem Frieden von Vervins und der Dekla¬
ration Heinrichs IV. von 1601 sich zu conformieren und mit Genf nachbarlich zu leben geneigt sei. Wolle
Man ihm, dem Minister, ein Erpedicns zur Beilegung der Streitigkeiten vorschlagen, so mache er sich anheischig,
selbiges nack öhof, mit seinen Officieu begleitet, abzuschicken. — In Folge dieser Erklärung wird es für nöthig
erachtet, einen Abgeordneten von Genf zur Konferenz zu bescheiden.

Den 5. Dccembcr äußert sich der sardinischc Minister über ,eincS Königs Souvcränitätörechte hinter
Et. Victor und Chapitrc also. Vor allem sei zu bemerken, daß die dortige Jurisdiction und die Leheuschaftcn
sehr vermischt und nicht limitiert seien, ein Umstand, welcher die Quelle beständiger Streitigkeiten sei. Genf
habe zwar seine Jurisdiction über seine eigenen Leute und Lehen; Herzog Karl III. habe diese Länder mit
völligem Rechte der Souveränität besessen und Subsidicn wie von seinen übrigen Unterthanen bezogen. Ferner
habe der Stand Bern bekanntermaßen dieselben nachwärts mit völliger Souveränität inne gehabt. Durch den
Tractat von 1536 habe Bern die Appellationen, die Mannschaft und das Malesizrecht gegen Genf sich vor¬
behalten. Diese Länder habe der Stand Bern dem Herzog 1564 mit gleichen Rechten wieder übergeben. Durch
den Abschied von Basel sei zwar Gens zu Gefalleil ein Namhaftes eingeräumt,die Souveränität jedoch vor¬
behalten worden. Dieser Abschied aber sei durch die nachgehenden Burgerrcchtöerneuerungcnnicht bestätiget
u»d scho„ oilf Jahre vor der Restitution dieses Landes zu Ende gegangen, so daß also das damals Eingeräumte
"ichts zu Gunsten Genfs in sich schließe. In der darauf folgenden Sitzung (9. December) erklärt er sich bereit,
weitere Erläuterungen zu dem am 2. Dccembcr Gesprochenen zu geben und versichert nochmals, daß scin König
l"wohl mit Genf, als den beiden Ständen in vollkommenem Einverständniß zu leben bereit sei. — ES wird
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nun mit Zustimmung der Räthe und Bürger von Bern für passend erachtet, bevor irgend ein Beschluß gefaßt

wird, die Abgeordneten Genfs zu erwarten.

Den 18. Decembcr erscheinen als Abgeordnete Genfs mit ihren Creditivcn in der Sitzung Franz Joh. Turreti»,

Staatsschrciber und Joh. Ludw. Du Pan, beide des Raths. Nach erhaltener Mitthciluug dessen, was Graf von Vir?

vorgetragen, erklären sie, daß durch den Tractat von St. Julien alle Zwistigkciten, welche Gens mit Savoyen gehabt

habe, beendigt seien und Genfs Unabhängigkeit anerkannt worden sei; daher träten sie weder in die Diöcussion über

ältere Dinge, noch weniger über Savotzens Souvcräuitätsansprüche in Betreff Genfs ein, da das alles durch

den Tractat von St. Julien abgethan sei. Dieser auf ewige Zeiten errichtete Tractat sei vom Herzog ratificicrt/

in der Allianz zwischen dem Herzog und der Stadt Bern von 1617 bestätigt worden und sei bisher btt

Richtschnur gewesen, nach welcher man gehandelt habe; ungeachtet der Dcclaralion von 1669 sei er in viele»

Puncten vom turinischcn Hofe beobachtet und jederzeit dessen Gültigkeit stillschweigend anerkannt worden, ja 16^

habe der turinische Hof sich selbst damit geschützt. Wie sehr endlich die beiden Stände diesen Tractat als de»

„Grundsatz der allgemeinen Ruhe" angesehen hätten, beweise der Briefwechsel zwischen diesen und dem tun»^

schen Hofe in den Jahren 1669, 1672 und 1673, i» welchem sogar mit Drohungen begleitete Vorstellungc»

zu Gunsten Genfs enthalten seien. In der Konferenz von 1709 sei der Tractat von St. Julien zur Regel

nommen und nach demselben der Streit beigelegt worden; ja der sardinische Minister habe selbst erklärt, daß

der König keine Absicht gehabt habe in diesen Tractat einen Eingriff zu thun. Schließlich widerlegen die Ab¬

geordneten Genfs die vom sardinischcn Minister vorgebrachten Thatsachen, als hätte Genf zuerst Eingriffe' l»

den Tractat sich erlaubt.

Den 14. Decembcr sprechen sich eben dieselben über das Speciale des Bezirks von St. Victor und Ch»p>^

aus. Durch zwei Transaktionen von 1302 und 1304 zwischen dem Grafen von Genevois und den Priort»

von St. Victor und Chapitre sei die völlige Souveränität an diesen Orten den Priorei! übergeben »vordem

welche sie bis zur Reformation ausgeübt halten. Nach Eroberung des Welschlands habe Bern in dem TraclK

von 1536 hinter St. Victor sich nichts vorbehalten, als die Appellationen, das Mannschaftörecht und das Malefiz, lsi»^

Chapitre aber gar nichts anderes, als die Appellationen. In Folge eines wegen Erccution dieses Tract»^

entstandenen Streites sei der Abschied von Basel 1544 erfolgt, durch welchen beiderseitige Rechte an diese"

Orten bestimmt worden seien, wobei unter anderm Genf zugethcilt worden sei: 1) daS Criminale, jedoch

Vorbehalt des Begnadigungsrechtes; 2) die Religion und die davon abhängenden Rechte, folglich auch d»d

Matrimonialrccht; 3) daß das Militarc zu gleichen Theilen und mit beiderseitiger Ucbcrcinstimmung solle

geübt werden, was wirklich noch 1700 geschehen sei; 4) die Erwählung der Gcrichtöofsicialen. Diejenüff"

Artikel des baslerischcn Abschiedes, welche „auf ewig gesetzt waren", seien durch den Tractat vou 1558 best»^

worden. Nach dem baslerischcn Abschiede habe man sich gegeneinander verhalten bis zur Restitution du'!«"

Orte, über die man dann sonderhcitlich 1560 und 1561 übereingekommen sei. 1570 sei ein Tractat errich^

worden des Inhalts, daß der Herzog die Bezirke von St. Victor und Chapitre mit gleichen Rechten besitz^

solle, wie sie Bern innc gehabt. Der Tractat, welcher dem Krieg von 1589 ein Ende gemacht, bestätige die

durch den mmw äe vivro von 1570 eingeführten und bestimmten Gebräuche. Aus diesem allem sei

nehmen, eH daß des Königs Souveränität hinter St. Victor und Chapitre ihre Schranken habe, und daß )

dieselbe nicht weiter ertcndicrcn könne, als die Tractate solches zugeben. Endlich wiederholen die Abgeordm^'

-) A n m. Im Zürcher- und Bernerexemplar steht: nich t abzunehmen.
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Genfs die früher auf der Konferenz zu Aarau vorgebrachten Beschwerden und fügen noch drei neue Puncte

bei. Sie find ferner wegen der Gefährlichkeit der vom fardinifchen Minister gemachten Vorstellungen nicht der

Ansicht, daß man von demselben etwas Schriftliches verlange, und, angefragt, was für ein Erpedicns sie für

die Beilegung des Streites vorschlagen, antworten sie, daß sie instruiert seien, sich hier Raths zu erholen und

einzuwilligen, daß man ein solches suche und ausfindig mache, das aber so beschaffen sein müsse, daß cS den

Tractat von St. Julien nicht vernichte. m. l . .

.Den 15. Decembcr besprechen sich daraus die Gesandten beider Stände, was für ein Weg der Ver¬

mittlung einzuschlagen sei. Einerseits, sieht man ein, daß der gegenwärtige Zeitpunet ein günstiger sei, da

dem turinischcn Hofe an der Sicherheit Genfs gelegen zu sein scheine; andrerseits findet man die beider¬

seitigen Beschwerden und Ansprüche zu zahlreich und zu stark, als daß auf Discussion der einzelnen einzugchen

rathsam wäre. Dem sardinischen Gesandten wird nun zu antworten gut befunden, daß die von beiden Theilen

vorgebrachten Principicn zu weit von einander entfernt seien, um zur DiScüssion schreiten zu können, daß man

aber beiden Parteien gütliche Vorschläge zu machen gedenke ; zugleich geben Räche und Burger der hohen Kom¬

mission Vollmacht, mit dem Gesandten Zürichs ein Projcct zu solchen Vorschlägen zu formieren. Der sardinische

Gesandte nimmt diesen mackus prueockoncki an. Die Deputierten von Genf legen nun <den 3t. Deccmber) ein

Projeet vor, enthaltend eine Delimitation, auf welche Weise Genf verlange, daß es sein Territorium in einem

Zusammenhang und unzertheilt in völliger Souveränität besitzen könne, mit dem Anerbieten, dem Könige von

Sardinien für die an.Genf abzutretende Souveränität und die Laude ein Aequivalent an Lehenschasten, Zehnten,

Bvdenzinscn und Geld zu geben. Die Forderungen dieses Vorschlages finden aber die Gesandten beider Stände

zu hock, da nach denselben nicht nur die Souveränität über St. Victor und khapitrc, tun die es sich bei dem

Streit handle, sondern auch uoch die Abtretung von Dörfern verlangt werde, welche bis dahin rein savoyisch

gewesen seien, und dafür von-Genf keine.Souveränität als Aequivalent dargeboten werde. Die Deputierten

Genfs, welchen in diesem Sinne Vorstellungen gemacht werden, wenden sich um genauere Jnstruelionen an

ihre Principalen.

Januar 174t. Indessen wird dem sardinischcn Gesandten vorgeschlagen, vermittelst eines CantonnemcntS,

in welchem ctwaö an Souveränität gegen ein billiges Aequivalent abgetreten werden müßte, den Streit beizu¬

legen; derselbe aber erklärte, ohne nur in der Sitzung zu erscheinen, wenn von Genf die geringste Erwähnung

von Abtretung der Souveränität gethan werde, er Befehl habe, die Ncgotiation sofort abzubrechen. Auf diesen

Bescheid hin wird nun mit Bcistimmung der Gcnfergesandtcn ein allgemeiner lautender Vorschlag dem Grafen

von Viry gemacht dcS Inhalts, daß man den Zweck am besten zu erreichen glaube, wenn ein Arrangement

getroffen werden könnte, vermittelst dessen zu Gunsten der Stadt Gens einige Kontiguität des Territoriums

konnte hergestellt werden. Gras von Viry erklärt, in ein Arrangement nicht eintreten zu können, bevor ihm

Nähere Propositionen gemacht würden; sollte aber daS nicht möglich sein, so stehe noch der Weg ciues

>m.cw ck<! vivro offen, in welch' letzten» Fall aber der König seine „Prätcnsioncn über Genf" sich vorbehalten

lverdc; jedenfalls dürfe nicht von Abkauf der Souveränität und von dem Plane Genfs die Rede sein. Die

Deputierten Genfs erbitten sich von ihren Principalen auf diese Antwort hin neue Autorisation. Unterdessen

Greith sich ein Allsschuß von vier Mitgliedern mit den gcnscrischen Abgeordneten. Diese machen nun folgende

Borschläge: 1, Sic verlangen ein Arrondissement um ihre Stadt auf Seite der Arvebrücke, und daß zu diesem

6ndc ihnen on «onveiilinotö Carougc, Lancy, Grange-Colomb und Pinchat überlassen, dagegen dem Könige
79



626 November 1746 bis August 1741.

SN souveiainets Neydans und Moisins übergeben! werde; Ps Comnnlnieation mit dem „Mandement" He Jusw

durch Ehsne und Chouler; 3) eine: Limitätton des Bezirks von St. Victor , und Chapitre und Bestünmmlg der

Gerechtigkeiten, welche beide Parteien auszuüben haben!;.4) eiüe Ausmarchung der „Mandements" von Jussy,

Chancy und Avully. In einer Privatuntcrrednng zeugt sich Gras von Viry den drei letzten Puneren nicht

abgeneigt, während er gegen den ersten Bedenken äußert. Die bald darauf vom Genf eingetroffene neue-In¬

struction verlangt ebenfalls obige vier Puncte. Nachdem aber der sardinifche Gefandte - der engem Kommission

erklärt hatte, daß sein König auf Seite der Arvebrüeke wegen der Evntrebande und der dadurch eintretenden

Schmälcrung seiner Einkünfte niemals etwas abtreten werde, wohl aber auf Seite von C.hancy, Avully, Jussß

oder andcrSwo; nachdem ferner Gent die Abtretung von Carougc und Lancy zur smnlitia sine gun na» ge¬

macht und verlangt hatte, daß diese Proposmon zuletzt unmittelbar dem Hose Übermacht werden sollte, der Gras

aber erklärt hatte, daß er in diesem Falle die Verhandlungen sogleich abbrechen würde: so suchte die große
sich'i'mHtl'i'W',' .'ig? ,i? .n^-lt-ivl „lt. uz .-stchiimlrt.i f-l.'n niA'Ndi
Eomnnition dre Negotiatlon von eurer andern Serie anzugreifen.

«?.- !!„I'/tch> lUinütt-.il-. IN? Uli/ IM'NU:-) Dlttlnm lltl? «,'tl .'!? l!'„rsl„ll?ch N'NPdlUs.r»-

Da es sich bei den Verhandlungen herausgestellt hatte, daß die Zwistigkeiten eigentlich nicht von Ansprüchen

auf Souveränität über einige Landstriche'herrühren, sondern daß Genfs erste Sorge fei, daß es vom turinischen

Hofe als eine freie Republik anerkannt, die streitigen und vermischten Gerechtigkeiten beider Parteien hinter

St. Victor und Chapitre bereinigt und das Territorium äusgemarcht werde, so entschließt sich die größere Conü

Mission, von der Forderung der Abtretung eines Landstrichs aus Seite der Arvcbrücke zu abstrahieren, doch ZN

Erhaltung des Dorfes Earouge einige Instanzen zu thun. Die engere Commission arbeitet auS Auftrag der

großen ciil Project in diesem Sinne aus und wird zugleich beauftragt, darin des Kölligs Prätensioncn auf

Genf in unverfänglichen Ausdrücken so zu berühren, daß im Falle die Verhandlungen abgebrochen würden,

Genf in den folgenden Zeiten daraus kein Nachthcil erwachse. Dieses Project, mit Aendcrungcn und Zusätzen

aus dem Tractat von St. Julien von den genferischen Deputierten und der großen Commission versehen, wird

trotz einiger Einsprachen den genferischen Deputierten vor dessen Ucbergabe an den Grafen von Viry mitgethcilt,

damit sie es ihren Principalen zuschicken können. Der Magistrat von Genf erklärt sich einverstanden mit dieses

Project mit Ausnahme des Art. 4, in welchem der König von Sardinien auf alle Ansprüche aus Genf zu ver¬

zichten erklären soll, da im Falle des Abbrcchcns der Verhandlungen dieser Artikel so auszudeuten wäre, als »b

Genf diese Ansprüche anerkenne. Andrerseits erklärt der sardinische Minister, daß, wenn man in dem Vor¬

schlage nichts von des Königs Prätensionen auf Genf rede und dieselben nicht berücksichtige, er sich in kein?

Verhandlungen einlassen könne. Unter so bewandten Umständen wird beschlossen in folgender Form dem sich

dänischen Minister den Vorschlag mündlich vorztiträgen:

1) 8'il plaisait ä 8. N- 4s sonsontis, gus kau puisse snpprosllsr 4o In vills 4s Usnöve Iss pnstios

ssnrtsss 4s sauverninsts, snolavße« 4nns Iss Ltnts 4s 8. U., pur »u scllangs resiprogus 4s droits 4s so»'

vsrninotv stir divers lioux, et gus paus sst stkst 8. N. voulüt Kien asoordor ä In ville 4v Uenstvs, aU'

dolä 4» pant d.^rv'S, Lnraugs nvos sau terriloirs, sn prsnnnt paus ssntin In rivisrs d'.Vire «ü slle so sstw

»Inns > ,1rvs nu ssnslinnt st rvmonlnnt sstto riviärs 4v möme «sue seile 4e In Devins jusgu au Kia»ä

sliemiu, st 4s Iß jus^u'ä I'^ervs 4u sdtß 4u Isvnnt, en suivnnt In ligne knrmso pnr Is das 4u sotsnn

4s pjnclint: sur guai 8. N. est prißs 4s röllscliir, n) gue ie villngv 4s Unrnugs est paus In

^rnnds pnrtio de In surisdistian 4s 8t. Viotar et tlllnpilrs, d) gue Ie pant 4'Irvs appartsanut ä

ville 4e Uensvs, il lui est indispensable 4'nvoir un sspnee nu-deln paus kaiss Iss 4ispositiaus nseos-
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ssires i» sa. eonsokvution et/oootte I«»s llel,o.lle!monls Mqueai»»«t äsogvreute>^6v IlHrv«!, v) qüv I»

trop gruutle prvziimitö 'lies svntinsUlis. r^eipr<»q««zs,^ n6eoss»ires.« pluevli ou tliv«r»«i oveun'vnves. a <i«mde

plusivurs kois veossiou b 6es dispute« kAvkvusvs, «p»i pourroient rsnaltre aisemvnt ch.ns l» «uite, si I on n'^

rvq,ti6i»il. 2) (loininu le trunspors »Is tlivprses eAgses nvvWsairv« pour Iv N.in«Ivmq»t «le.lussz' uppsr-

tenunt s^leuvve, «PN 8t! luit pur Is,^ouvvr»invI.v «le 8.AI., » llunn«! lieu Kien gueltzues kyis.Ä llos mvsvo-

lvi.llu« ^«zsaxrvul.les, 8. AI. svruit priee tle vouloir Inen seeortler i) lu vjtle tlg 6engve I« liumvuu 6e

6rsnxv-6unsl. «p.i est tlv I« .lurisclietiuu «le 8t. Victor et Ll.upitre, uvee les portiuus «in,v illuxe 6v LIuInv.

gui s»«t «Iv Ii» souvenpuetv ti,i «Iv? «Iqux. vütvs «I» ruisqoau Seim«, pour,ptre renkvr»t»es et joints b

I-» dunlieue ou kruneliise tle slenvve, et une oommunioution likr« vt in6epeu«lupte »>ße le Aluntlement

«le .luss^ pur 6rs»xv»6?a«I, slr,'te et le pont «le Okoulvx <>u pur Vauäveuvrvs et 61>oulex.— 71) t)ue I»,

rille lle Lenvve cetlvru et ubuntlouneru ü 8. AI. ses tlroils tle souveruiuete et llv juri«liv6oy sur Aie^äuns

et Aloisios, tle memo gue «Ivs psrcellvs tle su souvei uinet«!, gui se trouxent enelsvves «luus les etuts «se

8. AI. et le surplns «les llites cessions se bonjLerg pur un eguivulent raisonnudle, «lvnt ou oppvivM^t

u l» »utiskuctiou t>e 8. ül. — 4). Au'uu eus gue les sus«Iits eel.uuxes,g)vnt lieu, il pluise ü 8. HI. )Ie

eonseutir, «p»v t'ou Iruite tknn eelu.pxe «le snjets «les lleux rt'lixivns, e», «pie Ion e»>vv)pnue, «lune lilieile

<Ie evnseienee reeiprogne e,t tle lu kueun «lout ils puis?cut-coutiuuvr I'exereiee »le Ie»ir relixiou suus «>y-

l'öelit mvnt. 5) Oue les mus tle luss) , 6k»aeze, tl'iVvull^ et eeux «p.i seroivnt eetles ü t-enp>e pur le

Preseut truite soient exactewent «leliwites pour prvvenir tont ineonvvnient la-flessps^ ü l'uvenjr. ^ <s) Aue,

evmme l'ontreruelowent «los terres «lites <lv 8t. Victor et tU»upilre uvve tluiiligs liAs , et. lu «onkusion

<pii z» rexuo est une souree svcoiule tle «likkieulte» entrv les nsjieiers tle 8.. Hl. gl ^ge^ «le <!e,»e>e 8« «I".
N .le ilooner son uurement, b ee «ue les «lites terres soient tselimitees, et leurs «Iroils

«St ,»iee .» > , p . ^ ,'j! ' . .
rebl.'.« >>i„< .>> Clement eossible. — 7) <)ue 8. N. selnn sou eguile nuturelle xoulut eonvenir «Inn
>t.l,i»s I«, PIUS tx.ie««.»»">. , . . . I,.. ,,'MN
uit!.!«.' .ssorer -'» lu villv tle 6eueve lu )ouissauee tles tlimes, eensks, liets ele., llont ils sont en
»iiKir, poui .issuit» Ii":!.- - -üi,., . . >» u . . i
Possessio!, «I.uis les «Uuis tle 8. AI. suus p«nioe>>r«> «puls soieol iixpnetes pur I«>s «>>i«>s ou uulres soiis

prelexte «le ,li..« .'>se. Portio»» «um^rue ou uulr.uuei.l. et «p. ils «u. puisseut reli.er le pioveuu eu uutiire

oomme ils le jug.-rou. I«> plus . «mveuul.le. - Nue 8. AI. v.u.tlru lii. u per.u.». .., .,,.e .ous .!eÄx

t,ui s..,it .... seroul ei>o)e..s ou >.«"..g.u.is .... l.ulului.ls «le lu >i»e «le 6eubve, ue pour...nt eux. i.i le^s

8erxil,!urs .!> «lo.uesli'iues «'lr,! Ir.u.I.I,'^ »u iu.puel.-s pour .uuse <>.- l.uu reiigiou, peutluul .p.ils ^At''""
nerout «luus leurs uuusous e> i.ieus silu.s «luus l.s .^luls .le 8. AI., muis > pourr.u.t tivre et «lemeurör

e» III.ei l,> u lu eliurge «le ue «loxiuutiser. — 9) <)ue «le »ui'uue 8. AI. lrouveru «up.ilul.le, «p.e les e>Wv«^s
ou I.ou,^e..is ou l.ululuiil« «le 6eo«-ve jouisseut tle lexemptioi» 6e toute tuille, coi»ril»uti«w8. Ivvees «1e

xruiues, inipüts, rutioiis, «lee.mes, eourveos. loxemeut tle guerre, pt»uxe et «louui.e et tle toute .Iu».''e

lu.» «.. .liuuire ,p. .-xliuor.liuuire pour les l.ieus «le I uu, i.u. «I.-i.o.ulu.-meul, eomiue uussi pour «e.A^u^

I'ossbtlei.I uetuelleiueot «luns les terres rvmisvs u 8. AI. pur le Iruilö -'» kuire. — I«) A„v I on e.uivuenUu

«les urlicles neeessuires pour ussurer lu lilierte tlu ,o».».vree leeiprugue entre les su)ets, et ü lexur«!

tlu sei «>ui seru n«;cessuire uux citvsens ou bourxevis ou Iiuditunls et susets tle 6eneve tluns leur lerri-

luire tle oiiuuev el <I >Xv»>l) , «lepenllunt tle leur souveruinete. et rivre les terres «le 8t. Vieto^l sil^pitte.

'Is p....r.o», intlistinetement le kuire l.unsn.urel.er sur les .'-tuts tle 8. AI., suns ^ eow.nAl^M. -

II» « m I-, I,onl.' tle «?onvemr tle ne kuire ussemdlev lle xens tle xuerre, ni kortiüoati»bn-,tM>!tenir

xurnisuu «piulre lieues ,»es «le lieneve. — 12) I.es (»l.evulieis «le l tlitlre tle 8t. AI.»uri«)«'net-Ät. ^»/-»re
79*
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de guolgu«8 Lois et revenu» da»8 In ville et los tizrio» de 6cmeve, gue 8. Kk. con.me »ouveiaw
du cvt ciodre 8erc.it priuu du permvttre gu'il 8«n fg88U un ecb-nage eontre d'sulre» lies» vt revenu», gue
ÄIu88ieur8 du 6u»uve po88udunl un 8avo)'u. u

Dieses Project wird dem saAssnischenMinister in der Sitzung vorgelesen init der Bemerkung, däß man,
wenn auch in demselben von des Königs Präkensionen keine Rede sei, doch dieselben im Laufe der Negotiation
berücksichtigenwolle. Der Minister aber erklärt, daß er in keine Verhandlungen eintrete, da in dem vorgelesenen
Mcmonalc Ausdrücke vorkämen, welche seines Königs Würde zu nahe träten und nicht auf Iknpartcilichkeit
der Mediatoren schließen ließen, z. B republigue, »ouvorainoto de l-ensve elo. In Folge dieser Eröffnung
wird beschlossen, nicht mehr schriftlich zu negocieren, Schultheiß von Erlach trägt nun in modificiertcr Form mit
Weglassung der vom Minister als ihm anstößig bezeichneten Redensarten jene zwölf Punctc mündlich vor-
Darauf erklärt sich der Minister dahin, daß, wenn er ein Verglcichsproject an seinen Hof schicken und »nt
seinen Officien begleiten solle, vorher folgende vier Puncte beobachtet werden müßten: k) daß des Königs
Recht über Genf und seine Dependanccsin ernstliche Consideration gezogen, 2) daß keine Proposition
wegen (Zession des Dorfes Earouge oder Abtretungauch nur eines Zolls Landes jenseits der Arvebrücll
gemacht werde; 3) daß keine Meldung von den prätendierten Freiheiten und Rechten hinter St. Victor und
Chapitrc geschehe, indem der König die absolute Souveränitätdarüber habe; ck) daß von keiner Gewissensfreiheit
in des Königs Landen, nicht einmal in denjenigen, welche Genf an den König abtreten würde, geredet werde-
Zugleich verlangt er, daß dem Projectc, das man ihm übergeben würde, eine topographische Karte beigelegt werde.
— Die Gesandten Genfs, durch diese Antwort bestürzt, ersuchen die Gesandten, die Verhandlungen nicht abzu¬
brechen und trotz der in den vier Puncten bestehenden Declaration von dem Projekte nicht zu weichen.

Die Commission, einsehend, daß aus diesem Wege nicht zum Ziele zu gelangen sei, beschließt, als Mediator
beider Parteien einen Vorschlag zu machen, den dieselben ihren Principalen mitzutheilen hätten. Dem sardt-
nischcn Gesandten wird nun ein Project übergeben mit dem Ansuchen, dasselbe von sich aus oder im Name»
beider Stände seinem Könige zu übersenden. Es enthält mit einigen Modifikationendes Ausdrucks obige zwölf
Puncte. Trotz den Erceptionen, welche der Graf früher gegen die Erwähnung der Rechte hinter St. Victor
und Chapitrc, der Gewissensfreiheitund gegen die Abtretung von Earouge gemacht hatte, werden diese Puncte
wiederum aufgeführt. Zu Ende der Einleitung in den Vorschlag wird der Prätensionen des Königs „mit ver¬
deckten Worten und also Erwähnunggethan, daß einerseits derselbe daraus schließen könne, daß man darauf
„die billige Achtung zu haben gesinnt sei; andrerseits daß im Fasse die Verhandlungen abgebrochen würden,
„dieselbe Genf niemals präjudicicrcn könne." ") — Der Graf übersendet diesen Vorschlag seinem Hofe nichl
in seinem, sondern in beider Stände Namen und ohne ihn mit seinen Officien zu begleiten, weil von bcs
Königs Prätensionen darin nicht deutlich geredt sei und Earouge gefordert werde. Ein Eremplar wird de»
genferischen Deputierten zu Händen ihrer Herren und Obern zugestellt. Diese Deputierten aber geben, danut

u t'-> .»wj,i-! -,-d !!,.< :iii,».'igi'>>'. >'>.:.!iliii>> Iii, i > Iii -,i .>!.-!>>! "III - 50iö > - i. -
I,i:.l 5.10b -1, ,1-iö) ,b >i'ii.i< 1-, Iiidktl III. ^..-,»gii...d III. 5,II,..Ii', 0I-.5 ii.,1 "b

Amn. Dieser Vorschlag schaltet nÄinlich an einer Ae srikhetit Pröfectck! frilgende Worte ein: il leur p»pM, chne Ion
pourroit pyrvooir ü cutlu liu »j desirvv, «i 8« glsjuiit,- p«r- im essol du la uniUiniiiUici» du 8« I.ivnveillsiiuo ro)N
voiilc.it oonsentir, gav psr de» ^ekanxvs et «ntre» »rrsiixement» eanvensmes on put vnlvvvr rsdieslemvnt tous W
»qjvts. de eoillestatioii et iixruer, guu Iv- surplu« -de r-e - qui. «e -tmu^ereit vtnv n I'aventexv du n«s etiers nNiüs si
tienüve smisse »u bcinilier pur im ugiiivolont raisonnaklu, donl im uonviendryit e ls »«tissiiutioii du 8, N., o'o^t -
ue dessoiii gue I on pr<.>x.»u tu plkln »niviml.
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der turiuischc öhof zu keinen Zeiten bie in dem Protect enthaltenen Redensarten zu irgend einer Consequenz

hegen ihre. Stadt ziehen könne, zu Protocoll, daß der hohen Commission Verstand niemals gewesen sei, ihren

Freiheiten und Rechten einigen Eintrag zu thun, daher auch sie ihre frühem Erklärungen wiederholen, daß sie

zu keiner Zeit über Genfs Unabhängigkeit und des Königs Prätcnsioncn sich einlassen werden.

Den 17. März übergicbt Gras von Viry die Antwort seines Hofes ans obiges Memorial. In der Ein¬

leitung heißt es: 8a N-ssoslv s'nllm 6« rononooe ä luus les droits, gu'oll« a snr la dito villo ot ses trau-

ebisos, gn'ollv sait avoir d«gä vtö oxpliguvs et znstilies enliereinent ä leur« deputes >,ar le camto de

^ir>. larsgnäin ,'srvil saeritioe ätant piis dans sa jnsle et due cnnsids,ation. on Ini prosinsera I'ögni-

^slent raisonnalde, gui est inentionne dans le pichet susdit. Das in Art. 1. 2 Verlangte weist er von

der Hand, die Annahme des Art. .1 uttd 4 stellt er in Aussicht, wenn man sich über die Hauptsache werde

verständigt haben; in Betreff des Art. k wünscht er, daß Genf gegen die nach Art. 3 und 4 von Sardinien

ZU gebende Entschädigung auch aus seine wenigen Rechte hinter St. Victor und Chapitrc verzichte. Ohne auf

die übrigen Artikel einzugehen, spricht er sein starkes Befremden über die Forderung des Art. 11 ans. Diese

Autwort wird den genferischcn Deputierten und durch diese deren Principalcn mitgetheilt. Diese erklären, daß

sie ih,-mals auf Unterhandlungen eingehen werden, welche zur Basis die angebotene, nicht nachgesuchte Vcr-

zichtleistuug aus die angeblichen Ansprüche ans Genf und dessen Freiheiten von Seite des Königs von Sardinien

beruhen. Sic ersuchen zugleich, dieses ihr Memorial zu Protocoll zu nehmen und ihnen „in Zeit und Ort

dessen einen Actum in die Hände fallen zu lassen", sowie dem Grafen von Viry von ihrem Entschlüsse Kcnntniß

!u geben, sii sernern Verhandlungen über ein Arrangement in Betreff des Austausches vou Landstrichen er¬

klären sie sich aber ferner noch bereit.

April. Aufgefordert von den Gesandten Zürichs und Berns, einen Vorschlag zu machen, wie durch gegen¬

seitige Ecssionen jede Partei das Ihrige hinter St. Victor und Chapitrc mit völliger Souveränität ungehindert

^sitzen könnte, geben die genferischcn Deputierten einen Vorschlag ein. Da aber in demselben wiederum Ca-

tvtige und noch überdieß Lancy und Troiner verlangt, Souveränität begehrt, dagegen aber nur Rechte von

geringerem Belange angeboten werden, so machen die Mediatoren von sich aus ein neues Projcct zu einem

Arrangement, nach welchem Gens alle seine Prärogative hinter St. Victor und Chapitrc dem König gegen

Auen Bezirk Landes überlassen würde, welchen der König der Stadt Genf theils auf Seite der Arvcbrückc,

'Heils auf Seite der Mandemcutö von Jussy mit aller Souveränität abtreten sollte; über das Mehr oder

weniger sollte in der Regociation gesprochen werden. Obgleich man besorgte, daß der Graf auf keine Nc-

Svciation eintreten würde, wenn man nicht dle Prätcnsioncn des Königs auf Genf anerkennen und die Ver¬

zichtleistung aus dieselben als Basis ansehen würde, so übernahm es doch auf die Erklärung der Gesandten,

büß die Verzichtleistung in einem Abtausch und Arrangement verborgen werden müsse, und daß man in^. Laufe

ber Regociation das Billige für diese Verzichtlcistung nicht außer Acht lassen werde, der Graf von Viry selbst,

i°»m Antrag der Mediatoren seinem Könige zuzusenden (12. April). Die Antwort auf dieses Schreiben lautete

dahin, daß der Graf beaustragt sei, in ein Arrangement einzutreten, da der König sich entschlossen habe, die

Verzichtlcistung als Präliminare aufzugeben und alle Artikel zu gleicher Zeit behandeln zu lassen, wofern man

Projekte billige Correspcctivitätcn gebe, und unter diesen könne die Abtretung der Vorrechte sein, welche

^eirf hinter St. Victor und Chapitrc bcsißc. Ferner sei der König auch geneigt, Genf einiges Territorium ab¬

zutreten insofern dasselbe nicht an die Arvcbrückc stoße. Nachdem man sich über einzelne Pnnctc mit dem

trafen besprochen, wird ein aus 12 Art. bestehender Vorschlag ausgearbeitet und sowohl dem Grafen als den
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Deputierten mitgctheilt. Jeder der beiden Theile macht seine Ausstellungen; dem Minister scheint für Genf Z»
viel verlangt zu wcrdenj Genf hingegen glaubt zu wenig KU erhalte».-l 'Nachdem auch noch die Deputierten
Genfs die von ihren Herren und Obern über die einzelnen Punctenerhaltenc Instruction- eröffnet hatten, eiill
werfen die Mediatoren folgendes neue mit einer topographischen Karte versehene Project, welches beiden
teien zur Uebcrsendung an ihre Principale eingehändigt wird.
» u'.'i! In -'!>»/ all!» -in?. ! '.Ileus. >.!i« il» n 'laainni i ,»!> > >»'' ..... ,,l»UU
»I, »UM!. I 'IIUeme» läüli'i ^ >jlit<aj >'«»ui!'j>a )!'> «Nil» 'lin/ii tim! all'» Iis», i'-a'-U"
PI»« ä ni i nnz>eiNLiil jtliui' iiki Iiuilv elvlinili!' n lstuv, ivtlti« nux s»!u lies Iv Nu>^74l'

8a Naseste le roi cle ssräsißvo »orait pries cl'aceaxler ä vns allies cle lleueve les. livux- voVpst'

«laus la liguv marcpiee «in- la carte tapuxrapliicple cpii accampagne ce memoire et natammeot:

1) 7,e petit espaee cle terrain au-clelä <I» pant <l'4rvo clesinis le cnmmeneeinent cle la ollaussöv

llv tlarauge, en süivant le ellemin czui concluit cle (larauße au Lre cles Narts et cle lä en ligne clroill

fus«>u'au lltisne entre la Kätie et 8t. v-enr^e, avec atlre <>ne taus les bätiments cpii so trauvent uc-

tuvllement «laus ee «listriet seront rases aux srais «le Messieurs «le tlenüve et gu'ä I'avenir an n'en puis^

pvint canstruire ancun nauveau äans le susclit terrain, et s onga^erant aussi ä entrelenir a leur ollurß^

la «lite ollausses VN kan ätat, en «orte qu'il n eu arriva auoun clammage aux sujsts cle 8. M. —' 2)

este cle .lussv et äs (laillarcl las liecix cpü so trauvent campris ilaus la I!<rne marcsuäe snivant les lim'd-'

presczue tautes inVariakles c>ui suivenl en remanlant l'Xrve clepnis leurs sranclüses fnsgu'au b'arnn ot ^

long cle ce ruisseau en remanlant fusqu'au cllemin teiulant «l ktremlnüres ä Lkene et en coinprensnl ^

clernier villaxe, retamller ä la 8eime, <I»nt an suivrait le caurs en reniantant juscpi'au cliemin tonclant

(lliaulex ä vnplin^e, le cste meriilianal clu <Iil cbenün «>»i lrac erse le nwrais st>.rvanll«ld limite fusc;u'a» gealN^
cdemin tonclant cle vuplinge ä 8ionnet, gui le eraise et en suivanl encare le clit ällemin, clant le est« orion >

servirait «le limite fusqu'su Nanclement cle lusszi; et cl'autre g>art ä eammencer vers le Ige, entrs N«S et

senax tirer una ligne <>»i eamsirenclrait lins, I'ressp et lVlialan i't le pant «lv tlliaulvx z,aur lamller a» rui5!w"'

«le la 8eimv »n pvu au-«lessus cle ee panl, ee i cnsseaci cle la 8eimv servant cle limite an lo rewonlerait iu^

czu'au eliemin, qui Iv erais«, tenclant cle tÄrnpais ä 8iannet, clant le cste seplöntrianal servirait enda>o <

limite jusc;u'au sircNIil l>lanclemvnt cle lussv. — U) I.e villa^e «le <>v serail incarpare ilutis le mns cle tassv-

4)I^o terrain <;ui se Irauve entre le mas tlbanev et «l NvuII)'! clepuis le prarul cNeinin tenclant cle d-lia»'

ä tlenevo, >>»! servirait cle limite stiscsu'a» llliüne. — ö) In; villaxe cle tlarli^n)' et la I'etile <>r»ve ^

prenant pour limite Iv ^rancl ellvmin tenclant cle (leneve ä Llianc^ «lepuis le mas cl'tlvnll^ jusq» ä -'

sauree «In sietit ruisseau, c;ui se jetto clans Iv ltliane >>ar le territaire «l'Xire la Ville, csui sorvirall

mäme cle limite. — k) I'ar eanlre (leneve allanclannerait ee c;n'ils ant ä IXevclans et I^Iaikins, '

UtlUttios areelles «lispsrsöos, gui se Iranvent clans les etats cle 8. XI., «le mäme <;Ne les präraßgli^

stsir'il»'lti>1itilä!l<ilmse. cle 8t. Victar et (llla;»!tre clans les lienx suivants, ä savair clans Onox, l anev, tiaro»P^'

ill>Ml t>al/i('crauzzh4lIatiamt>,1itraiu»'X, l.anclec^, llvarcles, Itassev, (lrevin, 8ierne, Vcivrier, I.aeannex, .ätlww^

>/1.'(illlv, -(vciseKchlNi'illl lati^.pill^illiZrtetes>le.t. V'aleirv, au autres lienx riere le Itailliaxe «le .lernior ot

ciatüucls'-llinlllaiats.tinriUKe^-ist<cdsinppv-ngÄ,iis, la liarre, Itanvarcl et (iliaulex, «le meine c;»e

iigctetcpieSligNlltiimllim^rel^Iilailjnrll^läinjüttlcs^ti'iipjhW .-llgarlli'.'rlll ltrvsinpe, entin Kvneralement «>w

nllk Murx -csÜi- no I saiUrivn verant,i/cnllevnn'rs! chnr lffsNe» tn.irifuscls sin- la. « arte. — 7) !Vc>noi>sliU
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>«holition dos prorogatio« <?t los oossions, dont il ost sait montion (laus l'artiolo proovdout, la villo do

ti.vnövo oousorvorait sur losdorros. dont ils oödoraiout los autros droits ä 8. >1.. los droits do jurisdiotion,

«bwu>o >?,s vqssa»^ los pw-i'.privilffßiv» do 8avoxk, saus nvaumoins otro astreints ü «ueunv proswliou do

kai vl, Iwmmugo, de möino (,uo la jouissanoo dos dimos, oousos, liols ot rovonus, dont ils sout ot oon-,

t'nuorout dötro on ,iossossion daus los ölats do 8. Iii., saus gu'ollo puissv stro iixptiötöo par los ourös

vu autros sous protoxto do dioooso, portion oougruo ou autromont. ot on pourrout rotiror lo provouu

b» naturo ou oommo ils lo jugoront lo plus oonvenatito. — 8) I,os sujots dos doux roligions riörv

^dsns, Idoisins ot dans los susditos torros do 8t. Viotor ot tMapitro auront röoiproguoment la lihorts

so rotiror pvudaut lo tormo do guarauto ans avoo tous lours kions saus aucuu obstaclo ot saus pa^er

»Uouno linauoo, ot nv sorout poiut iuguiötös pour oauso do roligiou poudant lvur schnür, inais pourrout

kairo siliromout prokossioi» daus los tomplos voisins soit pour i'oxoreieo ordiuairo, seit pour los bap-

töinos do lours outants ou autroiuont, ot rooovoir do mömo los oousolatious uöeossairos do lours pastours

6'ius lours maisons, ot kairo lransportor lours uiorts pour los outorror oü hon lour somblorn; 8, Iii.

bv'luettra aussi. guö l'on oonsvrvo poudaut lo dit tormo do (piuranto aus daus lo tomplv de llossos lo

culto do notro roligion aveo SSS (löpondanoos ou ontior, pour la oommodito «t l'usago do eoux g»i la

pwlossont sous 8alsvo; do sorto (,uo lo ,>asteur no.umö par uos allios do (lvnovo puisso > s»iro sos

^notions sur lo luomo piod, oomiuo cola sost pratiguö jusguä prösont. — 9) '1'ous ooux gui sout ou

8eront eito^ous ou bourgoois ou baliitants do la villo de Oonovo uo ,,ourroul oux, ui lour sorviteurs

et domosti.pios otro trouldos ui iuguiötös pour oauso do lour roligiou, pondant gudls sösournoront daus

lvurs maisons et bivns situös (laus los ötats do 8a Ulajostö. — l«) 8. Id. trguvora saus douto aussi ögui-

^blo. (,»o los oito^ous ou hourgoois ou lialiitants do tlonövo jouissont der l'oxomption do touto taillo,

eoi't.il.utious, Ivvöos do grainos, imp'Us, ratious. döoimos, courvöos, logomout do guorro, pöago ot douauo

^ de touto olmrgo taut ordiuairo gu'oxtraordinairo pour los lüons do l'anoiou dönoiubromont, oomiuo

^«si ,.our oeux qu'ils i.ossüdvut aotuollomout daus los torros b romottro ot dout Ilonovo adaudouuora

droits ot proroxatives ,mr lo lutur traitö. - lt) I.os mas do .suss7. ebauoz. «t ^vulh. do memo

'l"v ev (jui sora eddö b uos alliös do (londvo ^ar lo prösvut traito sorout oxaotoiuout dolimitos ,x»ur

prbvonir lout iuoouvsniout Ib-dossus d l'avouir. — 12) 8a üla^ostö voudra lüou (jvo I ou oonvionuo dos

«Niolos propres pour assuror I» libortö du oowu.orco röoipro(p,o ot a l ogard du sei (p.i sora uöoossairo

oiu^ons ou Bourgeois ou tialütauts ot sujots do 'iouövo l.ors los otats do 8. Vl., ils pourrout lo

l»>ro t. ausms, (1,or par los dits ölats. saus z' oommottro al.us. — 13) I.os obovaliors do I Ordre do 8t.

^»urioo ot 8t. 1.a?aro jouissants do (piolgues lioks ot rovonus daus la villo ot los torros do tiouevo, ou

^ul.aitorait (,u'il plüt a 8. Id. oommo souvvrain do eot ordre, do pormottro (p, il s'en lasse un oobaugo

°»Mro .l autres tiols ot rovouus. (P'o Nossiours do dondvo poss.'-dout on 8avo^o.

Den 24. Juni eröffnet nun der sardinische Minister seine Instruction dabin, daß der König die gestellten
Uberlingen ,u übermäßig finde und wohl sechsmal größer, als das Anerbotene; er verlange als Acquivalcnt
"°ch dje Jurisdiction, die Lehen, Zehnten, Bodcnzinse hinter St. Victor und Chapitre und auch im Chablais.
Der engcrn Kommissiontheilt er seine Instruction über die einzelnen Artikel mit. Art. 1. Der begehrte
District an der Arve sei zu groß; zu etwelche» 'loisos ü la tste du pont und einigen bei la Il-ltio könne sich
b" König verstehen. Art. 2. Das Begehren sei übermäßig; der König erkläre sich bereit zu Abtretung vgp
^ougny, Vanvocuvres, Miolan, Prössy, Cröte, Rlis, Prösingcs, la Gradclle und Grangc-Canal, doch so, d»ß
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ihm die Souveränität über dieselben bleibe, während Genf die Jurisdiction, die Zehnten/Lehen, die Disposition

der Religion, die Befreiung von allen Auflagen genießen soll. Das Salz werde man zu niederstem Presto zu¬

kommen lassen. Genf hat dagegen in den andern »'l'vi-ros clo 8t. Vietnr und Okachlro« alle Prärogative »nd

Utilia abzutreten. Die Eommunication mit Jussp könne der König nicht zugeben, wohl aber werde die Durch¬

fuhr des Salzes und andrer Bedürfnisse und der Gefangenen unter den nöthigcn Präcautionen gestattet Werve».

Zu Art. 3 sagte er weder ja noch nein. In Art. 4 und 5 werde der König gegen einen proportionierten Porthei>

einwilligen. Art. 6 werde angenommen. In Betreff des Art. 7 stellt er die gleich anfangs ausgesprochen

Forderung. Den im Art. 8 gesetzten Termin will er für die Gewissensfreiheit auf zehn und für den Gottes¬

dienst in der Kirche zu Bossey auf fünf Jahre rcduciert und für die Katholischen Reciprocität eingeführt wisstn-

Zu Art. 9 gebe der König seine Zustimmung nach den eingeführten Gebräuchen; hingegen sollen die Bürg^

von Genf blos entweder et Uabitanl« oder Uilc^ans ei Ilabitants genannt werden. Wegen Art.

werde der König keine Schwierigkeiten machen außer in Betreff der «aurvöes, pösß«« «t ckcmsnesi Die Art-

11. 12. 13 nimmt der König an.

Diese Forderungen Sardiniens werden von den Mediatoren zu hoch erachtet, als daß sie den Deputierten

Genfs zur Grundlage eines Vergleichs übergeben werden könnten. Daher wird der Graf ersucht, seine For¬

derungen in einem Ultimatum zu modificicrcu, und versichert, daß man des Königs Prätensionen nicht aujstt

Acht lassen werde; ferner wird noch eine Erklärung über die Forderung der Utilia hinter St. Victor >l>'^

Chapitre verlangt. In Folge dieser Erörterungen erklärt der Graf, daß er, da die gegenseitigen Forderung^

noch weit von einander abstehen, durch einen Courrier ein Ultimatum von Turin sich erbeten werde. Troh

dieser Erklärung beschränkt sich der Graf (17. Juli) der engern Commission blos allgemein zu eröffnen, da!'

sie namentlich in Beziehung auf das abzutretende Territorium engere Grenzen ziehen möchte. Als aber db

Gesandten darauf drangen, daß er seines Hofes Gedanken über alle Artikel und zwar schriftlich kund ge^"

möchte, widrigenfalls sie genöthigt wären, den Stand der Sachen beiden hohen Ständen zu berichten, tritt der

Gras in alle Artikel des Projekts ein, gewährt den begehrten District an der Arve, setzt den Termin wech"

der Religion weiter hinaus, crcipiert aber gegen die Ercmtion von den außerordentlichen Auslagen; "N

schriftliche Erklärung verweigert er. Aus die Eröffnung der Kommission, daß sie diesen Stand der Ding^

ihren h. Ständen vorzutragen genöthigt sei, thcilr der Graf seinerseits durch einen Courrier diesen Entsch^

seinem Hofe mit. Aus das Ansuchen, namentlich der gcnscrischcn Deputierten, wird aber die Abscndung ^

Memorials noch bis zum 31. Juli, auf welchen die Rückkunft des Eonrriers crwanet wurde, und als diese d>d

dahin nicht erfolgte, bis auf den 3. August verschoben. An diesem Tage nun gibt nach erhaltenen DepcsäP'

der Minister die Antwort dahin ab, daß „man sich an seinen frühem Erklärungen vcrnügcu wolle"; sehnst^'

gebe er nichts, weit in jenein Vorschlage von des Königs Prätensioncn und deren Berücksichtigung nichts

sprechen worden sei. Da nun nichts anderes übrig blieb, als den h. Ständen von dem Stand der Sackb"

Kenntniß zu geben, so werden vorher noch die Deputierten Genfs angehört. Diese sind instruiert, in kein

weiteren Rctranchements einzuwilligen, und geben zu Protocoll: 1) daß der Artikel der Fortificationen

ein Aequivalent eingerückt, 2) daß die Gewissensfreiheit ,»<I inlinilum angenommen Werden möchte; 3) es siN"

durch Versehen in der Delimitation des Territoriums von Gy einige Häuser weggeblieben. Vom großen

von Bern beaustragt, zu berathen, was nun weiter in der Sache zu thun sei, versammelt sich die hohe 60"'"

Mission den 9. August und vernimmt durch ein Schreiben, daß der König den Grafen von Viry abberufe, da G

hierseitS gemachten Vorschläge nicht annehmbar seien. Darauf wird ein von beiden Ständen Zürich und Bc^



Juli 1741.
63Z

approbiertes Schreiben an den König, in welchem die gemachten Vorschläge bestens empfohlen werden und bloS

von Suspension des Geschäftes bis zu gelegenerer Zeit gesprochen wird, von vier Mitgliedern der Commission

dem Grafen übergeben, er selber ersucht, dasselbe mit seinen Officien zu begleiten. Eine französische lieber-

setzung wird sowohl dem Grafen als den gcnfcrischcn Deputierten zugestellt. Letztem in den verbindlichsten

Ausdrücken sich verabscheidcnden Deputierten wird auf ihr Verlangen ein Actus ihrer in Betreff der Prätcn-

slvnen des Königs und der Validität des Vertrags von St. Julien den 31. März 1741 schriftlich eingegebenen

Erklärungen zugestellt. Endlich vcrabschcidcn sich gegenseitig den 19. August die Gesandten Zürichs und Berns.

47«».

Jahrrechnnng der die Vogtei Uznach regierenden Stände.
Uznach, im Januar 1741.

I Archiv Glarus.1

Gesandte: Schwyz. Joseph Johann Gaffer, Landschrcibcr; Karl Joseph Reding von Bibcregg, Ritter,

Landvogt von Gastcr und Windcgg. Glarus. Georg Anton Müller, des Raths; Fridolin Joseph Freuler,

Ritter, des Raths, Landvogt zu Uznach.

Man sehe im Abschnitte HcrrschastSangelegcnhntcn:

Vogtei Uznach.

Art. 73 nnd 74.

48«.

Gemeineidgenössische Tagsatzung.
Frauenscld, 3. bis 23. Juli 1741.

StaatsarchivZürich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Johann Jakob Hirzel, Scckclmcistcr. Bern.

Isaak Steigers Schultheiß; Christian Willading, Ritter von St. Marco, dcS Raths. Luccrn. Aurelian

Zurgilgen, Statthalter und des Raths; Jost Leodegar Valentin Meyer, dcö Raths und Kornherr. Uri. Karl

AlphonS Bcßler von Wattingcn, Landammann und Panncrhcrr; Jost Anton Schund, Alt-Landammann.

Schwyz Franz Joseph Reding von Bibcregg, Landammann; Franz Xaver Jgnaz Würncr, Landöstatthalter.

Obwaldcn, Wolfgang von Flüe, Landammann; Franz Joseph Müller, des Raths und Landvogt. Zug.

Johann Franz Landwing, Ritter, Landammann; Joseph Christoph Blattmann, Alt-Landammann. GlaruS.

^hann Christoph Streifs, Landammann; Kaspar Häuser, Landöstatthalter. Basel. Fclir Batticr, Obcrstzunft-

'neistcr; Melaus Harscher, des Raths. Fr ei bürg. Franz Melaus Joseph von Alt, Schultheiß; Franz Anton von

Wvntcnach-Rosierc°, dcS täglichen Raths und Scckclmcistcr. Solothurn. Joseph Benedict Tüggincr, Schult-

heiß; Urs Victor von Noll, des Raths und Scckclmcistcr. Schaffhausen. Fclir Wcpfcr, Bürgermeister;
8«
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Balthasar Pfister, Statthalter. Appenzell -Innerrhoden. Johann Jakob Gyger, Landammann.A uß e r-
rhoden. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Fidel Anton Püntiner von Braunbcrg, Ait-
Landvogt und des geheimen Raths. Stadt St. Gallen. Friedrich Girtanner, Burgermeister.

tt. Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I». Bei der Berathung über das Münzwesen zeigen sich so viclc
Bedcnklichkeiten, daß zu einer gemeinsamen Maßregel keine Hoffnung vorhanden ist. Stadt St. Gallen er¬
öffnet, daß sie ihre Münzstatt für längere Zeit geschlossen habe, auf welche Erklärung hin man es beim vor¬
jährigen Abschied bewenden läßt. Bern bleibt bei seiner dem Abschied von 1739 einverleibten Erklärung. BaP
behält, da kein gemeinsamer Beschluß zu Stande kommt, seinen gn. Herren und Obern die Convenienz vor-
JnnerrhodensGesandter wiederholt seine frühern Erklärungen und fügt bei, daß sein Ort wenig prägen lasse-
8 2. «. Es wird die Beschwerde der eidgenössischenKausleute in Frankreich zur Sprache gebracht. Sie be¬
schweren sich, daß, während bei der Einverleibung der Grafschaft Burgund mit der Krone Frankreich der Eid¬
genossenschaft und namentlich Basel die Zusicherung gegeben worden sei, daß dieselben im Genüsse der b>ö
dahin genossenen Privilegien bleiben sollen und in dem ersten 1693 der Grafschaft Burgund zugestellten Toris
die eidgenössischenWaaren noch als privilegiert aufgeführt werden, jetzt denselben der gerade Weg durch d>r
Grafschaft Burgund nicht mehr gestattet, sondern der Umweg über Lyon auferlegt werde. Zürich, Bern, Glarus,
Bafel, Schaffhausen, Appenzell-Außerrhodenund Stadt St. Gallen stimmen für Abschickung einer nachdrü^
lichen Vorstellung an den Ambassador; die übrigen Gesandten sind dafür nicht instruiert, wollen aber den
Entwurf obiger Stände zu diesem Schreiben nebst dem Angehörten ihren gn. Herren und Obern hinterbringen!
deren Entschluß soll Zürich mitgetheiltwerden. 8 3. «I. Auf den Bericht, daß die in Frankreich etablierte»
schweizerischenKaufleute und sogenannten IZaurgooi8 de imtion durch königlichen Befehl von der Capitatio»
befreit worden seien, daß hingegen der Receveur angewiesen sei, diese Tare für 1739 und 174(1 von de»
Xrti8all8 und Uöl,8 ckv M<ztior8 8ui88k8 einzutreiben, wird für gut erachtet, auch deßwegen eine schriftliche Vot¬
stellung an den Ambassador abzuschicken. Uri und Schwyz nehmen das Schreiben all ratiüoanckum. 8 4.
Aus Anlaß eines zu Knonau von einer Räuberbande verübten Raub- und Mordanfalls, dessen Urheber n^ss
konnten gefangen genommen werden, weil sie sich auf zugerischeö Gebiet flüchteten, wird unter Ratification^
vorbehält festgesetzt, daß künftig gestattet sein solle, dergleichenBösewichte von einer Botmäßigkeit in ^
andere zu verfolgen, jedoch so, daß dieselben derjenigen Obrigkeit überliefert werden müssen, in deren Botmäßig^'»
sie angehalten worden sind. 8 5. ^ Der kaiserliche Botschafter begrüßt in einem Schreiben Namens sei»^
königlichen Majestät, Maria Theresia, „den gesammtcn eidgenössischenStand" und die Gesandten insbesondere
und spricht den Wunsch seiner allergnädigften Frau aus, mit der Eidgenossenschaft in aufrichtig gutem Ver¬
trauen zu leben, wie es die Erbvereine erfordern. Beantwortung desselben. 8 6. S. Ein Complimentschreibe»
des Bischofs von Basel wird durch dessen Hofrathspräsidcnten Freiherr» von Roggenbach überbracht. Ve-
antwortung. 8 7. I». Da der fürstlich sanctgallische Gesandte die Anzeige macht, daß die Zufuhr über de»
Bodensee noch gehemmt sei und der Jmposto von 1(1 Kreuzern auf den Sack noch bestehe; da ferner schw»b>-
scherscitö das in die Eidgenossenschast abzuführen gestattete Quantum an Frucht nach Gefallen vermindert
werde, wird Zürich beauftragt, ein wohlmotivicrtesund ernstliches Schreiben an den schwäbischenKrcisconvc»i
bei dessen nächster Versammlung abgehen zu lassen und die Wiederherstellung der tractatmäßigcn Exemtion nac^
zusuchen. 8 3. i. Die Häupter und Räthe der III Bünde hatten den Orten den Antrag gemacht, daß dir
gestohlenen Sachen, welche in des andern Thcils Landen verkauft, vertauscht oder verpfändet werden, dem Eige»^
thümer ohne Entgcld wiederum verabfolgt werden sollten; komme ein solches Vcrkommnißzu Stande, so »löäP
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es „verinstrumentiert" werden. Unter Ratisicationsvorbehalt wird diesem Antrag einmüthig entsprochen,die
Vcrinstrumcittierungaber für unnöthig erachtet. 8 9. Es wird von den Gesandten des Fürsten und der
Stadt St. Gallen angezeigt, daß unlängst eine beschwerlicheZollerhöhung für die Schwcizcrleinwandbei der
vstrcichischcn Zvllstatt zu Leitershofen eingeführt worden sei. Obgleich ohne Jnstrnction, stimmen die Gesandten
doch für den Entwurf eines nach eingegangener Ratification von Seite der Orte durch Zürich an die Hofkammer
ZU Innsbruck zu erlassenden Vorstcllungsschreibcns. 8 10. I. ES werden die Maßregeln, welche wegen der an¬
steckenden Seuche, die früher in Ungarn und den angrenzenden Ländern grassierte, getroffen worden, aufgehoben,
da dieselbe nun erloschen ist. 8 11. »»» Auf einen Antrag in Betreff dcS Nachtricbs dcS Viehes und der Stipu-
lierung der Zeit, innerhalb deren die Welschen solches kaufen mögen, läßt man cö bei der voriges Jahr aufgestellten
Ordnung bewenden. Glarus schließt sich dieser Ordnung in Beziehung auf den Vichnachtrieb in das Mailän-
dischc und Lauisischc an, behält sich aber vor, in das Venctianische nach Gutdünken zu fabrcn. FrciburgS Ge¬
sandtschaft ist ohne Instruction. § 12. i». Von Seite dcS französischenAmbassadorS überbringt dessen Seciöwirv
intvi',.rölv ein Begrüßungsschreiben;höfliche Beantwortung. 8 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegenhciten:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. 12. Verwaltungsstellen.

Landgrafschaft Thnrgan nn d Nheinthal.
Art. 26. Salzsachcn.

^rt. 2g. Beeidigung von Beamten.
„ 55. Amtsrechnung.

86. „
" 93. „

100 b. Landvogt.

^üt. 48. Amtsrcchnung.
„ 147. Judicatur-u. Competenzconflicte.

179. Justizsachen.
- 190.

199.

202.

^rt. 15. Beeidigung von Beamten.
,, 46. Amtsrcchnung.
» 86. Huldigung.

^rt. 15. Beeidigung von Beamten.
" 49. Amtsrcchnung.

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 194. Marchcnsachen.
„ 270. Abzug.
„ 362. Judicatur- u. Competenzsachcn.
„ 457. Justizsachen.

Rhcinthal.

Art. 236. Obrigkeitliche Lehen.
„ 251. Briickcn und Straßen.
„ 290. Zollsachen.
„ 319. Localis.
„ 320. „
„ 321.

Grasschaft Sargans.

Art. 91. Archiv.
„ 108. Marchcnsachen.
„ 224. Obrigkeitliche Lehen.

Obere freie Aemt er.

Art. 109. Judicatur-u.Competenzconflicte.
„ 141. Justizsachen.

L auis.

Art. 364. Localcs.

Bcllcnz, Bollcnz und Riviera.
Art. 312.

Art. 458. Justizsachen.
.. 459.
„ 500.
„ 792. Locales.

Art. 402. Locales.
„ 419. .
„ 438. „

439. „
440.

Art. 249. Rhein.
„ 272. Zollsachcn.
„ 352. Locales.

Art. 143. Justizsachcn.
„ 192. Stifte und Klöster.

80 s
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481.

Conferenzen der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1741.

lTtaatsarchiv Lncern.1

l». Joseph Freiherr von Roggenbach, Minister, geheimer Rath und Hofrathspräsidcnt, übergibt ein W-
grüßungsschreiben vom Bischof von Basel, welches die Gesandten beantworten. 8 1. I». Es wird ein Schreiben
der verbündetenRepublik Wallis verlesen, worin dieselbe sich über die Ansprüche beschwert, welche der Kömg
von Sardinien als Herzog von Savoyen wegen Erwählung des Propstes auf dem St. Bcrnhardsberg mache,
obgleich das Kloster in der Botmäßigkeit von Wallis liege. Es wird beschlossen, Lucern zu ersuchen, dieses
Geschäft durch Vermittlung des Nuntius dein Papste zu empfehlen. (Diesen Auftrag vollzog Lucern »och
während der Tagsatzung.) 8 2. < . Es werden die vielen Beschwerlichkeiten hervorgehoben, welche mit der
genauen Beobachtung des Edicts verbunden sind, das der Cardinal-Bischof zu Constanz wegen Beobachtung
der Interstitiellvon Seite der dem geistlichen Stande sich Widmenden erlassen hatte. Lucern wird ersucht,
Vorstellungenan Ihre Eminenz zu machen, daß der Termin, wie derselbe bei dessen Vorfahren stattgefunden
habe, für diejenigen angesetzt werden möchte, welche im Eramcn fähig würden erfunden werden. Glarus
Mäßigung in dieser Sache für nützlicher, als Ueberstürzung. 8 4.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangclegenheiten:

Land grafsch aft Thurgau.
Art. 643. Locales.

Rhcinthal.
Art. 357. Localcs.

Grafschaft Baden.

Art. 121. Archiv.

482.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzunsi
im Juli 1741.

tStaatSarchiv Zürich.)

Gesandte: Mühlhausen und Biel sind nicht vertreten.
» Der allgemeine Fast-, Bet-, Büß- und Danktag wird auf den 7. September angesetzt. 8 1. I» Steuer»-

1) beiden reformiertenGemeinden Grönenbach und Herbishofen All) fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister
zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; 4) der reformierte»
französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem reformiertenPfarrer zu Ncn-Bärenthal 200 fl.; 6) den beide»
reformierten Predigern zu Friedrichsthal und Karlsruhe je 100 fl. sSchaffhauscn gibt nichts nach Fricdrichstheä?
die übrigen Orte tragen nur ihren Antheil bei.j 7) Der reformierten Gemeinde Baircuth 100 fl. sSchaffhew^
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und St. Gallen tragen jetzt und künftig nichts bei.) 8) Den reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms
je 100 fl. ISchaffhauscn und Appenzell wollen nichts mehr beitragen. ! 9) Den Kirchen- und Schuldienern
in der Pfalz 300 Thlr.; 10) zur Unterhaltung fünf piemontesischcr und drei ungarischer Studenten 83« fl.
ISt. Gallen trägt 60 fl. bei.) 11) Dem reformierten Prediger zu Neureuth 100 fl. I Schaffhauscnund Appenzell
tragen nichts mehr bei.) 12) Zur Unterstützung der in höchst bcklagcnöwerthcm Zustand sich befindenden re¬
formierten Kirchen in Groß-Polcn und Polnisch-Preußen in IXört. Repartition wie 1731 200 fl. fGlarus
steuert für jetzt bei, für die Zukunft referiert es. Basel erwartet den Entschluß seiner gn. Herren und Obern.
Schaffhausen,Appenzell und St. Gallen wollen zur Berabfolgung von 200 fl. für ein und allemal stimmen.)
13) Dem weitem Steuerbegehren der reformierten deutschen Gemeinde Mariakirch behufs der Unterstützung
mittelloser erkrankender evangelischer Eidgenossen, sowie der Empfehlung der Reformierten des Dorfs Nauheim
zu einer Steuer von Seite des churpfälzischen geheimen Rathes und Confcrcnzministers von Hallbcrg wird bei
den gegenwärtigen„klemmen Zeitumständen"nicht entsprochen. sSiehe S. 7.) 8 2—14. v. Bern ersucht die¬
jenigen Orte, für welche es die zur Unterhaltung zweier in seinen Landen sich aufhaltenden Galcriens im Jahr
1738 dccrctierte Steuer für 1738 bis 1740 vorgestreckt hat, um Refusion. Die übrigen Gesandten sind der Ansicht,
daß damals jene Steuer nicht für alle Zeit zuerkannt worden sei, wollen aber den Abschied nachschlagen und
die Sache ihren gn. Herren und Obern eröffnen. 8 15. «I. Bern zeigt an, daß die vor einigen Jahren ein¬
gelangten holländischen Steuergelder zu Unterhaltung der pragclanischen und picmontcsischen Erulantcn aufge¬
zehrt seien, und spricht die Hoffnung aus, daß die übrigen Stände sich ferner, wie früher, dieser Leute an¬
nehmen und einen neuen Fond bilden werden. Zürichs Gesandtschaftspricht ihres Standes Geneigtheit aus,
Mr nothdürftigen Verpflegung dieser Leute beizutragen, fügt aber bei, daß es nöthig sein werde zu verordnen,
daß keine neuen Erulantcn der Art angenommen, sondern weiter gewiesen werden. Die übrigen Gesandten,
ohne Instruction, nehmen das Angehörte uck rekvronäum.Glarus ist nicht geneigt ein Mchrcrcs beizutragen.
8 16 «. Zu der im vorjährigen Abschied enthaltenen Verordnung der fremden Collcctantcnhalber wird die
Erläuterung beigefügt, daß denjenigen, welche mit offenen Stcucrbricfcn in das Land kommen, die Briefe weg¬
genommen,sie selbst von Stund an zurückgewiesen werden sollen; denjenigen aber, welche mit verschlossenen
obrigkeitlichen Attestaten und Empfehlungsschreibenan die gesammtcn evangelischen One oder an einzelne
kommen, soll der Zutritt zu denselben nicht benommen werden, sondern es soll den Orten überlassen sein, nach
der Sachen Bcwandtniß zu verfügen. 8 17.

Zürich, Bern und Abt St. Gallen.

l. Zürichs und Berns Gesandte eröffnen dem fürstlich sanctgallischcn Gesandten,daß ihre gn. Herren
und Obern sehnlich wünschen, daß im Vaterlandc alle noch unerörtert schwebenden Streitigkeiten bald möglichst
beseitigt werden, und auf die vom Fürsten ihnen zugekommeneAntwort, daß derselbe sich in keine weitem Verhand¬
lungen einlasseil könne, bevor er von den Toggcnburgern eine friedmäßigc und rechtschaffene Huldigung erhalten
habe, ein nachdrückliches Vorstcllungöschrciben an den Landrath erlassen, und daß sie selbst der nach Fraucn-
feld 'bcschiedenen Abordnung deS Lanvraths (Landrathsobmann Müller und Panncrherr Erb) mündlich vor¬
gestellt hätten, wie nothwendiges sei, daß, wenn der Fürst nochmals die Huldigung einnehmen wolle, alles in
Stille und Ehrerbietung vor sich gehe- Die beiden Abgeordneten hätten nicht nur im Namen des Landrathcs
ihr Leidwesen über die stattgehabten Vorfälle bezeugt, sondern auch versprochen, ihr Möglichstes zur Vermeidung
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aller Störung zu thun, wenn der Fürst nochmals die Huldigung einnehmen wolle; nur sollte derselbe den

Landrath zwei bis drei Wochen vorher von seinem Vorhaben benachrichtigen. Der sürstliche Gesandte verdankt

diese Eröffnungen und Bemühungen und verspricht in nächster Zeit eine Antwort von Seite des Fürsten an

die beiden Stände. 8 24. K. Die Gesandten Zürichs und Berns stellen dem Gesandten des Fürsten die Be¬

schwerden der Gemeinde Krinau im Toggcnburg vor, in welcher einige unruhige und mißvergnügte Leute ge¬

wisse Höfe und Haushaltungen, welche von alten Zeiten her zu dem Gericht und der Gemeinde gerechnet

worden, dadurch, daß sie die Märchen streitig machen, von der Gemeinde und mithin auch von deren besonder»

Freiheiten und Gerechtsamen ausschließen und deßhalb den Civilrichter imploricren wollen, vor welchen diese

Sache niemals gehöre. Sie hätten den sich Beschwerenden den Austrag gegeben, den Fürsten zu ersuchen, t»

dieser Sache einzuschreiten, die Urheber zur Ruhe zu weisen oder mit beiden Ständen die Sache zu untersucht

und, was billig ist, verfügen zu helfen, jedenfalls dessen Entschluß den beiden Ständen beförderlichst «utzu-

theilen. Der Gesandte, ohne Instruction, will daS Angehörte seiner hohen Behörde getreulich eröffnen. 8

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:
Rheinthal.

Art. 77. Landschreiberci. Art. 313. Kirchensachen. Art. III. Locales.
„ 80. „ „ 421. Locales. „ 463.

Grafschaft Sargans.
Art. 373. Locales.

Jahrrechnnng der die GrafschaftBaden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 1. bis 18. August 1741.

lStaatsarchiv Hnrich.^

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl; Johann Jakob Hirzel. Bern. Isaak Steiger; Christi

Willading. GlaruS. Johann Christoph Streifs; Kaspar Häuser.

Zürich und Bern.

». In Beziehung auf das Toggcnburgcrgeschäft übergibt der sanctgallische Minister Fidel Anton Pü »ti »er

ein Schreiben, in welchem derselbe das Versprechen der nach Fraucnfeld bcschiedcnen Landrathsdcputicrten

für zuverläßlich genug und ihre Erklärungen für Ausflüchte zur Aufschiebung der Huldigung hält und vc»

langt, daß vorerst die Gemeinden, welche die gewöhnliche Huldigung »<> piotvcnllum versagt, solche leisten Z"

wollen sich erklären, und daß mit mehr Ernst und Nachdruck dahin gewirkt werden möchte, daß die Huldigung

mit Ehre und Sicherheit erreicht und nicht länger verschoben werde. Hinsichtlich des Marchcnstrcits zu Krinau

läßt der Fürst es lediglich dabei bewenden, daß, wenn beide Theilc sich nicht vereinbaren können, einem n'ü

dem andern unparteiisches Recht im Lande verschafft werden soll. In Folge dieses Schreibens fordern die

sandten den Landrath auf, dafür zu sorgen, daß jene Gemeinden ihre Huldigung auf dem Fuß von 17t8 und

der Bestätigung von 1735 ablegen. Die Antwort wegen der krinauischcn Angelegenheit überbringen sie ihren g"'

Herren und Obern zur Disposition. Von beidcm wird Püntincr durch ein Schreiben in Kenntniß gesetzt. 8 ^
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Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenhcitcn:
Grafschaft Sarganö.

Art. 374. Localcö.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter
Art. 19.

„ 33.
Huldigung.
Justizsachen.

Art. Ii. Beeidigung von Beamten.
„ 21. „ „ „
» 5V. Zlmtsrechnung.
», 71. Landvogt.
» 103. Huldigung.

Art. 15. Beeidigung von Beamten.
„ 19. Amtörechnnng.

Art. 38. Justizsachen.
„ 50. Zehntcnsachcn.

Grafschaft Baden.
Art. 139. Polizeiliche?.

„ 152. „
„ 211. Judicatnr- n. Competenzconflicte.
„ 331. Kirchensachen.
„ 333. Stifte und Klöster.

Untere freie Aemter.
Art. 157. Zehnten und Grundzinse.

„ 189. Localcö.
R appcrsch Wh l und dessen Höfe.

Art. 23. Art. 24.

Art. 02. Salzsachcn.

Art. 381. Stifte und Klöster.
„ 455. Localcö.
„ 480. „
„ 4SI. „
„ 482. „

Art. 200. Locales.

. n- n.ise I ' 5 »s i ,.»1»/

Jnhrrechnung der die Vogteien LauiS und Mendriö regierenden Stände.
Lauis, im August 1741.

ITtaatsarchiv Bascl.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Eschcr, Zunstmcistcr. Bern. Christoph Steiger, Scckclmcistcr welscher
Lande. Lucern. Johann Karl Christoph Pfhffer von Altishofen, des inncrn Raths. Uri. Franz Martin
Schneid LandSscckelmeisterund des Raths. Schwyz. Joseph Franz Rcding von Bibercgg, Landammann und
Panncrhcrr Unterwalden. Marguard Anton Stockmann, Alt-Landammann. Zug. Joseph Anton Heinrich,
des Raths der Stadt und dcS Amts. Glarus. Georg Dietrich Tschudi, Kirchenvogt.Basel. Jeremias
Drtmann, des Raths. Freiburg. Franz Philipp Habcrkorn, Alt-Burgcrmeistcr. Solothurn. Balthasar
Joseph Wallicr, Alt-Rath. Schaffhausen. Johann Jakob Ammann, des Raths und Zunftmeister.

In Betreff dcö Biehtriebö bleibt es bei dem zu Frauenfcld gefaßten Beschluß. 8 5.
Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenheiten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt:

Art. 22. Syndikat. Act. 113. Justizsachen. Art. 150. Kriegösachen.
-> 72. Abzug.

Lanis und Mendriö.
Art. 195. Kirchliches.

Laniö.

A«. 202. Jnstizsachcn. Nr.. 324. Postwesen. Art. 365. Localcö.
Mendriö.

Art. 391. Beamte. Art. 411. Marchcnsachen.
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485.

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stande.
Luggarus, im August 1741.

^Staatsarchiv Bafels

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:
Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 116. Justizsachen. Art. 169. Kriegssachcn.

Lugg arus.
Art. 456. Rath der Landschaft. Art. 549. Zollsachen. Art. 570. Localeö.

„ 475. Marchensachen.

48t».

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden Stände.
Behlenz, im August und September 1741.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

487.

Nechnnngsconferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson nnd
Murten regierenden Stände.

Murtcn, Ig. September bis 2. October 1741.

lTtaatsarchiv Ncrn.I

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Scckclineistcr welscher Lande; Johann Rudolph Thormann, Ben »cr,
beide des täglichen Raths; Johann Rudolf Lerber, Gcncralcommissariusund des großen Raths. Fr ei bürg-
Tobias von Gottrau, Alt-Scckelmeister;Franz Anton von Montenach, Seckclmcister, beide des innern Raths»
Balthasar Müller, Stadtschreibcr; Franz Peter Vonderweid, Gcneralcommissarius, beide des geheimen Raths-

In Betreff der Souveränitäts- und Juriödictivnsstreitigkcitüber die sechs Schuh auf Jonas Biquerats
Haus zu Combrcmont wird angezeigt, daß die Gcncralcommissariennächstens einen Augenschein neh»u'"
werden. 8 62. I». Bern stellt an Freiburg daö Ansuchen, es möchte zu Domdidicr, da doch der Zoll oder das
Weggeld daselbst z. B. für den Tabak so hoch sei, die Straße dieser Enden in bessern Stand stellen; Freiburg st^
ein ähnliches Begehren an Berit hinsichtlich der Straße bei Corsier; die Gesandten der Stände halten es für
zweckmäßig, die Lasten der großen Fuhren herunterzusehen. Die GesandtschaftBerns übcrgicbt der von F"'^
bürg den verlangten Zolltarif von Oron. 8 63. <?. Bern beschwert sich, daß der Stäfiser- oder MontbeczoÜ
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gesteigert werde, so daß jetzt vom Faß Wein cur Batzen bezahlt werden müsse, während früher nur ein halber

gefordert wurde. Frciburg rechtfertigt diesen Zoll dadurch, daß Bern von den aus dem Ryfthal kommenden

Fässern ebenfalls einen Batzen beziehe, während Bern einen Unterschied zwischen beiden Fällen nachweist und

namentlich sich ans Titel beruft, welche es zum Bezug dieses Zolles von einem Batzen ermächtigen. Die Ge¬

sandten Frciburgs versprechen, eine nähere Untersuchung der Sache zu veranlassen, 8 64. ,1. Bern ersucht

Freiburg, durch seinen Amtmann zu Rue dafür zu sorgen, daß der noch unerledigte Streit wegen der Kosten

in Folge des Lehens- und Bodcnzinsconflictes des Hcrrschastshcrrn von Chavanncö und der Gebrüder Bnr-

nand mit der ^Herrschaft Montct ausgetragen werde, und macht sich anheischig, seinem Amtmann zu Milden

den Auftrag zu geben. 8 65. « . Freiburg wiederholt seine Entschädigungsfordcrung an Bern wegen des

1666 angeblich vorgenommenen Tausches zwischen den Schlossern Yvcrdvn und Tscherliz, durch welchen Bern

die Lehen und Zinsen zu Wertes und Chavornay und die Edcllchcn La Cour erhalten habe, und begründet

seine Forderung" wie früher. Bern bestreitet, daß dieser Tausch wirklich vor sich gegangen sei, in welchem Falle

Frciburg schon längst seine Forderungen würde geltend gemacht haben, will aber i» nähere Untersuchung ein¬

treten wenn Freiburg sich auch zur Untersuchung des Streites wegen Niedcns verstehen wolle. Letzteres weist

diesen Vorschlag von der Hand. 8 66. l- In Betreff eines zwischen denen von Missy und denen von St.

Aubin waltenden Wcidgangstreitcs ist Freiburg der Ansicht, daß die von Missy ihr vermeintliches Recht beim

Richter zu St. Aubin suchen, und daß dann die sich beschwerende Partei nacb Frcibnrg appellieren sollt Bern

aber ersucht Frciburg, weil es in dieser Sache vorzüglich auf die Erklärung des im Vertrage von 1658 ent¬

haltenen Ausdrucks: »la IU<>tte ck'Wium«« ankomme, die Interpretation anzunehmen, daß, während die von

St. Aubin darunter den ganzen Weidgang von Agnens verstehen wollen, derselbe blos auf die beblümten Accker

ZU beziehen sei. Die Gesandtschaft Frciburgs, obschon ohne Instruction, will zugeben, daß dicß zu gleicher Zeit

mit dem Anliegen derer von St. Aubin wider die von Missy wegen vorgenommener Einschlagung einiger

Matten untersucht und berichtiget werde. 8 67. K. Freiburg crsuchr Bern, ihm Kenntnis! von dem Resultat

des Augenscheins zu geben , welchen in Folge einer Marchstreitrgkeit zwischen Grcuerz und Rougemont beim

Passe La Tina; die beiderseitigen Amtleute gcüommen haben. Die bcrncrischc Gesandtschaft nimmt den Anzug

->ck ,'<.f<uo»ck»m. § 68. I». Frciburg ersucht Bern, seine Angehörigen zu Grandconr anzuhalten, daß sie

Frciburgs Untcrthanen zu Montbrcloz und Antavaur am Genüsse der gemeinsamen Wcidfahrt im Morayc-Holz

nicht mehr hindern. Die bernerische Gesandtschaft gicbt die Zusicherung, daß Anstalten in diesen, Sinne wer¬

den getroffen werden. 8 69. i Freiburg dringt darauf, daß Bern in Betreff der Souvcränitätö- und Terri-

tvrialstrcitigkeit wegen des Mas de la Rosierc ncucrdingö in eine Untersuchung eintrete, da Freiburg die 1727

projektierte Marchlinic niemals gutgeheißen und an Bern seitdem eine Anzahl von Urkunden übcrschickt habe,

welche das MaS de la Rosicre dem Schloß Vuisscnö zulegen. Bern hält die Sache, da 1727 die Marchlinic von

Freiburg vorgeschlagen und von Bern angenommen worden sei, für abgemacht, bestreitet, daß unter den zu¬

geschickten Titeln auch nur ein neuer sich befinde, und lehnt eine neue Untersuchung ab. Die Gesandtschaft

Frciburgs nimmt diese Erklärung »4 reloioiul»»,. 8 7t).

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsängclecicnheitcn:

Scknvarzcnburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Mnrtcn überhaupt.
Art. 66 bis 68.

S ch warzenbnrs,.

Art. 112 bis 115.

81
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'Mol ilißN'lib IN

Orbe mit Tsck)erliz>

Art. 383 bis 395.

Inn i:»nnnnn G r a n d s o n.
Art. 816 bis 832.

Murten.

Art. 1016 bis 1038.

488.

Conferenz von Zürich, Schwyz und GlaruS
Grynau, 8. und 9. November 1711.

^Staatsarchiv Zürich.»

Gesandte: Zürich. Johann Konrad von Muralt, Statthalter; Johann Jakob Holzhalb, Zunftmeister-

Schwyz.'Joseph Franz Rcding von Biberegg, Landammann und Pannerherr; Franz Laver Würner, Zeugherr

und Amtsstatthalter. Glarus. Johann Christoph Streifs, Landammann; Kaspar Hauser, Landöstatthaltcr-

t». Zürich hofft, daß das Präsidium bei dieser Conferenz ihm überlassen werde, da bei dergleichen Zu-

sammenkünften dasselbe ihm schon öfters, wie man es aufgezeichnet finde, gestattet worden sei; den Abschied aber

möge die Canzlei Schwyz - ausfertigen, obgleich Zürich seinen eignen Sccretarius mitgebracht habe. Schwyz

auf den Abschied von Lachen 1721 hinweisend, wo es, wie der Uebung nach bei allen auf seinem Tcrritoriuw

abgehaltenen Zusammenkünften, das Präsidium gehabt habe, tritt das Präsidium an Zürich nicht ab. Züriä)

läßt es dabei bewenden und die Sache in den Abschied sehen. 8 1. I». Zürich trägt nun vor, daß die Sctsisd

mcister des obern Wasscrfahrs wider die sogenannten Holz-- oder Zinsschiffleute am Zürichsee Klage eingelegt

hätten, daß diese Schiffleute durch das Führen verschiedener Victualien ihnen Eintrag thun, während letztere

laut Siegel und Brief und namentlich kraft des Abschieds von 1629 zu Rapperschwyl und der 1654 gemachtcu

Moderation berechtigt zu sein vermeinen, ihren Kunden Korn, Hafer, Wein und Roggen, wie von Alters

zu führen. Es erscheinen Abgeordnete beider Theile mit Beiständen vor der Conferenz. Während die Zü^"

schiffleute sich auf jene Abschiede von 1629 und 1654 berufen^ bezeichnet die Gegenpartei den angeblichen ^

schied von 1629 mehr als ein Prvjcct, denn als einen förmlichen Beschluß, da den 9. März 1629 von SclM't

und den 22. Mai 1699 von Glarus Ortstimmcn crtheilt worden seien, kraft deren die Schiffmeistcr bei itff^

alten Schiffordnung, bei Brief, Siegel und Urkunden beschirmt und alle widrigen Gesuche und alle Einrede abe»

kanut worden seien, wodurch der Abschied von 1629 außer Kraft gesetzt werde. Ferner weisen sie andere Cow

firmationcn ihrer Rechtsame vor, beziehen sich auf einen Brief von 1696 und 1697 und erinnern an ih^

große Gefahr und die fast unerträglichen Wuhrkostcn. Den Schiffmeistcrn wird wohlmeinend zugeredet, dsi'siU

Streit durch gütliche Vermittlung beizulegen. Diese aber können sich dazu nicht entschließen, sprechen im Gcgc>u

theil die Hoffnung aus, daß alle an dem hochobrigkcitlichcn Regale thcilhabcndcn Orte ihnen kräftigen Schuh

und Schirm möchten angedcihcn lassen und alle Präjudiz gnädigst abwenden. Unter solchen Umständen sprecht

sich die Gesandten Zürichs dahin aus, daß ihre gn. Herren und Obern die Schiffmeistcr in ihren Rechten ZU

schirmen gewillt seien; da aber der Abschied von 1629 nicht für gültig angesehen werde und die ModcratwU

von 1654 weiter, als der Buchstabe ausweise, restringiert werden »volle, so wollten sie das Angehörte Hintes
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bringen. In ähnlichem Sinne erklärt sich mich Schwyz und fügt bei, daß eö auch die Zinöschifflcute in billige
Constderation ziehen werde. Die glarncrischcn Gesandten sind instruiert, die Schiffmcistcr bei ihrer Schifford¬
nung und ihren Rechtsamen bestens zu schützen; das Angehörte wollen sie hinterbringen. Allgemein wird endlich
für gut erachtet, in allen drei Orten nach fernem Documentcn sich umzusehen und dieselben gegenseitig sich mitzu-
thcilcn. 5 2. e. Der Proeurator der Zinsschiffleute führt Beschwerde wider die „Reckcr" und verlangt, daß wegen
des Lohns eine Abänderung gemacht, mehr „Rcckpferde" angeschafft werden, oder daß sie nicht an diese „Reckcr"
gebunden sein möchten; ferner daß dem Vertrag von 1691 nachgelebt werden möchte, damit sie nicht mehr so viel
Kosten und Schaden hätten. Die Schiffmeistcr erklären sich bereit, die Schiffordnung geflissentlich zu beobachten
und jeden Grund zu Beschwerden zu beseitigen. Auf dieses hin lassen alle Gesandten sich vernehmen, bei der
durch alle an dieser Schifffahrt Antheil habenden Orte errichteten Schiff- und Rcckerordnung zu verbleiben
und Schiffmeistcrund Recker anzuhalten, sie zu beobachten. Sollten wegen Abgang mehrerer Pferde begrün¬
dete Klagen einlaufen, so sollen die Stände befehlen, mehr Pferde anzuschaffen und wegen der Kosten und des
erlittenen Schadens das Gebührende verfügen. Zürich will nicht nur die Schiffordnung,sondern auch den
Versrag von 1691 aufrecht erhalten wissen, welchen der Schiffmeistcr Thumhsen wohl im Namen der übrigen
Schiffmcistcr werde geschlossen haben. Das Angehörte will es zu Hause hinterbringen. Schwyz und GlaruS
wollen bloS die Schiff- und Reckerordnung aufrecht erhalten, nicht aber den, wie eö scheint, einseitig errichteten
Vertrag von 1691. Den Schiffmeistern, Reckcrn und ZinSschiffleuten wird ein freundlicher Zuspruch gegeben. K 3.

489.

Jahrrechnung der die Vogtei Uznach regierenden Stände.
Uznach, im Januar 1742.

lAichw GlariiS.I

Gesandte: Schwyz. Franz Anton Dominicas Bctschart; Karl Joseph Rcding von Bibercgg, Ritter,
Landvogt im Gastcr. GlaruS. Johann Melchior Tschudi, des Raths; Fridolin Joseph Freister, Ritter, des
Raths und Landvogt zu Uznach.

Man sehe im Abschnitte HerrschaftSangclcgcnhcitcn:
Vogtei Uznach.

Art. .75 bis,80. ,

49«.

Jahrrechnung der die Vogtei Gaster regierenden Stände.
SchknniS, im Januar 1742.

lArcluv «MaruS.Z

Gesandte: Dieselben, welche auf der Jahrrechnungzu Uznach. sStatt Anton Dominicus Bctschart wird
aber hier Karl Bctschart genannt,j

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegcnheitcn:
boo i,.>. . " lO.'il.?: . Vogtei Gaster. . ' -- .

Art. 120 bis 123.
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Conftre»; der Schirmorte der Stadt Napperschwyl,

Rappcrschwyl, o. April biö Mai ,7t?.
l!5> ..''S zchnn »tn> biu!.1

lüj'1 rü ?>>j'Up: ch»k .. sn? : .>:> «un ul'uchZ chm, chst 7., nS ni'F .'-.ulü «5.' .lt'tßNN«
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Staatsarchiv Bcrn.1
IMNS ^NiNl.'N MlNttl 10'uh',cht,Ii .'!?7 ZNNN':6- !,t.a Nlinz ,'ttttaz'nu tt»l »Nt'i"

Gesandte: Zürich. Joham, Kaspar Escher> Burgermeister; Johannes Füeßli, Statthalter. Bern. Johann

Georg Imhos; Christian Willadiiig, Ritter, beide Venner und des Raths. GlaruF. Johann Christoph Streifs,

Landammann; Kaspar Hauser, Landöstatthalter. n , i i.S '"h,,'?

Diese Conferenz wird wegen andauernder Streitigkeiten zu Rapperschwyl zusammenberufcn.

s,<l «Mi -s'.!"p, -i-'l o.'tu^i'tNlMttM ,41','ffP ?a,m aiA-lF-nj Ks m»a, »' u-ssnn! !» ms.rüK ,tt«
Zürich, Bern und cvangcltsch Glarus.

m« chu.'. ,z.liun07!iffim?, eit 7UN ichitt iU':! tj,nu^ ,s»>'»chis'ckt) 5,.5 ^n>sr.chs ii'NtNN-"

iH. In Betreff der vielen noch ausstehenden venetianischen Bundesgelder wird nicht für raffend erischret,

gerade jetzt, da Venedig „sich in einen gar kostbaren Dcfensionsstand zu setzen im Begriff ist", um dieselben P

sollieiticren, sondern beschlossen, eine bessere Gelegenheit abzuwarten. Zürich aber wünscht, daß man die Sttäff

nicht allzulange ruhen lassen, sondern, so wie die Kricgsconjuncturcn vorüber seien, das Geschäft nach früherer

Weise betreiben möchte. Bern findet es angemessener, alsdann die Sollicitationen durch einen Agenten schriftlich

unmittelbar an die Republik oder den Herzog gelange,u zu lassen, als auf mündliche Weise, wird aber vo>r

Zürich dahin berichtet, daß jener Agent blos den Auftrag gehabt habe, die Schreiben zu überreichen und dw

Antworten zu sollieiticren. Dem bisherigen Agenten Pietrp Antonio Rczzi wird für seine Bemühungen eure

Honoranz von 12 Dublonen und der orcllischen Handlungssocietät beim Gemsbcrg in Zürich, durch deren

Korrespondenz dieses Geschäft immer betrieben wurde, von jedem der beiden Stände ein Goldstück von etwa

Ilt Ducatcn unter Vorbehalt der Ratification zu geben beschlossen. 8 4, I». Dem gewesenen diensttrcucn Pre¬

diger an der Kirche unter dem Kreuz in Frankreich, Franz Rour, welcher nivalis geworden, wollen Zürich u»d

Bern zusammen jährlich 8l) Thaler zukommen lassen. 8 5. «. Zur Behandlung des bütschwylischen Zulage-

Handels erscheinen, beschicken von Zürich und Bern, Ausschüsse von dem Landrath beider Religionen im Toggen-

bürg, danken den beiden Ständen für ihre bisherigen Bemühungen, setzen in Uebereinstimmung mit zwei fchew

früher eingegebenen Memorialien den Verlauf des Handels auseinander und bitten, man möchte ihnen dazu

beholfen sein, daß sie in Beziehung der gemachten Landsanlagc fortfahren könnten, ohne daß ihnen von Seite

des AbteS Hindernisse in den Weg gelegt würden, ferner daß der Abt mit Ercquicrung der ergangenen Lanv-

gcrichtSurtheile so lange inne halten möchte, bis entweder die Sache von den beiden paciscierenden Ständen

mit demselben verhandelt oder von den im Frieden «erzeigten Richtern aüs sechs erbetenen eidgenössischen Orten

erörtert sein würde. Die Gesandten dagegen theilcn den Ausschüssen ein dcßwegcn an sie vom Abte gerichtetes

Schreiben mit, eröffnen ihnen, daß sie gewünscht hätten, daß sie in Beziehung der bütschwylischcn Anlagen

zuwider den wiederholten Abmahnungen des Landvogtö nicht eigensinnig und eilfertig vorgeschritten wäre»,

sondern ihre Beschwerde an den Fürsten hätten gelangen lassen; daß ferner nachgehendö von ihnen ästs;

Rath beider Stände hin mit Comparition vor dem Landgerichte und Verantwortung dessen, was zu BütschwP

vorgegangen, Folge geleistet worden wäre. Die Gesandten beider Stände sind dahin instruiert, sie auf das

nachdrücklichste zu ermahnen, entweder dein ergangenen Contumazurthcil sich zu unterziehen und bei dem Fürsten
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um gnädige „Ausmachung der Sache" bittlich einzukommen, oder aber denselben um ein neues Recht oder um
Revision zu implorieren; in beiden Fällen wollen die Stände ihnen mit einem Fürschreibenan den Prälaten
an die Hand gehen. In Betreff der Beziehung der Anlagen selbst rathcn die beiden Stände, daß der Land¬
rath denjenigen Gemeinden, welche Bedenken hegen, mit freundlichen Vorstellungen langmüthig begegnen und
sie zu „capacitieren" trachten möchte; wenn diese Mittel nicht verfangen, so sollten sie beim Fürsten um dessen
landesväterliches Einsehen und um Remedur einkommcn. Sollte auch dieser Schritt erfolglos sein, so bliebe
ihnen immer noch der in dem Frieden (Art. 76) bezeichnete Weg zu den beiden Ständen offen. Das Ansinnen
beider Stände in Betreff des landgerichtlichen Urtheils und der Compctenz des landgerichtlichcn Forums in der
Bütschwylcrsache lehnen die Ausschüsse aus dem Grunde ab, weil der Landrath befugt sei Anlagen zu machen,
und sie vom Landrath den Befehl erhalten hätten, nach Bütschwyl zu gehen und die Anlagen zu beziehen,
und die Bütschwyler die muthwilligen Angreifer gewesen seien. Die Sache gehe den Landrath an und dieser
werde doch nicht dem Landgerichte, einem maleficischenTribunale, unterworfensei. Nachdem aber die Gesandten
beider Stände den Ausschüssen vorgestellt, daß die Sache, wegen welcher sie in contumaciam verurtheilt worden
seien, eine ganz andere sei, als das Anlagegcschäst, machen sich die Ausschüsse anheischig, das Angehörte dein
Handrath zu hinterbringen und in vierzehn Tagen eine Antwort abzugeben.Die beiden Stände beschließen
klnstweilcn, diese Antwort abzuwarten. 8 6. «I. In dem Schreiben, in welchem Jhro kvnigl. kaiserliche Majestät
Karl VII. der Eidgenossenschaft ihre Erhebung auf den kaiserlichen Thron anzeigt, war die Titulatur dadurch ver¬
engert worden, daß das Prädicat „Gestrenge" weggelassen wurde. Man verabredet sich dahin, daß diese Sache
uns diesjähriger gcmesticidgenössischerJahrrechnungstagsatzungGegenstand gemeinsamer Bcrathschlagungsein soll,
!U welcheig.Zwecke die beiden Stände gedeihlich instruieren sollen. (Bis 1654 war die Titulatur „Ehrsame,
hiebe, Getreue" (s. Absch. vom 6. April 1651. 8 5.), von da an „Gestrenge, Feste und Ehrsame" (Absch. 2. Juli
Wl. 8 2.P. 8 7.,

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaugclcgcuhcitcu:
Grafschaft SargauS.

Art. 375. LocaleS.
Grasschaft Baden.
Akt. 72. Landvogt.

Rapperschwyl und dessen Höf«.
' Art. 25 bis 23.

Jahrrechnnng der die Vogtei Uznach regierenden Stande.
Uznach, im Mai 1742.

i i>>. ' » ^Archiv Glarus.Z

Gesandte: Schwyz. Karl Rcding von Bibercgg; Johann Rudolf Rochus Abyberg, Landvogt zu Uznach;
^rl Joseph Rcding von Bibcregg, abreitender Landvogt von Gastcr. GlaruS. Melchior Tschudi, des gc-
^inen Raths; Fridolin Joseph Freuler, Ritter, des gemeinen Raths, abreitender Landvogt von Uznach und
^«erwählter im Gaster; Joseph Anton Müller, des gemeinen Raths.

Mau sehe im Abschnitte Herrschaftsangelcgenheiteu:
Vogtei Uzuach.

Art. 81 bis 33.
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Jahrrechnung der die Vogtei Gaster regierenden Stände.
Sch linnis, im Juni 1742. >1 "

lArcbiv Glarus.Z

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Uznach.

Man sehe im Abschnitte HerrschastSangclcgcnheiten:

Vogtei Gaster.

Art. 123 bis IM.

Nll.'l ' stt-ncM" ' ',4t" >ün^ bil 1>t«

Abänderung und Erläuterung des von Bern und Solothurn 1665 errichteten Vertrags
von Wyningen,

ratificiert von Bern den 25. Juni, von Solothurn den 23: Juli 1742.

tGtaatsarchiv Bern.I

Nach der zu Langenthal vom April bis Juni 1738 und im März 1740 von Bern und Solothurn geh"^
tcnen Conferenz und der seither zwischen beiden Ständen gewechselten Korrespondenz wird die vorläufig
von den beiderseitigen Gesandten zu Langenthal vereinbarte Abänderung und Erläuterung des wyningtschen
trags von 1665 von Schultheiß, Räth und Burgern der Stadt Bern und von Schultheiß, Räth und Burger"
der Stadt Solothurn in folgender Form ratificiert. sAn der Spitze des VertragsinstrumentcS stehen die ^
sandten, welche 1738 zu Langenthal verhandelt Habens

1) Erstlich die Zöll betreffend. In dcmmc die Ercmptioncn oder Zoll Frcyhciten, darvon verschiedene
träg und Abscheiden Meldung thun, öfters Mißverstand und ungleiche Auslegungen veranlaßct, so haben Z"
künffliger Abmeidungaller daraus erwachsender Zwistigkeiten, wie auch zum Behufs Unserer Zoll Regalien 2^
Uns verglichen, daß mit Bcyseitsetzung aller hierüber errichteten Abscheiden und Verträgen solch reciprocicrliäff
Zolls-Frcyhcitcn aufgehebt, also und dergestalten, daß beidseitige Bürger und Angehörigean allen hindcr stdc"
Staudts sich befindenden Zollstätten, ausgenommen die Städt und Ort, so hienach vermeldet, sowol für ihtt
Personen als Güter den Zoll zu bezahlen lind abzurichten schuldig und pflichtig scyn solle». Hierbcy
ist vorbehalten, daß bevorab was UnS den Obrigkeiten zugehört, als Salz, Getreyd, ^rmaiui-, Mund-
Kriegs-I'rovision uild anders, so Uns den Obrigkeiten imiuoüialk zuständig ist, der Zollpstichtigkeit nicht unlet-
worfcn, also daß alle dem eint- oder andern lobl. Stand zugehörige Sachen, dcß Zolls und anderer Auflagt
gänzlich befrcyt scyn und bleiben sollen zu Wasser und zu Land. Vorbehaltenein zimlichcs Weg-Gelt,
Fahl die Eint oder andere Obrigkeit mit Verbesserung einer Straß, Ivo vorhin nicht schon ein Zoll oder Weg'
Gelt bezogen worden, zu sonderen Cösten kommen und dardurch dem 6ommeioio rin Nutzen gcschaffet w»^'
— 2) Und wie demnach Wir die von Solothurn für die Zolls-Frcyhcit zu Nydau besondere Briefen und TU"
in Händen haben, benantlich den Freyheits-Brief von Graaf Rudolfs von Neuenburg 4e 1237 und desst"
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Bestätigung von Johann Bischoff von Basel 60 .V«. 1376, Wie auch von Graaf Rudolfs von Kvburg llo ä». 1377,
samt dem Thcil-Brief um Beuren 60 -1". 1393, soll cS fcrners darbcy verbleiben, — Jnmaßen die eingesessenen
Bürger der Stadt Solothurn mit allem ihren eigenen Gut zu Nydau zoll- und gleitssrcy sein sollen zu
Wasser und zu Land, obsich und nidsich. — 3) Und so viel gemelter Burgeren von Solothurn Wein betrifft,
den wicr zu Nydau durchführen,sollen dieselben von einer Schiffcten so acht Faß und darüber haltet, der Wein
gehöre etlichen oder einem allein, Sechs Bern-Maaö Wein, wo aber unter acht Faßen gcführct wird, Drey
Maaß und nicht mehr den Brügg-Kncchten daselbsten für ihre Mühe und Arbeit mit Auf- und Zuthun der
Fallbrüggen und der Schiffen Durchlassung, und hicmit von keiner Zollpflichtigkcit wegen, geben und sclbstcn
ttnmcssen, und hiemit die übermäßigen Gelten der Brügg-Knechten abgcschaffet werden. Es sollen auch diesel¬
ben, wem die Solothurnischcn Bürger Nachts »üt Fischen dort ankommen, so bald sie ruffcn, aufstahn, ihnen
ohne Saumnuß aufthun, und sie ohne alle Bcschwärd und Fischgriffs frcy durchfahren lassen, Kricgs-Läuff und
sorgliche Zeiten vorbehalten. — 1) Gleichermaßen sollend die eingescßenen Bürger von Solothurn, von ihrem
eigenen Gut auch zu Beüren zoll-, wie auch des Fischgriffs frey scyn zu Wasser und zu Land, dcß Zöllners
M Beüren Mühe halb, wann er den Anlandenden, welche Wein daselbst durchführen, hilft, soll es bey der
Zwei Mäßigen Kanten mit Wein, so ihme bißher gutwillig gegeben worden, fürbaö auch verbleiben. — 5)
Und wiewol die von Beüren zu Solothurn zollpflichtig und dessen keineswegs gcfrcyct sind, so haben doch
Wir die von Solothurn aus soliderer Liebe und guter Nachbarschaftzugclaßcn, ob dieselben von Beüren auf
Unser deren von Solothurn Jahr-Märktenoder sonst im Jahr einer Drei oder Vier Sägißcn, deßglcichen ein
Stab Eisen oder Zween, ohngcfahrlich in sein Hauö und zu seinem Hauöbrauch und andere dergleichen Ding
Wurde kauften, daß sie varvon kein Zoll geben sollen; Was sie aber, auch die Schmid, Wührt und andere
in der Stadt weiters kauften oder durchführen, sollen sie verzollen, wie von Alter Herkommen und Recht ist.
^ 6) Und alsdann zu Beüren eine Ablag und Niederlage dcß Weins und anderer Kaufmans Gütern,
M Fürderung und Komlichkeit dcß gemeinen ManS gemacht, darbcy soll es bestahn, und doch an demselben
End niemand genöthigct noch gezwungen »Verden, das sein auf- oder abzuladen, sonder ein jeder Hann seinen
fteyen Willen haben. Und wie die im Glicht Schnottwyl, so sie die Brügg zu Beüren brauchen, von der
Stadt daselbst von Altem har gehalten worden, wollend Wir die von Bern, daß sie fürbas wcitcrs also ge¬
halten und gegen ihnen von Schnottwyl diß OrtS keine Neuerung gebraucht werde. - 7) So sollen dann
aber Unser der viclgemcltcn von Solothurn Bürger und Zugehörige zu Wangen Zolls und Glcits halber Aus¬
richtung thun als das der alt Brauch forderet, doch über die Brügg zu reiten und zu gahn, sollen sie Zollfrcy
und ledig scyn, wie von Alter hero kommen ist. Was aber von Kaufmans Gut über- oder under der Brugg
geführt wird darvon soll man Zoll geben wie vorstecht. - 8) Zu gleicher Weis und nach altem Brauch und
Harkommcn ' sollen Wir die von Solothurn in Ausrichtung Zolls und Glcits zu Arburg und Zoffingen auch
also gehalten werden, aber zu Arau und Lenzburg sollen Wir von Solothurn Zolls- und Gleitssrcy scyn, wie
von Altem harkommcn ist. - 9) Fürer ist der Statt Solothurn eingescßenen Bürgeren zugclaßcn, daß sie zu
Brugg von Ihrem eigenen Kauft'- und Markt-Gut so sie gahn Zurzack auf die bcyd Märkt daselbst und von
denselben bcydcn Märkten wieder hinauf nach Solothurn in Ihr Haus- und Hoffgwerb führen, weder Zoll
noch Gleit geben sollen; Was aber zu anderen, als solchen Marktzciten durch sie geführt wird, deßglcichen auch
von fremdem Gut, so sie die cingcscßcncn der Statt Solothurn fertigen, darvon sollen sie im Ab- und Auf¬
fahren Zoll und Gleich geben, wie ander Lcül, deßglcichen auch den Griff von den Fischen daselbsten zu Brugg,
wie das bißher gebraucht worden, alle Gefährd vermittelt, aber sonst zu reiten und zu gahn, nämlich zu
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Roß und Fuß, so sollend solche cingeseßcne Burger von Solothurn zu Brugg aus- und ab Zollfrei) seyn und

gehalten werden. — 16) Ob auch jemand aus der Statt Solothurn zu einer Badcnsahrt Wein und anders,

so nicht Kausmans Gut wäre, abführen wurde, darvon soll nichts geben werden, wie bischer auch gebraucht

worden. Denne sollen der Statt Solothurn eingescßenc Burger mit allem demme, so sie für Wictlispach in die

Statt Solothurn führen und in ihren Häuseren brauchend, es sehe Wein, Korn, .Fleisch in der Stadt-MM

darzu Salz, Stachel, Eisen und dergleichen Ding, so jemand zu seines Handwerks-Brauch nohtpürftig iff

Zollfrei) sehn und fahren, was aber jemand in Kailsmann Schatzweis und auf Fürkauff kaufst und daselbst für

Wictlispach fürführte, deßgleichen ob auch einig Viech oder anders Kauffmans Gut nidsich für Wictlispach ü>

Kauffman Schatzweiö getrieben wurde, sdarummcn auch ein jeder schuldig ist, ob mann das begehrt, sich allzcll

der Nothdurft noch zu erläutern) das alles soll Zoll geben, wie daö die Billichkeit und alt Brauch forderet.

Dargegen und hinwiederum soll denen von Wictlispach aus freundlich und nachbarlichen, Willen zugelaßc»

seyn, von dem, so sie daselbst zu Solothurn ästger Speis zu ihren Häuseren brauchen, deßgleichen, ob einer eM

Sägißcn oder Vier und andere dergleichen Ding wurde kauffen, darvon kein Zoll zu geben; waö aber dieselben

von Wictlispach von anderen Kaufmanö-Gütern und auf Fürkauff kauffen und wiederum verkauffen, darin»

sie sich auch werden erläuteren, darvon sollen sie den Zoll geben, wie daö gegen anderen anch gebraucht wird-

11) Deßgleichen sollen die von Gränichcn, Bettlach und Selzach zu Lcngnau von ihrem eigenen Gut, I» ^

daselbst fürsühren, Zollfrch sehn, und aber die übrige Unser deren von Solothurn Zugehörige, ob und under

und außerthalb unser Statt Ring-Mauren geseßen, deßgleichen die von der Glashütten, so Past und anders

fürsühren, Zoll geben, wie das gegen anderen auch gebraucht wird.— 12) Wir die von Bern haben auch

sonderer Freundschaft und Gefälligkeit gegen unsere G. L. E. von Solothurn, Ihrer Statt eingescßenc Burger

Zollfrey erklärt an Unser Zollstatt zu Jfcrtcn von dem Wein, den sie daselbst fürführen und in Unsere» Lande»

erkaufst werden haben, im Uebrigen aber und—13) Weilen von Auslegung deß Worts „Eigen Gut" hieM

viele Streitigkeit erwachsen, haben Wir damit solches nit etwan ferners in ungleichen Verstand gezogen we»

den könne, diese Erläuterung beizufügen nöthig befunden, daß unter der eingcseßcncn Burgeren von Solothur»

„Eigen Gut" solle gemeint und begriffen seyn all ihr Gut, es sehe Ihr eigen GwächS für Ihren Hausbr»»^

oder auf Gwinn und Gwerb hin erkaufst, also daß es ihr eigen Gut und in keiner fremden GcmeinlM'

begriffen sehe, und daß kein Gefährd weder heimlich noch öffentlich gebraucht werde, daß auch die, so solches

Guth fcrggen, anländten, und die cigenthümlichcn Besitzer desselben in Person, oder durch gnugsammen schuft

lichcn Schein sich in guten Treücn, oder wo Argwohns halb oder anderer Gestalt erforderet wurde, an Eyds'

statt erläuteren und bezeugen sollind, daß solches obcrläutertcr inaßen ihr Gut, daßelb auch in keiner fremde»

Gemeinschafft noch anderen, so dieser Zollfrcyhcit nit vcchig, weder gar, noch zum Theil zugehörig, verkaufst

oder versprochen sehe, der Meinung, wo jemand unter dem Schein deß also zollsrchcn Guts anderen Leute»

Gemcinschafftweis oder anderer Gestalt ihr Gut zu fcrggen oder fcrggen zu lasscir unterstehen wurde, der

davon entrichtet und ein solche Gefährd von UnS denen von Bern nach Verdienen abgcstr. fft werden siüü-

14) Unter den eingcseßcncn Bürgeren dann werden verstanden die Alten und sogenannten Neuen Burger »»»

Solothurn, so allda Bürgerlicher lllivilogion genoß, wie auch die Amtlcüt und solche Bürger, welche M

ihren Hcrrschafftcn, Häusern und Güteren, so im Land gelegen, geseßen, wie auch die Geistliche; Unter dem

Wort „Frembden" aber und frembde Gemeinschafft werden diejenigen verstanden, so Ausburgcr oder eingesehen

Statt-Hinterscßen und Untcrthanen sind. — 15) Und Endlich auch den Pfundzoll und Ohmgeld betreffent, soÜ es

bcy dem alten Herkommen verbleiben, und wie bißhero jeden Orts gebraucht, und was dafür bezogen wordc»/
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ferncrS bezogen werden. — 16) Dergleichen sollen auch bcydscitige Burger, wann sie über die Brüggen oder

Land gehen, reiten oder fahren, denne die beydscitigcn Untcrthancn und Angehörige, wann selbige die Wochen-

Markt besuchen, so viel nämlich den Hausbrauch und nicht Kaufinans Waarcn betrifft, Zolls halber sEs scyc

mit Befreyung oder Bezahlung ! gehalten werden wie von altem har. — 17) Denne die Landöhcrrlichen Gerechtig¬

keiten in der Herrschaft Buchcgg, Balmcgg, Aettigen und Kricgsteltcn betreffend, dercnhalb zwischen Uns den

bcyden Stätten Streitigkeit gewesen; Nachdem Wir die von Solothurn Uns dahin begeben und erklärt, daß in

zutragenden unlieben Fällen und Begebenheiten, da Wir die beyd Stätt gegen Einanderen in Zcrwürsnuß ge¬

rechten sollten swelchcs aber der Allmächtige Gott zu Ewigen Zeiten verhüten und abwenden wolle) Wir die

von Solothurn die Mannschafft in der Hcrrschafft Buchegg, Balmcgg und Aettigen, wider offt crmelte Unsere

liebe Eydgnoßcn, Mitbürger und Brüder der Stadt Bern, im Feld keineswegs feindlich gebrauchen wollind

noch sollind, haben Wir die von Bern Uns solcher Erklärung und Versprechung crsättigct und daraus UnS

weiterer Ansprach an die Mannschaft am Buchegg, Balmegg, Aettigen und Kricgstctten iäußert Ezclkofcn und

Hermiswyl, so hinführo Uns der Stadt Bern zugehört) zu Händen viclgcdachtcr Unser lieben Evdgnoßcn, Mitburgcrcn

und Brüderen der Statt Solothurn begeben und entzogen, dieselbe Ihrerseits im übrigen in allen Fällen und

Zutragenheitcn in Ihren Stätten, Schlößcrcn und anderer Gestalten nach Belieben zu brauchen. — 18) Welchem

nach Wir die beyd Stärt UnS in fernerem freundlich gegen Einandcrcn erklärt und erläutert, daß hicmit auch die

obangezogenc Streitigkeit die LandSherrlichkcit und Dero anhängende Gerechtigkeiten in nächst obgcmclten Hcrrschaff-

tcn Buchegg, Balmegg, Aettigen und Kricgstetten betreffend, sAls deren Wir die von Bern Uns auch allcntlich

begeben und entzogen) aufgehebt und erörteret scyn, und Unser der Statt Bern Höchen Grichten halb und anderer

Gerechtigkeiten in der Hcrrschafft Buchcgg, Balmegg und Aettigen, cö Key dem Inhalt der Verträgen von Jahren

1451 und 1516 einfältig sein Verbleiben haben solle. — 19) So viel auch den selbst Mord oder Lciblos-

machung betrifft, so haben Wir über den Vertrag von eV.u.» 1539 Unser Erläuterung dahin gegeben; Daß in der¬

gleichen leidigen Zutragenheitcn vorderst von denen Nideren Grichten eine Eydliche Information aufgenommen

werden solle; wann dann aus sothancr Information, so Uns denen von Bern jedesmal überschikl werden soll,

sich crhäiei,' daß einer auS vorsctzlichcr Boßhcit und Verzweiflung sich selbst Lciblos thätc, daß alsdan ein

solcher den' hohen Grichten alsobald übergeben, und Uns denen von Bern nicht versagt werde, mit solchen

Cörpelcn nach ihrem Verschulden zu handle»; wo aber ein solcher Fall zweifelhaft erfunden wurde, soll selbiger

dem Vcrtragmäßigen Richter zu entscheiden überlassen werden. — 20) So haben auch Wir von Solothurn auf

Unserer lieben gctreüen Eydgnoßcn von Bern Begehren zugeben, daß ihr Frcywcibel, wan von Uns das

Ridere Glicht zu gewohnlicher Zeit der Gricht-Besazung bey offener Pforten becydigct wird, sich darbcy einfinden

und zuhören möge. — 21) Der Vcrwürktcn und denen hohen Grichten zuerkannten Leuten Gut dann soll

alsobald durch deS Nideren Grichts Amtleüt in Beywescn und Gegenwart dcß hohen Grichts Amtsmann

als Ansprechcr exaolö verzeichnet und ein spocillowrlicheö Invontarium sowohl deß gefundenen Guts, als der

' Schulden Ihme dem hohen Grichtö-AmtSmann zugestellt, indeßcn dann das Gut in Sicherheit gelegt, und

Unsere deren von Bern Erklärung, ob Wir solches übernehmen wollen oder nicht, erwartet werden, und

was dem»,mach durch Vergant -Versteigcrung oder Vcrkauffung des Guts sdeßen Rechtfertigung samt dahero

fallenden Umolumout dem Nideren Gricht zustehen soll) sich von der Losung nach Abzug der Schulden

übrig erfinden wird, solches soll den hohen Grichten heimdienen und verabfolget werden, der Meinung,

wie Wir die von Bern Uns erklärt, daß Wir solch Unseren hohen Grichten zufallendes Gut durch

gewöhnliche Versteigerung oder Vcrkauffung nach selbiger Enden gebräuchlichen Sazungcn wieder von



050 Juni und Juli 17-42.

Händen geben wollind. — 22) Und als in dieser Handlung auf Seiten Unser, deren von Bern, in mehrerem

angezogen worden, was maßen in dem vorigen Vertrag 1539 vorbehaltlich versehen und begriffen, wann sich über

kurz oder lang fügte, daß der mehrer Theil Kilchgnoßen zu Kriegstetten das Evangelium haben wollend, und

das durch sie gemehret wurde, daß alsdann dick gesagt Unsere Eydgnoßen und Mit Burger von Solothurn daS

nit wehren inögind noch sollind in keinem Wäg, sondern Uns, die von Bern, deßhalb an dem Ort, wie m

anderen Ihren Nidercn und Unseren hohen Grichten, handlen lassend sollind; daß auch in demselben Vertrag wciters

folge, ktüi» Wir von Solothurn haben Uns auch auf Unser Eydtgnoßen und Mit Burger von Bern Ansinnen,

begeben, die Laster, so in Unseren Niederen und Ihren hohen Grichten, da ihre Ilekormatimi angenommen, hee-

nach fürgehen werden, ES scye mit Zutrinken, Schwehren, Spihlen, Hurerey und anderer Gestalt zu straffen,

damit dieselben abgcstelt werden, mit fernerem Eröffnen, daß das eine und andere in dem nachgehenderen

Abscheid vom Jahr 1577 wiederholet und erfrischet worden; mit folgenden Worten: Doch dicwcil der Vertrag

1539 zugibt, daß man die Kilchgnoßen von Kriegstetten, wann sie Ihrer der Gesandten von Bern Herren und

Oberen Religion annehmen und einen Prcdikanten zu haben begehrten, denselben bewilligen und das mehren

hicrumb Ihnen laut dcß Vertrags nit abgcstrcckt sollte werden, daß auch solche Bewilligung sverstehct sich mff

daS, so diesem puuoton im Vertrag vorgehet! dem Vertrag in all ander Weg ohnschädlich seyn und gänzlich

darbe» verbleiben, wann auch etliche derselben zun Zeiten von der nächsten Gelegenheit wegen in ihrer Herren

und Oberen Kirchen zu Predig giengcn, daß man dieselben darum nicht fächen solle; hingegen auch, dav

anstatt solcher Bewilligung einer Stadt Bern die Besazung und Entsazung eines Prcdikanten ihrer Religion

zu Mcßcu hinfüro zustahn, die Untcrthanen daselbst, wie biß anhcr am ganzen Buchegg-Berg gewesen und »och

ist, fürcr also halten; ein Statt Solothurn sie ohn allen Eintrag und Weigerung darbe» verbleiben laßen, und

sie Dero gehorsammcn söllind, und ob sich zun Zeiten begebe, daß sie sich mit Ehe-Brüchen oder anderen Lasieren

gemclter Religion zuwider vergiengend, daß alsdann ein Statt Solothurn sie um solche Fehler und begangene

Laster ihrem Verdienen nach straffen solle, habend hierauf Wir, die mehr bcmclte be»d Stätt, Uns dahin ver¬

glichen und gegen Einander srcündlich erklärt, weilen die reformierte Religion am Buchegg-Berg angenommen,

und daselbst seithcro allein der reformierten Religion Zugethane die beständige Wohnung gehabt haben, daß ^

fcrners dabc» verbleiben, mithin Wir, die von Bern, an dem ganzen Bucheggbcrg solche Reformation bcybe-

halten, und daher Uns der Enden das Recht und Disposition in Religion-, Glaubens- und Kirchcn-SaeheM

wie auch die daherigen Verkündigungen durch Unsere Ausschreiben fürbas, wie bißhar, ohne Eingriff in Ver-

tragmäßigen Sachen durch die Predikantcu von Canzlcn beschehcn zu lassen, einzig und allein zustehen solle?

was aber die Kilbencn betrifft, so an Sonntagen pflegen gehalten zu werden, weilen selbige be» der refor¬

mierten Religion nicht gebräuchig, werden Wir, die von Solothurn, zu deren Abhaltung die nichtigen Befeläsi"

an Unsere Obcrvögt im Buchegg-Berg ergehen laßen und wollend Uns übrigens vorbehalten haben, daß obbe-

schricbcues Unser lieben Eydtgnosscn von Bern Religions-Rccht und dessen Ausübung U»ö, der Statt Solo¬

thurn, au allen Unseren Landsherrlichcu Nievergrichtlicheu obstehcud vertragmäßigcn Straff-Rechten und anderen

Umeren Gerechtigkeiten keinen Abbruch, Schaden noch Nachtheil bringen solle. — 23) Nachdeinme auch Wir,

die von Bern, von Unseren getrcüen lieben Eydtgnoßen von Solothurn freundlich begehrt, damit die Evangelisch^

Reformierten am Bucheggbcrg den l'rincipim ihrer Religion zufolg könnend bcysammen wohnen; daß selbe rn

Ehe- und Schcidungs-Sachen den Gesazen gcdeut ihrer Religion nach gehalten werden; haben Wir, die von

lothurn, Uns solches nicht zuwider seyn laßen und erkläret, daß Wir ermelt Evangelische Glallbeus-Gcnosscn oM

Bucheggbcrg, allwo die reformierte Religion angenommen, in Ehe- und Scheidigungö-Sachen nach den bcrnisclM
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cvusiswl'u.I Gesazen judieieren und bcurtheilen wölkend. — 24) Wir, die viclgcdachtcn bcyd Statt, aus wahrer
Bcgicrd, die Wir gegen Einanderen in gegenwärtigerZusammcnkunfft bezeuget, allem dcmme zu begegnen und
vorzukommen, was zu künfftigcn weiteren Unrichtigkeiten Anlaß geben mochte, haben Uns zu einem Aus- und
Abtausch der hienach gemcltcn Gerechtigkeiten nnd Herrlichkeiten mit Einandcrcn vcranlaßct und cingclaßcn, auch
deßclben halb Uns verglichen, übereinkommen und betragen, hernach folgender Gestalten: Namblichcn so haben
Wir Schultheiß, Näht und Bürger der Statt Bern den frommen, sürsichtigcn, ehrsamen und weisen Schult¬
heißen, Näht und Bürgeren der Statt Solothurn, Unseren sonders guten Freunden, getreuen, lieben Eydt¬
gnossen, Mit Bürgeren und Brüdcrcn, zu Ihren und Ihrer Statt Händen in rechter wohlbcdachtlicher Tausch-Weise
cedicrt, zugestclt und übergeben,mit Namen und dcß Ersten die hohen Glicht aus und in der ganzen Herr-1.
schast Kriegstettcnmit aller der Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Anhang und Zugehörd, wie solche Uns nach Inhalt
der Verträgen von Jahren 1451 und 1516, wie auch nach dem Vorbehalt, undcr welchem Wir den Kaufs ge¬
dachter Hcrrschaffl Kriegstetten, den Unsere liebe Eydtgnossen der Statt Solothurn im Jahr 1466 bestanden,
gut geheißen und bestätiget, zugehörig gewesen, und bißhar durch Uns besessen, beherrschet und gebraucht worden,
darvon gar nüßit vorbehalten, dann allein waS gegenwärtiger neuer Vertrag-Brief Uns zugibt. — 25) Fürs 2.
Andere die Nidcre Glicht zu Erlispach ob dem Erzbach, da die LandshcrrlichkcitIhnen, Unseren getreuen,
lieben Eydtgnossen, Mitburgeren und Brüdcren von Solothurn, zuständig und gehörig, samt dem Recht der
Appellazen, so bißhar nacher Köngöfcldcn gegangen, mit allem darzugehörigcn Rechten und Anhang, wie
Wir dieselben von wegen Unscrs ClostcrS Köngsfeldcn bißhar umgehabt, beherrschet und besessen haben, daran
nüzit vorbehalten: doch also, daß hiervon wol unterscheiden, unbcgriffcn, und zu Unseren und gedacht unscrs
Clostcrs banden auötruckcnlich und heiter außbedingt scyn solle, alle und jede Unsere Zins-, Zehndcns-, LehcnS-
Und dergleichenEinkommens-Gerechtigkeiten mit aller ihrer Zugehörd, samt dem bißhar sogenanntenStcff-
vdcr Weyerhofs,und waS an lügenden Gitteren an anderem darzu gehört, iwm die Wäld, Hölzer und Schächen 3.
wie das Eine und Andere Uns biöhar dem Kauff-Vertrag und anderen Briefen und Siglcn nach zuständig ge¬
wesen und durch UnS umgehabt, besessen und gcnuzet worden: darunter auch verstanden die Freyhcit von allem
Verbott der Speisen in gedachtem Meycrhoff samt dem Pintcn Rechten, und daß Unsere Amtlcut zu Bibcrstcin
mit ihrem HauS-Gcsind und Dicnstvolk um Schlägcrcy, Scheltwort und dergleichengemeine Fräfel und buß¬
würdige Sachen, so in selbem Meyerhoff sich unter ihnen zutragen, keinem anderen Richter unterworfen seyn
söllind also daß Wir diß alles, so in gedachtem Vorbehalt begriffen, zu Unseren und ermclt Unscrs Clostcrs
Händen ohne Abbruch und Verminderung behalten und fürer, wie bißhar, besizen, nuzen und messen wöllind,
doch also, daß denen zu Erlispach Holz zu ihrem Hausbrauch und zum Bauen aus den Milderen fürer Weilers
ertheilt werden solle, in der Form und Maas, wie solches ihnen bißhar crthcilt worden nach Inhalt der Ver¬
trägen; Jedoch in dem Verstand, daß die Unö, der Statt Bern, zuständig sich befindende und nicht lchenhaftc
Hölzer'und Wäld fürohin UnS von Solothurn zugeeignet sein söllind mit Vorbehalt der Holz-Nuzung, so die
Erlispacher unter dem Bach bißhar der Enden auch gehabt haben möchten. — 26) Der Kirchcnsaz zu ge- 4.
dachtem Erlispach soll in dieser Ucbergab auch begriffen seyn, also daß Unsere liebe Eydtgnossen der Statt So¬
lothurn das Pfarrhaus erhalten, Wir aber dem Priester sein Pfrund, wie bißhar, ausrichten laßen söllind. —
27) Ferners die Nidcrcn Glicht zu Obergcrlafingcn, wie solche Unö von wegen Unscrs Clostcrs Thorbcrg bißhar 5.
»um anderen Jahr in der Kehr zuständig gewesen mit allem zugehörigem Rechten. — 28) Item auch das Hoff- 6.
Gricht zu Tübingen, wie solches bißhar durch Unsere Amtlcut zu Wangen in Unserem Namen verführt und
gebraucht worden mit seiner anhangenden Gerechtigkeit und Zugehörd, zusamt denen Bodcnzinsen, welche

82"



Juni und Juli 1742,

dicscm Hofgricht bißhar anhängig gewesen und zu Händen Unscrs Amts Wange» allda bezogen worden,
äußert denen so Unsere Unterthanen dahin schuldig sinv, als die Wir zu Unseren Händen vorbehalten haben
wollend, darbey dann verstanden und erläuteret, daß bcydeS Unsere, der Statt Bern, Unterthanen der Pflicht
zugedachten Hofgricht und hinwiederum Unsere, der Statt Solothurn, Unterthanen, der Gebotten zum Land-

7. Grichr zu Wangen fürs künfftig erlassen und bcfrcyt sein söllind. — 29) Die Gerechtigkeit zum Gricht ZU
Eziken zum Dritten Jahr, die Wir von Bern in Unseren Gewakrsamcn bißhar, aber nit in Bcsizung gehabt,
soll hiemit auch Unseren lieben Eydtgnossen dör Statt Solothurn überlassen scyn, und Endlich auch der Zehndcn
in der Burg in der Herrschaft Kriegstetten, wie derselbe bißhar Unserem Amt Wangen cingangcn und durch
Uns gcnuzct worden. — 39) Hinwicdcrumb und gegen dicscm allem haben Wir, Schultheiß, Näht und Burger
der Statt Solothurn, den frommen, sürsichtigen, ehrsamen und weisen Schultheißen, Näht und Bürgeren der
Statt Bern, Unseren sonders guten Freunden und getreuen, lieben Eydtgnossen, Mit Bürgeren und Vrüdercn,
zu Ihren und Ihrer Statt Händen in gleicher, rechter, wohlbedachtlichcr Tausch Weise ccdicrt, zugcstclt und

t, übergeben. — 31) Mit Namen und deß Ersten, die Nidcren Gricht zu Saffenwyl in der Statt Bern Graf-
schafft Lenzburg gelegen, und das Etter-Gricht zu Ucrkcn und Hintcrwyl, auch in selbiger Grafschafft, da W»
allein um Dreymahl drey Schilling zu richten gehabt, mit aller zugehörigen Herrlichkeit, Rechte und Gerechtig¬
keiten, Wälde» und Fischczcn dasclbstcn, wie solche Uns nach besag der Verträgen von Jahren 1466, 15^
und 1533 zuständig gewesen und durch Uns bißhar umgehabt, beherrschet und bcseßcn worden, nüzit vorbe-

L.Halten. — 32) Fürs Andere, die Nidcren Gricht zu Ezclkofcn mit allem dem Rechte», Zugchörden, Gerechtig¬
keiten und Gefällen, wie Wir solche bißhar dasclbsten, wie in anderen Orten Unser Hcrrsehafft Buchcgg i»»-
gehabt, beseßen und beherrschet haben, also daß Wir daran gar nichts vorbehalten, und Unsere liebe Eydt¬
gnossen der Statt Bern solches mit der Mannschafft und Landshcrrlichkeit daselbst zu besizen haben solle»-

3. — 33) Weiters die Nidcren Gricht zu Hcrmiswyl, mit den Wälderen, Herrschafft-Rechtcn und allem dem Rechte»
und dcrv Zugehörcndcn und Gerechtigkeiten, wie Wir solche bißhar daselbst, wie in der ganzen Herrsch»^
Kriegstetten, umgehabt, beherrschet und bcseßcn haben, biß an die hohen Gricht, welche Unsere liebe Eydtgnofff»
der Statt Bern zu gedachtem Hcrmiswyl in dieser Tausch-Handlung ausbedingt und vorbehalten, denen »»"
hinfüro daselbsten hohe und nidere Gricht samt der Mannschafft und der Landsherrlichkeit zustehet, mit heiterem
Gcding, daß den Katholischen Einwohncren dieser Enden Zeit und Zihl gestattet werde, sich anderwärts hauöhäblich
zu sczen und ihre Güter zu vcrkauffen, oder daß selbige ohnverhinderlich in ihrer Religion absterben mögi»d-

4.— 3-1) Und Endlich auch diejenige Zehnd-Gercchtigkeit zu Schnottwyl, welche vor dicscm die Herren S»rl,
Unsere Burger, umgehabt und beseßen, und nur zum anderen Jahr aufgehcbt und empfangen wird, da das
andere Jahr dem Unteren Spittahl zu Bern der Zehnden daselbst gehörig ist; Belaufst sich dieser bcydcn Theillc»
Zehud-Rccht jährlich ohngcfchr in Hundert- lind Zwanzig Viertel mit aller Zugehörd und Gerechtigkeit. ^5)
Hierauf so cntzeuhen Wir, die beyd Stätt, Uns alles deßcn, was je Eine der anderen in gegenwärtiger Tausch-
Hanolung übergeben hat, und gewährend je Eine die Andere dasjenige, waö dieser Tausch und gegenwärtig^
Vertrag-Briefs einer jeden Statt zugibt, hinsür zu besizen, zu beherrsche», zu »uzen und zu nicßcn, auch darmü

sonsten nach Belieben zu handle», von dem anderen Theil und Jcdcrmänniglich ohngchindcrct auch Einander^»
die nohtwcndigeii Documenta, soviel deren vorhanden, aushcr zu geben, und verspricht auch ein Theil de>»
anderen um alles, so Er in diesem Tausch von Händen geben, gute, sichere und gnugsame Währfchafst P
tragen. — 36) Es soll aber durch diesen Abtau>ch demjenigen Rechten, so Wir, die Obcrkcitcn, oder andere a»
Boden- und anderen Zinsen, Zehnden, Gitteren und anderen Einkommen, wie auch die Unterthanen und Twi»fll
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seßcn dcß einten und anderen Orts haben mögend, der gemeinen Wertfahrten,Hölzcrcn und Fcldcrcn, Gitteren
und anderen cigenthumlichen Reizbarkeiten halb nüzit benommen, sondern svllichcö alles bcstermaßcn vorbe¬
halten seyn. — 37) Hicmit so sollen und wollen Wir die viel ermeltc bepd Statt Bern und Solothurn der
Sachen halb, so in gegenwärtigemInstrument begriffen, auf Form, wie hicvor erläuteret stehet, wol und
gänzlich vereint und vertragen scyn, für Uuö und Unsere Nachkommen, mit Versprechung, so Wir Einandercu
darbcy gcthan, alles das, was in diesem darüber aufgerichteten Vertrag begriffen und einen jeden Thcil anficht
und von Ihme erforderet, gegen Einander getreulich und ohnvcrbrüchlich zu halten, und darwidcr zu keinen
Zeiten zu thrin und zu handlcu, noch zu gestatten, daß darwidcr gehandlct werde, mit Entzcuhung aller Minden,
Erccptioncn, Privilegien, Gesäzcn, Bräuchen und Gewohnheiten, dardurch diesen verglichenen Dingen und
Handlungen widerrcdt oder zuwider gcthan werden möchte. — 38) Darbey Wir übrigens abgcrcdt und be-
schloßcn, daß alle vorherige zwischen Uns, denen beiden Stätten, errichtete und angenommene Verträg, in so weit
selbige durch nachgehende oder gegenwärtige Vertragshandlung nicht abgeendcret, wie bißhcro bcy Ihren Kräfften
bleiben und bestehen sollen. — 39) In Krafft diß Briests, dessen zwey gleichlautend verfertiget worden, mit
Unseren, der beydcn Stätten, angeheultenJnsiglen verwahrt; Und ist beschchcn die Vcrglichs-Handlung in Wy-
nigen ^nn« 1665. In Langenthal aber völlig berichtiget ^»na 1738 und bestätiget durch UnS von Bern
den 25. lunii und Uns von Solothurn den 28. Julii, beydcs dcß Ein Tausend, Sibcn Hundert, Zwei und
Vierzigsten Jahrs.

Samuel Mutach, Joh. Caspar Joseph Degenschcr,
Stattschreibcr der Statt Bern. Stattschrciber der Statt Solothurn.

Gemeiutidgellvssische Tagsatzung.

Baden, 3. bis 16. Juli 1712.

^Staatsarchiv Zürich.^

Gesandte- Zürich. Johann Kaspar Escher, Bürgermeister; Johannes Fücßli, Statth^ Bern. Hie¬
ronymus von Erlach, Ritter, Schultheiß; Johann Georg Jmhof, Alt-Venncr und des Raths. Lueern.
Anton Leodogar Keller, Alt-Kornhcrr; Niclaus LcontiuS Balthasar, Alt-Landvogt und des Raths. Ur i.
Joseph Ludwig Florian Scolar, Landammann; Joseph Anton Schmid, Alt-Landammann.Schwyz. Joseph
Franz Rcding Panucrherr und Landammann; Dominicus Betschart, Alt-Landammann.Obwaldcn. Anton
Fra»! Bücher', Landammann. Nidwalden. Jakob Michael Zclger, Landammann; Joseph Maurus Lussi,
Zcughcrr Zug Johann Peter Staub, Laudammann; Franz Bartholomäus Andcrmatt, Alt-Landammann.
GlaruS Johann Christoph Streiff, Landammann; Kaspar Häuser, Landsstatthaltcr. Basel. Johann
Rudolf Fäsch Oberstzunftmeistcr;Johann Lucas Jselin, des Raths. Frei bürg. NiclauS von Montcnach,
Schultheiß; Anton von Montcnach, Scckclmcister und des Raths. Solothurn. Franz Victor Buch, Alt-
Schultheiß! Urs Victor Joseph von Roll, Stadtvcnncr und des Raths. Schaffhausen. Nielaus Wäscher,
Burgermeister;Johann Friedrich Storker, Scckclmeister und des Raths. Appcnzc ll-Jnncrrh oden. Karl
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Jakob Schuß, Landammann. Außcrrhodcn, Jakob Gruber, Landammann. Abt St. Gallen, Mel

Anton Püntincr von Braunberg, Alt-Landvogt und des geheimen Raths, Stadt St. Gallen. Friedrich

Girtanncr, Bürgermeister, Biel, (Niemand.)

Diese Tagsatzung wurde auf Veranlassung des kaiserlichen Botschafters nach Baden zusammenbcrufcn, » lÄd-

gcnössischc Begrüßung, 8 1, ?», Biel entschuldigt sein Ausbleiben und ersucht um Mitthcilung des Abschiedes-

8 2. e. Da es sich bei Behandlung des Münzwcscns herausstellt, daß ein gemeinsamer Beschluß nicht zu

Stande kommt, läßt man es beim letztjährigcn Abschied und bei der dieses Jahr von Stadt St. Gallen wieder¬

holten Erklärung, daß seine Münzstatt geschlossen sei und noch ferner geschlossen bleiben werde, bewenden-

Ferner werden die Admodiationcn wiederum als etwas für das Publicum sehr Nachthciligcs erklärt und Inner-

rhoden wird durch die Gesandten ersucht, von der Admodiation abzustehen und mit Prägung von Münzen inne¬

zuhalten. Gedenkt ein Ort Münzen zu salutieren oder abzurufen, so möchte es sich belieben lassen, drei Monate

vorher die übrigen Orte dessen zu berichten. Die betreffenden Mandate sind in den gemeinen Herrschaft^

neuerdings zu publicicrcn und geflissentlich zu befolgen. Bern insistiert darauf, daß Jnncrrhoden entweder vo>u

Münzen völlig abstehe oder wenigstens solche Münzen prägen möge, welche den Stadt-sanctgallischcn nicht st

gar ähnlich seien. Basel und Schaffhauscn behalten, da kein gemeinsamer Beschluß zu Stande kommt, ihren

gn. Herren und Obern die Convcnienz vor. Der fürstl. sanetgallische Gesandte eröffnet instructivnsgemäß, das

man es dem Fürsten nicht verdenken werde, wenn er dem Schwalle der Scheidemünzen der Stadt St. Gallen

gegenüber Maßregeln zu treffen sich bemüßigt sehen werde, wogegen sich der Gesandte dieser Stadt mit einer

Protestation bestens verwahrt. Jnncrrhoden hätte erwartet, daß seinen Münzen, weil sie an Schrot und Korn

probchaltig seien, der ordentliche CurS gelassen würde. Da das aber nicht geschehe» sei, so sei ihre Münzstatt fast

immer geschlossen gewesen und sei nur wenig Münze geprägt worden, 8 3- «I» Bei der Behandlung der Fragt,

ob man nicht auch die Regierungssachen der gemeinen Herrschaften in Baden behandeln wolle, erklären SchwstZ,

Unterwalden und Zug instruiert zu sein, zu diesem Zwecke nach Frauenfeld zu reisen. Nachdem nun den Ge¬

sandten in Schwyz, welche hiefür die bindendste Instruction hatten, dieselbe auf ihre Anfrage um Abänderung,

mit Hinblick aus die Abschiede von 1713, 1726 und 1727 zweimal bestätigt worden war, so wenden sich auch

die Gesandten von Bern und Lucern an ihre Principalen. Luccrn willigt zur Abreise nach Frauenfeld ein, n'lll

aber Zürich ersucht haben, im Falle man sich wieder in Baden versammle, die Behandlung aller GeschüG'

dahin auszuschreiben. Auch Berns Gesandtschaft schließt sich diesen Gedanken an; die von Schwyz, Untc^

walden und Zug verbleiben bei ihrer Instruction; die übrigen Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Suche

ack i-elei-vnckum. 8 4. v. In Betreff der schon im Abschied von 1741, 8 3 besprochenen Beschwerde der clv^

genössischen Kaufmannschaft gegen eine Maßregel Frankreichs, darin bestehend, daß ihr nicht mehr gestattet >el,

ihre Waaren auf der geraden Route in die Freigrafschaft Burgund einzuführen, sondern daß ihr dieselben am

einem Umweg über Lyon einzuführen zugcmuthet werde, erklären sich Zürich, Bern, Nidwaldcn, Glarus, Basel,

Schaffhausen, Appenzell-Außerrhoden med Stadt St. Gallen dahin, daß das voriges Jahr dcßwegen entworfene, aber

bis dahin noch nicht von allen Ständen ratificicrtc Schreiben an den Ambassador so bald als möglich bestellt werden

sollte. Basel fügt noch bei, daß es instruiert sei, übcrdicß noch auf eine nachdrückliche mündliche Vorstellung

bei demselben zu dringen. Die Gesandten von Luccrn, Uri, Schwyz, Obwalden, Zug und Freiburg können?n

Erlassung dieses Schreibens nicht Hand bieten und wollen die Sache nochmals ihren gn. Herren und Obern

hinterbringen; für Letzteres erklärt sich auch Solothurn und will, wie die sechs andern Stände, seinen Entschlnst

bis Martini nach Zürich berichten. Die Gesandten von Appcnzell-Jnnerrhodcn und vom Abt von St. Gallen ftnb
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instruiert, sich dem anzuschließen, was gemeinsam dienlich möchte crsundcn werden. 8 5. t. In Betreff der

Capitation, welche aus die in Frankreich sich befindenden -litis-»,« und Uon« de motior» suisses gelegt worden,

Wird gut befunden, das dem vorjährigen Abschied beigelegte Schreiben, welches bis dahin noch nicht abgeschickt

worden war, einstweilen nicht abgehen zu lassen, da seitdem keine weiter« Klagen eingelaufen seien. 8 6. K.

Der vorjährige Abschied, betreffend die Verfolgung dcS Diebs- und MördcrgesindclS von einer Botmäßigkeit in

die andere wird instructivnsgcmäß bestätigt und soll dem Fürsten von Pruntrut inngcthcilt werden mit dem

Ansuchen, daß derselbe für seine Lande dazu gleichfalls eoncurricrcn möchte. 8 7. I». Das voriges Jahr wegen

limitierter freier Fruchtzufuhr und des auf das ausgeführte Getreide gelegte,; Jmposto an den schwäbischen

Krcisconvcnt erlassene Vorstellungsschrciben hatte die Wirkung, daß das Quantum der wöchentlichen Zufuhr

»», ein Dritthcil vermehrt wurde mit dem Zusätze, daß mit dem Eintritt besserer Zeiten die freie Zufuhr wieder

werde eröffnet und auch wegen des Jmposto eine „vergnügliche" Disposition werde getroffen werden. Auf den

Bericht der Gesandten von Fürst und Stadt St. Gallen, daß die freie Zufuhr noch limitiert sei und der Jm¬

posto noch fortdaure, wird unter den obschwebenden Verhältnissen, namentlich wegen der bedenklichen Kriegs-

wnjuncturen, Zürich ersucht, sich zu erkundigen, wie die Sachen in Schwaben stehen und je nach Befinden

an den nächsten KrciSconvcnt eine nachdrückliche Recharge abgehen zu lassen. 8 8. i. Vigicr, Secrötano wie,-.

I>rölo des französischen AmbassavorS, überbringt ein Complimcntschreibcn von Seite desselben; das Schrecken wird

beantwortet. 8 lk. Freiherr von Roggcnbach übergibt ei» ähnliches Schreiben vom Bischof von Basel.

In Beziehung aus die Beantwortung desselben wird die Canzlci beauftragt, in dem Rccreditive statt des Titels

„AZohlgeboren" „Wohlcdcl" zu setzen, weil man es „ungewohnt" findet, daß dem Deputierten ein höherer

Titel gegeben werde, als demjenigen, an welchen er abgeordnet ist. Die Ursache dieser Acnderung soll dem

Freiherrn bei Ucbcrreichung des Rccreditivs angezeigt werden. 8 1«. I. Das Gutbcfinden in Betreff des Vcr-

konnunissetz über reciprocierliche uncntgcldlichc Auslieferung gestohlener Sachen mit den III Bünden wird ra-

lificiert Zürich wird ersucht, den Häuptern und Räthcn der III Bünde davon Mitteilung zu machen und die

erforderliche Gegenerklärung zu verlangen, zugleich auch die Amtleute der gemeinen Herrschaften von diesem

Berkommniß in Kcnlltniß zu setzen. 8 H- Da wegen des auf der östrcichischcn Zollstatt Leitershofen auf

schweizerische Leinwand gelegten Zolles keine Klagen wieder gehört worden sind, läßt man die Sache einstweilen

auf sich beruhen, ersucht jedoch Zürich, bei wieder einlausenden Beschwerden, in gemeinem Namen nach dem im

vorjährigen Abschiede niedergelegten Entwürfe an die betreffende Behörde dcßhalb zu schreiben. 8 12. ». Die

Republik Wallis ersucht die Stände um ihren Rath in der streitigen Wahl eines Propstes auf dem St. Bernhard.

Schon 1727 nämlich hatte der König von Sardinien, als Herzog von Savoycn, durch ein ohne Vorwifscn

der Religiösen'dieses Klosters ausgewirktes Brcve die Ernennung des Propstes erhalten, welcher bis dahin

o->lü>'ck-witc»- gewählt worden war. Darüber erhob sich zwischen dem König und den aus Wallis gebürtigen

Ncligioscn ein Streit, der an den römischen Hof gezogen wurde und damals noch unentschieden war. Da nun

der Bericht einlief, daß von, Papste dem Könige das Wahlrecht definitiv zuerkannt werden würde, und zu besorgen

stand, daß der König später auch das Territorium dcS Klosters, diesen wichtigen Paß und Schlüssel des Landes,

ansprechen möchte, so wendet sich Wallis in dieser Sache an sämmtliche Stände, zumal da die voriges Jahr

für Wallis von den katholischen Ständen an, päpstlichen Hofe intcrponiertcn Officicn ohne Erfolg geblieben

s"en. Da die Gesandten sämmtlich ohne Instruction sind, wird die Sache -,d lokvrondum genommen, die

"Vcrbschcidung der Republik Wallis" den gn. Herren und Obern überlassen und Wallis vorläufig davon

Kenntnis; gegeben. 8 13- « Der von der Königin von Ungarn und Böhmen und Erzherzogin zu Ocstrcich
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bestellte Lcgationssccretär Joseph Severin von Bender übergibt ein Schreiben, in welchem der Königin sehn¬

liches Verlangen ausgedrückt wird, ihre Neigung, welche sie sür gcsammtc Eidgenossenschaft trage, an den Tag

zu legen und die Stände sowohl als die Gesandten „mit Wohlthaten anzusehen", sobald sich die Gelegenheit

darbiete, ihre Zusagen werkthätig zu erfüllen, und die Hoffnung ausgesprochen wird, daß auch die Stände das

Ihrige zu Befestigung des „erbvereinigten" gegenseitigen guten Vernehmens beitragen werden. Das Schreiben

wird in allgemein gehaltenen Ausdrücken beantwortet. 8 14. K». Der kaiserliche Botschafter, Graf von Froh-

berg (Nontjoio), läßt durch seinen Lcgationssccretär Wocher um Audienz ansuchen. Conform frühem Bor¬

gängen, wird ihm durch Vermittlung des Landvogts und Untervogts die Wahl der Zeit überlassen, derselbe

dann durch die Nachgesandten der XIII und der zugewandten Orte und durch den Landvogt und Landschreiber

in die Sitzung abgeholt, worauf er seine Proposition hält. In derselben zeigt er seine Ernennung zum außer¬

ordentlichen kaiserlichen Botschafter bei der Eidgenossenschaft an, dankt für die dem Kaiser (Karl VII.) darge¬

brachten Glückwünsche der Eidgenossenschaft beim Antritt seiner Regierung und erklärt, „daß die eidgenössische

„Stände des Kaisers Herz und Gemüth bereits eingenommen hätten", und daß der Grund zu einem gegen¬

seitigen guten Vernehmen thcils in der aus einem innerlichen Trieb herfließcnden kaiserlichen Zuneigung, thcils

in der Offenheit und Aufrichtigkeit der Eidgenossenschaft schon gelegt sei, „welche das Herz in dem Mund und

auf der Zunge führe." Durch ebendieselbe Deputation, welche den Botschafter in die Sitzung abgeholt hat,

wird demselben die in der Proposition ausgesprochene Propcnsion deS Kaisers, sowie seine eigene Zuneigung

zu der Eidgenossenschaft verdankt und ihm ein Schreiben ähnlichen Inhaltes zugestellt. 8 15. «l« Da auf der

Ucberschrift des von Jhro kaiserlichen Majestät an die gn. Herren und Obern erlassenen Schreibens das

Wörtchcn „Gestrenge" fehlte, welches von den frühem Kaisern immer gegeben worden war, so wird der Land-

schreibcr beauftragt, unter Vorweisung früherer Schreiben mit dem Legationssecrctär darüber Rücksprache Z"

nehmen. Der kaiserliche Botschafter antwortet, daß er bereits schon früher auf eine Ahndung Zürichs be¬

wegen an den Kaiser geschrieben und die Antwort erhalten habe, daß man die gleiche Titulatur gebraucht habe,

so die RcichScanzlistcn aus Wien selbst mitgebracht hätten. Das Wörtchen „gestreng" sei in jetzigen Zeiten ff

verächtlich geworden, daß die kaiserliche Majestät nicht vermeint hätte, daß dasselbe nachgesucht würde. Da uuu

aber die Eidgenossenschaft darauf beharre, so werde der Lcgationssccretär bei nächster Relation diese Ahndung

wieder einfließen lassen. 8 16.

Man sehe auch in dem Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Landgrafschast Thurgau.
Art. 501. Justizsachen.

Lauiö.

Art. ZW. Locales.

Mcndris.
Art. I92. Beamte.

Bcllenz, Bvllenz und Rivicra.
Art. 313.
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' . ..! u Jahrrechnungstagsatzung.
Francnfcld, 20. Juli bis 14. Slugnst 1742.

IZtaatsarclnv Zürich!
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Gesandte: Ebendieselben, welche in Baden.

Man sehe daö Verhandelte im Abschnitte HcrrschaftSangelegcnheiten:

-tti,, ^e^igemüvt W»gMien''tb'e't'h'a«pd. - '
Art. 13. Verwaltungsstellen. Aal. M, Beamte in Klbstenr und Eonuncnthureim.

Landgrasschast T.hnrgau und Rheinthal.

Nihl.Nl, -- - ' « ^
Landaxatschast ThurLau.

Art. 71. Meidiannqvon Beamten. Art. 37. Amtsrechnnngen. Art. 271. Abzug.
L3' ' ' ' ' „ 117. Landsharchtmann. ,, 460. Justizsachen.

I -. üe.' Amt-rechnnngm.-- '2 ^ -f. 8„ .lLW.ÄlltgitrM: g . nv _
r.,i- >»j-/. 7 chii?i'Nt!chMtzd!in4chÄsii!.?t4^. iii',öQ-Zim .nr, usiü 5r ' .mnP'n»

Art. ig. Vecidignua von Beamten. Art. ^200. Justizsachen. Art. 403. Locales.

.. 49. AmtS.echnnng . " '' sA' ".. 180. Jnftigackm. ' .,232. ,. .,442. ..
.'-,n mm l.L .-n ,,2.SS1.lS°llsachM./ 455.77.'S!? -.w ,^,

„ 197.,, . ... .... ......... ,,. Iiijinstiü dü mm .bck/n'l'lr. lil.ümr,»: 4<>? 'w?NI: lU s.s'/l .i'i «!')?
---st .» ... .Grafschaft. Sarg.a^S. . ...

Art. 47. A^re»N.mg. Art. 230. Nbein. ' Art. 273. Aollsachen.
. : ig. o. .. Obere freie Aemter.

Art.. 50. AMSSch„ltttz.'!'"in'2 di'? .Mrt.<ckw.-Mldiwtm!?ü.Compcsenzcenpicte/7Art. 203. Locales.
. 100. Judieatur-u. 0ompste»zeo»flictc. >

s.„u3!wM si»lZt, SM, dil sttsiziiis.nms.> -mmii-ctch ,i? m.'-!j :-5«. ..1 .-i.ii'ne! ;
V.: 70 ii. M?/' ^ ^

N»4m,i--5. : .ckimilos» Ä4 .U--,33Ü u» NU-'.!! II. . .. 3 '3 ' wUs.ch,

Conferenzen der - k.itholischcn Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatz,mg in Baden
und Frauenfeld

.. .,jiZ i,A'!dlch'?ie!>i)?Nt.'.bl!» c.I bj.? -tliüt.;? «ld'tidM
. .. --.a N-msLl »It .<1 8 .mii!»ii.'ilsikli'i l,k AtilT dil lülNli'i n,air,e/l-l'..,ns1

ITtalNSarcliiv Luccrn.I

»». 3)crr von Grinvlv. Lieutenant der hundert Schweizer in königlich französischen Diensten, bittet, unter¬
stützt durch ein Fürschreibcn von Frciburg, um ein Empfehlungsschreiben an den König von Frankreich, den
Cardinal und die Minister, daß die früher den hundert Schweizern crthciltcn Prärogativ-Freiheiten und Gnaden

untersucht werden möchten,' damit diese Compagnie deren „Genoß werden" möge. Diese Bitte wird gewährt;
überdies wird dem Bittsteller auf seinen Wunsch noch Gardchauptmann Bachmann zur Unterstützung für die

Erreichung seines Zweckes bezeichnet: das alles unter Vorbehalt der Ratifikation von Seite der h. Principale;
diese soll beförderlichst Luccrn eingesandt werden. 8 1- ?». Joseph Freiherr von Roggcnbach übcrgicbt ein

83
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Complimentschreiben des Bischofs von Basel. Beantwortungdesselben durch die Canzlei. 8 2. v. Auf den
Antrag Luccrns wird unter Vorbehalt der Ratification für zweckmäßig erachtet, den Augustin Maria, welcher
beim Papste in großem Credit stehe und der katholischen Eidgenossenschaft die besten Dienste zu leisten im
Stande sei, seiner Heiligkeit bestens zu curpfehlen. 8 3. «R. Lucern eröffnet, daß es das im Abschiede voriges
Jahr decrctierte Schreiben an den Cardinal Bischof von Konstanz in Betreff der beschwerlichenInterstitiell ab¬
geschickt und, da dasselbe unbeantwortet geblieben, eine Recharge habe abgehen lassen. Nachdem auch diese
unbeantwortet geblieben sei, habe man bei letzter Visitation mündlich die Sache betrieben und Aussicht aus
Milderung erhalten. 8 4. v. Uri stellt folgende Anträge: 1) Da cS erfahren habe, daß im spanischen und
neapolitanischen Dienste Uapitains par oommission gestellt werden, welche nicht hinreichende Befähigung haben,
so sollten in Zukunft die HauptleuteverbMden seilt, die Lapitailis Uentenarns zu ihren Uapilaiim par com-
nusüiull zu ernennen; 2) falle es den schweizerischen Regimentern beschwerlich,daß General Montemar ihnen
nur drei Werbeplätze in Italien bezeichne^ und noch solche, wo gar kein Zulauf sei, und dennoch ihnen gebiete,
innerhalb dreier Monate, ungeachtet die Compagnieen durch Desertion sehr geschwächt seien, wieder complet
zu sein; 3) ob es nicht bei der überhand nehmenden Desertion zweckmäßig wäre, wenn die ausreißenden fremden
Soldaten mit erhaltenemPardon wieder zu den Regimentern gelicftrt würden. Die übrigen Gesandten, ohne
Instruction,hinterbringen diesen Anzug ihren gn. Herren und Obern. 8 5. t. Die Gesandten Untcrwaldens
eröffnen, daß ihren gn. Herren und Obern „bedauerlich und schmerzlich zugedrungen sei," aus dem baslcrischen
Lcricon „allgemeines historisches Lericvn" zu ersehen, als hätte der sel. Bruder Claus sich mit Kräutern und
Wurzeln ernährt, da doch constant und unläugbar sei, daß er „ohne Zusichnehmung einiger Speis englisch
gelebct habe, auch diese Wahrheit der Stettler und lUen-oi-us sclbsten zuleget." Da nun diese Verfälschung
dem sel. Manne an seinem Lob namhaft abbreche, so seien sie instruiert zu vernehmen, auf welche Weise die
Sache redressicrt werden könnte. Von den übrigen Gesandten wird eine öffentliche Ahndung für bedenklich
und gefährlich angesehen, hingegen wird für besser.erachtet, unter der Hand von den baslcrischen Gesandteil
zu vernehmen,wie zu gebührenderSatisfaction zu gelangen sei. 8 6. K. Die Obersten und Officicre der in
spanischen und neapolitanischen Diensten stehenden Regimenter Bcßler, Wirz und Jauch beschweren sich in einem
Schreiben, daß man ihnen die stipulierten Freiheiten (Franquizien) verweigere, die freie eigene Ausübung der
Justiz hemme, die Werbung verbiete, die Betten und Fouxnituren in Friedcnszeitenfür den Soldaten nicht an¬
schaffe. Es wird beschlossen in dieser Sache gemeinsam zu handeln, Uri aufgetragen, die erforderlichen Schreiben
zu erlassen und Abschristen davon dön übrigen, Ständen mitzuteilen; serner werden die Gesandten Lucerns er¬
sucht, bei ihren h. Principalcn dahin zu wirken>,daß dieselben,, wenn sie weder in ihrem eigenen, noch in ge¬
meinem Namen die Schreiben abgehen lassen wollen, durch ein Particularschreiben die Sache unterstützen-
Unterwalden nimmt die Sache ack lalitioanckuln. 8 9- I»» In Betreff der Particularcapitulationen,welche
ohne Participationan die Stände geschlossenwerden, wird befunden, daß solche nicht Platz haben dürfen, nnv
daß kein Officier sich erfrechen soll, ohne seiner gn. Herren Approbation eine solche zu schließen oder cinzN-

l-o-.- Zuöst, nzck un nj, »in .s.rnlinsi in,'/ im ckm«? Wüst
'' Mast sehe mich tmdll'schiistlc HcrZchastdMigilegmhcistß:'!^öl'lli.--iE U,/Inn Ii,

'' "v n ,?'i ^ ,Nüsttal -
. ! s.ffj.inU NN I! .. Ar». g,, Manits4st Klöstern und civni>ueiithurK?n."ll'chlttT NI'.A -i'.i'wA'

.4 nck no? ,i'UU.ch!N.-««nW'MHLfswystsKi/ü. : -ittchi'N'1'1
AN. !Ä). Bilrycerecht.. Art. 6E. Ttiftelluid Klöster:^i>N NtUl. M. L44. Lvialc«>! '

LS
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N h ei nt h al.

Art. 23S. Obrigkeitliche Lehen. Art. WS. Localis.

Grafschaft Sqrgans.
Art/328. 3521,. Localcs.

Conftrenzen der evangelischenStädte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatznng
in Baden und Frauenseld im Juli 1742.

, ' Ä'e 1 ' >
sStaatSarctiiv Zürich.^

- l

Gesandte: Müh Ihausen und Biel sind nicht vertreten.

(In Vir den.)

». Der eidgenössische Bct-, Büß-, Fast- und Danktag wird auf den 13. September angesetzt. § 1.

I». Steuern: 1) den reformierten Gemeinden Grönenbach und Hcrbiöhofcn je 100 st.; 2) dem Pfarrer und

Schulmeister zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.;

4) der reformierten französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Neu-Bärenthal

200 fl.; 6) den reformierten Predigern zu Friedrichöthal und Karlsruhe je 100 fl. Da Schaffhausen zu der

Steuer an Friedrichöthal, so wie zu mehrern andern früher nicht eingewilligt hat, so sprechen Zürich, Bern und

besonders nachdrücklich Basel die Hoffnung aus, daß Schaffhausen und in Beziehung auf andre Steuern Appen¬

zell und St. Gallen »nldthätig Antheil nehmen werden; Schaffhausenö Gesandtschaft aber ist instruiert, seine

früher gegebene Erklärung zu bestätigen und auch künftig bei diesen Steuern sich nicht zu betheiligen; ähnlich

sprechen sich auch Appenzell und Stadt St. Gallen aus. In Folge dessen ersuchen die Gesandten Basels die

von Zürich und Bern dahin zu wirken, daß ihre beiden Stände mit Basel das Fehlende decken. Nachdem

aber dazu keine Hoffnung gemacht worden, spricht sich Basel dahin aus, daß es wohl bei andern Steuern ab¬

brechen müsse, um diesen Aussall zu decken, da derselbe ihre verburgerten Ministri treffen würde. 7) Der rcfor-

Merten Gemeinde Baireuth 100 fl.; 8) den reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms je 100 fl.; 9) den

Kirchen- und Schuldienern in der Churpfalz 300 Thlr.; 10) für fünf piemontesischc und drei ungarische

Studenten 836 fl.; 11) dem reformierten Prediger zu Neureuth 100 fl.; 12) den reformierten Gemeinden in

Groß-Polcn und polnisch Preußen sind Zürich und Bern geneigt, auch dieses Jahr wieder eine Steuer zu be¬

willigen, GlaruS dann, wenn alle Stände sich dabei bctheiligcn; 13) der französischen reformierten Gemeinde

zu Stockholm, welcher vom König und den ReichSständen die freie NcligionSübung gestattet worden, 100 Thlr.

in IXört Rcpartition; 14) den fünfzig durch Brand heimgesuchten Haushaltungen in Kempten 600 fl. nach

Vllört Repartition; Schaffhausen und St. Gallen haben bereits für sich gesteuert; 15) der reformierten Gemeinde

zu Dürkheim, an der Hard, welche vom Grafen zu Lciningen die freie NcligionSübung erhalten hat und vom

churpfälzischcn Kirchenrath 'zu Heidelberg empfohlen wird, sollen ans Antrag von Zürich, Bern und Basel ein

für allemal 100 fl. in IXört. Rcpartition gesteuert werden. 16) Von dem Stcucrbcgchren des Magistrats zu

Neu-Isenburg behufs des Wiederaufbaus des abgebrannten Pfarrhauses der französischen reformierten Kirche

daselbst wird abstrahiert. Zu 7, 8, 11, 12 verweigert Schaffhausen, zu 7,12 St. Gallen, zu: 6, 11, 12 Appen-
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zcll, zu 12 Basel seinen Beitrag; 13 nimmt Basel, 13, 14, 15 Glarus und Appenzell, 15 Schaffhausen, 13, 15

St. Gallen ackrokarvackum. fSiehe S. 74 8 2 bis 17. v. Bern wiederholt den schon voriges Jahr gemachten An¬

zug, die übrigen Orte möchten, da die für die pragelanischen uyd piemontesischcn Erulanten aus Holland gekommenen

Steuergelder aufgezehrt seien, mit ihm dieser hülfsbedürftigen Leute sich annehmen. Zürich zeigt sich willfährig; Gla¬

rus, Schaffhausen und Appenzell wollen in keine Verpflichtung mehr eintreten und das um so weniger, da sie jene

holländischen Steuergelder nebst aller fernem Obsorge Zürich und Bern überlassen haben; Schaffhausen beruft

sich auf ein deshalb den 13. April 1734 an Zürich erlassenes Schreiben. Die Gesandten von Basel und Stadt

St. Gallen sind ohne Instruction. 8 18. «R. Der Graf von Jsenburg-Mecrholz hatte (den 20. Sept. 1741)

die evangelische Eidgenossenschaft für seinen Sohn Georg August Gruft Helvetns zu Gevatter erbeten und die

Zusage der Annahme erhalten. Zürich schlägt nun ftor, nach frühern Vorgängen als Pathcngeschcnk eine

goldene Schale im Werth von 700 Gld. zu geben und diese- Summe auf die VII Orte zu gleichen Thcilen

repartieren. Bern ist damit einverstanden. Glarus aber erklär^, daH es ^fe, Axhaflepschaft mit dem Zusätze

angenommen habe, daß die Kosten des PathengeschenkS nicht zu gleichen Thcilen, sondern nach den Abschieden

von 1672, 1673, 1674 und 1694 vcrtheilt werden sollen. Beispiele, welche für die gleichmäßige Vcrthcilung

angeführt würden, stitn nicht Msudidierkich/ da-'Nttr aM Unkenntnis; jener Abschiede eine gleichmäßig^ Ver-

theilung angeordnet Morden sti. Basel, Schäfflzausen, Appenzell und Stadt-Sin'GäMn nehnien die Sache «ä

rukm'kulliim,-reden aber mit dew übrigen Gesandten der gleichmäßigen Berthciltlng das- Wvsit. 'Glatns bleibt

bei seiner Erklärung, will aber gewärtig sein, ob--neubre Abschiede jene älterii abgeändert Habbit. 819- tz.-Bcrn

ist' beauftragt, die Entrichtung deö von den- evangelischen Orten außer Zürich- niid Baset immer noch ausstehen¬

den Beitrages, welcher 1738 zu Erhaltung-zweier Galericns'benÜlltgt wordAl, M'söllicitieren. Glarus, Schafft

Hausen, Appenzell, und Stadt St. Wallen erwidern, daß sie 1738 in einen Beitrag für ein und allemal ge¬

willigt haben, Schaffhausclt habe! Viesen Vorbehält damals ausdrücklich gemacht/- Basel erklärt, daß es zwar

sein Bctreffniß abgeführt habcs aber von allen wcitÄn Beiträgen abstrahiere - 8 20. L. Die Gesandten Basels

ersuchen, den Gebrüdern Thurnctsen ein weiteres Privilegium ans 30 ^Jahre -für ,,-Jöh/Zollikoftrs ntneröffneteu

himmlischen Weihrauchschatz oder vollständiges GvbÄtbuch auf- allerhand Zeitech Aiilivgen mid'Persöneü gerichtet

MW von Fried. Battier vermehrt" zu gestatten--- Die Gesandten,! olM-JttstriicttvN, nehmen den Anzug -ill ra'

loi'anllnm und wöllen ihre Antwort bald inöglichst Zürich mittheilen- 8 21. K. DW'Waifeiihansbuchhändlung

in Hcllle läßi-um ein Privilegium für folgende-Bücher anhalten, daß dicftlbW weder'-,,in rinigerlei Format

noch diötracNvcisd"-in der Eidgenossenschaft nachgedruckt-werden dürfen-: 1) ckusli llNnnitigii lllilimMi

ikIvMdtioum prnt««U»atium -V Detmi vom snevM.nroahiali et i»8tit»liauiI>U!> suii>; öändnici >'» 4° st 8^. 2)

Samuel 8trz-kiö uz»« mmlern-us 1'anckeotamm M 4». Zs luN; üuttl. Ileiueeeii Uielionaiium juiickiöum etc.

s»>. —'ES wird aus ein Privilegium von 20:Jahren angetragen, übrigens beschlossen, was bei k. 8 22. '-Ii*

Michlhaüsen- entschuldigt sein Ausbleibens seinem Ansuchen um Mftthetlung des Abschiedes wiid entsprochen. 8 2-4-

chdn .ff <jl»i» tl'itqnnZk. ui -iur/i-Z: chriis ,-iftuiis ir»? « i .nö7k>

-,-^1 -üt :uailjNd'pIK .nöl^

ttw-r Inn ünl ttztlri,!.--, sniinliid-uoffnl^h oO?s MuH 7'Ul no mm-O. -?

I» Airs die eingegangoge Nachricht, daß dem-schweizerischen Handel von Seite. Frankreichs wieder neue

Beschwernisse, namentlich in Beziehung aus das sogeimunte Tischzeug flu cell kahrigui- et az>prst xuisse auf¬

erlegt worden seien, wird für VaS-iPllssendst« etachtechmdaß die commcrciercnden Orte ilch-Officium in dieser

Sache, anwenden und zwar so, Saß'.'die; Directoricn der verschiedenen Kwtfiiiannschaften ein Memorial ansar-
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besten und durch Zürichs Vermittlung den coinmcrcicrcndcn Ständen mitthcilcn. Zürich soll dann dasselbe

'»it einem von diesen Orten genehmigten Begleitschreiben, so bald als möglich dem Ambassador übermitteln.

8 24. Ii. Der toggcnburgischc Landrath beider Rcligiöncn und der evangelische SynoduS unterstützen die von

Pfarrer Bosch von Henau vorgebrachte Beschwerde, daß er von den katholischen GcmcindSgcnosse», weil, zu

seinem Ankommen '/? des Zehntens daselbst gehöre, mit t50 fl. für den katholischcrscitS einseitig unternom¬

menen Kirchcnbau angelegt worden sei und das, nachdem die Katholiken mit den Evangelischen wegen eines

freiwilligen Beitrags übereingekommen seien. Er fügt bei, daß "er bereits mit Erceutivn bedroht sei. Die Ge¬

sandten Zürichs und BcrnS sehen in dieser Zumuthung air den Pfartcr und in den Ansprüchen dcS sanet¬

gallischen OsficiumS auf vaS Richteramt in dieser Sache ctwäschetst»bädischei» Frieden Z,»widcrläufeüdvs,'sprechen

dem fürstlich sanetgallischen Gesandten gegenüber die HoffuM,auf -AbstKuyg .dieser Beschwerde aus. Dieser,

ohne Instruction, erklärt die Sache aus dem Umstand, daß die Deeimatore» in vergleichen Fällen bei ihnen

angcl/st würden/also auch jener Pfarrer, va der Zehnten, an welchem er panieipiere, cheilweise in dd/'altcn

Landschaft liege/ Er verspricht jedoch, daß er seine Ofsicicn zu Einstellung der Erccutiok werde AMWn Wtti?

8 26. I. In der schon voriges Jahr bchandelteikMsarcheMeichgkeit der Gemeinde Krinau sprechen die Ge¬

sandten Zü/ichS und Berns dem fürstlich sanetgallischen Gesandten gegenüber die Hoffnung aus, dcrLürst

werde die Gemeinde bei ihren uralten Rechtsamen in Ansehung deS GemeindebezirkS schütz«». Der snrstluche

Gesandte erklärt aber, daß dies, ein Streit sei, welchen ein Thcil der Gemeinde gegen den andern sührc/''ur^'
daß tk dem bürsten nicht mißfällig wäre, wenn die klagende Partei durch KnönAatioM iöcivtt lständc köuiüe

bnvoaen werd n, ihre Klage fallen zu lassen, widrigenfalls er aus eingebrachte Klage eines 5hello der Gemeinde

Stände hingegen sind der Ansicht, daß bieser Streit,kcmcöwegSals.Civilsachc. anzusehen sei, und daß der Gemeinde
Krinau die ihr durch den badischen Frieden vorbchaltencnalten Rechte und Freiheiten durch eine Partei un¬
ruhiger Leutemvollei» abgeschnitten werden. Sie spreche,» die Hoffnung. mlS^. daß der Mst verchekrohreuGe¬
meinde Schutz gegen dieft unruhigen Leute gewähren werde. Der fitrstlichrWesandte.will die Sache feiner
hohen Behörde Hinterbringen. 8 27. «». DieeGefaMcil ZiirichS und. Berns fragen den fürstlich sanetgallischen
Gesandten an, was für eine Instruction er in Betreff dcS bütschwylerischcn Anlagegcschästs. aus ihr/Vor-
stellungsschreiben vom 30. Juni erhalten habe. Derselbe erklärt, daß der Fürst-.auf, seiner denntli.-AprWgv.
hebencn oDeelarationbeharre) nämlich, daß es der Anlagen halber bei dem Frieden und der srauenseldisclM Er¬
läuterung verbleiben werde und eine weitere Erläuterung in dieser Sache -unnöthig sei; ferner könne br eine
Untersuchung des vom Landgerichte .ausgefällten StrafurthrilSMchtzugeben/ loudern hoffe, daß.die Rcniti-ereü-
den von beiden Ständen werden gu», Gehorsam angewiesen werden - Die Gesandten -Zürichs und. Borns, «ü-
gegnen daß die früher zu Beilegung dieser Strestsache vorgcschlagme Consercnz keineswegs in der Absicht, »vre
geschlagen worden sei, um eine Untersuchung des landgcrichÜichen-Urthcilo anzustellen, sondern arm die. Sachttt
midie srievmäßigcn Schranken zu weisen-und die Fchlbarew zrün Gehorsam zu bringmw. Sie wiederholen..ihre»
Antrag-auf eine Confttenz zu diesem AÄcke. Der Gesandte des-AbtS verspricht.seiueu..Herrn dcssöN'suche-
ÄDetk' «s-Wus-lffnichS 771 tzilü'M j^niin.'inichS -.ii aiiu in'U»,',»>'! sninstUrv kt-It nmi
Mich»! imstj,« t»i'Nff,mWAse^aüiH4^ÄbschnNte'HrreschafttaiWcgöntzitiM: xtt'i'-s.r.ttt- ' chk.u
z-,1 . mm?!',nun NÄ ttich 7lSa,WsspafschiaschT!hu.riz«ta,'.iii.'.H D -chrP lU'Nli'U U! chnn 7)
^U!'.NI'w,e,a!'l2 7,1 tt) mchnl 7,1 »lätt Us.ch^. chtnsöl? j'-77ffi',M'stichL
'U'ffu.i» .. .. .'..,1 N'I AltlM 7! chi'ü dlttttt, tlr'üsi'UllstichD I!7l ',choZ 7Ü7i1 NN 7','ln -nli^S .Zkttktlffn
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Iahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 8. bis 18. August 1742.

IDtaatsarchi» Ziilich.I

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Escher; Johannes Füeßli. Bern. Hieronymus von Erlach; Johann
Georg Jmhof. Glarus. Johann Christoph Streifs; Kaspar Hauser.

Zürich, Bern und evangelisch Glarus.

». Jakob Hirzel, Legationssecretär des Standes Zürich, wird als evangelischer Protocollist in die Hu^
digung genommen. 8 15.

Zürich und Bern.

I». Bern ersucht Zürich, die Verordnung, nach welcher eine fremde Weibsperson, wenn sie in dessen B^t-
Mäßigkeit heirathe, ihrem Manne 200 fl. eigene Mittel zubringen soll, den bernerischen Angehörigen gegen-
über aufzuheben,widrigenfalls Bern sich bemüßigt sehen würde, eine Rceiprocation eintreten zu lassen. Zürichs
Gesandtschaft glaubt hierin nicht entsprechen zu können, da dicß ein alles Gesetz sei und die Gemeinden mit hoch-
obrigkeitlichen Privilegien begnadet seien. Dennoch nehmen sie dieses Ansuchen all rekerenckuw.§ 18.

Confcrenz von Zürich, Schwyz und Glarus.

v. Die Streitigkeiten zwischen dem Schiffamt obern Wassers und den Holz- und Zinsschifflcuten koi>">N
zur Behandlung. Zürich und Schwyz schlagen unter Vorbehalt der Ratification Folgendes zur Vermittlung
vor: Die Holz- und Zinsschifflcute sollen zwei bis drei Eimer Wein oder ein gleiches Aequivalcnt an Früchts
von HauS aus wohl mitnehmen und ihren Kunden zusührcn dürfen, dagegen aber schuldig sein, den Sclsi^
meistern, so oft diese ihnen Waarcn oder Güter austragen und anvertrauen wollen, mit Führung solcher in gl
wohntem Preis bedient zu sein, mit der Erläuterung, daß den Ständen vorbehalten sein soll, diese Verordnung
nach Beschaffenheit der Zeiten zu mehren, zu mindern oder völlig aufzuheben,und daß es ferner gegenüber der
Klagen der Holz- und ZinSschiffleute, daß oft Versäumnisse im Recken eintreten, bei dem deutlichen Inhalt der
Schiffordnung sein Verbleiben habe, nach welcher bei schwerer Verantwortung die Holz- und ZinSschiffleute u»
Recken ihrer Schiffe nicht aufgehalten werden sollen. — Glarus ist instruiert, zu vernehmen, ob noch ändert
Briefe und Siegel als der Abschied von 1629 zum Vorschein gekommen seien; denn dieser sei nur ein Prosit
gewesen und von Schwyz und Glarus durch Ortstimmen vernichtet worden; ferner seien die Acten von
und 1691 nur einseitig und von den drei Orten nicht konfirmiert. Deßwcgcn lasse eö Glarus bei dcr zu Grö¬
nau 1741 gegebenen Erklärung bewenden und wolle die Schiffmeisterei bestens bei der Schiffordnung schützt
nach welcher niemand Waaren, Früchte und Güter anders, als durch die Schiffmeisterei könne führen lassen!
es werde auch zu keinem Project Hand geben, noch ein solches für sein Ort annehmen, durch welches der
Schiffmeisterei Abbruch gcthan werde, zumal da die Schiffmeistereivon dcr hohen Gewalt dcr Landsgcmeinde
abHange. Sollte aber an dieser Sache den Schiffmcistcrn etwas gelegen sein, so wolle eö denselben überlassen,
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sich mit den ZinSschiffern zu vergleichen und den Vergleich von hoher Behörde bestätigen zu lassen. Was nun
die Fertigung der Güter anbetreffe, so sollen jcweilen an einem Montag zuvorderst die Kaufmannsgütcr ge¬
fertigt werden und Dienstags zum voraus, was noch an Wein, Korn oder Gütern übrig geblieben sei; hernach
sollen der Zinsschiffleute Schiffe gereckt werden, und falls etwa Kalk, Steine, Ziegel und dergleichen Material
vorhanden, diese dann am Mittwoch unfehlbar spediert werden. Drittens findet GlaruS nothwcndig, daß nach
Anweisung der Schiffordnung dem Umgang nach alle Wochen ununterbrochenein Schiffmcistcr selbst in den
Gütcrschiffcn mitreisen und dann jeder von Haus bis wieder nach Haus alle Vcrlohnung einnehmenmid seiner
Zeit gemeinsam dem Schiffamt darüber Rechnung geben soll. 8 19.,

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegonheitcn:

Deutsche gemeine Vogteiem überhaupt.
Art. 86. Kirchensachen.

Grasschast Baden und untere freie Acmt er.
Art. 69. Justizfachcn.
Grafschaft Baden.

Art. 51. AmtSrechnuna. ^lrt. Ehehaften und Taverncngcrech-Art. 364. Stifte und Kloster.
7? Landvoat tigkeiten. „ 382. „ „

I. 140. PolizMche«. „ 266. Fall nnd-Wzug. „ 456. Loca.es.
, 153.

Untere sreie U eint e r.
w. -»»..-gl. -

Rapperschwhl und dessen Hofe.
Art. 29. >, ' Art. 30.

.nl.iss .iill ::4-1nw.tt)

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendels regierenden Stände.
Lauis, im August 1742.

IDtaatSarchiv Basel.Z

Gesandte: Zürich. Bernhard Werdmüllcr, dcö ssoinen Raths. Bern. Christoph Steiger, Scckelmcistcr
welscher Lande. Luccrn. Johann Kaspar Ludwig Thüring Pfyffer von Hcidegg, des innern Raths. Uri.
Konrad Emanucl von Roll, Landöfürsprech. Schwyz. Joseph Maria Maurus Jütz, Landshai.ptmann der
Landschaft Einsicdcln. Unterwalden. NiclauS Daniel Kaiser, Landammann.Zug. Johann Peter Staub,
Alt-Ammann. GlaruS. Melaus Elmer, Landschreiber. Basel. Emanuel Bruckner, des Raths. Frei¬
burg. Tobias Pancratius Baumann, des Raths. Solothurn. Balthasar Joseph Wallicr, Alt-Rath.
Scha.sfhausen. Johann Jakob Ammann, des Raths und Zunftmeister.

Man sehe im Abschnitts Herrschgstöangelegenhestcn:

Vier e»ne1b1<rgis.chpBogteicn überhaupt. . . . L ,

^ ^ M. 7?. Abzug. . . ... . , Ars. 114,.Jchizsach^
^ . .. .... . . , !Lschj^ ,,::,:, .:.c.,c nilnlö t^> nini'l

^ Art oß3s Jüstizsachcn. ' Art. 367. LocaleS. ^ ^
in:/. --»a . . '».»I MendriS. . . . ..

'Art. Zstg.'Äiamtc. Art. 412. Marchcnsachcu.

d's r.jh
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Juhrrechnung der die Vogteien Luggarns und Mainthal regierenden Stände.
-

LuggaruS, uu August 1742.
ll)(i /u i'^'.s 7'^nnchich^ k:)ch(,7^7^nui::! -"4/^^ ch/.i: M)<z

Staatsarchiv Basels

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.
Man sehe im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten.

, Vier en» etbjrgische Vogteien überhaupt.
Art. 70, Abzug.

Luggatus.
Art. 47k. Marchensachcn. Art. 550. Zollsachen. Art. 589. Locales.

.u? V I i l ch i

3tt2.

Jahrrechnnng der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden Stände.
Belleuz, 25. August bis 10. Eepttinber 1742.

sArchiv Nidwalden.^

Gesandte: Uri. Johann Jakob Epp, des Raths. Schwyz. Joseph Franz Anton Abyberg, des Raths-
Nidwalden. Ludwig Aloys Lusst, des Raths und Pannerhcrr.

Aiau sehe die Vogteien Bellenz, Bollen; und Riviera.
Art. 314 bis 320.

-'7777,.77'^ ...7'..'^-.^') 7 ^3" .17.--7 . -'Z 7'77"-77 .'bi/ils, 7,7"..-7"
7,si ' 7,-/3 11,-17/ 7.'. , . . '.' 7 '!' "7 ^>"-3,7 >,7.'', X '77'7-3 .1-7/ 7.' 3

Conferenz von Bern und Freiburg.
Paycrnc, 17. bis 20. September 1742.

midist Hz» !7!l '7 .''tt.ttitttül) .tN'.'i','?t!st>!llr»5 >?'.' ?-:>l.'-M .'!,-r,t!>''!!>'-'"'
l«taat«-r-b>° B-rn.I ^7.

Gesandte: Bern. Beat Jakob Tscharncr, deS täglichen Raths; Victor von Ginginö, Gubcrnator zu
Payerne, des großen Raths; Johann Rudols Lcrber, Gcneralcommissarius, des großen Raths. Fr ei bürg-
Franz Peter Griset von Forel, des täglichen Raths; NiclauS Reiff, Landvogt zu St. Aubin, dcö großen Raths-

Diese Confcrcnz wird zur Untersuchung nnd Beilegung der zwischen den Untcrlhancn von Missy
denen von St. Aubin wegen des Wcidgangs entstandenen Mißhelligkcitcn veranstaltet. — Die von St. Aubi»
bringen folgende drei Klagepuncte vor: 1) daß ihnen die von Missy seit etwa 172(1 ungeachtet des Transacts
von 1658 die FrühlingSwcide nicht mehr zugestehen wollen, unter dem Vorwand, daß auch sie dieselbe nickst
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mehr benutzen; 2) daß die von Missy seit längerer Zeit einige CloS gmmcht, obgleich dieselben durch jenen
TranSget verboten würden; V daß die von Missy, ungeachtet die von St. Aubin laut jenes TränSaetes.hinter
Missy den Weidgang drei Tage nach dem Heuet für alte ihre Pferde.haben, ihnen dieselben im Juni 1741
weggeführt und -gepfändet hätten. Die Hon Missy hingegen behaupten,.-daß-durch daslReglement von 1717
die FrühlingSweide verboten fei und die,, Gemeinde St. Aubin selbst ihr Recht darauf:, ausgegeben habe; daß
sie feine Anschläge gemacht, und sie, wo je deren sich finden sollten dieselben zu. öffnen bereu feien; endlich sei
die Pfändung der Pferde die Reciprocität dafür, daß ihnen die von St. Aubin ihre Kühe 1740 hinter AgncnS
gepfändet, da ihnen für all ihr Vieh die Weide im ganzen Territoriumvon AgncnS.z,gestanden worden fei
mit Ausnahme der Motte von Agnen.s; die von St. Aubin behaupteten aber fälschlich, daß-diese Motte von
AgncnS das gcsamintc Territorium von AgnenS fei. Nachdem die beiden Parteien replicierl und duplieierc und
die Gesandten ihre verschiedenen Ansichten gegenseitig eröffnet hatten, ferner Bern in den Vorschlag Frciburgs
eingewilligt hatte, daß noch Leute von beiden Parteien abgehört werden möchten, weil die bisherige PrariS in
dieser Sache maßgebend sei, so werden von den beiden Orten je ein Mann verhört. Da deren Aussagen aber
einander widersprechen,so wird der Weg einer gütlichen Ucbcreinkunfteingeschlagen und der Versuch gemacht,
beide Parteien durch billige Vorschläge einander näher zu bringen. Da aber auch dieser Versuch scheitert, so
erklären beider Stände Gesandtschaften die Lage der Sachen ihren Obrigkeiten hinterbringen zu wollen; die
bernerischc eröffnet noch, daß sie zu Aufhebung jenes ganzen TranSacts instruiert gewesen sei, weil derselbe als
nachthcilig für die Ihrigen angesehen werde. Ferner soll Allcö in statu g»» bleiben und die gegenseitige
Pfändung ausgehoben werden, bis die Obrigkeiten darüber werden verordnet haben. Die Gesandtschast Frei-
burgö nimmt Letzteres in den Abschied.

304.

Conferenz von Uri, Schwyz und Untevwalden.
An-der Treib, 25. September 1712.',

lArMiv SN5w->lbc».r
.. .j,-: Zsi»( .«ßwll'. -7:4 Iztmnnil.W !><".' -.-.nr.m'0 du./'.

Gesandte: Uri. Joseph Florian S,colar, Landammann; Jost. AntynSchund,Alt-Landammann und Landö-
fändrich; Karl Franz Schmid, LandSseckelmcistcr. Schwyz. Franz Joseph Rcding von Biberegg, Land¬
amman»' und Panncrherr; Franz Dominicus Betschart, Alt-Landammann.Obwaldeu. Anton Franz Bücher,
Landammann und Pannerherr. Nidwaldcn. Nielauö Daniel Kaiser, Landammann und Landshauptmann
ob und nid de.» Kernwald; Johann Jost Würsch, des Raths.

t». Nach der eidgenössischenBegrüßung wird die Klage vorgebracht, daß die zu Luccrn anlangenden bur-
gundischen Salzfässer übel konditioniert und nicht mehr voll seien. Es wird beschlossen, daß jedes Ort in
Lucern einen zuverlässigen Mann bestellen soll, der im Beisein des SaWctorS die Fässer öffne und daö Man¬
gelnde ergäüze. Sollte das vwveigert werden, so solle man solche übclconditioniertc Fässer zu Luccrn liegen
lassen und beim Ambassador dann Beschwerdeeinlegen. Sollte auch dieser Schritt erfolglos sein, so möchte
man dahin trachten, die Spedition jemand andern, zu übergeben. Jedem einzelnen Orte bleibt es überlassen,
Mittel und Wege zu finden, wie der bisher erlittene Schaden ersetzt werden könne. § 1. I,. Uri zeigt an.
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daß die Vorstellungsschreiben wegen der auf letztem Syndicat zu Frauenfeld zur Sprache gebrachten Beschwerden

der eidgenössischen Regimenter noch nicht nach Madrid und Neapel hätten abgeschickt werden können, weil Ob-

walden und Zug ihren Konsens noch nicht eingeschickt hätten. Obwalden stellt den Konsens seiner gn. Herren

und Obern in Aussicht. 8 2. «. Nidwalden beklagt sich, daß der Zöllner in Wielen seinen Schifflcuten, wenn

sie Käse oder andere Waaren bringen, kein Recepissc geben wolle, in Folge dessen schon einige Schiffleute in

Schaden gekommen seien. Uri erwidert, daß der Zöllner dazu nicht angehalten werden könne, da er kein Factor

sei, und räth den Schiffleuten, ihre Waaren in die Sust zu thun und sorgfältig in das Zollbuch einschreiben

zu lassen. 8 9. «I. ObwaldenS Gesandtschast beschwert sich instruktionsgemäß, daß die Angehörigen ihres

Standes entgegen dem mit Lucern den 5. Juni 1662 getroffenen Vergleich in freiem Handel und Wandel gd-

hemmt würden/ so daß ihnen Lebensmittel jeder Art, welche sie zum Hausbrauch kaufen lassen, weggenommen

würden. Man hält es nicht für thunlich, diese Klage zur gemeinen Sache zu machen, sondern überläßt es

jedem einzelnen Orte, von Luccrn nach Beschaffenheit der Sache Remcdur zu verlangen. 8 11.

Äan sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangclegenheiten:

... .. >> hug'garüS.
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Gemeineidgeilössische Tagsatzung.

Franenfeld, 1/ bis 14. Juli 1743.

lStaal^arcbi» Züi-Ici,.! ^ ^

Gesandte: Zürich. Johannes Fries, Bürgermeister; Hans Blaarer von Warteliste, des Raths und

Alt-Obmann gemeiner der Stadt Aemtcr. Bern. .Johgiin Georg Jmhof, dcö Raths und Alt-Vcnncri

Karl Emanucl von Wattenwyl, des Raths. Luccrn. Jost Bernhard Hartmann, Schultheiß; Christoph Wst

des Raths. Uri. Jöstph Florrä'n Scokar, Landammätrsts'Jost ÄntsN'Schlüid, AlstLandammann und Lands-

fändrich. Gchwyz. Franz Laver Ignatius Würner, Landammemstj^Fraiiz Joseph Rcding von Biberegg

Alt-Lmidammann ünd Paimcrhcrr. Obwalden. Anton Franz Bücher, Landammann; FraNsÄdrian Blättlcr,

Landsbauhcrr. Nidivalden. (Niemand.) Zug. Johann Fra»; Landwmg, Ritter, Landammann; Anten

Heinrich, Alt-Landvogt, des Raths. Glarus. Johann Christoph Streifs, Landammann; Kaspckr Haüstt,

Landsstatthalter. Bassel. Fclir Batticr, Obcrstzunftmcistcr; Rudolf Burckhardt, des Raths. Freiburg

Franz Ricinus Joseph won Alt, Schtilthciß; Franz Amon von Montenach-Rosierc, des täglichen Raths und

Scckclmeistcr. Solothurn. Urö Victor Joscph von Roll, Schultheiß; UrS Joseph Sury, Stadtvcnner und

des Raths. Sch affst au senii'Balthasar Pfister, Statthalter; Johann Friedrich Stocker von Nüfern, des

Raths und Seckcstmtstcr. Appenzcll-Jnncrrstodcn. Karl Joseph Schuß, Landammann. Außcrrhodcn-

Jakob Gruber, Latidaitünann. Abtl.St. Gallon. Fidel Antonl'Püntincr von Brannbcrg, des geheimen

Raths lind OkervogtM Rorschach. Stadt St. Gallen. -Kaspar Fels > Bürgermeister. Biel. (Niemand.)
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«. Eidgenössische Begrüßung. 8 1- I». Biel entschuldigt sich wegen seines Ausbleibens und bittet um

Mittheilung des Abschieds. 8 2. « . Bei der Behandlung des MünyvcsenS läßt man es beim vorjährigen

Abschiede bewenden, namentlich bei der Aberkennung der Admodiationcn und bei der Bestimmung, daß bei Va¬

lutierung oder Abrufung der Münzen den übrigen Orten drei Monate vorher Anzeige gemacht werden soll.

Basel und Schaffhansen behalten ihren gn. Herren die Convenienz vor. Jnncrrhodcn eröffnet, daß seine

Münzstatl verflossenes Jahr fast immer geschlossen gewesen sei ; der sanetgallische Gesandte, daß der Stadt

Münze noch geschlossen sei und ohne genügsamen Anlaß nicht mehr werde geöffnet werden. 8 3. «> Der

Churfürst zu Mainz hatte in seinem WahlnotificationSschreiben gegenüber der Eidgenossenschaft eine Titulatur

gebraucht, welche „wegen ihrer geringen Beschaffenheit" anstößig und unzuläßig erachtet wurde. Die Canzlei

Zürichs wird daher beauftragt, gegeu dio churfürstliche Canzlei dicß angemessen - zu ahnde» und auf eine

Titulatur zu dringen, wie sie souveränen Ständen zukomme. 8 4. « . Zürich berichtet, daß es auf die immerhin

noch einigermaßen gesperrte schwäbische Fruchtzufuhr, sowie auf den aus das Getreide gelegten Jmposto ein

wachsames Ange gehabt, aber keine bcsondern Beschwerden darüber vernommen habe. Da ihm die jetzigen

Zeitumstände nicht passend schienen, Remcdur zu verlangen, habe es das gemeinschaftliche VorstcllungSschrciben

an die schwäbischen Kreiöstände einstweilen noch nicht abgehen tassein Die übrigen Gesandten geben ihre

Billigung dazu und ersuchen Zürich, ferner ein wachsames Auge zuhaben und bei triftigen Klagen in gemeinem

Namen diejenigen Osficicn anzuwenden, welche ihm zu Aufhebung der Beschwerden dienlich scheinen. 8 5.

l. Die Republik Wglliö hatte an die Stände unterm 25. Mai 1743 cur Schreiben gerichtet, betreffend die seit

einiger Zeit Müschen dem König von Sardinien und dem Kloster St. Bernhard obwaltenden Streitigkeiten

wegen Erwählung eines Propstes daselbst rn,d darin das Ansuchen gestellt, es möchte dieses Geschäft in der

Stände gemeinsamem Namen am römischen Hose betrieben werden; zugleich legt Frciburg ein weitläufiges diesen

Streit betreffendes Memorial vor. Diese Sache wird für weitgehend und von gefährlicher Conscqucn; ange¬

sehen. Es wird beschlossen, das Memorial den Ständen mitzutheilen, welche es noch nicht haben, und Lucern

zu ersuchen, in gemeinsamem Namen dem päpstlrchcn Nuntius die Sache nachdrücklich zu empfehlen, damit das

Kloster bei seinen klaren Rechren geschirmt bleibe- . Wglliö wird gerathen, die Sache einstweilen in statu quo

zu erhalten und. wenn etwas Widriges verfügt werden sollte, mit Protestation sich dagegen zu verwahren. 8 6.

K. Wallis hatte dach Ansuchen gestellt, es möchten ihm von Zürich aus die au die eidgenössischen und die zu¬

gewandten Orte von fremden Fürsten und Ständen oder von den in der Eidgenossenschaft befindlichen Ministem

gerichteten Schreiben »ütgetheist werden, namentlich jene, an welchen ihm gelegen sein müsse. Obschon das

bisher nicht Gewohnheit gewesen sei, und diejenigen Schreiben, auf deren Adresse neben den zugewandten Orten

Wallis das nicht zu denselben gehöre, nicht namentlich aufgeführt war, demselben nicht mitgetheilt worden

seien, so sprechen Zürich und mit ihm die übrigen Orte die Geneigtheit auS,. ihm diejenigen Schreiben, welche

für dasselbe Interesse hätten, auch wenn sie an Wallis nicht adressiert seien, mitzutheilen. 8 7. I». In

einem wenige Tage vor der Tagsatzung von den Schweizern in Lyon eingeschickten Memorial wird Klage ge¬

führt, daß nicht nur die sogenannte Capitationssteuex. von den Eons ck« wolle, s sulssos immer noch gefordert

werde, sondern in jüngster Zeit den Schweizern auch noch die luxe ck'n.clustiio und ckv milico auferlegt, ja

sogar'an eimgen Orten die Schweizer zum Loose für die Enrolicrung angehalten worden seien. Die Ge¬

sandten, ohne Instruction, ersuchen Zürich, vollständige Nachrichten über diese Beschwerden einzuziehen und die¬

selben den eidgenössischen und den zugewandten Orten mitzutheilen, damit diese über die nöthigcn Schritte zu

Rathc neben können Innerhalb zweier Monate sollen dann die Orte ihren Entschluß Zürich mittheilcn. 8 8.
84 "
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I. In Folgewer Beschwerde der eidgenösstschcn Kaufmannschaft in Frankreich, daß den schweizerischen Waarrir zur
Einfuhr nach Frankreich nicht die gerade Route in die FreigrafschaftBurgund gestattet, sondern der Umweg
über Lyon zugemuthct werde, wird der Entwurf eines Schreibend an den französischen Ambässador verlesen-
Zürich, Bern, Glarus, Basel, Schaffhausen, Appenzell-Außerrhoden und Stadt St, Gallen unterstützen dieses
Schreiben und stimmen für sofortige Absendung desselben; Lucern, Uri, Schwpz, UnterwaldeN/ Zug, Solothurn,
ZNnerrhoden,ohne Instruction, nehmen es od rekoroadum, wollen aber innerhalb zweier Monate Zürich ihren
Entschluß mitthcilen, Freiburg beruft sich auf sein Schreiben an Zürich, in welchem es seine Mciitung dar-
gethan. Der Gesandte des Abts von St. Gallen wäre instruiert gewesen, Hand zu bieten, wenn etwas Ge¬
meinsames hätte beliebt werden können, 8 0, Ii,. Durch den Svoi-äwira mtkngirälo Vigicr wird eilt Schreiben
des französischen AinbassaVors übergeben und durch ein mündliches Complimcntbegleitet; in demselben sagt der
Ambassador, daß es iit seinem Wunsche liege: da ronnuvelorda m.i >>ort los disposilinn« vnis trau-
verc>/, tmismir« 80 Al.ijostö de vous dolirnz,- des ^reuves eoaslnntes de so kienvoill.mve : dsns les glloire^
de vis vtsts, g»i pourrnnt nveir guelgiis inllueNev nvve vellvs de In eouronne relatiVemeNt' aux traitos
iz»i nous uriissent degniis WNt de sieeles et doNt les lions se seNt tnusoiirs eonstamment ressen'es pur I'i»e>>-
Nation et la eontlanes wutuelle si naturelle aux deux nations. GegeucompliMeNt, 8 10. I. Zug crössneb
daß ein gewisser Dinant, kein Eidgenosse, ein Regiincnt von vier Bataillonen für spanische Dienste geworben
habe, was dem Abschiede von 1738 schnurstracks zuwider laufe. Dieser Anzug wird, da solche Werbung un¬
verträglich mit den Abschieden von 1737 und 1738 und "der Reputation der Stände ist, dem Abschiede ein¬
verleibt, Der Gesandte d:S Abts von St, Gallen ist ohne Instruction, 8 11, 1»» Es wird in Anzug
bracht, wie hie und da die Naturalisationen zu größtem Nachtheil der Eidgenossen einreißen, nach welchen nur
in der Absicht gestrebt werde, daß die Betreffenden„schweizerische Regimenter und Compagnicen erlangen können ,
so daß sie den Unsrigen vor ihrem Glücke stehen. Eine aufgestellte Commission bringt darüber folgendes Gut¬
achten, welches ad evksrondum genommen wird: 1) Kein Naturalisierter soll von den Orten als wahrer Eid¬
genosse angesehen werden, folglich auch keinen Zugang weder zu eidgenössischen Regimentern, noch CompagniecU
haben, sondern erst dessen Kinder, welche nach der Naturalisationgeboren worden sind ; dieselbe Bewandtnis'
soll es auch mit denjenigenPersonen haben, „welche von einem der über die gemeinen Booteten regierenden
„Orte hinter ihm naturalisiert worden"; diesen soll in den Vogteicn keine WctbüngSfrciheit zukommen, EM
solcher Naturalisierter hat übrigens an dem Orte, wo er naturalisiert ist, zu domiciliere» oder muß wenigstens
4000 Thlr, eigener Mittel im Land haben, 2) Keinen Coinpägnieen soll die Werbung in den gemeinen Herr¬
schaften gestattet werden, es gehöre denn diese Compägnie zu einem RcgimcNte , welches von einem Wer Vrtt
avouiert ist, 3) Dm Subalternen sind keine Patente zur Werbung zu geben. 4) Werbung für fremde Regimenter
in der EidgenossenschaftZoll nicht gestattet sein; rathsam wird auch gefunden, fremden Rccruten in KricgszciteU
dewDurchmarschdurch die Eidgenossenschaft nicht zu erlauben; jedoch soll dieß der Convcnienz jedes Ortes über¬
lassen werden. Berns Gesandtschaft erklärt über dieses ganze Geschäft keine Instruction zu haben. Die Ge¬
sandten von Glarus geben zu dem Artikel, betreffend die Naturalisationund „AnnehmuNg und Aufwcrbung
ihrer CompagNieen in den gemeinen Herrschaften keine Hand"/ da eine solche Verordnung ihres Standes un¬
beschränkten und vertragsmäßigen Rechten zuwiderlaufe, und behalten ihren gn. Herren und Obern die CoN-
venienz vor. 8 12, 1». Freiburg bringt in Anzug, daß man möglichst darauf bedacht sein möchte, daß l'"
einem erfolgendenFrrcdcN zwischen den kriegführenden Mächten die Eidgenossenschaft dem Friedensschlüsse ein¬
verleibt werdeü möchte/da sonst das jetzig^ in Europa waltende Shstcm der Eidgenossenschaft höchst gefährlich



IM 1743,

werden könnte Dieser Anzch wird in den Abschied genommen. 8 13. a. Vom königlich, ungarischen Bot-t

schafter Marckcsc de Prw langt durch die Post ein höfliches Complimentsckreibcn an. Beantwortung von Seite

der Tagsatzung. 8 14. p. Joseph Freiherr von Roggenbach übergibt ein Begrüßungsschreiben des Bischofs

von Baftl. Die Canzlei stellt ihm eine Antwort zu. 8 15. «Z. Bern beschwert sich, daß ungeachtet des

Mandats vom 27. Januar 1739, wodurch- alle Bettclfuhren «Itter gewissen Ncstrictionen abgestellt worden;

dennoch dieselben immer noch mißbraucht würden, so daß sich allerhand fremdes Gesindel auf Karren und

Wagen seiner Bequemlichkeit nach von Dorf zu Dorf führen lasse. Es ersucht die angrenzenden Orte gemein¬

same Maßregeln gegen dieses Ucbcl zu treffen. (Bern selbst hatte zu diesem Zwecke schon den 25. Juni 1743

ein Mandat erlassen.)' Sollte seinem Ansuchen nicht entsprochen werden, so ist es instruiert, zu erkläre», daß cS

dergleichen auf Bettelfuhrcw zngeführleS . Gesindel wieder zurückschicken werde. Dieser Anzug wird in den Ab¬

schied aufgenommen. 8 16.
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Confcrenzcn der katholischen Orte während der gemrtneidgenössischenTagsatzung
im Juli 1743.

lDtaatsarchi» Luecrn.Z

Freiburgö Gesandtschaft eröffnet instructionsgemäß, daß zuwider dem Bunde von 1715 den in Frank-

üch domiciliercndcn katholischen Schweizern die taxe .li.ui.mt.io und ckv miliee auferlegt werde. Luccrn wird

esucht dieses Geschäft dem französischen Ambassador nachdrücklich zu rccommendieren und seine Osficicn dahin

"zuwenden, daß die katholischen Schweizer bei ihren bisher genossenen Freiheiten und Privilegien ungekränkt
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bleiben. 8 1. I». Die Gesandten Lucerns eröffnen, daß ihre gn. Herren und Obern das Geschäft, betreffend
„die von Jhro Eminenz dem Cardinal zu halten anbefohlenen Jnterstitien immerdar, auch bei letzter Visitation
„kräftig betrieben" und gute Vertröstung, aber noch keine Antwort erhalten hätten, Luccm wird unter Ver¬
dankung der bisherigen Bemühungen ersucht, bei gegebenen Anlässen die Sache ferner zu betreiben, 8 2.
Uri trägt darauf an, daß, wie schon 1736 und 1737 in den gemeinen Herrschaften Verordnungen ge¬
macht worden seien, auch Vorkehrungen gegen die so häufigen Desertionen der geworbenen Soldaten getroffen
werden möchten, welche ohne Scheu von einem Orte in das andere laufen und einen Hauptmann nach dem
andern betrügen und die Stände in Disreputation bringen. Unter Vorbehalt der Ratification wird für vas
Beste erachtet, daß dergleichen Deserteursauf Requisition ausgeliefert und ihnen nach Gestalt der Sache ein
Ohrläpplcin abgeschnitten werde. Glarus kann dazu nicht Hand bieten, weil diese Sache in die gemeine Raths-
stube gehöre. 8 9. «I. Mehrere Officiere in königlich spanischen Diensten hatten eine schriftliche Beschwerde
gegen die beiden Obersten von Tschudi eingegeben/ daß dieselben einseitig eine neue der alten in einigen we¬
sentlichen Puncten zuwiderlaufende Kapitulationerrichtet hätten. Obgleich nun auf erfolgte Beschwerde von
Seite der Officiere diese neue Kapitulation annulliert und die von 1734 wieder in Kraft gesetzt worden, ^
trägt Uri doch darauf an, daß dieses Unterfangen nicht ohne öffentliche Ahndung von Seite der bei der
pitulation betheiligtenStände sollte gelassen werden. Es wird eine gemeinsame ernstliche Ahndung für an¬
gemessen erachtet, inzwischen aber für gut befunden, die Gegeninformationder beiden Obersten abzuwarten. ^
und Schwyz stimmen für eine Konferenz, welche dann abgebaltcn werden soll, wenn jene Information angelangt
sein würde; Schwyz auch noch aus dem Grunde, weil Oberst Wirz, welcher das Regiment Niderist bekommen
und sich bei Antritt des Regiments vorbehalten habe, daß dasselbe als ein von Schwyz herrührendes und uirwr
dessen Schutz allein stehendes anerkannt werden möchte, ebenfalls eine Kapitulation ohne des Standes SchwV
und der Hauptleute Vorwissen geschlossen habe. Unterwalden und Zug wollen hinsichtlich jener vorgeschlagenen
Konferenz ihrer gn. Herren und Obern Gedanken vernehmen. Glarus versichert, daß es jederzeit mit Ernst ft»n
Landleute von dergleichen Unternehmungenabhalten werde, und will, wie es sich schon früher schriftlich gegen dü
Stände ausgesprochen, ebenfalls die Gegeninformation der beiden Obersten abwarten. Die vorgeschlagen^
Konferenz hält es für unnöthig, theils weil der königliche Hof dcclaricrt habe, daß eö bei der Kapitulation
von 1734 bleiben soll, theils weil deren Bestrafung, wenn es sich zeigen sollte, daß jene beiden Obersten
weit gegangen seien, seiner Obrigkeit zukomme, bis unter den mitinteressiertcn Orten revei-saliler ausgetragen
sein werde, ob und in welchen Fällen die jeweiligen Obersten und andern Officiere einer gemeinsamen Ver¬
antwortung und Censur unterworfen sein sollen. 8 19. v. Der Bischof von Basel läßt ein Compliment-
schreiben übergeben. Eine höfliche Beantwortung wird ihm zugestellt. 8 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftöangelegcnheiten:
Deutsche gemeine Vogteicu überhaupt.

Art. 93. Beamte in Klöstern und Commenthureicn.

Art. 221. Bürgerrecht.
Landgrafschast Thurgau.

Art. 645. Locales.

Rhcinthal.

Art. 787. Localcs.

Art. 240. Obrigkeitliche Lehen. Art. 359.-Localis.

Art. 329. Locales.
Grafschast Sargans.

Art. 364. Localcs. Art. 381. Locales.
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Confcrenzcn der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenvssischen Tagsatzung
im Juli 174a.

ITtaatSnrchiv Züri» I

Gesandte: Mühlhausen ist nicht vertreten.
». Der allgemeine Bei-, Fast-, Büß- und Danktag wird aus den 12. September angesetzt. 8 1. I». Steuern

werden'bewilligt: 1) den beiden marinierten Gemeinden Grönenbach und Herbiöhofen .200 fl,; 2) dem
Pfarrer und Schulmeister zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformiertendeutschen Gemeinde zu Mariakirch
200 fl; 4> der reformierten französischen Gemeinde zu Mariakirch 100 fl.; 5) de», reformierten Pfarrer zu
Reu-Bärenthal 200 fl.; 6) den beiden reformierten Predigern zu Friedrichsthal und Karlsruhe je 100 fl. «Schaff-
Hausen bethciligt sich an der Steuer für Friedrichsthal nicht.) 7) Der reformierten Gemeinde Baircuth 100 fl,-;
8) den reformiertenGemeinden zu Speyer und WormS je 100 fl.; 9) den Kirchen- und Schuldiencrn in der
Churpfalz 300 Thlr.; 10) fünf picmontesischcn und drei ungarischen Studenten 836 fl. fStadt St. Gallen
trägt nur 60 flMci.j' 11) Dem reformierten Prediger zu Neurcuth 100 fl.; 12) den cvangelisch-rcformicrtcn
Gemeinden in Groß-Polcn und polnisch Preußen 20» fl. Zürich und Bern sage» ihren Beitrag zu, die übpigcn
Gesandten sind ohne Instruction und lassen es bei ihren Aeußcrungcn in den Abschieden der letzten zwei Jahre
bewenden. 13) Auf das Ansuchen des Frciherrn von und zu Schorrcnburg den cvangelisch-reformiertcn Ge¬
meinden in der freien rcichsritterschaftlichcn Herrschast Dör und Teschenmoschel für Kirche und Schule ein
für allemal 400 fl; wird aber all rokvienllum genommen, auch von Schaffhausen, welches sonst,Instruiert
ist, davon zu abstrahieren.Für 7, 8, 11 verweigert Schaffhausen, für 7 St. Gallen, für 8, ZI Appenzell
seinen Beitrag «Siehe S. 7.« 8 2 bis 14. v. Von Zürich und Bern wird die zuversichtliche Hoffnung aus¬
gesprochen daß sich die übrigen Orte nicht entziehen werden, für die Unterhaltung der pragelanischenGlaubens¬
genossen welche ehedem nicht hatten transportiert werden können, Beiträge zu liefern, da die holländischen Stcuer-
gelder völlig aufgezehrt seien. Die übrigen Gesandten berufen sich auf ihre in den letzten zwei Jahren er¬
öffneten Gedanken und erklären, ohne Instruction zu sein. 8 16. Zürich eröffnet, daß nach der astronomischen
(cyclischen) Ausrechnung im Jahre 1744 Oller» acht Tage früher als nach der gregorianischenfallen werde,
und wünscht, daß die evangelische Eidgenossenschaft dieselbe, wie es 1724 geschehen sei, wieder mit den evange¬
lischen Rcichöständen -feiern möchte, welche auch diesmal der cyclischen Berechnung folgen. Bern, Glaruö,
Basel Appenzell und Stadt. St. Gallen sind ohne Instruction und referieren; Schaffhausenstimmt für Zürichs
Antra z Die referierenden Stände werden ersucht, ihren Entschluß beförderlichst Zürich kund zu thun, damit
den Buchdruckern der Befehl zu einstimmiger Einrichtung der Kalender gegeben werden könne. «Die meisten
Stände stimmten Zürich-bei. S. Grafschaft Baden 453.) 8 17. e. Bern stellt den Antrag, daß in Zukunft
an die Pathcngeschcnke jedes Ort zu gleichen Theile» beitragen soll, wie es auch schon mehrmals geschehen sei;
sollte dies, von einzelnen Orten nicht eingegangenwerden, so sollen auf das Pathcngeschenknur die Wappen
derjenigen Orte gesetzt werden, welche gleichviel dazu beigetragen haben. Die Gesandtschaftenvon Zürich,
Basel und Schaffhauscn nehmen den Anzug all .ek.-onllnm. Glaruö und Appenzell wollen sich lediglich an
den 1673 errichteten, 1674 ralificicrtcn und 1694 aufs neue bekräftigten Abschied halten und sich nicht zu
Mehrerin verpflichten; in Beziehung auf den zweiten Thcil des Anzugs sind die Gesandten der beiden ersten
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Stande ohne Instruction, lassen eö auch dafür bei genannten Abschieden bewenden; Schaffhausen wünscht, daß

diese Sache bald mochte ins Reine gebracht werden. §' M.

' Zürich und'Bern,

(Frauenfeld, Rappitschwyl und Beiden.)

l. Der Landrath beider Religionen im Toggenbürg hatte auf das Anmahnungsschreiben, welches Zürich

und Bern den 15. Mai in Betreff des ersten Bütschwylcrhandels abgesandt hatten, den 18. Juni eine ab¬

schlägige Antwort in ernstlichen Ausdrücken erthcilt. In jenem Anmahnungsschreiben hatten beide Stände

darauf gedrungen, daß die interessierten sieben Landräthe entweder steh chen ihrethalben ergangenen Contumaz-

urtheilen (vom 22. Februar 1742) unterwerfen oder bei dem Fürsten um Eröffnung dcö Rechtes birtlich ein-

kommen sollten. Nachdem die Instructionen vorläufig eröffnet, aber nicht gleichförmig erfunden worden waren

und demnach eine Abänderung derselben nachgesucht worden war; nachdem ferner bei einigen bekannten Männern

von Wattwyl Erkundigungen eingezogen worden, werden acht Mitglieder des Landraths, vier von denjenigen,

welche itn Bütschwylerhandel implictert und vom Landgericht eontumaciert worden waren,' die, vier übrigm aus

den uninteressierten Landräthen vorbeschieden. Diesen werden wegen der von einigen Landräthen seit einiger

Zeit gezeigten eigensinnigen und höchst bedenklichen Aufführung und wegen der unöhrerbictigcn und sehr be¬

fremdenden Art, in welcher ihr Antwortschreiben abgefaßt sei, Vorstellungen gemacht. Als die Mittel, den Büt¬

schwylerhandel beizulegen, werden ihnen die früher schriftlich vorgeschlagenen zwei Wege nochmals ans HrA

gelegt und die schon früher von ihnen dagegen geäußerten Bedenken, namentlich in Beziehung aus die dermalen üble

Beschaffenheit des Landgerichtes, beantwortet. Wenn die >Beschuldigungen des früher ergangenen Schuldenrufes

oder andern schlechten Leumdens oder-unrichterlichen Verurtheilenö erweislich seien, so solle es ihnen nicht benom¬

men sein, mir Anständigkeit ihre Klagen zu betreiben. Den Vorbeschiedencn wird ein Schreiben zu Händen des

Landraths übergeben des Inhalts, daß Keinem derselben wegen ihres Erscheinens vor den Gesandten „das

wenigste zugcsucht werden sollte". Es wird beigefügt, daß dieses Schreiben in dem Landräthe vorgelesen u»d

auf Verlangen jedem Einzelnen mugethcilt werden soll. Der Landrath endlich habe seinen Entschluß aM

nächstfolgenden Donnerstag den Gesandten nach Rappcrschwyl zu übcrschicken. — Der Landrath antwortet als¬

dann (16. Juli)-den Gesandten nach Rappcrschwyl, daß er für die beim ersten Bütschwylerhandel Betheiligte»

ihren Rath befolgen und bei dem Abte um eine RechtSeröffnung sich bewerben wolle, insofern er denselben Z"

keiner andern Resolution disponieren könne, jedoch in der Hoffnung, es werde dieses Procedcre zu keiner Kon¬

sequenz gezogen und das Landgericht sriedmäßig bestellt und „die schon längst vermeinten tauglichen Landrätln

„im Landgericht geduldet und denen außer der Verwandtschaft zu spreche» gestattet werden." Den beiden Ab¬

geordneten des Landraths wird Anleitung gegeben, daß sie wegen der nicht vollständigen Besetzung des Land¬

gerichtes und wegen der Erceptioncn, welche sie gegen einige Mitglieder desselben machen, beim Abte sich

ziemend zu melden haben; ferner werden ihnen „wegen sonstiger Bcwandtniß des Landgerichts" eben dieselben

Vorstellungen gemacht, welche zu Fraucnfelo beschlossen worden waren, und sie von ihrem Gesuche abgemahnt,

daS dahin ging, daß diejenigen der Landrichter, „welche nur mir einem der contumacicrtcn Landräthe im Aus¬

stand befindlich seien", von der Beurthcilung der übrigen nicht ausgeschlossen sein sollen. Die Abgeordneten

werden mit der Anweisung entlassen, daß die contumacicrten Landräthe.sich so bald als möglich beim Fürstabü

melden und den Erfolg den Gesandten nach Baden berichten sollen. Aus diesen Bescheid hin sendet der

Landrath zwei Abgeordnete an den Fürsten ab und läßt um Wiedereröffnung des Rechts bitten. Der Abt »er-
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langt, daß dic Contumacicrtcn selbst mit ihrem Gesuche vor ihm erscheinen sollten, und stcllr die Gewährung

des Ansuchens in Aussicht. Aus Ansuchen des Landraths senden die Gesandten ein Fürschrciben von Baden

aus (5 Aug) an den Abt. Dieser nimmt dasselbe zu Dank an und äußert sich in seinem Antwortschreiben

dahin, daß er den sieben contumacicrtcn Landräthcn, wenn sie mit ihrem Gesuche sich bei ihm einstellen, dic

Wiedcrcröffnun i des Rechtes zu gewähren geneigt sei. Da aber von dem Gesandten dcö Abts mündlich be¬

merkt wurde, daß der Fürst keinen kürzcrn Weg kenne, dieses Geschäft auszutragen, als die „Fürwaltung" des

ordentlichen und fricdmäßigcn Rechtes, machen die Gesandten Zürichs und Berns ihm zu Händen des Fürsten

Gegenvorstellungen und empfehlen „eine glimpflichcrx" schneller zum Ziele führende Weise. So wie sie aber ver¬

nommen, daß die sieben contumacicrtcn Landräthe sich noch nicht beim Abte mit ihrem Ansuchen eingestellt hätten,

schicken sie (12. Aug.) eine nachdrückliche Ermahnung an den Landrath und sprechen demselben darin ihr Be¬

fremden über seine Handlungsweise aus. 8 20.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsangelegenheiten:

Landgrafschaft Thnrg au.

Art. 337. Kirchcnsachen.

Grafschaft Sarg ans.
Art. 37k. LocalcS.

ttll

Iahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 22. Jnli bis 6. August 1743.

^Staatsarchiv Zürich.^

Gesandte - Zürich. Johannes FrieS; HanS Blaarer von Wartensec. Bern. Johann Georg Jmhof; Karl

Emanuel von Wattcnwyll Glarus. Johann Christoph Streift'; Kaspar Hauser.

Der Landvogt der Grasschaft Baden berichtet, daß die vstrcichtsche Regierung zu Frciburg ein

scharfes Verbot der Ausfuhr von Wein, Früchten, Vieh, Heu und Stroh erlassen habe. Es wird ihm der

Auftrag gegeben, die Angehörigen der Grafschaft vor „dießfälligcn Ucbcrschungcn" zu warnen und zuzuwarten,

vb von Seite derselben Beschwerden wegen dieses Verbotes cinkommcn; würden Beschwerden darüber laut, so

möge er entweder selbst an die östrcichische Regierung angemessene Vorstellungen machen oder dic regieren¬

den Orte dessen berichten. 8 4-
Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsgngelegcnheiten:

Grafschaft Sargans.
Art. 377. Localeö.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.
Art. 40. Justizsachcn.

Grasschaft Baden.

Art. 12, Beeidigung oon Beamten. Art. 332. Kirchensachen. Art. 453. Loeales.

" " 3Kd! Stifte und Klöster. 4K3. I„ 1l>4. Polizeiliches. "
.. 2K7. Fall und Abzug. - " ' " " "
„ 310. Zoll und Geleit. " -W--äuden. . Ii».

35
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Untere freie Acmtcr.
Art. 16. Beeidigung von Beamten. Art. 53. Landvogt. Art. 177. Fremde Kriegsdienste.
„ 51. Amtörechnung.

Rapperschtvyl und dessen Hösc.
Art. 31. 32. 33 und 39.

Außerordentliche gemeineidgenössil'che Tagsatzung.
Baden, 7. bis 13. August 1743.

lStaatSarcdiv Zürich.1

Gesandte: Zürich. Johannes Frieö, Bürgermeister;Hans Blaarcr von Wartcnsce, des Raths und Alt-Obina»"
gemeiner der Stadt Aemter. Bern. Johann Georg Jmhof, des Raths und Alt-Venner; Karl Emanuel von War-
tcnwyl, des Raths. Lucern. Jost Bernhard Hartmann, Schultheiß; Leopold Christoph Fcer, des Raths-
Uri. Jost Anton Schmid, Alt-Landammann; Franz Martin Schund, Landsstatthalter. Schwp z. Joseph Frau!
Reding von Biberegg, Alt-Landammann und Pannerherr; Franz Michael Taver Reichmuth, Landsstatthaltcr-
Obwalden. Johann Melchior Stockmann, Landammann. Nidwalden. Franz Alovs Ackermann, Landaw-
mann. Zug. Johann Franz LandwiNg, Landainmann;Leontius Andermatt, Alt-Landammann.Glarus-
Johann Christoph Streiff, Landammann; Kaspar Hauser, Landsstatthalter.Basel. Samuel Mcrian, Burgc^
mcister; Jakob Christoph Frey, Deputat und des geheimen Raths, Frciburg. Vielaus Anton von Montcnach,
Schultheiß; Franz Peter Grisct von Forel, des Raths. Solothurn. Urs Victor von Roll, Schultheiß!
UrS Joseph Sury, Stadtvenner. Schaffhausen. Balthasar Pfistcr, Statthalter; Johann Friedrich Storker
von Neuforn, des Raths und Seckelmeister. Appenzell-Jnnerrhoden. Karl Jakob Schuß, Landammann-
Außerrhoden. (Niemand.) Abt St. Gallen. Fidel Anton Püntincr von Braunbcrg, Obervogt von
Rorschach und geheimer Rath. Stadt St. Gallen. Kaspar Fels, Bürgermeister.Biel. Johann Heinrich
Hermann, des Raths und Bennert

Veranlassung zu dieser außerordentlichen Hagsatzungwar die Annäherung des Krieges gegen die Grenzen
der Eidgenossenschaft und die nachdrückliche Aufforderung,welche der französische Ambassador sowohl an die
übrigen Stände, als namentlichan Basel wegen Bewahrung der Grenzen hatte ergehen lassen. — l»
genössische Begrüßung. 8 1. I». Appenzell-Außerrhvden entschuldigt sein Ausbleiben, erklärt seinen Beitritt
den zu fassenden Maßregeln und bittet um Mitthcilung des Abschiedes. Das Ausbleiben wird mißbeliclng
vernommen. 8 2. e. Es wird für unumgänglich nothwendig erachtet, nach dem Beispiel der StandeSvor-
fahren gegen sämmtliche kriegführende Potenzen eine active, vollständigeNeutralität zu beobachten und keiner
kriegenden Macht zu gestatten, aus eidgenössischemTerritorium Posto zu fassen, durchzustrcifcnoder Durchlaß
zu nehmen, und wenn eine übliche freundliche Erinnerung nicht Eingang finden sollte, Gewalt mit Gewalt ab¬
zutreiben und sich mit allen Kräften zu widersetzen. 8 3. «I. ES wird beschlossen, den königl. Majestäten vo»
Frankreich, Großbritannien und Ungarn, sonne beiderseitigen commaudierendcnGeneralen und den in der
genvsscnschaft residierendenAmbassadoren Kenntniß von diesem Beschlüsse und von den Anstalten zu gcbew

cö
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welche zu Bewahrung der Grenzen getroffen werden, zugleich auch das Ansuchen zu stellen, daß sie ihre Armeen

das eidgenössische Territorium nicht betreten lassen möchten. 8 4. v. ES werden nun die Vorkehrungen be¬

sprochen, welche zur Aufrcchterhaltung der beschlossenen Neutralität und zum Schutze des Vaterlandes und

namentlich der Stadt und Landschaft Basel zu treffen seien. Basel eröffnet, daß es, da die KricgSvölkcr sich

an den Mein und in seine Nachbarschaft zögen, im Hinblick auf daö, was 1709 unter ähnlichen Umständen

vorgegangen sei, nicht nur die Pässe, wo möglicher Weise ein Durchzug zu befürchten sei, habe untersuchen und

mit einiger Mannschaft versehen lassen, sondern dieselben auch sogleich nach dem Empfang eines Schreibens von

Seite des AmbassadorS verstärkt habe; nach Angst und in dessen Umgegend habe eS anfangs 200, später 400

und zuletzt 550 Alan» nebst einigen Kanonen verlegt. ES stellt daö Ansuchen, die übrigen Stände möchten

es bei immer größer werdender Gefahr (der französische Ambassador hatte sich in einem Schreiben vernehmen

lassen, daß die ungarische Armee, wie er gewisse Nachricht habe, über daö bäuerische Territorium in daö Ober¬

elsaß einen Einfall machen werde) mit Rath und Hülfe unterstützen. Nachdem die biö dahin von Basel ge¬

troffenen Veranstaltungen belobt worden, äußern dessen Gesandten, aufgefordert, sich über die Zahl des verlangten

Zuzugs zu erklären, daß 2000 Mann nöthig seien, und daß für den Nothfall noch andere Mannschaft möchte

marschfertig gehalten werden. Da die im Dcfcnsionale begriffenen Orte zwar für thätlichc Hülfe, aber nicht

für eine bestimmte Zahl instruiert sind, so lassen sie dieses Ansuchen durch Erpressen an ihre hohen Principale

gelangen. Bern ist für seinen Anthcil von 500 Mann instruiert. Die im Dcsensionalc nicht eingeschlossenen

Orte (Uri Schwyz, Unterwalden, Zug, katholisch Glaruö und katholisch Appenzell) sprechen ihr Vergnügen über

die bisher' getroffenen Anstalten aus, können sich aber, da sie im Schirmwesen nicht eingeschlossen sind, nicht

weiter einlassen, versichern hingegen, daß ihre gn. Herren und Obern bei den eidgenössischen Bünden und den

gegenseitigen Verbindlichkeiten verbleiben und in allen Nothfällen, wo Eidgenossen feindlich angegriffen würden,

dieselben zu beobachten nie crmangeln werden. Evangelisch Glanes hat den Auftrag zu allem beizutragen, waö

zur Erlangung der Sicherheit und Beibehaltung der Neutralität gedeihlich sei, und, wenn eine Maßregel pro¬

jektiert oder beschlossen worden, dieselbe ungesäumt zu berichten oder rolllro.nl,. ... zu nehmen. Die Gesandten

der im Dcfcnsionale begriffenen Orte stellen endlich an die andern daö Ansuchen, sie möchten, da cS sich um den

Ruhestand und die Sicherheit gcsammtcr Eidgenossenschaft handle, gleichfalls eintreten; diese lassen es aber bei

der früher abgegebenen Erklärung bewenden, da sie nach ihrer Instruction zu einer nähern Erklärung sich nicht

verstehen können 8 5- «. Basels Gesandtschaft stellt daö Ansuchen, daß von gemeiner Eidgenossenschaft Re¬

präsentanten oder KriegSräthe nach ihrer Stadt geschickt werden möchten. Dem Ansuchen wird entsprochen und

Freiburg und Solothurn, an welche nun die Reihenfolge kommt, sagen die Abschickung zu, sobald ihre gn.

Herren darum begrüßt werden würden. Da auö frühern Abschieden nicht ersichtlich ist, ob den Repräsentanten

früher eine in gcmcincidgcnössischcm Namen abgefaßte schriftliche Instruction mitgegeben worden sei, werden

Zürichs Gesandte ersucht, sich dessen zu Hause zu erkundigen und, im Falle früher eine solche gegeben wurde,

eine ähnliche den Repräsentanten nachzuschicken; inzwischen solle gegenwärtiger Abschied als Instruction dienen.

Lucern fügt bei daß in der den Repräsentanten nachzusendenden Instruction noch besonders angemerkt werden

möchte daß in eben dem Maße, in welchem die Gefahr abnehme, auch daö Volk nach Hause entlassen werden

solle 8 6 Berns Gesandtschaft eröffnet instructionsgcmäß, daß die vier Waldstädte und das Frickthal in

die Sccuritäl gesetzt werden möchten; die urnerische, daß ihre gn. Herren cö für nützlich halten würden, wenn

die Eidgenossenschaft auf dem 1734 projectiertcn äußern Sccuritätsdistrict inhäricrcn würde, wodurch die Armeen

vom eidgenössischen Boden ferne blieben. Weil aber kein Minister sich eingefunden und ungeachtet vieler Be-85 ^
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mühungen 1731 ein solcher Sccuritätödistrict nicht erhältlich gewesen und dermalen noch viel weniger Hoffnung

dafür vorhanden sei, so wird für zweckmäßig erachtet, dieses Geschäft einstweilen ruhen zu lassen. 8 7. >>

Uri, Schwyz, Unterwaldcn und Zug, in Besorgniß wegen der freien Fruchtzufuhr von außen her, wünschen,

daß bei einer Fruchtspcrre doch der freie Kauf, Handel und Wandel wenigstens in der Eidgenossenschaft auf¬

recht erhalten werde. Der Anzug wird in den Abschied genommen. 8 8. ii. In Beziehung auf Hochwachten,

Feuerzeichen, Fußboten und reitende Boten hat es bei dem, was 1762 deßwegen beschlossen worden, sein

wenden; alles damals Vorgeschriebene soll in gehöriger Bereitschaft gehalten werden. 8 9. Der Bischof

von Basel stellt in einem von seinem Minister Franz Joseph von Roggenbach überbrachten Schreiben das An¬

suchen, es möchte die Tagsätzung, da die bischöflichen Lande immer für eine treffliche Vormauer der Eidgenossen¬

schaft angesehen worden seien und sie mit derselben immer Lieb und Leid getragen hätten, cur Fürschreiben an die

französische sowohl, als die Ungarische Generalität ausfertigen lassen, in welchem die Verschattung der Lande

und Leute eines neutralen mit der Eidgenossenschaft thcils verbündeten, theils ihr benachbarten Fürsten nach¬

drücklich anempfohleil werden möchte. Diesem Begehren wird entsprochen. Bern verlangt, daß in diesem M-

commendationsschreiben Neuenstadt, Erguel und das Münsterthal, seine Verbündeten und Verlängerten, Z»^

Eidgenossenschaft gehörig und theilwcise darin begriffen, namentlich inseriert werden; eben dasselbe Ansuchen

stellt auch Biel in Betreff Erguels, das zu seinem Banner gehöre. SchaffhausenS Gesandte tragen wegen

Mangel an Instruction Bedenken, in das Recommendationsschreiben für den Bischof von Basel Einzuwilligen,

und wollen die Sache ihren gn. Herren hinterbringen. 8 16. I. Basel trägt darauf an, daß man zu bewirke»

suchen sollte, daß die eidgenössischen auf den Grenzen stehenden Völker als neutrale Truppen von den krieg¬

führenden Mächten besoldet würden, wie es 1688 und 1689 geschehen sei. Man hält dieß zur Zeit nicht D

erhältlich und abstrahiert einstweilen davon. 8 11- »» Die im Dcfensionalc begriffenen Orte besprechen sich

über die Abschickung des Zuzugs In Betreff des Obercommandos und der Verpflegung der Truppen »»

Kanton Basel bleibt es bei den frühern über das Defcnsionale ergangenen Abschiedsverordnungen. Die CoN-

tingcntc sollen so schnell als möglich durch das Bernerische und Solothurnerische abgeschickt und die Orte, durch

welche sie ziehen, um Verpflegung gegen billige Bezahlung begrüßt werden. Die Zuzüge werden, in Basel

oder Licstal empfangen, vom Stande Basel und den Repräsentanten auf ihre Posten beordert werden. Schach

Hausen macht den Vorbehalt, daß es bei Annäherung fremder Truppen gegen seine Stadt sein ContiNMl

zurückziehen werde, in welchem Falle es dann um getreues eidgenössisches Aufsehen und um Zuzug bitte.

Der Gesandte deS Abts von St. GalleN erklärt, daß sein Erpresse nicht zurückgekommen sei, zweifelt jedoch nichsi

daß sein Fürst die Abschickung des Cvntingcnts so sehr als möglich beschleunigen werde, wenn anders dw

toggenburgischcn Untcrthanen durch ihre Renitenz kein Hiudcrniß in den Weg legen würden. 8 12.

msl'i'il N'w'n/Istljl« 'I .üllfi'ch's 2?'ich> ' mittt/iL IN>/. '.!!tti NN, »',
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Von Seite des Bischofs von Basel, Jakob Sigmund, üvergiebt dessen Minister, Franz Joseph von Noggen-

bach, ein Ereditiv Und stellt folgende im CieVitiv enthaltene Ansuchen noch in mündlichem Vortrage: 1) ^
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möchte der uralte, zu Ende gelaufene Bnitd erneuert werden, jedoch auf minder kostbare Weise und mit Weg-

lassung der gewöhnlichen Feierlichkeiten. 2) Die Gesandten möchten dahin wirken, daß die bischöflichen Lande

bei diesen mißlichen Zeitkäufen sicher gestellt und in die Neutralität eingeschlossen werden. 3) Dieselben möchten

öiand zu einem Zuzug von sieben bis acht Mann von jeglichem Orte bieten. Ucbcr diese verschiedenen Punctc

sind die Gesandten ohne Instruction und hinterbringen sie demnach ihren gn. Herren und Obern; dem Ab¬

geordneten aber geben sie die Versicherung, vaß sie nichts „crwindcu" lassen werden, daß des Bischofs Lande

und Leute sicher gestellt und des Friedens und Ruhestandes Genoß werden möchten.
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Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der misterordentliche»Tagsaiznng
im Ang»st 1743.

.gl Iinini s-tu'-.-sm,' e ll'nr tiitlUi NNZ itivir,? mDstiu-.t, !t'ck»mll'üst7«Zsi
zTraatöaichiv üirich.1
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Gesandte: Müh Ihausen ist nicht vertreten.

». Es wird cinmüthig gut befunden, im Namen der evangelischen Eidgenossenschaft au den Kpnig von

Großbritannien das Ansuchen zu stellen, daß er dahin wirken möchte, daß die Eidgenossenschaft von Seite der

königlich-ungarischen Kricgsvölker einer gegenseitig vollkommenen Neutralität sich getröstcn könne und ihr Terri¬

torium durch dieselben nicht möge betreten werden. Dieses Schreiben soll dem zu Bern residierenden Minister

des Königs, Burnaby, übergeben werden mit dem Ansuchen, derselbe möchte es mit seinen Officicn begleiten.

Ucbc'rdieß wird dem Stande. Basel überlassen, eine Eopie jenes Schreibens seinem verburgcncn äl. Kaspar Wert¬

stem, welcher im Gefolge dcS Königs sich befand, mitzutheilcn und ihn freundlich „zu belangen", bei Mylvrd

Tarieret sich für diesen Zweck zu verwenden. 8 1. Auf die von denen von Mühlhauscn schriftlich eingelangte

Bitte man möchte die getreue Vorsorge für sie nicht außer Acht lassen, zumal da sie dem Kriegsschauplätze so

nahelägen wird beschlossen, zu ihren Gunsten ein Schreiben an den Prinzen Karl von Lothringen zu erlassen.

Zugl-ich wi,° dich- »--dimdch., S.M mich K-.m.ni« -->> d-m auch m ich-m Nm>,„, w, Kimz G,oß.

dntmmkn cclass-ncn Schr-ib-» Kmi'l-iili g-chdui. § 2.
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Verhandlungen der eidgenössischen Repräsentantenmit dem Rathe der XIII zu Basel.
August bis 26. September 1743.

^Staatsarchiv Bas«Ig

Repräsentanten: Frciburg. Franz von Fiva, Bürgermeister. Solothurn. Franz Victor Augustin von

Roll, Scckclmcistcr. ..^

Nachdem in der Mitte Junis Bericht eingegangen war, daß die königlich ungarische Armee unter Prinz

Karl von Lothringen gegen das Brcjsgau herausrücke und einen Einsall in das Elsaß beabsichtige, und daß
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andrerseits Frankreich viel Volk daselbst versammle, so traf Basel Anstalten zur Sicherstellung seiner Grenzen,
ließ sich von Zürich ein Patent geben, um in gcmcincidgcnössischcmNamen mit den commandiercndcn Generalen
verhandeln zu können, veranlaßte die Tagsatzung zu Baden vom 6. August und erhielt dann einen Zuzug von
2990 Eidgenossen. Von diesen wurden 999 Mann in die Stadt, die übrigen nach Licstal, Äugst und selbige
Gegend verlegt; zum obersten Commandantcn dieses Zuzugs wurde von den RepräsentantenObcrst-Zunstineistcr
Johann Rudolf Fäsch ernannt und diesem vom Rathe auch das Commando der baslerischcn Landmiliz, wen»
sich dieselbe mit den eidgenössischenZuzügen gebrauchen lassen müsse, übergeben. Auf die von französischer
Seite sowohl, als von östrcichischerzugegangenen Berichte von einem bevorstehenden Versuche eines DurchbruchcS
dieser oder jener Armee über eidgenössischenBoden, werden den 22. und 23. August von den Repräsentanten
und dem Commandanten die getroffenenDispositionen in Augenschein genommen. Das Resultat dieses Augen¬
scheins war, daß sowohl die aufgeführten Werke, als die Zahl der Truppen zur Abwehr unzureichend seien-
Davon wird nach einem Beschlüsse der XUI, deS kleinen und des großen Rathcs von Basel Zürich zu Händen
der übrigen Orte Kenntniß gegeben, in Folge dessen die Tagsatzung vom 9. September zusammenberufcn wird. DU
Repräsentanten vollführen darauf den ihnen von dieser Tagsatzung (unter >it. m. des Abschieds) gegebenen
Auftrag und erhalten vom königlich ungarischen Botschafter, Marchcse de Priv, einstweilen die mündliche Ant¬
wort, daß es der Königin aufrichtiger Wille sei, mit der Schweiz eine genaue Neutralität zu beobachten, und
daß sie in diesem Sinne bereits an alle ihre Generale Befehle habe ergehen lassen.

31».

Jahrrechmmg der die Vogteien Lauiö und Mendris regierenden Stande.
Lauis, im August 1743.

^Staatsarchiv Basel.?

Gesandte: Zürich. Bernhard Werdmüllcr, deS kleinen Raths. Bern. Marens Morlot, deS täglich"'
Raths. Lucern. Johann Kaspar Ludwig Thüring Pfhffer von Hcidegg, deS inncrn Raths. Uri. Joseph
Florian Scolar, Landammann. Schwyz. Franz Xaver Würner, Landammann. Unterwaldcn. Anton
Franz Bücher, Pannerhcrr und Alt-Landammann.Zug. Franz Michael Boßhard, deS Raths. Glar«S
Johann Heinrich Streifs. Basel. Johann Heinrich Vest, des Raths. Freiburg. NiclauS Weck, des
kleinen Raths. Solothurn. Balthasar Joseph Wallier, Alt-Rath. Schaffhausen. Johann Juk^
Ammann, des Raths und Zunftmeister.

Man sehe im Abschnitte HerrschastSangclegcnheitcn:

Vier cnnetbirgische Vogteien übcrhanpt.

Art. 74. Abzng.

Lauis und Mendris.

Art. 177. Polizeiliches.

LaniS.

Art. 337. KricgSsachen. Art. 363. LocalcS.
Mendris.

Art. 413. Marchensachen. Art. 429. LocaleS.
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Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus, im August 1743.

^Staatsarchiv Basel.Z

Gesandte: Ebendieselben, welche zu LauiS.
Mau sehe im Abschnitte Herrschaftsangelegcuheitcn:

Vier cuuctbirgischc Vogteien überhaupt.

Art. 71. Abzug.

Lugg arus.

Art. 477. Marchcusachcu. Art. 551. Zollsachcu. Art. 591. LocalcS.

nl!
Mainthal.

Art. 613. Justizsachcn.

313.

m.'l

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bellenz, 26. August bis 3. September 1743.< .'5 / ' '' ' '

tZlrchiv?kidwalde».1

Gesanvtc: Uri. Joseph Anton von Rcchberg, deö Raths. Schwyz. Joseph Pius Gaffer, Landschrciber.
Nidwalden. Beat Jakob Zelger, des Raths.

Mau sehe die Vogteien Bellen;, Bollenz und Riviera.
Art. 333 bis 340.^ .:i , lli-> .-..ut-v . ....l t- ^ ' -v . . . u . .Nl: U ^
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Außerordentliche gemeineidgenössische Tagsalzung.
Baden, 9. bis 14. September 1743.

IStaatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johannes Fries, Burgermeister; Hans Blaarer von Wartensec, des Raths. Bern.
Johann Georg Jmhof, dcS Raths und Alt-Venner; Karl Emanuel von Wattcmvyl, des Raths. Lucern. Jost
Bernhard Hartmans,'Schultheiß; Christoph Fecr von Buttiöholz,deö Raths. Uri. Joseph Florian Scolar,
Landammann;lJost Anton Schmid, Alt-Landa»unann und LandSfändrich. Schwyz. Franz Xaver Ignatius
Würner, Landannnann; Franz Joseph Reding von Biberegg, Alt-Landanunann und Pannerherr. Obwalden.
Johann'Melchior Stockmann, Landammann. Nidwalden. Franz Aloys Ackermann, Landammann. Zug.
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Johann Franz Landwing, Ritter, Landammann;Anton Heinrich, Alt-Landvogt und des Raths. Glarus.
Johann Christoph Streifs, Landammann; Kaspar Hauser, Landsstatthalter.Basel. Samuel Mcrian, Bürger¬
meister; Jakob Christoph Frey, Deputat und geheimer Rath. Frciburg. Riekaus Anton von Montcnach,
Schultheiß; Franz Peter Grifft von Forel, des Raths und Scckclmeister. Solothurn. Urö Victor Joseph
von Roll, Schultheiß; UrS Victor Sury, Stadtvcnncr und des Raths. Schaffhaufe-n. Balthasar
Pfistcr, Statthalter; Johann Friedrich Stockcr von Rufern, deS Raths und Seckclmeister. Appenzell-
Jnnerrhoden. (Niemand.) Außerrhoden. Adrian Wetter, Landammanu. Abt St. Gallen. Fidel
Anton Püntincr von Braunbcrg, des geheimen Raths und Obcrvpgt.zu Ronchach. Stadt St. Gallen.
Kaspar FclS, Bürgermeister.Biel. Johann Heinrich Hermann, Vcnner.

n. Eidgenössische Begrüßung. 8 1 I». Jnnerrhoden entschuldigt sein Ausbleiben; die angegebenen
Gründe werden nicht für zulänglich erfunden; das Ausbleiben wird mißbcliebig aufgenommen.8 2. «. Es
wird, wie im August, wiederum beschlossen, die Neutralität active und vollständig aufreckt zu erhalten und
nöthigcn Falls Gewalt mit Gewalt abzutreiben. 8 3. «I. Basel hatte in einem Memorial (den 26. August)
die Lage der Dinge in seiner Umgegend geschildert und gibt noch mündliche Erläuterungen. Dieses Memorial
enthielt vier Anträge. In Bezug auf den ersten, betreffend die Verstärkung der ZuzugSvölkcr, wird befunden,
dieselben einstweilen nicht zu vermehren, da auf die von letzter Tagsatzung an die betreffenden Minister und
Generale abgesandtenSchreiben erfreuliche und trostreiche Antworten eingegangen seien; Luccrn will sie eher
vermindern. Die im Defensionale begriffenen Orte erklären, daß sie bei sich vergrößernder Gefahr fernere
Hülfe getreulich leisten werden und zu diesem Zwecke bereits ein Aufgebot erlassen und Veranstaltungen zuw
Abmarsch getroffen haben. Die Gesandten der übrigen im Schirmwcscn nicht begriffenen Orte eröffnen, daß
auch ihrerseits ein solches Aufgebot veranstaltet worden sei, und daß sie nach Anleitung der Bünde und den
gegenseitigen Verbindlichkeiten ihre Pflichten getreulich erfüllen werden, wenn die Eidgenossen von jemand feindlich
angegriffen werden sollten. Berns Gesandtschaft erklärt, daß sie, wenn Basel mehr Zuzug fordere und die
übrigen Orte dettselben nöthig erachten, dazu Hand zü bieten instruiert sei. Schäffhausen kann zu Vermehrung
des Zuzugs seinerseits nicht stimmen, um nicht seine ebenfalls exponierte Stadt von Mannschaft zu entblößen-
Der Abt von St. Gallen will jederzeit leisten, zu was das Defensionaleihn verpflichtet; wenn aber von Seite
seiner Unterthancn,wie unlängst geschehen sei, sich Renitenz zeigen sollte, so „null er hieran keinen Antheil
haben". Biels Gesandter stellt das Ansuchen, man mochte auf seine Stadt und ihres Panners Angehörige
von Erguel ein treues Aussehen haben. 8 -1. v. Der zweite in jenem Memorial gemachte Antrag ging dahiu,
es mochte von den im Krieg begriffenen Mächten selbst ein hinlängliches eidgenössischesCorps auf den Grenzen
unterhalten werden. Da aber 1688 und 1689 die kriegführenden Mächte selbst aus die Aufstellung jcnel
Truppen angetragen hatten und bei den jetzigen veränderten Umständen auf einen solchen Antrag keine ver¬
gnügliche Antwort zu hoffen sei, so wird beschlossen, sich nicht weiter darauf einzulassen. 8 5. 5. Drittens
hatte Basel darauf angetragen, es möchte ein sogenannter Sccuritätsvistrict von den kriegführenden Mächten »i
ihren zunächst an der Eidgenossenschaft gelegenen Landen ausgeschieden werden. Obgleich man das Zustande¬
kommen eines solchen als sehr erwünscht ansehen würde, so wollen doch einige Stände nicht eintreten, da früher
unter weit günstigem Umständen ein solcher nicht erhältlich gewesen war. Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus,
Basel, Solothurn, Außcrrhodcn, Abt und Stadt St. Gallen halten es für ganz unschädlich und unanstößig,
wenn ein solcher „Anwurf" gegen die in der Eidgenossenschaft residierenden Ambassadoren gemacht würde. Bei
solcher Divergenz der Ansichten wird die Sache ack rekoronckum genommen. 8 6. x» In Betreff des vierten
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Antrags von Basel, daß nämlich wiederum eine Neutralitätserklärung an die kriegführenden Mächte erlassen

werden sollte, wird befunden, daß eine solche Erklärung bedenklich und von „widrigem Erfolg" sein könnte;

man läßt cS daher bei der schon früher abgegebenen Erklärung bewenden. 8 7. I». Basel eröffnet, daß zu

den bewilligten 2000 Mann Znzügcrn noch 125 Mann deS Abts von St. Gallen fehlen, und bittet um deren

Nachscndung. Der Gesandte deS AbtS aber berichtet, daß sein Herr zweimal die Verordnung an die Toggcn-

burger erlassen habe; das erste Mal sei sie unbeantwortet geblieben; später sei auf deren Wiederholung dem

dortigen Laudvogt geantwortet worden, daß die Toggcnburger nicht ziehen würden. So sehr der Abt zur Be¬

schützung des Vaterlandes beizutragen wünsche, so müsse er cS „dermalen dabei gestellt sein lassen", und cS sei

»och mehr Verwirrung zu befürchten, wenn diesen Leuten nicht Einhalt gcthan werde. 8 8. Z. Basel legt

Zwei Schreiben vor, daö eine vom Marschall Coigny (datiert -m camp da Sassonlleim 6 8vpl.), worin der¬

selbe anzeigt, daß er den Chevalier de la Touche nach Basel gesandt habe, damit durch dessen Vermittlung

dem Rathe die erforderlichen Maßregeln, welche im Interesse des Königs getroffen werden könnten (,mui- lo

»orvioo du rm), notificicrt und umgekehrt die vom Nathe zu stellenden Verlangen an den Marschall übermittelt

werden könnten. Daö zweite (vom 7. Sept.) schickte Marquis de la Ravoye, Kommandant zu Hüningcu. Es

gibt dem Rathe davon Kcnntniß, daß die östrcichischcn Truppen, welche in großer Zahl in den Waidstädtcn

lägen, unter Khcvenhüllcr über baSlcrischcS Gebiet in das Elsaß einzufallen die Absicht hätten. Zwar würde

cs ciil Leichtes auch für eine unbeträchtliche Zahl der französischen Truppen sein, an der Ergolz und der Birö

den Feind abzuhalten; damit jedoch daS eidgenössische Gebiet nicht der Schauplatz des Kampfes werde, so fordere

er Basel auf, zu rechter Zeit noch de» Zuzug zu verlangen, welcher ihm angeboten worden sei. Dem Stande

Basel wird überlassen, diese Schreiben gebührend zu beantworten. 8 9. Ii. Es werden die Maßregeln be¬

sprochen, welche zu treffen seien, wem: die KricgSvölkcr den Grenzen der Eidgenossenschaft sich nähern und mit

Grund eine Tcrritorialverletzung besorgt werden müßte oder eine solche wirklich erfolgen sollte. Eine nieder¬

gesetzte Commission macht mit Zugrundlegung dcö Abschieds vom 7. September 1702 folgende Vorschläge-

Basel soll mit den Repräsentanten auf die Bewegungen der kriegführenden Mächte ein wachsames Auge haben

-Und durch Abicndung vertrauter Personen deren Absichten zu erforschen suchen. Wird mit Grund eine Tcrri¬

torialverletzung besorgt, so soll eine Deputation den commandicrenden Generalen im Namen gcsammtcr Eidge¬

nossenschaft die Neutralitätserklärung in Erinnerung bringen und alles vorstellen, was zur Verhütung der Tcrri¬

torialverletzung dienlich sein kann. Bleiben diese Vorstellungen wirkungslos, so sott eine förmliche und feierliche

Protestatio« eingelegt und erklärt werden, daß man Gewalt mit Gewalt abtreiben und durch die ganze Eid¬

genossenschaft dm Landsturm werde ergehen lassen. Sollte dennoch der eidgenössische Grund und Boden be¬

treten werden, so wird Basel sofort seine Landmiliz zu den Zuzugsvölkern stoßen lassen, die Sturmglocken läuten,

die Feuerzeichen anzünden, die drei „Looöschüsse" thun und Fußbotcn und die reitenden an daö uächstgclegcne

Ort senden. In allen Orten und gemeinen Vogtcicn sind die betreffenden Anstalten für Signale, Boten u. s. w.

W treffen und auf das Signal von Basel von denselben Gebrauch zu machen. Wenn der Landsturm ergeht,

so hat sich bloS der erste Auszug auf seinen Sammelplätzen einzufinden. Die einen Auözugövolkcr haben sich

M Licstal, die andern auf dem Sissachcrfcld zu versammeln. DeS ersten Auszugs halber läßt man es beim

Abschied vom 7. Sept. 1702 bewenden. An die deutschen und welschen Vogtcicn soll die Mahnung geschickt

werden, daß sie ihren dreifachen AuSzug aufmahncn, den ersten zu stündlichem Abmarsch mit allem Nothwcn-

digen versehen. Die Auszugsvölker auö den gemeinen Herrschaften haben auf ihre eigenen Kosten zu reisen

und sich »ut dem Röthigen zu versehen. In Betreff des Proviants bleibt cs beim Abschied vom April 168S
86
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8 16, in Betreff der Artillerie und Munition beim Abschied von 1702, 8 13. 14, hinsichtlich der Einrichtung

des Commandos bei 8 15. 22. 23 ebendesselben Abschieds. — Dieser Vorschlag wird in den Abschied genommen.

Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und katholisch Glarus nehmen dieses Project, insofern dasselbe ihren, frühem

Erklärungen nicht zuwider ist, all rskeronckum. Der Gesandte des Abts von St. Gallen will dasselbe auch

in den Abschied nehmen, doch mit dem Vorbehalt, daß dem Abte bei Verweigerung des Gehorsams von Seite

der Toggcnburger kein Anthcil aufgebürdet werde. Er macht auf das böse Beispiel aufmerksam, welches die

Toggenburger den gehorsamen Untcrthanen und den Nachbarn geben, und glaubt, daß dem Abte nicht zuge-

muthct werden könne, das Land durch den Auszug der getreuen Unterthanen zu entblößen, so daß den Unge¬

horsamen zu hundert Jmpertinentien gleichsam Thür und Thor geöffnet werden. Er trägt daraus an, daß von

sämmtlicher Eidgenossenschaft Mittel aussindig gemacht werden möchten, durch welche diese ungehorsamen An¬

gehörigen zum schuldigen Gehorsam gegenüber den hochfürstlichen Verordnungen gebracht werden könnten. 8

I. Von Seiten des Bischofs von Basel wird durch dessen Kammcrrath Joh. Justus Schumacher ein Schreiben

überbracht, in welchem der Bischof seine Lande der Obsorge der Gesandten empfiehlt; mit diesem Schreiben

werden auch zwei andere, eines vom Marschall de Noailles, das andre von Marschall de Coigny übergeben,

beide enthalten die Antwort auf das an sie zu Gunsten der Neutralität der bischöflichen Lande von der letzten

Tagsatzung adressierte Schreiben. Beide erklären, daß sie die Neutralität dieser Lande respektieren werden;

der erstere drückt sich aber also auS: guo so korai exaelonrent obsorvoi- ä «In sog ötats la nvulralito,

guo lo roi a kion voulu lui aooorckor et gu'il auroit guo lo soul oas ck'uno legitime defense, gw

puisss mäkliger den agil- aulromoiit. — In dem dem Kammerrathe übergebenen Antwortschreiben wird der

Bischof des freundnachbarlichen und bundesgenössischen Willens von Seite der Tagsatzung kräftigst versichert-

8 11. i»». Da die sechs Wochen, während welcher die Repräsentanten von Frciburg und Solothurn in Basel

zu bleiben haben, zu Ende gehen, wird beschlossen, daß gemäß der aufgestellten Reihenfolge Zürich und der

Abt von St. Gallen und nach folgenden sechs Wochen Luccrn und Stadt St. Gallen Repräsentanten zu schicken

haben. Jedenfalls sollen die alten Repräsentanten nicht abreisen, bevor die neuen angekommen sind. 8 k2-

i». Die in Sachen der Neutralität an die hohen Mächte von letzter Tagsatzung erlassenen Schreiben wurden

alle bis auf das nach Wien gesandte auf erwünschte und trostreiche Weise beantwortet. Da der königlich

ungarische Botschafter mündlich versichert hatte, daß eine Antwort zu Vergnügen der Eidgenossenschaft stündlich

eintreffen werde, wird beschlossen, keine Recharge nach Wien zu schicken, sondern die Repräsentanten in Basi'l

zu beauftragen, mündlich bei dem Botschafter eine Antwort zu sollicitieren und ihn zu ersuchen, sogleich nach

deren Empfang dieselbe der Eidgenossenschaft zu übermachen. sSiehe Absch. 512. j 8 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:
Land grassch aft Thnrqau.

Art. 577. Kricgssachen.
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317.

Konferenz der katholischen Orte während der außerordentlichen Tagsatzung
im September 1743.

iStaatsni'cliiv Luceru.l

Der Kammerrath deö Bischofs von Basel und der Domcapitular Joseph Wilhelm Rink von Waldenstein
übergeben ihre Creditivc. Letzterer stellt im Namen deö Bischofs das Ansuchen 1) um BundcScrncucrungund
2) um einen Zuzug von 5» bis 60 Mann, indem er sich in Beziehung auf Letzteres aus die Abschiede von
1636 1674 1675, 1676, 1689, 1702 bezieht. Lucern ist der Ansicht, daß auf die beruhigenden Antworten
voir Seite der Generalitäten hin ein solcher Zuzug überflüssig sei und die Erneuerung des Bundes ans bessere
Zeiten verschoben werden möchte. Die übrigen Gesandtschaften sind über keinen dieser beiden Punctc mit po¬
sitiven Instructionen versehen. In Betreff des verlangten Zuzugs machen sie aber zu Händen ihrer gn. Herren
und Obern folgenden Vorschlag- D Es sollen diese 60 Mann zur Vermehrung der Garde dienen; 2) eS soll
ihnen der Sold wie den schon bestehenden Gardeknechtcn gegeben werden; 3) denselben sollen ein Hauptmann,
ein Lieutenant und zwei Wachtmeister auf je drei Monate mit dem 1735 festgesetzten Solde vorgesetzt werden;
4) die Mannschaft soll wenigstens drei Jahre im Dienst behalten und 5) ohne Gewehr, wie Nccrutcn, dahin
geschickt werden. — SolothurnS Gesandtschaft ist instruiert, für die Bundcscrneucrung und den verlangten Zuzug
zu stimmen- die Freiburgö ist „bewältigt", mit den übrigen Orten zu confericrcn, aber instruiert zu referieren.
Dem Bischöfe wird geantwortet, daß sein Begehren ».! retorauckum genommen werde.

318.

Conftrenzen der evangelischenStädte und Orte während der außerordentlichen Tagsatzuug
ini September 1743.

^Staatsarchiv Zürichs

Gesandte: Müh Ihausen ist nicht vertreten.
». Zürich thcilt die Antwort dcS Königs von Großbritannien auf daS auf letzter Tagsatzung von den

evangelischen Ständen an ihn abgesandte Schreiben mit. Da darin von Seite deö Königs dem Wunsche der
evangelischen Gesandtschaften entsprochen wird und die kräftigste Versicherungenthalten ist, daß seiner könig¬
lichen Majestät der Ruhestand der Eidgenossenschaft sehr angelegen sei, so wird beschlossen, durch Vermittlung
des königlichen Ministers Burnabp, dessen Officien ebenfalls verdankt werden, ein verbindliches Dankschreiben an
den König gelangen zu lassen. Die Gesandten von Basel werden ersucht, dem Kaspar Weitstem, welcher den
ihm gegebenen Anftrag mit bestem Eifer und Flciße ausgeführt hatte, im Namen der Orte seine Bemühung
freundlichst 'N verdanken. 8 1- Zürich eröffnet, daß sein Repräsentant in Mühlhauscn geschrieben habe,
daß das Flüchten auS dem Elsaß nach Mühlhauscn wieder sehr überhand nehme; der Magistrat daselbst sehe
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das als unausweichlich an. Da aber dagegen auch nicht geringe Bedenken obwalten, so mag Zürich nicht von

sich allein aus dem Repräsentanten Jnstruetionen ertheiten, sondern fragt die übrigen Gesandten um Rath an.

Diese sind aber ohne Instruction; dennoch sprechen sie ihre persönlichen Ansichten über diese Sache einstimmig

dahin aus, daß Mühlhausen daö bereits dahin Geflüchtete behalten, für die Zukunft aber das Flüchten wo

möglich abzustellen trachten möge; daß es ferner nichts unter obrigkeitlichem Namen lind Garantie übernehmen und

solches ausdrücklich erklären solle, und daß es ja keine Hostilia zu sich flüchten lasse. Die Gründe, welche der

Magistrat von Mühlhauscn für Zulassung des Flüchtens dem Repräsentanten angeführt hatte, werden dem Ab¬

schiede beigelegt. 8 2. e. Zürich zeigt an, daß es, wie auch Bern, nach Mühlhausen auf dessen Allsuchen

einen Repräsentanten geschickt und übcrdieß noch 53 Mann Zuzug dahin gesandt habe, wie es den Ständen

bereits schriftlich angezeigt habe, mit dem Beifügen, daß solche einseitige Hülfleistung zu keiner Conseguenz

gezogen werden möge, und daß die übrigen mit Mühlhausen verbündeten Orte im Falle der Roth ihre bundcs-

genössischc Obliegenheit ebenfalls zu leisten sich belieben lassen werden. Die übrigen Gesandten, ohne Instruction,

nehmen diesen Anzug all ikkoienckuin und versprechen eine baldige schriftliche Antwort. § 3.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheitcn:
Landgrafschaft Thurgau.

Art. 793. Locales.

31«).

Nechnnngsconferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und
Murteu regierenden Stände.
Murteu, 16. bis 24. September1743.

^Staatsarchiv Bern.1

Gesandte: Bern. Christoph Steiger, Seckclmeister welscher Lande; Christian Willading, Venner, beide

des täglichen Raths. Fr ei bürg. Franz Anton von Montenach, Scckelmcister und des inncrn Raths; Franz

Peter von Gottrau, der Sechsziger und Stadtschreiber.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:
Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Murteu überhaupt.

Art. 69 und 79.

Schwarzenburg.
Art. 1 >6 und 117.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 396 bis 496.

Grandson.
Art. 833 bis 837.

Murteu.
Art. 1939 bis 1991.

NlÄ' Mick
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32<».

Verhandlungender eidgenössischen Repräsentantenmit dem Nathe der XIII zu Basel.
27. Scptcinl'cr bis 10. November 1713.

IDtaatsarchiv iiüriUi.1

Repräsentanten: Zürich. Bernhard Wcrdmüllcr, des Raths. Abt von St. Gallen. Franz Joseph

Egger Rcichsvogt zu Wyl und Rath des Fürsten.

Nachdem am 26 September Bürgermeister Fiva von Freiburg und Seckclmeistcr von Roll von Solothurn,

bisherige Repräsentanten, Basel verlassen hatten, übergeben obengenannte Repräsentanten von Zürich und vom

Abte "on St Gallen ihre Creditive und das gcmeineidgcnössische Patent dem Rathe der XIII von Basel und

besichtigen mit dem Commandantcn der eidgenössischen Zuzügcr, Oberstzunftmeister Fäsch, die Posten zu Stadt

und Land — Um zu verhüten, daß Ausreißer von der einen oder der andern kriegführenden Partei über

den Rhein geführt würden, war die Rheinfahrt gänzlich eingestellt worden. Dennoch wurden mehrere vstreichische

Ausreißer die nach Kleinhüningcn auf baslerischcn Boden geflüchtet waren, von Ncudörfcrn über den Rhein

nach Großhüningen geholt. Darüber beklagt sich der ungarische Botschafter Marchese von Prw nachdrücklich,

verlangt, daß die Ausreißer wieder nach Kleinhüningcn zurückgeführt werden, sonst werde er dic,cn Vorfall als

ein/ Verletzung der Neutralität ansehen und werde man östreichischerseitö einen Posten nach Kleinhüningcn ver¬

legen damit dergleichen nicht mehr geschehe. Die Repräsentanten stellen auf dieses Schreiben hin an den

Commandanten zu Großhüningcn, Marquis de la Ravoye, daö Ansuchen, jene Ausreißer wieder nach Klein¬

hüningcn schaffeit zu lassen und die betheiligten Neudörfcr, welche ihm mit Namen genannt werden, dem dor¬

tigen Obcrvogt zur Bestrafung auszuliefern und die Ucbcrfahrt über den Rhein gänzlich zu verbieten. De la

Ravoye mißbilligt de.. Vorfall, erklärt, daß er nicht wisse, wohin die Ausreißer gekommen seien, daß er die

schuldigen Neudörfer gefangen gesetzt habe und bestrafen werde, sie aber an einen fremden Nichter ohne Erlaubniß

des Hofes nicht ausliefern dürfe. In Folge dessen stellt Basel zu Kleinhüningen dem Rhein entlang Wachen

auf 8 > I». Der ungarische Botschafter beschwert sich, daß Chevalier de la Touche, blos und allein von

Marschall de Coigny empfohlen, sich zu Basel aufhalte „unp vieler Geschäfte, die ihm nicht zustehen, sich unter-

windc" Bald darauf wird ihm aber nach einem vom französischen Ambassador eingegangenen Schreiben an¬

gezeigt daß 'de la Touche als ein von der Ambassade dcpendierendcr Edelmann vom Ambassador dem Stande

Basel emPohlen 'und zu dem Zwecke »ach Basel geschickt worden sei, daß durch seine Vermittlung in gegen¬

wärtigen Verhältnissen die gegenseitige Mittheilung von wichtigen Rachrichten um so schneller bewerkstelligt

werden könne § 2 <?. Mehrere unter den Zuzügern vorgefallene Disciplinarvcrgehen und Streitigkeiten ver¬

anlassen den Rath von Wesel und die Repräsentanten, den Wunsch auszusprechen, daß die im Dcfensionale

enthaltenen die Jurisdiction bei den Zuzügen betreffenden Bestimmungen, weil sie nicht zulänglich seien, ver¬

vollständigt werden möchten. 8 3- «'- Da von Seite der Königin Theresia die Zusicherung eingegangen

war dan ihre Völker den eidgenössischen Boden nicht betreten werden und die Armeen sich anschickten, die

Winterquartiere zu beziehen, tragen Luccrn und Schaffhausen auf Verminderung der „Zusätzer" an. Der Rath

von Basel und die Repräsentanten überlassen es den im Schirmwerk begriffenen Orten, darüber zu verfügen.

In Folge dessen werden drei Viertheilc der Zusätzcr zurückberufen, s 4. «?. Es wird beschlossen nach Verfluß

der sechs den dermaligen Repräsentanten zugetheilten Wochen einstweilen keine Repräsentanten mehr zu begehren.

Luccrn und St. Gallen, an welche die Absendung von Repräsentanten kommen würde, werden jedoch ersucht,
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ihre Repräsentanten auf den Fall der Roth bereit zu halten und mit dem Patente versehen zu lassen; ferner
wird für nöthig erachtet, daß sämmtlichc Orte nebst den zugewandten den ersten Auszug marschfertighalten
und die Hochwachtcn aufstellen und bewachen lassen. Auf dieses hin werven die Repräsentanten unter Vcr-
dankung ihrer geleisteten Dienste mit einem Recreditiv vom Rathc zu Basel den 10. November entlassen. 8 5-

321.

Konferenzen der VII katholischen Orte mit dem Bischof von Basel.
Lucern, 18. bis 22. November 1743.

lDtaatSarchlv Lucern.1

Gesandte: Lucern. Johann Joseph Dürler, Schultheiß und Venncr; Jost Bernhard Hartmann, Alt-
Schultheiß und Pannerherr; Jost Franz Anton Leontius Schnydcr zu Warteliste, Statthalter und Landvogt zu
Merischwand; Aurelian Zurgilgen, Statthalter, Stadtvenncr und Landvogt zu Münster. Uri. Joseph Florian
Scolar, Landanunann;Jost Anton Schmid, Alt-Landammann und Landsfändrich.Schwyz. Franz ffaver
Ignatius Würner, Landammann;Franz Joseph Reding von Bibcrcgg, Alt-Landanunann und Pannerherr
Obwalden. Johann Melchior Stockmann,Landammann. Nidwalden. Johann Franz Aloys Ackermann,
Landammann.Zug. Johann Franz Landwing, Ritter, Ammann; Leontiuck Andcrmatt. Freiburg. Niclaus
Anton von Montenach, Schultheiß; Tobias von Gottrau, Statthalter. Solothurn. Urs Joseph Sury, Stadt-
venner; Franz Anton Augustin von Roll, Seckelmeister. Bischof von Basel. Joseph Wilhelm Rink von
Baldenstein, Domherr; Johann Friedrich Konrad von Ligcrz, Freiherr, Hofrath und Lanovogt der Herrschaft
Pruntrut; Johann Justus Schumacher, Hofkammcrrath.

». Eidgenössische Begrüßung. I». Der Bischof stellt das Ansuchen um Bundescrneucrung und Ver¬
mehrung der eidgenössischen Garde. Die Instruction aller Gesandten lautet für Erneuerungdes Bündnisses
insofern das Bundesinstrument in billiger und den jetzigen Zeiten angemessener Form eingerichtet werden könne-
Der Vundesbricf von 1715 wird revidiert und die zu machenden Abändernngcn, betreffend Art. 2, 3, 4, 5 und
den Schlußartikel, werden den bischöflichen Gesandten vorgeschlagen. Diese geben ihre Gegenbemerkungen ein-
Der Eingang wird kürzer gefaßt. Artikel 2 und 3 lauten nach der neuen Rcdaction also:

„Zum Andern erklähren und verpflichten sich beide verpündtetcTheile, ncmblich: Wir Bischof Jacob Sig¬
mund, und Wir die härin benamstte Ohrt, vaß wir uns cinanderen reciprocierlich bey dem wahren allein scelig-
macbenden christ-catholischenGlauben schützen und schirmen wollen, also und dergcstaltcn, daß, wenn cintwedcrcr
Theil von uns in seinen Stätten, Schlösseren, Landen und Lenthe» in Ncligionösachcn wider Recht und Billich-
keit gcträngt oder vergwältiget wurde, ein Theil dem Anderen seine stattliche Hilf zu erzeigen, und wir alst
einandercn nach allem unserem Vermögen wider Männiglich zu schützen und zu schirmen schuldig und verbunden
seyn sollen, alles in des beschwehrten oder begcrcndcn Thcils Kosten; doch soll sich diese Hilfbcweisungans
Unser, des Bischofs Seiten also verstehen und diest Erleutherung haben,- daß wir ohne der Vorbedeüteten Herren
Eidtgnossen von denen Lobl. catholischen Ohrte» rhätlichcS Bedunkhcn, Vorwüffcn und Bewilligen nicmahlcn nichts
Gewaltthätliches anheben noch ausüben, sondern zuvor alle Zeit alle möglich- und bcquemlichcMittel außerhalb
thätlichen vorkehren und anwenden, also alles gleich, auch Gütlich- oder Rechtliches mit solchem Rath auf
angeregte Form handle» und vor die Hand neminen sollen."

„Zum Dritten sollen wir beide Parteyen im Fahl eintwedcrer Theil von uns auch in anderen Sachen schon
beschribencr Maßen in seinen Stätten, Schlösseren, Landen und Lcuthcn wider Recht und Billichkcit angefochten
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oder belestigct wurde, oder unsere Undcrthcmcn wider ihre Obcrkeit sich aufzulehnen und ungehorsam zu erzeigen

underftunden, gleicher gestalten verbunden seyn, einander mit thätlichcr Hilff bcyzuspringen und nach allen unseren

Kläfften zu schützen und zu schirmen, und sonderlich die Underthanen zur schuldigen Gehorsammc gegen ihrer Obcr¬

keit zu halten und zu bringen, alleö cbenmässig Kraft vorderen Artikels in des Hilff bedörffend- und an¬

suchenden TheilS eigenen Kosten und in dem Verstand, daß jederwcilcn die güttliche Vermittlung der Thät-

lichkeit vorgehen, und die würklichc Hilffbeweisung wider die Underthanen alsdan Statt und Fürgang haben

solle wo sie in'eine offenbahre, gewaltthätige Aufruhr ausbrechen, rebellisch sich empöhrcn, ungehorsam, un¬

bändig und widersinnig sich erzeigen, oder die schuldige Gebühren abzuführen sich weigeren, und nachdem sie

anvor zur Ruhe und schuldigen Gehorsammc, wie auch was sie zu leisten pflichtig, bis zu güttlich- oder recht¬

lichem Austrag der Sachen in allwccg zu erstatten, kräffrigist an und inzwischen von allen unzuläßigcn Under-

nemmungen unv fräffelhaften Unfugen sich zu enthalten mit Ernsten abgemahnet worden, dennoch aber keinen gütt¬

liche» Entscheid annemmen, noch erwahrten, oder die schuldige Gebühren abzuführen sich nit bcqucmmcn, und

die oberkeitlichc Gcfehl und Einkünfften angreissen und hinderhaltcn, oder dem von ihrem compcticrlichen

Richter gegebenem rechtlichem Ausspruch sich nit underwerffcn, sondern sürbaß schwürrisch und ungehorsam sich auf¬

führen und in ihrer hartnäckhigkeit beharren wurden, oder von gcdächt-ihrcm rechtmäßigen Richter für Rebellen

wären erkennet und erklähret, auch Karaufhin die erfolgte ernstliche Ermahnungen nichts verfangen wotcn und frucht-

loß ablieffen, solle in allen Visen obangemcrktcn Fählcn der angerufene dem begehrenden Thcil, welcher dem Erstcrm

dci/allenfahlS ergangenen richterlichen Spruch mitzuthcilcn hat, thätlichcn Beistand zu leisten, und die ungehor-

samme Underthanen mit erforderlichen Zwang-Mittlen, wie gesagt, zur gebühr und schuldigen Gehorsamme zu

nöthigen gehalten und verbunden sehn, vorhin aber nach Inhalt des vorhängen Artikels kein Theil ohne des

anderen Vorwüssen, Rath und Bewilligung Gewalt brauchen oder zur Thätlichkcit und äußersten Schärpffe schnitten."

Art 4 fällt weg, weil er sich mit dem Grundsatz einer Defensivallian; nicht mehr verträgt, und als Folge

davon auch Art 5 Ferner wird im Schlußartikcl, wo die Vorbehalte aufgeführt werden, auf bischöfliches

Ansuchen statt „Vereinigung" VcreinSerncuerung gesetzt. Endlich wird noch verabredet, daß es, wenn

der Bund nachVerfluß der angesetzten zwanzig Jahre wegen vorfallender Hindernisse nicht sogleich wieder er-

werden könnte jede.» Thcilc freistehe, darum anzuhalten, daß derselbe länger in Kraft bestehe, daß aber

°w wichtig- Machst di- Em-u-.»t.g t'i«. -ttf«-sch°wt w.-d„. f»,

hinsichtlich der Capitulation verständigt man sich nach gegcnscmger Bftprechung aus folgende Puncte. Dte

Absendung der verlangten Vermehrung der bischöflichen Garde, bestehend aus 56 Mann, geschieht, wenn der

Bund erneuert worden ist. D Die Mannschaft dient zur Vermehrung der Garde und ist den Diensten des

Bischofs gewidmet; sie steht unter dem Commando dcS von demselben dependicrenden Officiers, ist der eid¬

genössischen Justiz unterworfen und von allen bürgerlichen Auflagen und Beschwerden frei. 2) Sie hat eben

denselben Sold, wie die schon bestehenden Gardesoldaten zu beziehen und ist in allem, in Quartier, Feuer und

Licht diesen gleich zu halten. 3) Der Officier hat den Titel Commandant und 30 Thlr. Sold des MonatS

und ist'aus den verbündeten Orten; außerdem sind bei der Mannschaft zwei Wachtmeister und zwei Corporate

mit dem Sold wie er 1734 und l-735 verglichen worden; 2 Tambouren. 4) Der Commandant wechselt von

sechs zu sechs'Monaten; Wachtmeister und Corporate werden bei deren Absterben der Reihe nach aus den

nachchlgcnden Orten genommen. 5) Die Mannschaft wird auf vierthalb Jahre angestellt; mit Tod Abgegangene

werden von demjenigen Ort ersetzt, welchem der Verstorbene angehört hat. 6) Die Mannschaft ist, gleichwie Rc-

erutcn blos mit Seitengewehr zu schicken. 7) Ist es nöthig, daß einer der capitulicrcnden Thcile dem andern
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mit Zuzug an die Haud geht, so wird die Mannschaft nach dem Reglement von 1734 und 1735 besoldet. ^

Zuletzt kommt man noch übercin, daß die Besetzung der Stellen der Wachtmeister und Corporate auch alle vicrthalb

Jahre der Reihe nach bei den verschiedenen Orten umgehen soll. — Die Ratification des Bündnisses sowohl,

als der Kapitulation soll innerhalb dreier Wochen erfolgen; sogleich nach erfolgter Ratification soll nach dcö

Bischofs Wunsche die Mannschaft abgeschickt werden, damit die französischen Invaliden sobald als möglich ab¬

ziehen können. Es wirv erwartet, daß vor Absendung der Mannschaft der Bischof sich ausspreche, wo, ob zu

Pruntrut oder Lucern, wann und in was für einer Form die BundcSbcschwörung stattfinden soll. Jedoch soll

diese Freistellung des Orts keinerlei Konsequenz für die Zukunft haben; und sollte der Bundcsschwur der Zeit¬

umstände wegen in Luccrn vor sich gehen, so soll alles nach der Ucbung vollzogen werden, welche sonst zu

Pruntrut beobachtet worden ist. — Endlich wird noch eine Instruction für den commandierenden Officier ent¬

worfen. 8 1. — «. Der Gesandte Nidwalbens stellt instructionsgemäß folgende Anzüge: 1) Der Bischof möchte

einige Ober- oder Landvogteien mit Ehrenlcmen aus den katholischen Orten alternative besetzen, in welchem

Falle die Unterthanen besser, als durch den deutschen Adel würden regiert werden. 2) Der Bischof möchte

einige Stipendien den verbündeten Orten allodieren und der Reihe nach angcdeihen lassen. Diese Anzüge

werden in den Abschied ausgenommen, 8 2. «I. ES wird für bedenklich erachtet, zu gestatten, daß Zug zu der

Beschwörungssolennisation, wie früher nach Pruntrut, so auch jetzt drei Gesandte schicke, während die andern

Orte nur je zwei senden. Zug erwidert, daß nach Verträgen und Verkommnissen das äußere Amt befugt sei,

neben dem Gesandten der Stadt zu dergleichen Functionen zwei Gesandte abzuordnen und läßt die Verwahrung

dieses seines Rechtes dem Abschied beisetzen. 8 3. » . Fargna, der katholischen Orte Agent in Rom, war bei Luccrn

um ein Empfehlungsschreiben an den neuerwählten Bischof von Konstanz Angekommen, damit er von demselben

die bischöfliche Agentschaft am päpstlichen Hofe erhalte. Uri findet es bedenklich zu willfahren, unter anderm

auch aus dem Grunde, weil bei entstehenden Zerwürfnissen mit diesem Bischöfe die katholischen Orte ihres

Agenten sich nicht mit völligem Zutrauen bedienen könnten und der neue Bischof seine Erwählung noch nicht

notificiert habe. Diese Eröffnung wird dem Abschied beigefügt, damit alle Orte dieser Recommendation mit

guter Manier sich „zu entschritten" belieben. 8 4. t. Uri wünscht, daß, wenn auf ordentlichen oder außer¬

ordentlichen Tagsatzungen „träfe Vorfallenheiten" vorkommen, an welchen den katholischen Orlen besonders ge¬

legen sei, diese sich besonders vorher versammeln möchten, damit sie alle in der vollen Sitzung einmüthig und

gleichförmig sich vernehmen lassen könnten. Aus dieses hin wird Luccrn anhcimgestcllt, dergleichen Confcrcnzctt

zusammenzuberufcn, jedoch nicht ohne Roth und hinlänglichen Grund. 8 5. K. Der Priester von Wattenwvh

von Bern, Konvertit, in Lucern sich aufhaltend, hatte vor einigen Jahren auf die Empfehlung der katholischen

Orte vom Papste eine Pension erhalten; unter deS jetzigen Papstes Regierung wurde ihm aber dieselbe nicht

mehr verabfolgt. Er bittet nun um eine kräftige Empfehlung an den Papst, daß ihm entweder diese Pension

wieder verabfolgt oder ein geistliches Beneficium gegeben oder ihm, dem Hülflosen Konvertiten, auf andere Weise

die Möglichkeit eines ehrlichen Auskommens möchte verschafft werden. Sein Ansuchen wird den gn. Herren

und Obern zu hinterbringen beschlossen. 8 6.
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